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Bekann�achung 
der Neufassung derFl,IttermlHelverordnung 

Vom 5. Juli 2013 

Auf Grund des Artikels 2 der Sechsundvierzigsten 
Veroretnung zur Änderung der Futterrnittelyerordnung 
vom 8. Mai 201 3 (BGBI. I S. 1251) wird nachstehend 
der Wortlaut der Futtermittelverordnung in' der seit 
dem 1 .  Juni 201 3 an geltenden Fassung bekannt ge
macht. Oie NeufsSsung berücksichtigt: 

1 .  die Fassung der Bekanntmachung der Verordnung 
/ � vom 24. Mai 2007 (8GBI. I S. 770), 
2: die am 7. Juni 2007 in Kraft getretene Verordnung 

vom 1 .  Juni 2007 (BGBI. I S. 996); 
3. die am 29. August 2007 in Kraft getretene Verord

nung vom 2 1 .  August 2007 (BGBI. I S. 21 22), 
4; den am 26. Oktober 2007 in Kraft !;J81:retenen Arti

kel 3 der Verordnung vom 1 9. Oktober 2007 (BGBI. I 
S.2461 ), 

5: den am 1 7� November 2007 in Kraft getretenen Ar� 
tikel 1 und den am 1 9. Dezember 2007 in Kraft ge
treteneniArtl1<et 2 der Verordnung vorn 1 3. Novem
ber 2007 (BGBI. I S . .  2574), 

6. die teils am 19. Dezember 2007, teils am 26. Januar 
2008 in Kraft getretene Verordnung vom 1 9. Januar 
2008 (BGBI. I S. 35), 

7. die !im 7. März 2008 in Kraft getretene Verordnung' 
. vom 28. Februar 2008 (BGBI. I S. 274), 

. 

8. die am 10. Juni 2008 in Kraft.Qetretene Verordnung 
- vom 30. Mai 2()()8 (BGBI. I S. 96.4), 
9. den am 1 .  September 2008 in Kraft getretenen Ar

tikel 2. der Verordnung vom 20. August 2008 (eBAriz 
AT99 2008 V1), 

1 0. den am 8. Oktober 2008 in Kraft getretenen Artikel 2 
der Verordnung vom 30. ' September 2008 (BAnz, 
S. 3569), 

> 

1 1 .  die am 1 S. Dezember 2008 in Kraft getretene Ver
ordnung vom 1 5. Dezember 2008 (BGBI.I S. 2483), 

1 2. den am 1 .  März 2009 in Kraft getretenen Artikel-2' 
der Verordnung vom 20. Februar,2009 (BGBI. I 
S. 400), 

. 1 3. die am 1 8. Juni 2009 in Kraft getretene Verordnung 
vom 1 0. Juni 2009 (BGB!. J S. 1 264), 

14. den am 4. Juli 2009 in Kraft getretenen Artikel 4 des 
Gesetzes vom 29 .. Juni 2009 (BGBI. I S. 1659), 

15 .  den am'9. Oktober 2009 in Kraft getretenen Artikel 2 
der Verordnung vom 2. Oktober 2009 (BGBI. I 
S; 3230), ' 

Bonn, 'den 5. Juli 20,13 . 

1 6. den am 1 1 .  Dezember 2009 in Kraft getretenen 
Artikel 2 der Verordnung vom 3. Dezember 2009 
(BGBI. I S. 3842), 

1 7. die am 4. März 20tO in Kraft getretene Verordnung 
vom 28. Februar 2010 (BGBI. J S. 1 91 , 561), 

1 8. die am 1 5. Juli 201 0  in Kraft getretene Verordnung 
vom 8. Juli .201 0 (BGBI. I S. 902), 

1 9. den am 30. Juli 201 0  in Kraft getretenen ArtikeJ'1 
und den am 1 .  September 201 0  in Kraft getretenen 
Artikel 2 der Verordnung vom 22. Juli 201 0 (8GBI.I 
S.996), · 

, 

20. den am 24. Dezember 2010 in Kraft getretenen 
. Artikel 1 <ier Vero�nung vom 20. Dez�r 201 0 

(e.BAnz AT1 35 201 0 V1), 
21 . die am 26, Juli 201 1 in Kraft getretene Verordnung 

vo·m19. Juli 2011 (BGBI. I S. 1 399), 
22. ''die am 26. Juli 201 1 in Kratt g8tretene Verordnung 

vom 1 9. Juli 201 1 (BGBI. J S. 1401), die durch Ar-. 
tikel 1 der Verordnung vom 30. November 201 1 
(BGBI. I S. 2403) geändert worden ist, _ 

23. den am 4. August 201 1 in Kraft getretenen Artikel 5 
. des Gesetzes vom 27. Juli 201 1 (BGBI. I S. 1 608), 

24. den am 22. Dezember 201 1 in Kraft getretenen 
Artikel 1 0  der Verordnung vom 13. Dezember 201 1 
(BGBI. I S. 2720), 

25. den am 1 .  April 2012  in Kraft getretenen Artikel 2 
Absatz 86 des Gesetzes vom ,22. Dezember 201 1 
(BGBI. I S. 3044), , 

26. die am 5. Mai 2012  in Kraft getretene Verordnung 
'. vom 24. April 201 2  (8GBI. J S. 678), 

27. den am 24. Juli 2012  in Kraft getretenen Artikel 1 
und den am 1 6. September 201 2 in Kfaft getrete
nen Artikel 2 der Verordnung vom 1 6. Juli 201 2 
(BGBI. I S. 1 535), 

. 

2�. die am 27. September 201 2  in Kraft getretene 
Verordnung vom 21 . September 2012  (BGBI. J 
S. 2064), 

29. die am 1 9. März 201 3 in  Kraft getretene Verordnung 
vom 7. März 201 3 (BGBI. I S. 465), 

30. den. am 1 3. April 201 3 in Kraft getretenen Artikel 2 
der Verordnung vom 4. April 201 3  (8GBI. I S. 757), 

31 . den am 1 .  Juni 201 3 in Kraft getretenen Artikel 1 
. der V�rordnung vom 8. Mai 201 3 (BGBI. I S. 1251). . 

D i e  Bun d e smi n i s t e r i n  
fÜI'E r n ä h r u n g ,  La n d w i r t s c h aft u n d  V e r b r a u c h e r s c h u t z  

Iis e A i g n e r  

. .  



Bundesges�blatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 37,!iuSgegeben zu Bonn ani 16. Juli 201 3 . 

Futtermmelverordnung* 

• Diese Verordnung dient in der bis zum 24. März 2007 geltenden Fas
sung der Umsetzung. der in der Fassung der Bekannt",achung der 
Futtermittelverordnung vom 24. Mai 2007 (BGBI.I S. 77.fJ) genannten 
Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft. 
Diese Verordnung dient in der ab dem 25. März 2007 geltenden Fas
sung darOber hinaus der U�etzUng der folgenden Rechtsakte der 
Europäischen Gemeinschaft und der Europäischen Union: 

1 .  Richtlinie 20QW77lEG der Kommission vom 2.e. September 2006 
zur Änderung von Anhang I der Richtlinie 2002l321EG des Euro
päiSChen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Höchstge: 
halte für organische Chlorverbindungen in Futtermitteln (ABI. L 
271 vom 30.9.2006, S. 53); 

2. Richtlinie 2006/921EG der Kommission vom 9. November 2006 
zur Änderung der Anhänge der Richtlinien 76/895/EWG, 
86/3621EWG und 90/64VEWG des Rates"hinsichtlich der Rück
standshöchstgehalte für Captan, Dichlorvos, Ethion und Folpet 
(ABI. L 31 1 vom 10.11 .2006, S. 31); 

3. Richtlinie 2oo7nlEG der Kommission vom 1 4. Februar 2007 zur 
Änderung "bestimmter AnhAnge der Richtlinien. '86/362/EWG 
und 9O/64VEWG des Rates bezüglich der dort festgesetzten 
Rückstandshöchstgehalte für Atrazin, Lambda-Cyhalotrhin, 
Phenmedfpham, Methomyl, Linuron, �enconazol, Pymetrozin, 
Bifenthrin und Abamectin (AB1. L43 vom 1 5;2.2007, S. 19); 

4. Richtlinie 2007/8/EG der Kommission vom 20. Februar 2007 zur 
Änderung der AnhAnge dar Richtlinien 76/895/EWG, 86/3!i2/EWG 
und 9O/642/EWG des Rates hinsichtlich der Rückstandshöchst� 
gehalte für Phospha!l1idon und Mevinphos (ABI. L 63 vom 
1 .3,2007, S. 9); 

-

5. Richtlinie 2007/91EG de� Kommission vom 20. Februar 2007 zur 
Änderung der Richtlinie 90/642/EWG des Rates hinsichtlich der 
Rückstandshöchstgehalte für Aldicarb (ABI. L 63 vom 1 .3.2007, 
S. 1 7); 

. 

6. Richtlinie 2007/11/EGder Kommission vom 21 . Februar 2007 
zur Änderung der Anhänge der Richtlinien 86/3621EWG, 
86/363/EWG und 90/642/EWG des Rates hinsichtlich der Rück
standshöchstgehalte für Acetamiprid, Thiacloprid, Imazo
sulfuron,. Methoxyfenozid, S-methotachlor, Milbemectin und 
Tribenuron (ABI. L 63 vom 1.3.2007, S. 26); 

7. Richtlinie 2oo7!12/EG der KommlsSion vol1126. Februar 2007 zur 
Änderung bestimmter Anhänge der Richtlinie 90/642/EWG des 
Rates bezüglich der dort festgesetzten. RQckstandshöchstge
halte· fürPenconazol, Benomyl und Carbendazim (ABI. L 59 
vom 27.2.2007, 8. 75); 

" 

8. Richtlinie 2Ö07l27IEG der Kommission vom 15. Mai 2007 zur 
Änderung bestimmter "Ai;!härige der RichtlinIen 86/3621EWG, 
86/363/EWG und 90/642/EWG des Rates bezüglich' der dort 
festgesetzten Rückstandshöchstgehalte für Etoxazol, Indoxa-. 
carb, Mesosulfuron, 1 -Methylcyciopropen, MCPA und MCPB, 
Tolylfluanid und Triticonazol (ABI. L 1 28 vom 1 6.5.2007, 8,"31, 
L 1 40 vom 1 .6.2007, S. 58); 

9. Richtlinie'-2oo7128lEG der Kommission vom 25. Mai 2007 zur 
Änderung . bestimmter Anhänge der Richtlinien 86/363/EW.G 
und 90/642/EWG des Rates. bezüglich der dort festgesetzten 
Rückstandshöchstgehalte für Azoxystrobin, Chlorfenapyr, FOlpet, 
Iprodion, lambda-Cyhalottlrin, Maleinsäurehydrazid; Metalaxyl-M 
und Triflox}tstrobin (ABI. L 135 vom 26.5.2007, S. 6); 

10. Richtlinie 2oo7/391EG der Kommission Vom 26. Juni 2007 zur 
Änderung des Anhangs 11 der Richtlinie 9O/6421EWG des Rates 
hinsichtlich . der Rückstandshöchstgehalte für DiaziQon (ABI: 
L 1 65 vom 27.6.2007, S. 25); 

1 .1. Riohtlinie 2oo7l55lEG der Kommission vom 17. September 2007 
zur Ängerung bestimmter AnhAnge der RichtlinJen 76/895/EWG, 
86/362/EWG, 86/363/EWG und 901642/EWG" des Rates bezüg
lich der Rückstandshöchstgehalte für Azlnphos-methyl (ABI. 
L 243. vom 1 8.9.2007, S. 41); 

12. Richtlinie 20071561EG der Kommission vom 1 7. September 2007 
zur Änderung bestimmter AnhAnge aer Richtlinien 86/362/EWG, 
86/363/EWG und 901642/EWG des Rates bezüglich der Rüok
standshlichstgehalte für "Azoxystrobin, Chlo�thalonil, Delta
methrin, Hexachlorobenzol, loxynil, Oxamyl und Quinoxyfen 
(A"BI. L 243 vom 18.9.2007, S. 50); 

13. Richtlinie 2oo7/571EG der KommissiOn vom 1 7. September 2007 . 
zur Änderung �timmter AnhAnge der Richtlinien 76/895/EWG, 
86/362/EWG, 86/363/EWG und 9O/642/EWG des Rates bezüg
lich der RückstandshOchstgehalte für Dithiocarbamate (ABI. 
l243 vom 18.9.2007, S. 61); 

1 4. Richtlinie 2oo7/621EG der KommissIon vom 4. Oktober 2007 zur 
Änderung bestimmter Anhänge der Richtlinien 86/362/EWG und 
9O/642/EWG des Rates bezüglich der dort festgesetzten Rück
standshöchstgehalte für Bifenazat, Pethoxamid, Pyrimethanil 
und Rimsulfuron (ABI. L 260 vom 5.10.2007, S. 4); 

15. Richtlinie 2007n3IEG tier Kommission vom 1 3. Dezember 2007 
" zur Änderung bestimmter Anhänge der Richtlinien 86/362/EWG 

und 90/6421EWG des Rates bezüglich der dort festgesetzten 
Rückstandshöch�tgehalte für Acetamiprld, Atrazin,' Delta
methrln, Imazalil, Indoxacarb, Pendimethalln, Pynietrozin, Pyra
oIostrobin, Thiacloprid. und Trlfloxystrobin (ABI. L 329 vom 
14.12.2007, S. 40); 

16. Richtlinie 2008l41EG der Kommission vom il.' Januar 2008 
zur Änderung der Richtlinie 94/391EG in Bezug auf Futtermittel 
zur Verringerung der Gefahr von Milchfieber (ABI. L 6 vom 
1 0.1-.2008, S. 4, L 22 vom 25.1 .2008, S. 2'); 

, 

1 7. Richtlinie 2008n61EG der Kommission vom 25. Juli 2008 zur 
Änderung von Anhang I der Richtlinie 2oo2!32/EG des Europä
ischen Parlaments und des Rates über unerwünschte Stoffe in 
der Tieremähhmg (ABI.L 198 vom 26.7.2008, 8. 37); 

18. Richtlinie 2008l82lEG der Kommission vom 30. Juli 2008 zur 
Änderung der Richtlinie 2008/361EG hinsichtlich Futtermitteln, 
die zur UnterStützung der Nierenfunktion bei chronischer Nieren
insuffizienz bestimmt sind (ABI. L 202 vom 31 .7.2008, S. 48); 

1 9. Richtlinie 2oo9/81EG der Kommission vom 1 0. Februar' 2009 zur 
Änderung von Anhang I der Richtlinie 2002132/EG des Europä
ischen Parlamants und des Rates hinsichtUch Höchstgehalten an 
Kokzidiostatika und Histomonostatika, die aufgrund unvermeid
barer Verschleppung in Futtermitteln für Nichtzieltierarten vor
handen sind (ABI. L 40 vom 1 1 .2.2009, S. 1 9); 

20. Richtlinie 2009/1411EG der KOmmission vom "23. November 
2009 zur Änderung von Anhang I der Riohtlinie 20021321EG des 
EuropAisc\1en Parlaments .. und des Rates hinsichtlich der 
Höchstgehalte für Arsen; Theobromin, Datura" sp., Ricinus c� 

. munis L., eroton tigllum L. und Abrus precatorius L. (ABI. L 308 
vom 24. 1 1 .2009, S. 20); , 

21 .  Richtlinie 201 0/61EU der Kommission vom 9. Februar 2010 zur 
Änderung des Anhangs-l der Richtlinie 2oo2l321EG des Europä
ischen Parlaments und des Rates in Bezug auf QuecksilQer, 
freies Gossypol, Nitrite und Mowrah, Bassia, Madhuca (ABI.. 
L 37 vom 1 0.2.2010, S. 29, L 107 vom 29.4.201Q, S. 26). 
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§ 1  
,Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung sind: 
1 .  nicht der L.ebensmittelgewinnung dienendes Tier: 

nicht der Lebensmittelgewinnung dienendes Tier 
im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 Buchstabe d der 
Verordnung (EG) Nr. 76772009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 1 3. Juli 2009 über 
das Inverkehrbringen und die Verwendung von 
Futtermitteln, zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1 831/2003 des Europäischen 'Parlaments und. 
des Rates und zur Aufhebung der ·Richtl.inien 
79/373!EWG des Rates, 80/511 /EWG dßr KoMmis
sion, 82/471/EWG des Rates, 83/228/EWG des Ra
tes, 93n4IEWG des Rates, 93/11 3/EG des Rates 
und 96/25/EG des Rates und, der Entscheidung 
2004/21 7/ EG de� Kommission (ABI. L 229, vom 
1 .9.2009, S. 1, L 1 92 vom 22.7.201 1, S. 71), die 
zuletzt durch die Verordnung (EU) Nr. 939/2010 
(ABI. L 277 vom 21 .1 0.2010, S. 4) geändert worden 
ist, 

2. Pelztier: Pelztier im Sinrie des Artikels' 3 Absatz 2 
Buchstabe e der Verordnung (EG) Nr. 767/2009, 

3 .. Heimtier: Heimtier im Sinne des Artikels 3 Absatz. 2 
Buchs� f der Ven:m:tnung (EG) Nr. 767/2009, . 

4. Ergänzungsfuttermittel: . Ergänzungsfuttermittel im 
'Sinne des Artikels 3 Absatz 2 Buchstabe jder Ver- '. 
ordnung.(E;G) Nr. 767/2009, 

b) Artikel 3 Absatz 1 Buph�tabe a der Verordnung 
(EG) Nr. 1 8311200� ,9es Europäischen Parla
ments und des Rates vom 22. September 2003 
über Zusatzstoffe zu( Verwendung in der Tier
ernährung (ABI. L ?68 vom 1 8.10.2003, S. 29, 
L 192 vom 29.5.2004, S. 34, L 98 vom 
1 3.4.2007, S. 29) in der jeweils geltenden Fas-
sung, 

. \ - ' 

10. Einfuhr: Einfuhr im Sinne des Artikels 2 Unterab-
satz 2 Nummer 15  der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 

, des Europäischen Parlam8flts und des' Rates vom 
29. April 2004 über amtliche Kontrollen zur Über
prüfung der Einhaltung des Lebensmittel- and 
Futtermittelrechts sowie der B8stimmungen Ober 
Tiergesundheit und Tierschutz (ABI. L 1 65 vom 
30.4.2004, S. 1 ,  L 1 91 vom 28.5.2004, S. 1 ,  L 2Q.4 
vom 4'.8.2007, S. 29) in d�jeweils geltenden Fas
sung, 

1 1, Mitgliedstaat: ein Staat, der der Europäischen 
Union angehört, 

" . 

12.  VertragSstaat: ein Staat, der- ohne Mitgliedder 
Europäischen Union zu sein - ,Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts
raum ist, 

, -

1 3. Drittland: >Staat, der nicht Mitgl�taat oder Ver
tragsstaat ist.. 

§ 2  
, Probenahme .5. Milchaustausch-Futtermittel: Milchaustausch-Futter-

mittel im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 Buchstabe I Wird . eine im Rahmen der amtlichen Überwachung 
ger Verordnung (EG) Nr.767/2009, - gebildete Endprobe eines Futtennittels bei demjerugen 

zurückgelassen, der nicht der Hersteller des beprobten 
Futtermittels ist, hat" derjenige die Endprobe sach-' 
gerecht zu lagern und aufzubeWahren. 

6. Futtermittel für besondere Emährungszwecke: Futter
mittel für besondere Ernährungszwecke im Sinne 
des Artikels 3 Absatz 2 Buchstabe 0 derVen:)f'd� 
nung (EG),Nr. 76712009, 

7. Inhaltssfoffe: Stoffe - al,.lßer .Futtermittelzusatzsto�
fari, Mittelruckständen und un8rwOnschten Stoffen":', 
die in einem Einzelfuttermittel oder Mischfutter
mittel enthalten sind und seinen Futterwert beein
flussen, es sei d8nn, dass diese Beeinflussung nur 
unerheblich ist, 

8,A?estizidrückstände� Pestizidrückstände im Sinne 
, des Artikels 3 Absatz 2 Buchstabe c der Verord

nung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Par:la
ments und des Rates vom 23. Februar 2005 über 

',Höchstgehalte an Pestizidrückständen in oder' aUf 
Le�ns'" und Futtermitteln 'pflanzlichen und tjeri,. 
schen Ursprungs und 2;ur Änderung der Richtlinie 
91/41 4/EWG des, Rates (ABI. L 70 vom 16.3.2005, 
S� 1) in der jeweils geltenden Fassung, . 

9. EG-Zul�ungsverordnung: Verordnung der Euro,. 
päischen Gemeinschaft oder. der Europäischen 
Union nach 

, . ' 

a) Artikel 3, 9g Absatz 5, Artikel 9h Absatz 3 .oder 
Artikel,9'i Absatz 3 der Richtlinie 70/5241EWG 
unter BerflckSichtigung ,einer Änderung nach 

. Artikel 1 1  der Richtlinie 70/524/EWG des Rates 
vom 23. November 1 970 über Zusatzstoffe in 
der Tieremährung .(ABI. L 270. vom 14.12.197Q, 
S. 1 ),. die zuletzt durch die Verordnung (EGj 
Nr. 1 756/2002 (ABI. L265 vom 3.1 0.2002, S.1) 
geändert worden' ist, ' 

. 

§ 3  
Analysemethoden 

Sind f(jr die amtliche Untersuchung \(on Futtermitteln 
. keine Analysemethoden nach 
1 .  Artikel 11 Absatz 1 einleitender Satzteil oder 
2. Artikel 1 1 .  Absatz 1 Buchstabe a, soweit sich dieser 

aUf international �nerkannte Regeln oder ProtokoHe 
bezieht,. 

. / 
der Verordnu!"ig (EG) Nr .. 882/2004 vorgeschrieben, ist 
die amtliche Untersuchung nach Analysemethoden 
durchzuführen, die vom BLind8samt fQr Verbtaucher
schutz und Lebensmittelsichemeit' nach· § 64 AbSatz 2 
Satz 1 des LebenM1ittel- und Fu!termittelgesetzbucheS , 
veröffentlicht worden sind. SOweit keine Methoden ' 
nach Satz 1 veröffentlicht worcte'n sind, ist die amtliche 
UntersuChung nach den Methbden aus dem Hand., 
buch der Landwirtschaftlichen Versuchs.,. und Unter
suchungsmethodik (VDLUF A-M8thodenbuch), Band 1 1 1 
"Oie chemische UntersuchurIg von Futtermitteln", 
7. ErgänzungslIeferung 2007. Oder aus dem Hand
buch Band VII "Umweltanalytik", ,3. Auflage 2008, des 
Verbandes Deutscher Landwirtschaftlicher Untersu
chungs-. und Forschungsanstalten (VDLUFA) , durchzu
führen. Bezugsquelle der Methodenbücher ist der 
'V9LUFA,.Verlag, Obere Langgasse 40, 0-67346 Speyer. 
Sofern keine Methoden nach S!lti.2 voriiegen; muss die 
amtliche Untersuchung nach anderen dem Artikel 1 1  

• 
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Absatz 1 Buchstabe b derVerQrdnung (EG) Nr. 882/2004 
entsprechenden Verfahren dlirchgefOhrt werden. 

§,:4 , U�rs��ung von 
F�rmitteln auf ,PeSt;zIdrüc"'stände' 

Bei der amtlichen Un�ersuchung' von Futtermitteln 
auf Pestizk:lrückstände s�nd 
1. die in der amtlicl)en Sa,mmlung von Untersuchungs.

verfahren nach § 64<Atlsatz 2 Satz ,1 des Lebens'
mittel- und FuttermittelgesEitzbuches aufgefUhrten 

Analysemethoden oder, soweit dort keine Analyse
methoden aufgefUhrt<sind, die in der amtlichen 
Sammlung von, Llntersuehungsverlahren nach § 64 

Absatz 1 Satz 1 des Lebensmittel- und Futtermittel
gesetzbuches für' stoffgleiche ,Lebensmittel aufge-

'führten Analysernethoden, 
2. die in ,der Richtlinie,2002l63IEG der Kommission 

vom 11. Juli 2002 zur Festlegung gemeinschaftlicher 
Probenahmeverfahren tur amtlichen Kontrolle von 
Pestizidruckst#.!Jiden in und auf Erzeugnissen, pflanz
lichen und tierischen lJrsprungs und zur Aufhebung 
der Richtlinie 79f100IEWG (ABI. L 187 vom 16;7 .2Ö02, 
S. 30) in der jeweils geltenden Fassung festgelegten 
Probenahmeverfahreri 

anzuwenden. Soweit fUr bestimmte Stoffe nach� Satz 1 
Nummer 2 kein 'Probenahmeverfahren 'vorgeschrieben 
ist, hat die Probenahme nach einem geeigReten Verfali-

. ren, insbesondere nach, 'den Vorschriften der Verord
nung (EG) Nr. 15212009 der Kommissionvon'l27. Januar 
2009 zur Festlegung der .Probenahmeverfahren und 

Analysemethoden fUr die �mtliche Untersuchung von 
Futtermitteln (ABI.L,54 vom 26.2.2009, S. 1) in der je
weils gelteilden Fassu,ng oder den in ,der' amtlichen 
Sammlung von Untersuchungsverflihren nach § 64 Ab� 

, satz '1 des L�bensmittel";'und Futtermittelgesetzbuches . 
für stoffgleiche Lebensmittel aufgefOhrten Probenahme-· 
verfahren, zu erfolgen. ' 

' 

§§ 5 bis 9 
, (weggefallen) 

§ 9a 
, VerwendungszweckefQr Diitfuttermlttel 

\ " , - '\ ' 

Für Diätfutt8rmittel �n die in Anlage 2a. Spalte 1 
aufgeführten besondel'@n Emährungszwecke festge
setzt, soweit in einem uQ!TIittel� geltenden Rechtsakt 
der Europäischen UnioQ.aufGrund des Artikels 10 Ab
satz 5 der Verordnung (EG) Nr. 767/2009 in Anhang I 
Teil B" .. deLRichtlinie 20Q81381EG der Kommiss,ion vom 
5. März 2008 mit dem ,,verzeichnis der ,Verwendungen , 
v.onFuttem:ritteln für .besondere Emährungszweci<e 
(ABI. L 62 vomQ:3.2008, S. ,9) in�erjeweils ge�enden 
Fa.;;sung keine besor;'ld8ren Emährungszwecke ergänzt 
oder ge�trichen oder dpit keine , wesentlichen emäh-

,rungsphysiologischen Merkmale ergänzt, gestrichen 
oder geändert werden. " 

§ 10' 
Inverkehrbringen ,bestimmler .�iätfutfermlttel 

Ein Diätfuttermittel, d8rf zu einem durch die Verord
nung (EU) Nr. 10io/201'O'det KommiSSIon vom 22� 1'10-

'vember 2010, zur Ändeitmg der Richtllrtie 2008I38/EG 

durch Aufnahme der Unt�rstützU'19 des Gelenkstoff
wechsels bei Osteoarthritis bei HundElfl und Katzen 
als besonderer Emährungszweck in das Verzeichnis 

, der Verwendungszwecke (ABI. ( 306 vom 23.11.2010, 
S. 42) in Anhang I Teil B der .Richtlinie 2008/38IEGfest
gesetzten besonderen Emährungszweck nur in den 
Verkehr gebracht werden, wenn es die' jeweiligen er
gänzenden Anforderungen des Arihangsl 'TeiIA der 
Richtlinie 2008138/EGin der am 26. Juli 2011 geltenden 
FaSsung erfOlIt. ' 

';- " , 
§ 11 

"�, �i- .; - .,.)r. -
. "Kennzeichnung bestimmter F�rmittel 
(l}()iätfu�rmittel durren n� .in den :Verkehr�ge-

brac:hhverden, wenn angegeben sind: 
1. 'die Gehalte an den in Anrage '2a Spal�'4aufgeführ

tan Inhaltsstoffen und der Gehalt an Energie, sofern 
. diese Angabe nach Anlage 2a Spalte 4 vorgeseh�n 
ist, und 

2.' Öle ,Einzelfuttermittel oder Futtermittelzusatzstoffe , 
nach Anlage 28 Spalte 5, die, für die ernährungs
physiologischen Merkmale nach Anlage 2a Spalte 2 
wesentlich sind. ' 

Diät.:.Ergänzungsfuttermittel dOrfen fem�r' nur· in den 
Verkelirgebracht werden, wennHinweisä aUf eine aus
gewogene Zusammense�ung der Tagesration ange
geben sind. .\ 

(2) Die im Anhang Nummer 13 Spatte 2 Num
nier 2.2.1., 2�2.2.: 2.2.3., 2�3.1. und 2.3.2. der Verord
nung (EU) Nr. 242/2010 der Kommission vom 19. März 
2010' .zur Erstellung eines, Katalogs der 'Einzelfutter
mitt�I (ABI. L 77 vomJ9.3.2010, S. 17) bezeichnete.n 
Eir),ielfuttermittel 'dOrfen nur in den Verkehr gebracht 
we,rden, 
1. wenn die dahach. zu verwendende jeweilige Bez&ich

'nung durch die Wörter "Tür Rinder,Schafel,lnd 
Ziegen mit Pan�nfunktion"ergänzt w�. und, 

2. soweit es sich um ein in Anhang Nummer 13 Spalte 2 
. Nummer �.2.3. der Ver.ordnung ,(EU) Nr . . 242/2010 
bezeichnetes Einzelfutterm�el handelt, .ein Hinweis 

, angegeben ist, dass 'bei Kälbern oder Schaf':' ()der 
. Ziegenlämr.nem der Gehalt an Ammoniumsulfat in� 
. der täglichen Ration 0,5 vom Hundert nicht über., 

schreiten darf. 
:(3) Mischfuttermittel, die in Absatz 2 ,genannte Ein

zelfuttermittel enthalten. dOrfen nur, inden Verkehr ge
bracht werden, wenn· 
1. die Bezeichnung dieser Einzelfuttermittel' durCh die 

Wörter "fOr Rinder, Schafe' und Ziegen mit Pansen-
, funktion" ergänzt wird und ., 

2.'die Meng$ der 'd8(in enthaltenen nicht protein"
'haitigen StickstoffVerbindungeli, ausgedrückt. als 

Rohprotein, die beim Verfilttem täglich ie Tier oder 
·100 Kilogramm Lebendgewichtnich1:, überschritten 
werden d�, verbunden mit dem Hjnweiso'dass all
'niählich,anzufüttem ist, angegeben ist. 
'(4) E,gänzungsfuttermittel ,fOr Kälber ocIer Schaf

oder Ziegenlämmer, die' Amnioniu�ulfatenthalten, 
dOrfen nur mit dem Hinweis in den Verkehr gebracht 
werden, dass der Gehalt an '  Ammoniumsulfat in der 
täQliChen Ration 0,5' vom Hundert nicht überschreiten· 
darf. 
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§ 12 

(weggefallen) 

§ 13 . 

Angaben 

. (1) Werdefi. Mischfuttemlitteln Angaben üb;�den 
Gehaltan,,Er:l�. Q8I1lacht�so sind diese,Angab8n 

. Ila�h_den ScMtzgleichungen in Anlage 4 Teil 1, soweit 
dort für die 1eweilige Tierart. eine. sChätzgleichung fest-

-. , - . 
(1) Es ist verboten, ein Futtermittel mit einem Gehalt 

an einem unerwünschten St9ft, der den in Anhang I der 
Richtlinie 2002/321EG·· des.-Europälschen Parlaments 
und des Rates vom 7. Maf�OO2 über unerwünschte 
Stoffe in der Tieremährung �L'l140 vom.30.5.2002,· 

S. 10), die zuletzt durch dieVeft>rdnung (EU) Nr. 10712013' 
(ABI. L 3� vom 6.2.2013, S. 1) geändert worden ist, 
festgesetzten Höchstgehalt Qbet$chreitet, , -' --. �'. l � 

geschriebeni,st(,zu berechnen. Die Nettoenergi&-Lakta- 1. in derl ' Ve�ehr zu bringen�. 
tion und di'<4.�ba\"Et J:l'lergi� sind, bezogenayfßie 2. zu verfüttemoder 
Originaisubst!ilQZ. Jn Megajoule je Kliognunm (MJlk.g) 
mit eilier ��alstelle anzugeben. �gaben Ober den 3 . . zu . Verdünnungszwecken mit dem gleichen oder 

Gehalt an EI18.rgie nach Satz 1 getten noch als riqhtig; einem anderen �uttermittel:nl mischen. 
! 

wenn"dief�elltenGehalte die an�.� , (2). Wrrd ein F uttermittel mit&inem·Gehalt an einem 
, halte.um n icht mehr als nachStehend aufgeführt unter- ; unerwünschten Stoff, der den' in"Anharig I der Richtlinie 

schreiten: 2002/32/EG festgesetzten HÖChstgehalt . übersteigt, 

1. Uinse�bareEnergie:0,4 Megajoule je Kilogramm, 

, 2. Nettoeriergi�Laktation: . 0,25 Megajoul� je Kilo.;. 
gramm. . 

.. (2) Werden bei·· Futtermjtteln für' t?esondere EmAh,;. 
rungszwecl<elar nicht · der .Lebensmittelgewinnung 
dienende TtertAngaben über den Gehalt 'an Energie 
gemacht, . so sind diese Angaben nach· den Schätz
gleichungen in Anlage 4 Teil' 2, soweit dort für die je
weilige Tierart eine Schätzgleichun§ festgeschrieben 
ist, zuber�hnen: Sie sind als urnsetzbare Energie in 
Megajoule je Kilogramm . (MJ/kg) mit einer Dezimalstelle 
anzugeben. �benüberdenGeha!tan Energie nlJch 

Satz 19e1tetl·. noch als • richtig, wenn die festgestellten 
Gehalte um nicht mehr als 15' vom Hundert von den . . ' . . . " " , ' , . . , , 
.angegebenen Gehalten abweichen. 

(3) Be;. Mischfuttermitteln für nicht der Lebensmittel
gewinnungdienende Tiere mit .Ausnahme von Pelz-. 
tieren kann ;sostelle d�r spezifischen BeZeichnung . 

eines EihZelflrttermitteis nach Artikel 17 Absatz 1 Buct!" 
stabe.e.'der

'
Verordnung(EG) Nr.�767f2009 die GrupPe 

n�chAl1lage 2€,img.ben.Werd�ri, zu � ciEIs· je-; 
weil/ge E,in?:eltuttetm�l1J8hölt soweit in einem uhmit
telbar ge�denRechtsald der Europäischen Union auf 
Grund des' Artikels 17 Absatz 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 767/2009 keine abweichenden Regelungen getrof-' 
fen sind. 

§§ 14und15 

(weggefalien). , 

§ 16 

ZugeIa",M Futtennittelzusatzstoffe 
, . . 

In der E",�hen·Union zugelassene Futter- . 
mittelzuS!iltz$toffe .. si/id im GelJlßinschaftsregister der . 
FutWrmittelzu�stoffe nach. der . VerorOOUog �EG) 
Nr. 1831/2003* aufgeführt. 

§§ 16a bis- 22 

(weggefallen) 

einer geeigneten Beharidlupg zur Verjninderung oder 
/ Entfemung (Reinigung) oder zur Inaktivierung (Dekonta
. mi nation) des uneiwünscl;l� Stoffes unte�, darf 

der Gehalt an. diesem Stoff nacn �r Behandlung den 
in Anhang I. der Richtlinie 200V321EG festgesetzten 
Hö.Chstgehalt nicht überschreit��. 

. 

§23a 
"Aktionsgrenzwerte für �nscht$ stoffe _ 

.Dle Aktionsgrenzwerte für unerwünschte Stoffe sind. 
in Anhang 1I der Richtlinie 2002l321EG festgesetzt . . 

§ 24 , 
Kennz�chnl.lng 

J:rgänzungsfuttermittel, fürdiEtin Anhang I .der Richt
Iinie2002l32/Eß keine. Höch�alte an unerwünsch
tenStQffen festgesetzt. sind, dürfen,wenn der fÜI:ent- . 

sprechende Alleinfutt8lmittelf�$Setzte HÖOhstgehart' 
. 

Oberschritten wird; nur mit einem Hinweis in den Ver� 
kehr gebracht werden, aus d�ro Sich der Anteil des 
Ergänzungsfuttermittels an der' Tagesration . ergibt, bei 
dessen ' Einhaltung die fOr ein eritsprechendes Allein':' 

, fu1;termittel In Anhang I der Richtfinle 2002/32/EG fest
gesetzten Höchstgehaltenicht überschritten werden. 

§24a • .  

'.. HöchatgehaHean RQckatändei1 .. , 
von SchidImgsb8kl�. 

(1) Der GehBltan- Rückständen "on Schädlf��
bekämpfungsn'lfttetn ,in Eitttetftrtfermitteln' 'oder "MisCh-
futtermittElln nach Anlage 5a"feit,A derFutt8rmittelver
ordnung In der bis zum 28.' JulHm12 geltenden Fas
sung darf öle in Anlage 5a .Teil .B oder TeH C jeweils in 

Spalte- 5 der Futtermittelverolttnung in der bis zum 
,23. Juli ' 201 � geltenden FaSsugg �festgesetzten oder 

die nach Absatz 2 oder Absatz'"3 em'titteltenHöChst
gehalte nicht Oberschreften. 

(2) Soweit fü� getrocknete ' �der v���ete E"tnzei
futtermittel oder Mischfuttermittel keine Höchstgehalte 
nach Abs.atz1 festgesetrtsind;·gelten die in Anlage 5a 
Teil B Sp�alte 5 der Futterinittelverordnung in -der ,bis 
zum 23: JUli 2012 geltenden E�Uflg 'feStgesetzten 
Höchstgehalte . �üglich eine.r ,·<!urm die .Herstellung 

.... Amtlicher Hinweis: http://ec.europa.eulfoodlfoodlanim8tnutntiotV 
feedaddltiveslregisteradditives_en.htm 

- eingetretenen· Erhöhung .. oder �bzüglich · einer durch 
die Herstellung.eingetretenen.. Vemngerung. 

. " -
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(3) Soweit für MischftJtt'6#nittei keine HOchstgehalte. mitteln pflanzlichen 'und tierisch�n Ursprungs und zur 
nach Absatz 1 testges&tä�. gilt der Höchstgehalt, Änderung �r Richtlinie 91/414/EWG d� Rates (ABI. 
der sich aus' der $umrne,derfür,die I;inzelfuttermittel L 70 vom 16.3.2005, S. 1), die zuletzt durch die,Verord-
nach Anlage 5aTeii B sPalte 5 der Futterrnittelverord- nung (EU) Nr. 59212012 (Aal. L 176' vom 8.7.2012, S. 1) 
nung in d$f' bis zum 23.,Juli 2Q12 geltenden Fassung' geändert worden ist, bezeichnetes Futtermittel, das mit 
festgesetzten oder der:nach ÄQsatz 2 errechneten ,einern in Spalte 1 des Anhangs VII derVerordnong (EG). 
Höchstgehalte, , berechnet.el1tsprechend ihrem Anteil Nr. 39612005 genannten Wirkstoff. als 8egasungsmittel 
an dem Miscnfuttermitte� 'ergibt: FurEinzelfuttermittel, naclilder Ernte behandelt �rdEkl ist und dessen Gehalt 
die auS: mehreren Rohstoffen bestehen,�ilt Satz 1 mit an'ememdieser Wirkstoffe deShalb den für�den Wirk-
der Maßgabe, dasS die in Anlage 5a Teil BSpalte 5 der stoff'.;eweilS nach der Verordnung (E;GFNt;· 396/2005 
Futtermittelverordnung in 'der bis zum 23.:jUIi 2012 gel- feStgelegten RÜCkstandshöchstgehalt'öberschreitet,' 
tenden Fassung für Futtermittel festgesetzten Höchst-, an"'8inen Setrl� nachSatz 2 abgegeben:werden. Der 
gehalte für stöffg/eiche Rohstoffe entsprecbend anzu- B9öieb,'anden ein Futterrnitt81 ir'n Sinne'des Satzes 1· 
wenden sind. abgeQeben werden darf, muss daS Futterrtlittel so be-
. (4) Die Absätze 1 bis 3'geiten fOr Erzeugnisse, fOr die har'i6elnOder herstelten, dass bei derAt5gabedes so 

. nach Maßgabe desAr±i�ls,.!\,9Absatz 1 der Verordnung �elten oder hergestellten Futtermittels an den 
(EG),Nr .. 396/2005, die ÄI;Ifor'fle!'ul1gen des Kapitels -IIL, EndVerwender der Gehalt an 'dem Wirk.gtOff 'den nach 
der Verordnung (EG). Nr. ,396/2005 nicht gelten. detVerordnung (EG) Nr. 396/2005 jeweils festgelegten 

ROckstandshöchstgehalt nicht Oberschreitet. 
§ 24b 

H6chstgebalte an Rückstinden ' 
bestimmter Schidlingsbekämpfurigsmittel 

(1) Abweichend von §21,Absati 3 Satz 1 Nummer 2 
Buchstabe b des Lebensmittel- und Futtermittelgesetz-

J buches darf Getreide mit Rückständen an Schädlings
bekämpfungsmitteln nach Anlage 5a Teil C Spalte ,1 der 
F.uttermittelverOrdnung 'inder bis 'zum 23. Juli 2012 gel
tenden Fassung an Betriebe, die Bnzelfuttermittel oder 
Mischfutterrnittel herstell,", behandeln oder in den Ver
kehr bringen, abgegeben werden, auch wenn die Rück
stände �ie jeweils in Anlage 5a Teil C Spalt, 5 der Fut
termittelverordnung in. der bis zum 23. Juli 2012 gelten-' 
den Fassung festgesetZten' Höchstgehalte Oberschrei
ten. DaS Getreide darf ZUF Herstelltmg von� Misqhfutter
mitteln nur verwendet werden. soweit durch eine geeig- ' 
netec Be., oder Verarbeitung Sichergestellt ist, dasS die 
Rückstände diese Höch$tgehalte nicht überschreiten. 

(2) Getreide nach Absatz 1 Satz 1 darf' nur in. den 
Verkehr gebracht werd$li, wenn angegeben sind: 

I ' ,,' . ' . 
1. der Gehalt an Rückständen GIer SChädlingsbek�mp

fungsmittel nach Anlage 5a Teil CSpalte. 5 der Fut
termittelv�nung' in der bis zum 23. Juli 2012 
.geltenden F�ung, 

2. der l1inweis:'"Getreide enthält Obemöhte Rückstände 
_ ,aus 8egB$Ungsmitt.,.Nicht zur VerfOtt�ng ab

geben oder �u MisoQ(uttermitteln yermischen." 
(3) Die AbSätze (1. und 2· gelten rur Erzeugnisse, für 

die nach Maßgabe des Artikels 49 Absatz 1 d� Ver-. 
ordnung (EG) Nt 396/2005 die Anforderungen des. 
KapitelS Ur dervorgenannten Verordnung nicht gelten. 

',§24c: ' 

Ausnahmen 
(1) Abweichend von 

1. Artikel '18 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 
und . 

"2. dem Verbot des § 21 Absatz 3 Satt 1 Nummer 3 des. 
Lebensmittel- und Futterrnittelgesetzbucbes 

. darf ein in Spalte 2 des Anhangs VII der Verordnung 
(EG) Nr. 396/2005 �. EuroPalschen Partaments und 

, des Rates vom 23. FSbruar 2005 über Höchstgehalte 
an Pestizidrückständen'in oder auf Lebens- und Futter-. 

(2) Ein Futtermittel im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 
darf nur abgegeben werden, wenn es uhterAngabe der 
Bezeichnung des WirkstoffS oder der WirkStoffe 'durCll 
folgende Angaben gekennzeic:hnet ist: "Futterinittel 

, enthält Oberhöhte ROckständean ......• , ; .••.•. (Einset
z�:».Bezeichnung des, jeweiligen Wirkstoffs Qder der je
welfigßn Wirkstoffe). Nicht zur Verfütterungabgeben." 

§25 
Verbotene Stoffe ' 

, , 
�Es'ist verboten, ein Futtermittel, das denAnforderun

gen ,nach Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nn 767/2009 nicht entspricht, in den Verkehr zu bringen 
oder zu verfüttern. ' 

§ 26 
FüHeRmgsvorschriften 

. Einzelfuttermittel oder Mischfuttermittel, fOr die in 
Anhäng I der Richtlinie 2002/32/EG höhere Gehalte an 
unerwOnsc;:hten. Stoffen als für 'entsprechende Atlein
futtermittel. festgesetzt sind, dOrfen nur ZUSammen mit 
anderen Einzelfuttermitteln oder Mischfuttermitteln ver
füttert werden; dabei dOrfen in der'Tagesration für ent
sprechende AlleinfUttermittel rur die' jeweilige Tierart 
oder TierkategorIe festgesetzte ,Höchstgehalte in der 
Tagesration nicht OberschrItten werden. Entsprechen-'" 
des gilt für· EinzelMterrnjttel und Ergänzungsfutter., 
mittel, fOr die in Anhang I der Richtlinie 2oo2/321EG 
keine HöChstgehalte festgesetzt sind, 

§ 27 
Inverkehrbringens- und VerfOtterungsverbOte 

Es ist verboten; 
1 . . ein Futtermittel, das den

' 
Anforderungen . nach . Arti

c k�1 4 Absatz 3 in Verbindung mit �ang I, �nhang I 
Nummer 1 auch in Verbindung. mit .. Artikel 32 Ab
satz 3, der Verordnung (EG) Nr. 767/2009 nicht ent-
spricht, in �n V�ehr zu bringen, 

. . 

2. ein Einzelfuttermitt,l'oder ein Ergänzungsfutterrnit
, tel, das den Anforderungen nach ArtikeLS in Verbin

dung mit Artikel 32 'Absatz 2 der Verordnung (EG) 
,Nr. 767/2009 nicht entspricht, in den Verkehr zu 
bringen. 
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§27a 
AuSri� vom. Verfiitterungsverbot; , .. 

In AnhangJV Kapitel 11 Büchstabe e Satz i der �rprd� 
nung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 22. Mai 2001 mit Vorschriften zur 
Verhütung, Kontrolle ti.md) Tilgung bestin'lmterttans
missibIer spengiformer.Enzephalopathien(ABI.L1'47 
vom 31.5.2001,S. 1),die zuletzt durch die VerOrdnung 

(EU) Nr. '56/2()!1 $ (ABI. ,L 21 vom 24.1.2013, S. 3) ge", 
dert worden ist, genannte Futtermittel dürfen an,Nutz
tiere verfütter.t werden, soweit eine von der zuständigen. 
Behörde vo��ommene RlSikobewertung ergeber'l hat, 
dass in ihnen im Rahmen_einer futtermitteireehtliC:hen 
Untersuchung nachgewiesene Knochenspuren keine 
Bedenl<en Im· Hinblick auf die Übertragung trans,: 
missiblerspong;former Enzephalopathien hervorrufen: 

§ 28 
,Zulassungsbedürftige Betfiebe 

�(1) Betriebe, die Futtennittel dekontaminieren, müs
sen von der zl.,lständigen Beh� zugelassen worden 
sein. . 

(2) Betriebe, die GrOnfutter, Lebensmittel oder Le:
bensmittelresfe ·zum ZWecke der Herstellung eines ·Ein
zelfuttermittels oder Misohfuttermittels unter direkter 
EinWirkungi:fer Verbrenoungsgase trocknen, müSsen 

, von der zuständigen Behörde zugelassen wQrden sein. 

? Vormischung� "mit F�ttelzusatzstoffen' der 
Kategorie "Kokzidiostatika:lfJod Histomonostatika", 
Vitamin A, Vitamin 0 oder$!Jpfer- oder-Selenverbin-
d'yngen oder _ • , ,'. 

' 

3 .. Mischfuttermittel unter Verwendung von Vormischun:
gen mit Futtermittelzusat:zstoffen der Kategorie 
"Kokzidiostatika und Histpmonostatika" 

in einem Drittland hergestellt worden sind, dürfen sie 
nur von in Satz 2 genannten Betrieben eingeführt wer
den. Betriebe im Sinne des .Satzes 1 sind Betriebe. die 
1.· als Vertreter des Herstellers durch-die zuständige' 

�ehörde zugelassen'Worclen SInd oder, ' 

2. soweit sie Ihren Sitz in einem . Vertragsstaat haben 
mich Feststellung dieses Vertragsstaates alsVertre-

. ter des Herstellers die Voralissetzungen· im Sinne 
des Kapitels J des Anhangs der Richtlinie 95/69/EG 
des Rateliivom 22. Dezember 1995' zur Festlegung 
der Bec;lingungen und Einzelheiten für die Zulassung' 
und Registrierung bestimmter Betriebe und ,zwi
schengeschalteter Personen des Ruttermittelsektors 

. sowie zur Änderung der Richtlinien 7CJ/524/EWG, 
_ 74/63/EWG, 79/373/EWG und 82/47:11EWß (ABI. 

I:. 332vom 30.12.1995,5. ,15. L 168 vom 3.7.1999, 
. S. 35, L 138 vom 9.6.2000, S. 31), die zuletzt' durch 
die Verordnung (EG) Nr. 806/2003 (ABi. L 122 vom 

_ 16.5.2003, ,S. 1) geändert. worden ist, erfüllen., 
(5) Die· Zut&ssung yon ·Betrieben nach der Verord

nung(EG) Nr. 16312005 des EUropäischen Par1aments 
und des'Rates vom 12'. Januar 2005 mit Vorschriften für 
die Futtermittelhygiene (ABI. L,35 vom 8.2.2005, S.1; . 

L 50 vom 23.2.2008, S. 71) in derjeWeUs geltehden. 
Fassung bleibt unberührt. ' 

§29 

(3) Betriebe, die aus Fetten pflanzlichen oder tieri
schen Ursprungs,. Ölen pflanzlichen. oder ti�schen Ur
sprungs oder Fettsäuren pflanzlichen oder tierischen 
Ursprungs hergestellte' Fette. Öle. Fettsäu�, mit Gly,- .. 
cerin veresterte Fettsäuren, MOflo- unc;l Diglyceride von 
Fettsäuren· oder Salze von Fettsäuren, die sie . jeweils 
nicht selbst hergestellt haben, als Einzelfuttermittel lose 
in den Verkehr bringen, müssen von der zuständigen Zulass�8 
Behörde zugelassen:worden sein. Satz 1 gi/i nicht (1) ZulassungsbeQürftige ,Betriebe nach § 28cAb-

. 1. für Betriebe, die aus . rohen Fetten pflanzHchen Ur- .. satz 1 werden auf Antrag für die :beabsictltigte Tätigkeit . 
sprungs Oder aus rohen Ölen pflanzlichen UrSprungs von der für den Betriebsort zuständigen ßet1örde zuge-
her'gesteRt'e ra�ierte·Öle in deh Verkehr bringen, lassen, wenn sif).der Behörde durch ein Gutachten ei

nes vereidigten sachverstänc;ligßl'l oder eineS Öffentlich-
2. für dort,bezeichnete Betriebe, die nach Artil<el10 '. rechtlichen oder unter öffentlicher Aufsicht ste�nden 

f',Iummer � Satz· 1 in. Verbindung mit Anhang " Ab- Untersuchungs,:, und ForschungsinstitUtes nachgewie- _ 

Schnitt Einrichtungen und AusrOstungen Nummer 10 sen haben, dass die angewer'ldeten .Dekontaminations-
der VerordnlJng(EG) Nr. 183/2005 des Europäischen verfahren geeignet sind, die Erzeugnisse so zu de-
P�ao:$:Itsund des Rates vom 12·iJanuar 2005 �it kontaminieren, dass sie den VorsChriften des Futtemiit-
Vorschriften für die Futtermittelhygiene (ABI. L 35 te/rechts entsprechen._ Soweit nach Artikel 8 der Richt..; 
vom 8.2.2005, S. 1,/L 50 vom 23.2,2008, S. 71), die linie 2002/32(EG bestimmte D�kontaminationsver1ah-
zuletzt durch die Verordnung (EU) Nr. 225/2012 (ABI. ren vorgeschrieben werden,siqd diese vOn den in 
L 77 vom 16.3.2012, S. 1) geändert worden ist, der § 28 Absatz 1 genanntE;!n. BetrieQen anzuwenden. 
Zulassung bedürfen. (2) Zulassungsbedürftige B�riebe nach § ,28 Ab-

. (4JSofem satz 2 werden auf AntragfQr d18 beabsichtigte Tätigkeit 
1. Antioxidantien, für die nac/:l dem 'Anhang der Je- . von der für den Betriebsort zuständigen Behörde zuge-

lassen, sofern sich aus dem Antrag ergibt. dass weiligen.EG-Zulassuogsverordnung oder EU-Zu/as- , 
sungsverotdnung in der Spalte "Höchstgehalt" oder 1. die. Anforderungen nach Anlage 7a erfüllt sind und 
nach Anl�e 3, Spalte 6 der Flrttermittelverordnung 
in der bis/zum 23. März 2007 geH:endenFassung, 
sofern diese. Futtermittelzusa.tzstoffe nicht durch 
eine EG-Zulassungsverordnung zugelassen sind, 
ein HöchstgehSlt festgesEttzt worden ist, Carotinoide 

'und Xanthophylle, Enzyme, Mikroorganismen" Kokzi
c1iostatika oder Histomonostatika, Verbindungen von 
Spurenelementen oder Vitamine, 

2. sichergestellt ist, .dass die sich aus § 29a ergeben
den Pflichten erfüllt werden� 
(3) Zul8Ssungsbedürftige Betriebe nach § 28 Ab

satz 3 werden auf Antrag fOr die beabsichtigte Tätigkeit 
von der zuständigen Behörde zugelasSen, wenn der Jn
verkehrbringer sich mit dem Antrag verPflichtet, ein Ver,. 
z�chnis nach Maßgabe derfolgimden Sätze zu führen 

? 
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und Jünf JahJ'e' aufzubewShretl. In dem Verzeichnis sind 
die von ihm erworbenen in Satz 3 bezeichneten Stoffe; 
die als als Erzeugnis zu diSnen bestimmt gekennzeich
net si!1d, unter Angabe des Tages des Erwerbes sowie 
unter Angabe der Menge aufzuzeichnen. Stoffe im 
Sinne des Satzes. 2 sind 
1 .  aus Fetten pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, 

Ölen pflanzlichen oder tierischen Ursprungs oder 
Fettsäuren pflanzlichen oder tierischen Ursprungs 
hergestellte 
a) Fette, 
b) Öle, 
c) Fettsäuren; 
d) mit Glycerin veresterte Fettsäuren, � ,  

e) . Mono- und Diglyceride von Fettsäuren und 
f) Salze von Fettsäuren und 

2. Fischöl, auch gehärtet. 
I 

Soweit der Inverkehrbringer in' Satz 3 bezeichnete 
Stoffe erwirbt, die als nicht als Erzeugnis zu dienen �e

. stimmt gekennzeichnet sind, sind diese ' Stoffe unter 
, A,{gsbe des Tages des Erwerbes sowie unter Angabe 

'der Menge zusätzlich in dem Verzeichnis nach Satz 1 
aufzuzeichnen, um einen 'Abgleich der Aufzeichnungen 
nach Satz 2 zu ermöglichen. Die Aufbewahrungsfrist 
beginnt mit dem Ablauf des Jahres, in dem elie jeweilige ' 
Aufzeichnung gemaeht worden ist. 

. (4) Zul�sungsbedürftige Betriebe nach § 28 Ab
satz 4 Satz 2 Nummer 1 werden auf Antrag von der 

. für den Betriebsort zuständigen Behörde zugelassen. 
Der Vertreter des Herstellers nach § 28 Absatz 4 Satz 2 
Nummer 1 hat mit dem Antrag 

. 

1 .  zu erklären, dass er sich vergewissert hat, dass der 
in dem Drittland ansässige ' Hersteller die dem Kapi
tel I des Anhangs der Richtlinie 95169/EG entspre
chenden Voraussetz�rigen erfüllt, und 

2. �ich zu verpflichten, itin Verzeichnis der in' § 28 Ab
satz 4 Satz 1 genannten Futtermittel zu führen, die er 
in der Europäischen Union in den Verkehr bringt. 
(5) Die Zulassung nach den Absätzen 1 bis 4 ist zu 

versagen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass 
1 .  der Betriebsinhaber die erforderliche Zuverlässigkeit 

oder . 
2. der für die Herstellung und Qualitätssicherung im 

Betrieb jeweils Verantwortliche die erforderliche Zu-
verlässigkeit oder Sachkenntnis I 

nicht beSitzt. Die erforderliche Zuverlässigkeit nach 
Satz 1 besitzt insbesondere derjenige nicht, der gröb
lich gegen lebensmitteloi, futtermittel'- oder arzneimittel-

. rechtliche Vorschriften verstoBen hat. Der Nachweis der 
erforderlichen Sachkenntnis des für die Herstellung und 
Qualitätssicherulig jeweils Verantwortlichen wird er
bracht durch den Nachweis für die beabsichtigte Tätig
keit ausreichender �enntnisse auf den Gebieten des 
Futtermittelrechts, der Verfahrenstechnik und der Tier
emährung. 

(6) Dem Antrag sind die für die Prüfung der Voraus
setzungen für die Zulassung erforderlichen . Angaben 
und Unterlagen beizufügen. Änderungen hinsichtlich 

der dem Antrag zugrunde tiegenden Angaben und der 
vorgelegten Unterlagen sind der zuständigen Behörde 
vom Antragsteller unverzüglich mitzuteilen. Satz 2 fin
det· auf bereits' zugelassene Betriebe· entsprechende 
AnWer:'dung. 

(1) . Die Zulassung kann mit Nebenbe$timmuhgen 
versehen werden, soweit diese zur Erfütlul')g der Zu las-. 
supgsvoraussetzungen erforderlich sind. 

(8): Oie zuständige Behörde kann zur Erfüllung der 
sich · '  

. 

. . ! . . . . 

1 .  aus Absatz 1 Satz 1 ,  Absatz 3 und 4. Satz 2 Num-
r'M.i2, 

. . 

2; aus Artikel .13 Absatz 1 und 2 Satz 1 ' bis 3 und 
Artikel 16 der Verordnung (EG) Nr. 183/2005 

ergebende!1 Anforderungen und Pflichten nach Ertei
lung der Zulassung erforderliche Anordnungen treffen. 
Sie kann die Zulassung auch nachträglich mit Auflagen 
verbinden. 

. 

§ 29a 
Besondere Pflichten für. Trocknungsbetriebe 

Betriebe nach § 28 Absatz 2 müssen <ll!rch eirie pro
ze$!lbegleitende . Dokumentation nachweiSen, d� ein 
Eintrag unerwünschter Stoffe in das Trockengut so weit 
aU$geschlossen ist, dass das Trockengut nach Beendi
gung . des Trocknungsverfahrens die in .Anhang I der I 

Richtlinie 2002/32/EG festgesetzten Höchstgehalte an 
unerwünschten Stoffen, insbesondere an Dioxinen, 
Furanen, Blei und Arsen, einhält und die Voraussetzun
gen für das Inverkehrbringen und Verfüttem nach § 17 
Absatz 2 des Lebensmittel- und -Futterrilittelgesetz-
buches :erfüllt. Hierzu sind insbesondere ' 

1 .  das Trockengut in angemessenen, regelmäßigen Ab
s.tä�n auf die je nach verwendetem �rennmaterial 
Potenziellen . Einträge. an unerwünschten Stoffen zu 
überprüfen, 

2. das Ergebnis der Analysen nach Nummer 1 zu 
dokumentieren und mindestens zwei Jahre aufzu
bewahren, 

S. RückstelIproben jeder einzelnen Partie oder, bei fort
laufender Produktion, aus jeder Tagesproduktion zu 
ziehen und minde$tens ein Jahr aufzubewahren so- -
wie die zu der jeweiligen Partie oder Tagesproduk-

. '  tion gehörenden Mengen zu ' dokumentieren Ul1d 
4. Aufzeichnungen über die ProzessfOhrung anzufer-

1igen und mindestens �';\Iei Jahre aufzubewahren. 

Sofem 

§ 30 
Regiatrienmgsbedürftige Betriebe 

.1 .  Futtermittelzusatzstoffe, für die nach dem Anhang der 
jeweiligen EG-Zulassungsverordnung oder EU-Zulas
sungsverordnung in der Spalte nHöchstgehalt" oder 
Anlage 3 Spalte 6 'der Futtermittelverordnung in der 
bis . zum 23. März 2007 geltenden Fassung, so
fem diese Futtermittelzusatzstoffe nicht dutch eine 
EG':'Zulassungsverordnung oder EU-Zulassungs
verordnung zugelassen sind, ein Höchstgehalt fest
gesetzt worden ist, ausgenommen Futtermittel
zusa,tzstoffe nach § 28 Absatz 3 Satz 1'Nummer 1 ,  
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2. Vonnischungen mit Antioxidantieh, für die nach 
dem Anhang der jeweiligen EG-ZulasslJOQsverord
nung oder EU-Zulassungsverordnung in der Spalte 
;,Höchstgeh$lt" oder nach Anlage 3.Spatte 6 der.flJ� 
tennittelverordnung in der bis zum 23. März 2007 , 
geltenden Fassung, sofern diese Futtermittelzusatz- , 
stoffe nicht . durch eine �G-Zulassungsverordm.ing 
oder EU-Zulassungsve.rordr'iung , zugelassen sind, 
ein Höchstgehalt festgesetzt worden ist, mit Vitami
nen, ausgenommen Vitamin A und D, Carotinoiden 
oder Xanthophyllen, Enzymen, Mikroorganismen 
oder Verbindungefl von Spurenelementen, ausge-
nommen Kupfer und Selen, · , 

3. Mischfuttemnttel unter Verwendung von Vonnischun
gen nach NumrT'!er 2 oder Vonntsphungen mit 
Vitamin A, Vitamin 0, Kupfer oder Selen, 

4., Mischfuttennittel unter unmittelbarer Zugabe von 
Antioxidantien, für die nach dem Anhang der je
weiligen EG-Zulassungsverordnung oder EU-Zulas
sungsverordnung · in der Spalte "Höchstgehalt" oder 
nach Anlage 3 Spalte 6 der Futtermittelverordnung in 
qer bis zum 23. März 2007 geltenden Fassung, so
fern diese . Futtermittelzusatzstoffe nicht durch eine 
EG-ZulasSungsverordnung - oder EU-Zulassungs
verordnung , zugelassen sind, ' ein _ Höchstgehalt ... 
festgesetzt worden ist, . Vitaminen, ausgenommen 
Vitamin A und 0,· Carotinoiden oder Xanthophyllen, 
Enzymen, .  M ikroorganismen oder Verbindungen von 
Spurenelementen, ausgenommen Kupter und Selen, 
oder 

5. Mischfuttelinittel für Heimtiere unter unmittelbarer 
Zugabe von Vitamin A, Vitamin 0, Kupfer oder Selen 

in einem Drittla,nd hergestellt worden sind, dürfen diese 
nur von in Satz 2 genannten Betrieben eingeführt wer
den., Betriebe im Sinne des Satzes 1 sind Betriebe, die 
1 .  als Vertreter . des HersteUers von der zuständigen 

Behörde registriert worden sind oder, ' .  
2. falls sie ihren Sitz in einemVertragsstaat haben nach 

FeststellJ,lng dieses Vertragsstaates als Vertreter des 
Herstellers die Voraussetzungen im Sinne des Kapi
tels 11 des Anhangs der Richtlinie 95/69/EG erfüllen. 

§ 30a 
" 

Arizeigebedürftige Betriebe 
(1 ) Wer gewerbsmäßig Futtermittel für Heimtiere jn 

den Verkehr bringen will, hat dies vor Beginn- des Be
triebes der nach landesrecht zuständigen.Behörde an
zuzeigen. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für die Abgabe von Futter
mitteln für Heimtiere in verkaufsfertig bezogenen Fer
tigpackungen im Sinn,e der Fertigpackungsverordnung. 

(3t Wer gewerbsmäßig ortsfeste oder bewegliche 
Anlagen zur Herstellung von . Futtennitteln anderen 
überlassen will, hat dies vor Seginn des Betriebes der 
nach Landesrecht zuständigen Behörde anzuzei�en. 
Bei beweglichen Anlagen ist auch die Bellörde zu be
nachrichtigen, in deren Bereich die Anlage eingesetzt 
wird. 

. 

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten nur, soweit ein dort 
bezeichneter Betrieb keiner Zulassungs- oder Regis", 
trierungspflicht nach der Verordnung (EG) Nr. 1 8312005 
unterliegt. " 

§ 31 
Aegistrierqng 

(1� Registrierungsbedürftige Betriebe nach § 30 war
den auf Antrag für die jeweils beabsichtigte . Tätigkeit 
von der für den Betriebsort zuständigen Behörde regis-
triert. 

. 

- (2), Die Registrierung nach Absatz 1 ist ' Zu versagen, 
wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 
1 .  der Betriebsinhaber die erforderliche Zuverlässigkeit 

oder 
2. der für die Herstellung und ·. Qualitätssicherung im 

Betrieb jeweils Verantwortliche die erforderliche Zu
verlässigkeit oder Sachkenntnis 

. nicht besitzt. Die -erforderliche Zuverlässigkeit nach 
Satz 1 besitzt insbesonde� derjenige nicht, der gröb-

' lieh gegen lebensmittel-, futtennittel- oder arzneimittel
rechtl iche Vorschriften verstoßen hat. Der Nachweis der 
erforderlichen Sachkenntnis des für die Herstellung und 
QualitätsSicherung jeweils Verantwortlichen wird er
bracht durch den Nachweis für die beabsichtigte Tätig
keit ausreichender Kenntnisse auf den Gebieten des 
Futtermittelrechts, der Verfahrenstechnik und der Tier
Elrnährung. 

(3) Der Vertreter des Herstellers nach § 30 Satz · 2 
Nummer 1 hat mit dem Antrag ,. ' 

1 .  ?u erklären, dass er sich vergewissert hat, dass der 
in dem Drittland ansässige' Hersteller die sich aus 
dem Kapitel 11 des An�ngs der Richtlinie 95/i9/EG 
ergebenden Anforderungen und Pflichten erfüllt, ul1d 

2. sich zu verpflichten, ein Verzeichnis der in § .30 
Satz 1 genannten Zusatzstoffe, Vonnischungen und 
Mis9hfuttermittel zu führen, die er in der Europä
ischen Union in den Verkehr bringt. 
(4) Änderungen hinsichtli.ch ' ,der · aem Antrag zu

grunde liegenci�n Angaben sind der. zuständigen Be
hörde vom Antragsteller unverzQglich mitzuteilen. Satz 1 
findet auf bereits registriertE! Betrieb� entsprechende 
Anwendung. 

(5) Die Registrierung kann mit Nebenbestimmungen 
versehen werden, soweit diese zur Erfüllung der Regis
trierungsvoraussetzungen erforderlich sind. 

(6) Die zuständige Behörde kann zur Erfüllung der 
sich · aus Absatz 3 ergebenden Anforderungen und 
Pflichten nach Erteilung der Registrierung die erforder
lichen Anordnungen treffen. Sie kann die Registrierung 
auch nachträglich mit Auflagen verbinden. 

§ 31a ;_ 

(weggefallen) 

§ 31 b  . 
Zulassungs- und 

Registrierungs-Kennnummer 
Die zuständige Sehörde erteilt dem Betrieb 

1 .  mit der Zulassung nach § 29 eine Zulassungs-Kenn
nummer und 

2. mit der Registrierungi'lach § 31 eine Registrierungs-
Kennnummer. 
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§ 31c 

(weggefallen) 

§ 32 

Rücknahme, Widerruf, Ruhen und 
Erlöschen der Zulassung und, d8r Registrierung 

. (1) pie Z!Jlassung von Betrieben nach § 29,Absatz 1 
ist' zurOckzunehmen, '  wenn eine ,voraussetzung nach 
§ 29 Absatz 1 Satz 1 oder Absa:tz 5 nicht gegeben war. 
Sie ist zu, widerrufen, wenn nachträglich. eine der Vo
r!!uSsetzungen nach, § 29 Absatz. 1 Satz 1 oder Absatz 5 
weggefallen ist. 

(2) Die Zulassung von Betrieben nach § 29 Absatz 2 
ist zurOckzune�menj wenn eine Voraussetzung nach 
§ 29 Absatz 2 oder 5 nicht gegeben war. Sie ist zu 
widerrufen, wenn 

1. nachträglich .eine Voraussetzung nach § 29 Absatz 2 
Nummer 1 oder Absatz 5 weggefallen ist oder 

2. eine der in § 29a aufgeführten Pflichten nicht erfüllt 
wird. 

(3) Die Zulassung von Betrieben nach § 29 Absatz 3 
Satz 1 ist zurOckzunehmen, wenn eine der Vorausset
zungen nach § 29 Absatz 5 nicht gegeben war. Sie ist 
zu widerrufen, wenn 

1 .  nachträglich eine Voraussetzung nach § 29 Absatz 5 
weggefallen ist oder 

2.  eine der in § 29 Absatz 3 aufgeführten Pflichten nicht 
erfüllt wird. 

(4) Die Zulassung'von Betrieben nach § 29 Absatz 4 
ist zurOckzunehmen, wenn eine Voraussetzung nach 
§ 2gAbsatz 5 nicht gegeben war. Sie ist zu widerrufen, 
wenn 

1 .  nachträglich eine Voraussetzung nach § 29 Absatz 5 
weggefallen ist oder -

2. die in § 29 Absatz 4 Satz 2 Nummer 2, aufgeführte 
Pflicht nicht erfüllt wird: 

(5) Die Registrierung von Betrieben nach § 31 Ab
satz 1 ist zut:ückiunehmeri, wenn eine Voraussetzung 

. nach § 31 Absatz 2 nicht gegeben war. Sie ist zu wider-: 
rufen, wenn ' 

1 .  nachträglich eine Voraussetzung nach § 31 Absatz 2 
weggefallen ist oder 

. 

2. die in § 31 Absatz 3 Nummer 2 aufgeführte Pflicht 
nicht erfüllt wird. 

' 

(6) Anstelle äer Rücknahme oder des Widerrufs soll 
die ,zuständige Behörde das Ruhen der Zut.sung oder 
Registrierung anordnen, wenn Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass der Grund für die Rücknahme oder 
d�n Widerruf innerhalb einer angemessenen Frist be:
seitigt wird. 

(7) Die Zulassung oder Registrierung erlischt, wenn 
nach Feststellung der zuständigen Behörde der Betrieb 
die Tätigkeit: die der Zulassung oder Registrierung zu
grunde liegt, länger als zwei Jahre nicht ausgeübt hat. 

§ 33 
, Bekanntmachung 

" (1 ) Die nach Landesrecht zuständigen Behörden 
teilen dem Bundesamt für Verbraucherschutz und 
Leben$fTlittelsicherheit (Bundesamt) 
1 .  die Zulassung von Betrieben nach Artikel 10 der Ver

ordnung (EG) Nr. 1 83/2005, 
2 : '  die Flegistrierung �von Betrieben nach Artikel 9 der 

Verordnung (EG) Nr� 1 83/2005, 
3. die Zulassung von Betrieben nach § 2�: 
4. , die Registrierung von Betrieben nach § 31 
sowie die Rücknahme, den . Widerruf, das Ruhen, das 
Erlöschen und die Änderungen hinsichtlich der Tätig
keit, für die die Zulassung oder Registrierung erteilt 
worden ist, mit. Das Bundesamt gibt die registrierten 
Betriebe nach Satz 1 Nummer 2 und 4 und die zuge
lassenen Betriebe'nach Satz 1 'Nummer 3 bekannt. 

(2) Das Bundesamt gibt ferner . die Fund$telle eies 
Verzeichnisses der Kommission gemäß Artikel 1 9  Ab
sat? 6 der Verordnung' (EG)' Nr. 1 83/2005, bekannt. 

§ 33a 
Status anerkannter, 

, registrierter u"d angezeigter Betriebe 
(1) Betriebe nach 

1 .  § 28 Absatz 1 oder 3 Satz 2 Nummer , 1 ,  die nach 
§ 29 Absatz 1 der Futtermittelverordnung in der bis 
.zum 23. März ' 2007 geltenden Fassung . anerkannt 
waren, 

2. §.28 Absatz 2, die nach § 31 AbSatz 1 a  der, Futter
mittelverordnung in der bis zum 23: März 2007 
geltenden Fassung registriert waren, 

gelten. als nach § 29 zugelassen. 
(2) Betriebe nach § 30 'Satz 2 Nummer 1 ,  die nach 

§ 31 Absatz 1 Satz 1 der Futtermittelverordnung in der 
bis zum 23. März , 2007 geltenden Fassung registriert 
waren, gelten aJs nach § 31 registriert. 

(3) Betriebe, denen eine 
1 .  Anerkennungs-Kennnummer nach § 31 b Nummer 1 , 

der Futtermittelverordriung in der bis zum 23. März 
2007 geltenden Fassung erteilt worden ist, behalten 
diese Nummer, bis ihnen eine Zulassungs-Kenn
nummer oder eine Registrierungs-Kennnummer er
teilt worden ist, 

2. Registrierungs-Kennnummer nach § 31b Nummer 2 
der Futtermittelverordnung in der bis zum 23. März 
2007 geltenden Fassung erteilt worden ist, behalten 
diese Nummer, bis ihnen eine neue Registrierungs
Kennnummer erteilt worden ist 

(4) Betriebe nac;h § 308 Absatz 1 oder 3. Satz 1 ,  dIe 
sich nach dem nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 des . 

. Gesetzes über den übergang aufdas neue Lebensmit
tel- und Futtermittelrecht in der bis zum 6. September 
2005 geltenden Fassung weifer anzuwendenden § 1 7  
Absatz 1 Nummer 1 oder 3 und Absatz 2 Satz 1 des 
FuttermittelgesetZes an'gezeigt haben, gelten als ange
zeigt nach § 30a. 
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§ 34 
Aufbewalirung von 

. Buchführungsunterlagen 
(1 ) Wer gewerbsmäßig ortsfeste oder bewegliche 

AnJagen zur Herstellung von Futtermitteln anderen 
überlässt, hat über die Überlassung Buch zu führen. 

(2) Die BuchfOhrungspflichtigen nach Absatz 1 oder 
nach Artikel 5. Absatz J in Verbindung mit Anhang I oder 

. Artikel 5 Absatz 2 in Verbindung rnit Anhang n der Ver
ordnung (EG). Nr. 1 83/2005 hat>en die ·' BOcher, Buch
fOhrungsunter.'agen, Dokumentationen und Dateien fünf 
Jahre aufzubewahren. Vorschriften, die eine längere 
Aufbewahrungspflicht vorsehen, bleiben unberührt. 

§ 34a , 
(weggefallen) 

§ 34b 
Einfuhrverbote 

(1 ) Die Einfuhr vOfl,Futtermitteln tierischen Ursprungs 
aus der Voiksrepublik China ist verboten. 

(2) :Abweichend von Absatz 1 ist die Einfuhr von Er
zeugnissen, die in Teil I des Anhangs der Entscheidung 
2002l994JEG qer Kommissionvom 20. Dezember 2002 
Ober Schutzmaßnahmen betreffend aus China einge
führte' Erzeugnisse tieriSchen Ursprungs ' (ABI. L 348 
vom 21 .12.2092, S. 1 54), die zuletzt durch den Durch
führungsbeschluss 201 2/482JEU (ABI. L 226 Vom 
22.8.2012, S. 5) geändert worden ist, genannt sind, ge-
stattet. 

-

(3) . AbweiChend von Absatz 1 ist ferner die Einfuhr 
von Erzeugnissen, die in Teil " des Anhangs �r Ent
scheidung 2002/9941EG genannt sind, gestattet, sofern 
ihnen eine Bescheinigung der zuständigen Behörde der 
Volksrepublik China beigefOgt ist, aus · der hervorgeht, 
dass jede Sendung einer chemischen Untersuchung 
unterzogen wurde, um sicherzustellen, dass die betref
fenden Erzeugnisse keine Gefahr für die Gesundheit 
von Mensch oder Tier darstellen. Ein Erzeugnis stellt 
insbesondere eine Gefahr fOr die Gesundheit von 
Mensch! oder Tier dar, wenn bei der Untersuchung fest
gestellt wird, dass 
1 .  es Chloramphenigol oder N itrofuran einschließlich 

seiner Metaboliten oder 
2. ein im .ersten Anstrich in Teil " des Anhangs der 

Entscheidung ' 2002/9941EG genanntes Erzeugnis 
Malachitgrün oder ' Kristallvioleft oder deren je-. 
weiligen Metaboliten 

. . 

enthält. Die Analyseergebnisse der Untersuchung sind 
. in der Bescheinigung anzugeben. 

(4) Für Erzeugnisse, die vor dem 29. Juli 2008 einge
führt worden sind, ist abweichend von Absatz 3 Satz 2 
Nummer 2 eine dort genannte Feststellung im Rahmen 
der Untersuchung "licht erforderlich. Ein Erzeugnis im 
Sinne des Satzes 1 ,  das ohne die dort genannte Felllt
stellung eingeführt worden ist, dart erstmals nur in den 
Verkehr gebracht werden, wenn der in der Europä:' 
ischen Union niedergelassenij für das erstmalige Inver
kehrbringen des Erzeugnisses Verantwortliche es auf 
seme Kosten darauf hin untersuCht hat oder hat unter
suchen lassen, dass es Malachitgrün oder Kristallviolett 
oder deren jeweiligen Metaboliten nicht enthält. 

§ 34c . 
Einfuhrverbote für bestimmte 

Erzeugnisse aus der VOlksrepublik China 
(1) Es ist verboten, . 

1-. ein in Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Yerord
nung (EG) Nr. 1 1 35/2009 der Kommission vom' , 
25. November 2009 mit Sondervorschriften für die 
Einfuhr bestimmter Erzeugnisse, deren Ursprung 
oder Herkunft China ist, und zur Aufhebung der 
Entscheidung 2008n98IEG (ABI. L '  31 1 vom 
26.1 1 .2009, S. 3, L 1 61 vom 29.6.2010, s" 1 2) be-

. zeichnetes Futtermittel, 
2. einen in Artikel 4 Absatz l '  Unterabsatz 1 der Verord

nung (EG) Nr. 1 1 35/2009 bezeichneten Stoff als 
Futtermittel 

einzuführen. 
/ 

(2) Abweichend von Absati 1 Nummer 1 ist die Ein
fuhr eines dort genannten Futtermittels zulässig,.soweit 
es Ober eine in der Anlage 8 genannte Kontrollstelle in 
das Inland verbracht wird und es keinen Gehalt an 
Melemin enthält, der . 2,5 mg/kg überschreitet. Satz 1 
gilt entsprechend für einen In Absatz 1 Nummer 2 ge-
nannten Stoff. . \ 

I 

(3) Die für die Durchführung der Kontrollen nach Ar
tikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1 1 35/2009 zu-

. stähdige Behörde stellt dem für die. kontrollierte Sen
dung jeweils verantwortlichen Futtermittelunternehmer 
oder' dessen Vertreter eine schriftliche Bescheinigung 
über das Erfüllen der in Artikel 4 Absatz 4 der Verord
nung (EG) Nr. 1 135/2009 genannten Anforderungen 
aus, mit der · dieser. den dort genannten Nachweis 
führen kann. 

§ 34d 
Eii1fuhrve"rbote für 

Guarkernmehl und Erzeugnisse daraus 
(1 ) Es ist verboten, 

1 .  einen in Artikel 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 
Nr. 258/201 0  der Kommission vom 25. März 201 0 
zum Erlass von Sondervorschriften fOr die Einfuhr 
von Guarkernmehl, dessen Ursprung oder Herkunft 
Indien ist; wegen des · Risikos einer Kontamination 
mit PentacbiOrphenol und Dioxinen sowie zur Aufhe
bung der Entscheidung 2008/3�?lEG (ABI. L 80 vom 
26.3.201 0, S. 28) bezeichne1en.Stoff als Futtermittel, 

2. ein in Artikel 1 Buchstabe ' b der Verordnung .(EU) 
Nr. 258/201 0 bezeichnetes Futtermittel 

einzufOhren. . 
(2) Abweichend von Absatz 1 . Nummer 2 ist die Ein" 

fuhr eines dprt genannten · Futtermittels ZliJlässig,"soweit 
es über eine in der Anlage 9 genannte KontrollsteIle in 
das . Inland verbracht wird und es keinen Gehalt an 
Pentachlorphenol enthält, der 0,01 mg/kg überschrei
tet. Satz 1 gilt entsprechßnd für einen in Absatz 1 Num
mer 1 .  genannten Stoff. 

(3) Abweichend von Absatz 1 Nummer 2 und Ab- / 

, satz 2 Satz 1 ist _ die· Einfuhr .  eines dort genafmten 
Futtermittels, das vor dem 1 4. April 2010 aus seinem ' 
Ursprungsland verbracht worden ist, zl!lässig, soweit 
es 
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1. über eine in der Anlage 9 genannte KontrollsteIle in 
das Inland verbracht wird und 

2. nac�weislich eines AnalyseberiChts nach Artikel 2 
Absatz 1 der Entscheidung 2008/352/EG der Kom
mission vom 29. April 2008 zum Erlass von Sonder
vorschriften für die Einfuhr von Guarkernmehl, des
sen Ursprung oder Herkunft Indien ist, wegen d� 
Risikos einer Kontamination dieser Erzeugnisse mit 
Pentachlorphenol . und Dioxinen (ABI. L 1 1 7  vom 
1 .5.2008, S. 42) keinen Gehalt an Pentacl)lorphenol 
enthält, der 0,01 mglkg überschreitet. 

Satz 1 gilt entsprechend für einen in Absatz 1 Nummer 1 
genannten Stoff. 
, (4) Die für die Durchführung der Kontrollen nach Ar
tikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 258/201 0 zu
ständige Behörde stellt dem für die kontrollierte Sen
dung jeweils verantwortlichen Futtermittelunternehmer 
oder dessen Vertreter eine schriftliche Bescheinigung 
über das Erfüllen der in Artikel 8 der Verordnung (EU) 
Nr. 258/201 0 genannten Anfo�erungen aus, mit der 
dieser den dort genannten NaOhweis führen kann. 

§ 35 
-

Ausnahmen von Verbringungsverbote"" 
(1) Abweichend vOl') § 53 Absatz 1 Satz. 1 des 

Lebensmittel- und Fl.Itlermittelgesetzbuches dürfen 
Futtermittel in das Inland verbracht werden, soweit sie 
1 ,  unter zollamtlicher Überwachung- befördert werden, 
2. in Zolllagern, Freilagern oder Lagern in Freizonen 

gelagert werden, 
3. veredelt und umgewandelt werden, solange sich die 

Futtermittel unter zollamtlicher Überwachung befin-
den. --

Satz 1 gilt nicht für Futtermittel, die den Verboten des 
§ 1 7  Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Lebensmittel- und 

- Futtermittelgesetzbuches oder des Artikels 15 Absatz 1 
in Verbindung mit Absatz 2 erster Anstrich der Verord-
nung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments 
und des Rates'vom 28. Januar 2Q02 zur Festlegung der 
allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Le
bensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Be
hörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung 
von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit (ABI. L 31 
vom 1 .2.2002, S. 1 ), die zuletzt durch die Verordnung 
(EG) Nr. 596/2009 des Europäischen Parlaments und 
cies Rates vom 1 8. Juni 2009 (ABI. L 188 vom 
18.7.2009, S. 1 4) geändert worden ist. nicht entspre
chen. 

(2) Waren im Sinne von Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 
unterliegen den Vorschriften des § 57 Absatz 4 des 
Lebensmittel.- u�d Futtermittelgesetzbuches. 

§ 35a 
EIngangssteilen, Anmeldepflicht 

(1) Die Einfuhr von Futtermittelh, die nur von nach 
Artikel 1 0  Nummer 1 Buchstabe a oder b der Verord
nung'(EG) Nr. 1 83/2005 oder nach § 29 Absatz 4 Satz 1 
zugelassenen Betrieben in dan Verkehr gebracht wer
den dürfen, aus einem Drittland ist nur über Zollstellen 
mit zugeordneten GrenzkontrollsteIlen (Ei!1gangsstel· 
lan) ' zulässig. Die tierseuchen- und pflanzenschutz-

- reChtlichen Einfuhrvorschriften bleiben unberührt. -

(2) Derjenige, der Futterrttittel nach Absatz 1 aus ei
nem Drittland einführt, hat dies spätestens einen Werk
tag vor deren Eintreffen an der vorgesehenen Ein� 
gangsstelle der für die Eingangsstelle zuständigen Be
hörde anzumelden. ' 

(3) Sendungen von Futtermitteln nach Artikel 3 
Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 669/2009 der 
Kommission vom 24. Juli 2009 zur Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. ß82/2oo4 des Europäischen Par\a� 
ments und des Rates im Hinblick auf verstärkte amt
liche Kontrollen bei der Einfuhr bestimmter Futtermittel 
und 'Lebensmittel nicht tierischen Ursprungs und zur 
Änderung der' Entscheidung 2006/504IEG . .(ABI. L 1 94 
vom 25.7.2009� S. 1 1 ) in der jeweils geltenltn Fassung 
dürfen aus Drittländern nur über einen ih" tJeutschland 
für Futtermittel benannten EIngangsort im Sinne des ' -
Artikels 3 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 669/2009 
in das Inland gebracht werden, soweit die jeweilige 
Sendung nicht bereits über einen von einem anderen 
Mitgliedstaat nach Artikel 3 Buchstabe b der Verord
nung (EG) Nr. 669/?009 benannten Eingangsort in das 
Gebiet der Europäischen Union gebracht worden -ist. 
Die Veröffentlichung der Uste der benannten Ein
gangsorte nach Artikel 5 Satz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 669/2009 erfolgt durch das Bundesamt. 

§ 35b 
. Dokumentenprüfung, 

NimlichkeitskontroUe, Warenuntersuchung 

(1 ) Soweit auf - Grund der Verordnung (EG) 
Nr. ·882/2004 oder eines auf Grund der Verordnul)g (EG) 
NI"; 882/2004 erlassenen Rechtsaktes der Europäischen 
Gemeinschaft oder der Europäischen Union bei der 
Einfuhr von Futtermitteln 
1 .  eine Dokumentenprüfung oder eine Nämlichkeits

kontrolle durchzuführen ist, ist diese. von den vom 
Bundesministerium der Finanzen bestimmten Zoll
stellen (Zollstellen), 

2. eine Warenuntersuchung durchzuführen ist, ist diese 
von dEm für die Futtermittelüberwachung zustän-, 
digen BE/horden in Abstimmung mit den Zollstellen 

durchzuführen. 
(2) Die Durchfuhr von Futtermitteln erfolgt unter zoll

amtlicher Überwachung, soweit möglich in Form des 
Zollverschlusses . .  

§ 35c 
Bescheinigungen 

(1 ) Die Bescheinigung nach § 55 Absatz 2 des 
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches ist als Teil 
der Warenbegleitpapiere .bis zur ÜberfOhrung der .Fut
termittel in den zollrechtlieh freien Verkehr. lTlitzuführen. 

(2) Werden Futtermittel aus einem . DrittJand über 
ahdere Mitgliedstaaten zur Einfuhr in das Inland ver-

. bracht, so ist der zuständigen Behörde die von dem 
zuerst berührten Mitgliedstaat bei dem Verbringen aus
gestellte Bescheinigung über die dl,lrchgeführten futter
rhittelrechtlichen Kontrollen vorzulegen. Die zuständige 
Behörde kann eine deutsche Übersetzung der Beschei
nigung verlangen. 
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§ 35d 
Verkehr mit den 

zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten 
Die aefugnis zum Verkehr mit den zuständigen Be

hörden anderer Mitgliedstaaten zur Aufklärung und Ver
folgung von Verstößen gegen futtermittelrechtliche Vor
schriften wird den · zuständigen obersten Landesbehör
den übertragen. Sie unterrichten das· Bundesminls- , 
terium über Mitteilungen an andere.Mitgliedstaaten. 

§ 35e 
. VeltJOte auf Grund von Schutz

maßnahmen der Europäischen Gemeinschaft 
. (1) F�tteml1tfel, die . in Drittländem hergestellt oder 

behandelt , wOrden sindl dOrfen nicht eingeführt oder 
sonst verbracllt .werden, soweit die Voraussetzungen 
des AbsatZes 2 erfüllt sind. 

(2} Die Voraussetzungen für die Verbote nach Ab
satz 1 sind erfüllt, soweit 
1 .  die Einfuhr in oder die Durchfuhr durch die Europä.,. 

ische Union oder das .erstmalige Inverkehrbringen in 
der Europäischen Union durch einen nicht unmittel- · 
bar geltenden Rechtsakt der Europäischen Gemein
schaft odef,der Europäischen Union, den die Euro
päische Gemeinschaft oder die Europäische Union 
allf Grund . 

. 

1 .  der Aufnahme eines Einzelfuttermittels in den An
hang der Verordnung (EU) Nr. 68/2013 der kommis
.siori vom 1.6. Januar 2013'zum Katalog der Einzei
futtermittel (ABI. L 29 vom 30.1 .2013, S. 1) in der 
jeweils geltenden Fassung, 

2 . .  der Prüfung von Leitlinien für eine g!Jle Verfahrens':' 
praxis im Futtermittelsektor nadh Artikel 20 und 22 
der Verordnung.(EG) Nr. 183/2005. 
(2) Das Bundesamt wirkt ferner, mit bei der Koordi

nierung der Erstellung 
1 .  von Kontronplän� insbesondere nach Artikel 44 der 

Verordnung (EG) Nr. 88212004 sowie 
2. sonstiger nach den gemeinschaftsrechtlichen oder 

den· unionsrechtlichen Vorschriften von den Mit
glieds�aaten durchzuführender Untersuchungs- und 
Erhebungsprogramme des Futt�rmittelsektors. 

. 

§ 35g 

Straftaten 
Nach § S8 Absatz. 3; 4 bis 6 des Lebensmittel- und 

Futtermittelgesetzbuches wi� .bestraft, wer gegen die 
Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 22. · Mai · 2001 mit Vorschrif"
ten iur verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter 
transmissibier spongiformer . Enzephalopathien (ABI. 
L 1 47 vom 31 .5.2001 , S. 1), die zuletzt durch die Ver
ordnung (EU) Nr, 5612013  (ABI. CL 21 vom 24.1 .2013, 
S. 3) geändert worden ist, verstößt, indem er vorsätz-a) des Artikels 53 .der Veror9nung (EG) Nr . .  1 78/2002 

des Europäischen Parlaments urid des Rates vom 
28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen 
Gfunctsätze und Anforderungen des Lebensmit
telrechts, zur Errichtung der Europäischen Be
hörde für Lebensmittelsicherheit und zur Fest
legung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit 
(ABI. l. 31 vom 1 .2.2002, S. 1) oder 

, lieh oder fahrlässig 

b) des Artikels 22 der Richtlinie 9m8IEG des Rates 
vom 1 8. Dezember 1997 zur Festlegung von 
Grundregeln für die Veterinärkontrollen von aus 
Drittländern in die Gemeinschaft eingeführten Er
zeugnissen (ABI. L 24 vom 30.1 .1 998, S. 9) 

in der jeweils geltenden Fassung im Hinblick auf das 
betreffende Ddttland oder einen in einem Drittland 
gelegenen Betrieb erlassen hat, beschränkt oder 
verboten ist und 

, 

2 .. das Bundesministerium jeweils den maßgeblichen 
Rechtsakt im Bundesanzeiger bekannt gemacht hat; 
das BUl)desministerium macht auch Änc:lerungen 
und !;fie Aufhebung des Rechtsaktes im Bundes
anzeiger bekannt. 

·(3) � V�rbot des Absatzes 1 gilt nicht für Futter
.mitte!; die vor Wirksarnwerden der Bekanntmachung 
nach Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung mit Absatz 4 

. eingeführt worden sind. 
• (4) Bekanntmachungen nach Absatz 2 Nummer 2 
werden mit Beginn des Tages, der auf ihre Veröffent" 
lichung folgt, wirksam, soweit in der .Bekanntmachung 
kein späterer ZeitPonkt bestimmt ist. 

§ 35f 
Mitwirkung 

(1) Das Bundesamt wirkt niit bei: 

1 .  entgegen Artikel 7 Absatz 1 ,  auch i!1 Verbindung mit 
Artikel 7 Absatz 2, ein tierisches Protein an einen
Wiederkäuer oder ein dort genanntes Erzeugnis 
tierischen UrSprungs an ein anderes dort genanntes 
Tier verfüttert, 

2. als derjenige, der Futtermittel· herstellt, behandelt, in 
den Verkehr bringt . oder verfüttert, entgegen An:
hang IV Kapitel V Abschnitt B Nummer 1 ein dort 
genanntes Futtermittel nicht richtig t�ansportiert, 

3. entgegen Anhang IV Kapitel V Abschnitt e ein dort . 
genanntes Mischfuttermittel herstellt, 

4. entgegen Anhang IV Kapitel V Abschnitt 0 ein dort 
genanntes Futtermittel verwenqet oder lagert oder 

5. entgegen Anhang IV Kapitel V AbSchnitt E Nummer 1 
Satz 1 ein dort genanntes Protern oqer ein . dort 
genanntes Produkt ausführt. 

. 

§ 36 
Straftaten 

Nach § 59 Absatz 1 Nummer,21 Buchstabe a des 
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches wird be
straft, wer 
1 ,  entgegen § 34b Absatz 1 ein Futtermittel einführt, 
2. entgegen § 34c AbSatz 1 ein Futtermittel oder einen . 

dort genannten Stoff als Futtermittel einführt, 
3. entgegen § 34d Absatz 1 einen dort genannten Stoff 

. als Futtermittel oder ein dorf genanntes Futtermittel 
. einführt oder 

/ 

4. entgegen § 35e Absatz 1 ein Futtermittel einführt 
oder sonst verbringt. 
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§,36a 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Wer eine in § 36 bezeichnete Handlung fahrlässig, 
begeht, handelt nach § 60 Absatz 1 Nummer 2 des 
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches ordnungs
widrig. 

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 60 Absatz 2 
Nummer 26 Buchstabe ,a des Lebensmitt�- und Futter
mittelgesetzbuches handelt, wer yorsätzlich oder fahr
lässig 

2. entgegen § 35a Absatz 2 eine Anmeldung nicht, 
nicht richtig, l1icht vollständig oder nicht reqhtzeitig 
macht. 

§ 36b 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 60 Absatz 4 
Nummer 2 Buchstabe a des Lebensmittel- und Futter� 
mittelgesetzbuches handelt, wer gegen die Verordnung 
(EG) Nr. 1 831/2003 des Europäi$chen Parlaments und 
des Rates vom 2�. September' 2003 'über Zusatzstoffe r. entgegen § 1 0  ein piätfuttermittel in den Verkehr zur Verwendung in der Tierernährurig' (ASI. L 268 vom 

bringt, 
• '18.1 0.2003, S. 29, L 1 92 vom 29.5.2004, S. 34, L 98 

2. entgegen § 1 1 , �  24 oder § 24b Absatz 2 ein dort vom 1 3.4.2007, S. 29), die zuletzt durch di� Ver;ordnung 
genanntes Futtermi,ttel in den Verkehr bringt, die (EcSJ Nr:'76712009 des Europäischen Pa'i1arrients und 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in des Rates vom 13. Juli 2009 (ABI. l 229 vom 1 .9.2009, 
der vorgeschriebenen Weise gekennzeichnet sind,. S. 1 ,  L 1 92  vom 22.7.201 1 ,  S. 71) geändert worderi ist, 

3. entgegen § 23 Absatz 1 Nummer 1 ein Futtermittel ver:stößt, indem er vorsätzlich oder fanrlässig 
in den Verkehr bringt, 1 .  entgegen Artikel 3 Absatz 1 einen Futtermittelzu-

4. entgegen § 23 Absatz 1 Nummer 2 ein Futtermittel satzstoff in Verkehr bringt, verarbeitet oder verwen-
, verfüttert, det, 

5: entgegen § 23 Absatz 1 Nummer 3 ein Futtermittel 2.  entgegen Artikel 1 0  Absatz 3 in Verbindung mit Arti-
mischt, kel 16  Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3. einen Futter

mittelzusatzstoff, der in das Register nach Artikel 10  
6 .  entgegen § 25 ein Futtermittel in den Verkehr bringt ' Absatz 1 Buchstabe b Satz 2 eingetragen ist, in Ver-oder verfüttert, kehr bringt oder 
7. entgegen § 26 Futtermittel verfüttert, 3. entgegen Artikel 1ß  Absatz 1 Satz, 1 in Verbindung , 
8. entgegen § 27 Nl,Immer 1 ein Futtermittel in den 

yerkehr bringt, 
9. entgegen § 27 Nummer 2 ein dort genanntes Futter- , 

mittel in dEm Verkehr bri!1gt, 
1 O. ohne Zulassung nach 

a) § 28 Absatz 1 Futtermittel dekontaminiert, 
6) § 28 Absatz 2 Grünfutter, Lebensmittel oder Le

bensmittelreste " zum Zwecke der Herstellung 
eines Einzelfuttermittels oder Mischfuttermittels 
trocknet, ' .  ' , 

c) § 28 Absatz 3 Fette, Öle, Fettsäuren, mit Glyce
rin v$l"esterte Fettsäuren, Mono- und Diglyceride 
von Fettsäuren oder SaJ;ze von Fettsäuren lose in 
den Verkehr bringt, 

1 1 .  einer vollzieh baren 'Anordnung nach § 29 Absatz 8 
Satz 1 oder § 31 Absatz 6 Satz 1 oder einer voll
zieh baren Auflage nach § 29Absatz ] oder 8 Satz 2 
oder § 31 AbSatz 5 oder 6 Satz 2 zuwiderhandelt, 

1 2. entgegen § 30a Absatz 1 oder 3 Satz 1 eine An
zeige nicht, nicht richtig , oder nicht rechtzeitig er
stattet oder 

1 3. entgegen § 34 Absatz 1 nicht, nicht richtig oder 
nichtvoltständig BLich führt oder entgegen § 34 Ab
satz 2 Satz 1 Bucher, BuchfOhrungsunteriagen, DOku
mentationen oder Dateien nicht oder nicht' mindes
tens fünf Jahre aufbewahrt. 

(3) Ordnungswidrig' im Sinne des § 60 Absatz 2 
Nummer 26 Buchstabe b des ' Lebensmittel- und Futter
mittelgesetzbuches handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig 

" 

1 .  entgegen § 28 Absatz' 4 Satz 1 oder § 30 Satz 1 
einen Futtermittelzusatzstoff, eine Vormischung, ein 
Einzelfuttermittel oder ein Mischfuttermittel einführt 
oder 

mit Absatz 3 und 4 eine VOATlischung ' von Zusatz- ' 
stoffen in Verkehr bringt. ' 

, 
(2) Ordnungswidrig im Sinne des § '60 Absatz 4 

Nummer 2 Buchstabe a des Lebensmittel� und Futter
mittelgesetzbuches handelt, wer gegen die Verordnung 
(EG) Nr. 183/2005 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 12. Januar 2005 mit Vorschriften für . 
die fLittermittelhygiene (ABI . l 35 vom 8.2.2005, S. 1 ,  
L 50 vom 23.2.2008, S. 71), die zuletzt durch die Ver
ordnung (EU) Nr. 225/201 2 (ABI. L 77 vom 1 6.3.2012, 
S. t) geändert worden ist, verstößt; indem -er vorsätzlich 
oder fahrlässig 
1 .  entgegen Artikel 5 

a) ·Absatz 1 die Bestimmungen des Anhangs I Teil A 
Abschnitt 11 Nummer 1 Satz 2 auf Verlangen der 
zuständigen Behörde, , 

b) Absatz 2 die Bestimmungen des Anhangs 11 Ab
schnitt Einrichtungen und Ausrüstungen Num
mer 7 Satz 1 oder Nummer 1 0, Abschnitt Herstel
lung �umn'ler 2, 5 Satz 2, Nummer 7 oder Num
mer 8, Abschnitt Qualitätskontrolle Nummer 4 
Satz 1 ,  Abschnitt Dioxinüberwachung Nummer 1 ,  
auch in Verbindung mit Nummer � ,Buchstabe a, 
b, c, d, e Satz 1 oder Buchstabe f, Nummer 5 
oder Nummer 7, Abschnitt Lagerung und Beför
derung Nummer 1 erster Halbsatz, Nummer 3 
oder Nummer 7 Satz 1 , 2 oder Satz 3 oder Ab- , 
schnitt Dokumentation Nummer 1 'oder 

c) Absatz 5 die Bestimmungen des Anhangs 111 Ab
schnitt Vorschriften für Stall- und Fütterungsein
richtungen Satz 3 oder Abschnitt Fütterung Num- / 

mer 1 Satz 1 oder Nummer 2 Satz 3 
nicht erfüllt, 

2. entgegen Artikel 5 Absatz 6 sich ein Futtermittel be
schafft oder ein Futtermittel verwendet, 
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3. entgegen Mikel 1 .1 . eine Tätigkeit ohne Registrje· lässig entgegen Artikel 6 Unterabsatz 2 der Verordnung 
rung oder Zulassun� ausübt oder (EG) Nr.: 669/2009 der Kommission vom 24. Juli 2009 

4. entgegen Artikel 23 Absatz 1 nicht sicherstellt, dass zur DurchfOhrung der Verordnung (EG) Nr. 88212004 
Futtermittel aus Drittländern nur unter den dort ge. des Europäischen Parlaments und des · Rates · im Hin· 
nannten Bedingungen eingeführt werden. blick auf verstärkte amtliche Kontrollen bei der Einfuhr 

bestimmter Futtermittel und lebensmittel nicht · tieri-
(3) Ordnungswidrig • im Sinmt des § 60 Absatz · 4 schen Urspn.mgs und zur Änderung der EntscheidW'lg 

Nummer 2 Buchstabe a des Lebensmittel- und Futter- 2006/5041EG (ABI. L 1 94 vom 25.7.2009, S. 1 1 ), die 
mitteigesetzbucheS hanclelt, · wer gegen die Verordnung - I zuletzt durch die Durchfühnmgsverordnung (EU) (EG) Nr. 76712009 des Europäischen Parlaments und. Nr. 1235/201 2  (ABI. L 350 vOI1') 20.12.2012, S. 44Lge-

- des Rates vom 1 3. Juli 2009· über das Inverkehrbringen ändert worden ist, als -Futtermittelunternehmer oder als 
und die Verwendung von Futtermitteln, zur Änderung sein Vertreter ein dort genannt9$ Ookument nicht, nicht 
der VerorcInung., (Eq) Nr. 1 831/2003 des Europäischen richtig, nicht vollständig oder nieht rechtzeitig übermit-" . 
Parlaments und ·· des Rates und zur · Aufhebung der feit. ' .. .  
Richtlinien ·· 19/373/EWG. des Rates, 80/51 11EWG der 
Kommisslon, "cß2I47iIEWG des Rates, 83/228�(; (6) Ordnungswidrig im Sinne · des · § .60 Absatz 4 
des . Rates, 93n 4/EWG des Rates, 93/1 1 3/EG des Nummer 2 Buchstabe b des Lebensmittel- .:Und Futter· 
Rates und 96I251EG des Rates und der Entscheidung mittelgesetzbuches handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
2004121 71EG der .  Kommission (ABI. L 229 vorn lässig entgegen Artikel 23 Absatz 1 Satz 1 der Verord-
1 9· 2009 S '1 l· · · 192· 

. 
22 7 201 1 ' S  71) d· · I tzt nung (EG) Nr. 767/2009, auch in Verbindung mit Satz 2, . .  , ; , vom . .  , .  , Ie zu e  . 

durch · die Verordnung (EU) Nr. 93�/201 O .  (ABI. L 277 ein Einzelfuttermittel oder ein Mischfuttermittel in den 
vom 21 ;10:2010, S. 4) geändert worden ist, Vef'$tößt, 

/V�ehr bringt. 
. 

indem er vorsätzlich oder fahrlässig �· (7) Ordnungswidrig im . Sinn� des § 60 Absatz 4 
1 .  entgegen . Artikel 4 Absatz 2 Uriterabsatz 1 Buch- Nummer 2 Bl.lchstabe b des Lebensmittel- und Futter-

stabe a 8fs-f:uttermittefunternehmer, der ein Futter- mittelgesetzbuches handelt, wer vorsätzlich oder 
mittel in deO Verkehr bringt, nicht sicherstellt, da� fahrlässig entgegen Artikel 3 der Verordnung (EG) 

. das Futtermittel den cI.ort genannten AnfOrderungen Nr. 1 1 35/2009 der KommisSiOn vom 25. November 
entspricht, . 2009 mit Sondervorschriften fü .. t;lie Einfuhr bestimmter 

Erzeugnisse, deren · Ursprung Qder Herkunft China ist, 
2. entgegen Art.ikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buch- und zur Aufhebung der Entscheidung 2008/798IEG 

stabe b in'Verbindung mit · (ABI. · L 31 1 vom 26. 1 1 .2069. S: 3; L 1 61 vom 29:6.2010, 
a) Artikel 11  Absatz 4, dieser in Verbindung mit · S. 1 2) bei Sendungen von Ammbniumbicarbonat, das 

Anhang 11 Nummer 1 ,  2 oder 4, für Futtermittel bestimmt ist, sowie �i sendungen' von 
Futtermitteln, die Milch, Milcherzeugnisse, Soja oder b) Artikel 1 3  Absatz 1 Buchstabe a oder Absatz 3, Sojaerzeugnisse enthalten, eine Mitteilung. nicht, nicht , 

c) Artikel 1 4  Absatz 1 oder Absatz 2, richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht. I 
cl) Artikel 1 9, (8) Ordnungswidrig im Sinne des § 60 Absatz 4 

Nummer 2 Buchstabe b des Lebensmittel- und Futter
mittelgesetzbuches handelt, wer vorsätzliph oder fahr-

e). Artikel 20 Absatz 1 oder 
1) Artikel 22 Absatz 1 ,  dieser . in Verbindung mit 

Anhang VI Kapitel 11 NUrTllner 2 oder 3 oder An
hang VII Kapitel 11 Nummer 2 oder 3, 

als Futtermittelunternehmer, der, ein Futtermittel in 
den Verkehr bringt, nicht sicherstellt, dass ein ,Fut
termittel in der dort genannten Weise gekennzeich
net, verpackt oder dargereicht wird, 

3. entgegen Artikel 9 ein Futtermittel für besondere Er
nährungszw�ke in den Verkehr.brjngt oder 

4. entgegen Artikel 1 5, auch in Verbindung mit Arti
kel 1 6  Absatz 1 Buchstabe a oder  Buchstabe b 
Halbsatz 1 und Absatz �, Artikel 1 7  Absatz 1 Buch.., 
stabe a bis d Satz 1 und Buchstabe e, dieser auch in 
Verbindung mit Artikel 17 Absatz 2, und Buchstabe f, 
Artikel 18 oder Artikel 20 Absatz 1 ein dort genann· � 

tes Futtermittel in den Verkehr bringt. 
(4) Ordnungswidrig im Sinne c1.es § 60' Absatz 4 

Nummer 2· Buchstabe b des Lebensmittel- und Futter
mittelgesetzbuches " handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig entgegen Artikel 1 6, Absatz 5, auch in Ver
bindung mit Artikel 1 0  Absatz 3, der Verordnung (EG) , 
Nr. 1 831/2003 einen · Futtermittelzusatzstoff oder eine 
Vormischung in Verkehr bringt. 

(5) Ordnungswidrig im Sinne des § 60 Absatz 4 

lässig 
. 

1 .  entgegen Artikel 3 Absatz 6 der Verordnung (EG) 
Nr. 1 1 51/2009 der Kommission vom 27. November 
2009 mit Sondervorschriften für die Einfuhr· von 
Sonnenblumenöl, dessen Ursprung oder Herkunft die 
Ukraine ist, wegen _des Risikos einer Kontamination 
durch Mineralöl sowie zur Aufhebung der Entschei
dung -2008/433/EG (ABI. L 313 vom 28.11.2009, 
S. 36) als Futtermitteluntemehmer oder als sein Ver
treter eine · Meldung nicht, nicht richtig, nichL voll
ständig oder. nicht rechtzeitig macht oder 

2 . . entgegen Artikel 9 ·  der Durchführungsverordn\Jng 
(EU)-Nr. 996/2012 der Kommission vom 26. Oktober 
201 2 mjt beSonderen Bedingungen für die Einfuhr 
von Lebens:' und Futtermitteln, deren Ursprung oder 

, Herkunft Japan ist, nach dem Unfall im Kernkrsft
werk Fukushima und zur Aufhebung der DurchfOh· 
rungsverordnung (EU) Nr. 284/2012 (ABI. � 299 vom 
27.1Q.2012, S. 31), als Futtermittelunternehmer oder 

, als sein Vertreter eine Meldung nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht� 

§ 37 
Obergangsregelungen 

Nummer 2 ,Buchstabe b des Lebensmittel- und Futter- (1) Für den in Anhang I Abschnitt VI Nummer 1 1  der 
mittelgesetzbuches handelt, . wer vorsätzlich oder fahr- ' Richtlinie 2002/321EG bezeichneten Stoff sind die 
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§§ 23, 24 und 26 Satz 1 erst ab dem 1 .  Januar 201 2 
anzuwenden. 

' "  

(2) Betriebe\ nach § 28 Absatz 2a, die am 1 6. Sep
temb�r 2012 bereits aus Fetten pfJanzlichen oder t1eri
sehen Ursprungs, Ölen pfJanzlichen oder tierischen 
Ursprungs oder Fettsäuren pflanzlichen oder tieriscnen 

� UrSprungs hergestellte Fette, Öle, Fetts4uren, mit Gly
cerin veresterte Fettsäuren, Mono- und Diglyceride von 
Fettsäuren oder Salze von Fettsäuren, ,dle sie jeweils 
nicht selbst hergestellt rnK>en, als Einzelfuttermittel lose 
in den Verkehr bringen, gelten als, vorläufig zugelassen. 

. Die vorläufige Zulassun{J erlischt, 
>_ 1 .  wenn sie die Zulassung nicht bis zum 1 .  Januar 201 3 , 

beantragt haben Und 
2. im Fall, rechtzeitiger Antragstellung mit Eintritt der 

Unanfechtbarkeit der Entscheidung über den Antrag. 
Der Antrag ist innerhalb von sechs Monaten nach Ein
gang bei der zuständigen Behörde zu bescheiden. Ab
weichend von Satz 3' kann der Antrag auch später be
schieden , werden, wenn die zuständige Behörde dem 
Antragsteller eine Frist �ur Beibringung erforderlicher 
Unterlagen eingeräumt hat, die nach dem in Satz 3 
genannten Zeitpunkt abläuft. 

§ 37a , 
TechnisChe Festlegungen 

Soweit in dieser Verordnung auf DIN-Normen Bezug 
genommen ' wird, sind , diese im ' Beuth Verlag GmbH, 
1 0772 Berlin, erschienen. Sie sind beil11 Deutschen 

Patent,:, und Markenamt archivmäßig ge�hert nieq�r
gelegt. " , 

§ 37b 
Nicht mehr anzuwendende VOrsChriften 

,Die ' in § 1 Absatz 1 Satz 2 des G8S$tzes über den 
Übergang auf das neue Lebensmittel.! und Futtermittel
recht genannten Vorschriften sind nicht mehr anzuwen-

. den. ' ' 
. 

§ 31c 
_It*re Anwendung von Vor.sctttfften 

� {'; - .. , - . 

(1) Allf Sachverhalte, die vor dem 1 . " September 
201Q entstanden sind, sind die §§ 1 bis 9,9a, 1 0  bis 1 5, 
11}, .19,, 24, . 25 und 26 Absatz 1 ,  §§ 27" a6 und die An

, lager\ 1 ,  1 a, 2, 2a, 4 und 6 in ger bis zum 31 . August 
201 0  geltenden Fassung hinsichtlich der Verfolgung 

, von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten weiter anzu'" 
wenden. 

' 

(2) Auf Sachverhalte, die vor dem 2,6. Juli 201 1 ent
standen sind, sind die §§ 23, 24, 26 und § 36a Absatz 2 
Nummer 6 sowie die Anlage 5 ,  mit Ausnahme der 
Sp�t� 4 in der bis . zum 25. ,Juli 201 1 geltenden Fas
sung , hinsichtlict1 der V�rfolgung von Ordnungswidrig-
keit�n weiter anzuwenden. \ 

§ 38 
Inkrafttreten, Übergangsregelun,gen 

(lnkrafttreten; Außerkrafttret�n bisheriger Vorschriften) 

;, --
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Anlage 1 

(weggefallen) 

- Anlas.. 1a 

(weggefallen) 
" . 

. I , 

Anlage 2 

(Weggefallen) 

L '  
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Anlage 2a 
(zu § 11 Absatz 1 Satz 1) 

, ,Verzeichnis der für Diätfutternlittel festgesetzten Verwendungszwecke 

VOrbemel1<ungen 

1 .  Ist in Spalte 2 fOr denselben pesonderen Emährungszweck mehr als eine Gruppe wesentlicher ernährungs
physiologischer Merkmale aufgefOhrt, so können ,sowohl eine als auch mehrere Merkmalsgruppen angegeben 
werden. 

. 

1 a. Ist in Spalte 2, 4 oder 5 eine Gruppe von Futtermittelzusatzstoffen aufgefOhrt, muss der jeweils verwendete 
Futtermittelzusatzstoff fOr den Zweck, für den er verwendet wird, zugelassen sein. 

1 b. 1st ein' Futtermittel für mehr als einen in Spalte 1 aufgeführt�n b8sonderen Emährungszweck bestimmt, muss 
es die für den jeweiligen besonderen Emährungszweck in Spalte 2 festgelegten wesentlichen ernährungs-
physiologischen Merkmale erfüllen. " , . 

2. Ist ein InhaltsstQff nach Spalte 4 mit der Angabe .. (irlsgesamt)" versehen, so sind der natürliche Gehalt oder 
gegebenenfalls die Summe aus natürlichem Gehalt und der Menge des zugesetzten Stoffes anzugeben . .  

3 .  Die in-Sp8lte 4 oder 5 mit der Angabe ,,(falls zugesetzt)" versehenen Stoffe müssen angegeben werden, wenn 
sie dem · Futtermittel zugesetzt worden sirid, um den besonderen Ernährungszweck zu erzielen. 

4. Die empfohlene Fütterungsdauernach Spalte 6 gibt an, in welchem Zeitraum der besondere Ernährungszweck 
normalerweise erreicht sein sollte . 

. /--' 

wesentliche ' 
. Hii1W8ise zur 

Besonderer ernährungs- Tierart oder anzug8bende , ZUSammen- empfohlene a) Angaben in der Gebrauchsanweisung ,Ernährungs- physiologische Tierkategooe Inhaltsstoffe, satzung (Ein- Fütterungs" 
zweCk Energiegehalte ' zelfuttermittel, <lauer �) sonstige Angaben Mer1<maIe Zusatzstoffe) -, 

I 

1 2 3 4 5 6 7 

Verringerung niedriger Ge- Wieder1<äul:w . Stärke höchstens a) Angaben zur Ausgewogenheit 
der Gefahr halt an leicht Gesamt- 2 Monate, bei der 'tägliChen Ration hinsichtlich 
der Azidoae vergärbaren � zucker Milchkühen des Gesamtgehalts an Rohfaser 

Kohlenhydhr höchstens I -und leicht vergärbaren kohIen-
ten, hohe 2 Monate ab hydrathaltigen'Stoffen 
Pufferkap&- .--' Beginn der 
zität . Laktation Angabe in der Gebrauchsan-

weisung: "Insbesondere für 
I , 

H9chleistungskühe" oder , ,,Ins-
. besondere für intensiv gefütterte 

(Angabe der betreffenden Wie-
derkäuerkategorie)" 

, 

"Es wird empfohlen! vor der Ver-
, fütterung den Rat ein� Fach� 

. manns einzuholen." 

Ausgleich bei leicht ver- Pferde ein": ' n-3-Fett- I Einzelfutter- zunächst bis a) Angaben Ober die Art der Ver-
chronischer , daUliche schließlich säUren (falls mittel als zu 6 Monaten abreichung 
Störung der Fasern Ponys zugesetzt) F8$8I'qU8I1e 
Dlckdann- - Angabe in der Gebrauchsan-
funktIon weisung: "Es wird �Pfohlen. 

_ ' vor der Verfütterung od8r Verlän-
gerung der FOtterungsdauei' den 

/ - . Rat eines Tierames einzuholen." 

�h bei Präc8eca1 Pferde eln- leicht verdau- zunächst bis a) Angaben Ober die Art der V�b-
chronischer leicht ver- schließlich Iiche EnzeI- zu 6 Monaten reichung (z. B. viele kleine Ratcio-
Insuffizienz dauli<*le PonYs futtermittel nen pro Tag) 
der DOnn- KOhlen- aIs Quelle _ 

dannfunktlon hydrate, von Kohlen- Angabe in der Gebrauchsan-
Proteine � hydraten, weisung: "Es wird empfohlen; 
und Fette Proteinen vor �8r Verfütterung oder Verlän-

und Fetten 'gerung der FOtterungsdal.l8r den 
(gegebenen- Rat eines TierarzteS einzUholen." 
faUs Angabe 
ihrer Bearbei- b) Bei �iell auf. die Bedürfnisse 
tung) -- sehr alterTl8re abgestellten Dlät-

futtermitteln ist neben der An-
gabe der Tierart oder lierkatego� 
rie ein Hinweis .alte Tiere" aufzu� 
nehmen. , 

-



Besonderer 
Ernährungs

zweck 

Verringerung 
der Gefahr 
deS Fftlet»er
syndroms . 

Regulierung
der GIucoSe
venMwgung 
- Diabetes 
mellitus -

Verringerung 
der Gefahr 
von Ham
steinblklung 

Unterstüt
zung der , 

Hautfunktion 
bei Dermatose 
und über- . 
mäßigem 
H8arausfall 

Unterstüt
zung der 
Herzfunktion 
bei phroni
scher Herz
Inauffizienz 
Regulierung 
des Fettstoff
wechsels bei 
Hyper
lipidimie 

wesentliche 
. emäl')ruiigs
physiologische 

Merkmale 

2 

. niedriger 
E:nergle
,9'8!1�, hoher AAle/I an ' 
' lJlnsetzbarer 
t:nqe aus 
Upiden mit 
hohem 

' 

Gehalt an, 
mehrfach 
ungesättigten 
Fettsäuren 

niedrige;. 
Kohlen
hydnltgehalt 
mit schneller 
Glucosefrei
setzung 

TI8I'8rt oder . 

Tl8rkategorie 

3 

Legehennen ' 

Hunde und 
Katzen ' 

niedriger Wiederkäuer 
Phosphor- " 
und MagnEt- . 
slumgehalt, 

, hamsäuemde 
StQffe 

; hober Gehalt Hunde und 
an essen- Katzen, 
tiellen Fett-
�uren 

niedriger 
Natriumge- , 
halt, weites 
Kalil,unl 
Natrium
Verhältnis 

niedriger 
Fettgehalt, 

. hoher Gehait 
. an eSsen-

tiellen Fett
säuren 

Hlmdaund 
Katzen 

Hunde und 
Katzen 

Verringerung - glucose- Milchkühe 
lind Mutter
SChafe 

der Gefahr Itefelnde 
der KetOSe! Energie- . 
AzetOnämie ' quellen 

\ 

/ 

• ." Hinw�se zur 
anzugel:lende ·  < Zusammen- . 
Inhaltsstoffe, satzung (EIn-

Energiegehalte zelMtennittel, 
' , . .  . Zu$atZStoffe) 

4 

mehrfach 
ungesättigte 
Fettsäuren 
Energiegehalt 

5 

empfohlerJe 
.' Fütterungs

dauer 

6 

big zu 
12  Wochen 

a) Angaben in der Gebrauchsanweisung 
b) sonStIge Angaben 

7 

a) . Angabe in der Gebrauchsan
' weisung: "Es wird empfohlen; 
' vor der VerfOtterung den' Rat 
, eines Fachmanns einzuholen." '  

b) Prozentsatz an umsetzbarer Ener
gie aus Uplden 

Stärke 
Gesamt
zucker 
Fructose 
(falls zuge
setzt) 
essentielle 
Fettsäuren
(falls zuge-

Einzelfutter
mittel als 
Quelle kurz
und mittel
kettiger Fett
säuren (falls 
zugesetzt) 
koblen
hydrathaltige 
EinzeIfutter
mittel (gege-

zunächst bis a) 
zu 6 Monaten 

Angabe in . der Gebrauchsan-. 
weisung: "Es wird empfohlen, 
vor d8l' Verfütterung oder Verlän
gerung der Fiitterungsdauer den 
Rat eines Tierarztes einzuholen." 

setzt) . 

_ benenfalls ' ,A 'h " �, I rar 
Bearbeitung) 

Calcium 
'Phosphqr 
Natrium 
Magnesium 
Kalium · 
Chloride 
Schwefel 

hamsäuernde bis zu 

essentielle 
Fettsäuren 

Natrium 
Kalium 
Magnesium 

essentielle 
Fettsäuren 
n-3-Fett
'säuren (falls 
zugesetzt) 

Propän-1,2- ' 
diol (falls als 
GIucoseIiefe
rant zuge
setzt) 
Glycerin (falls' 
als Glucose
lieferant 
zugesetzt) 

Einzelfutter- 6 Wochen 
mittel oder 
Zusatzstoffe 
(falls zuge-
setzt) 

energie
haltige EinzeI
futtermittel, 
glucose- : 
lieternde Ein
zelfuttermittel 
oder ZUsatz
stoffe aIs 
Energiequelle 

bis zu 
2 Monaten 

zunächst bis 
zu 6 Monaten 

zunächst bis 
zu 2 Monaten 

3-6 Wochen 
nach dem 
Abkalben 
die letzten 
6 Wochen 
vor.und 
die ersten 
3 Wochen 
nach dem 
lammen 

11) Angabe in der Gebrauchsan
weisung: "Besonders für Intensiv 
gefütterte Jungtiei-e" 

"Wasser zur freien Aufnahme an-
, . bieten." 

"Es wird empfohlen, vor der Ver
fütterung den Rat eines Fach
manns, einzuholen." . 

a) Angabe In der Gebrauchsan
weisung: .Es wird empfohlen, 
vor der Verfütterung den Rat 
eines Tierarztes einzuholen." 

a) Angabe in der Gebrauchsan
weisung: "Es wird empfohlen, 
vor der Verfütterung oder Verliir!
geriJrig der Fütterungsdauer �n 
Rateines Tierarztes einzuholen." 

a) Angabe, in der �ebrauchsan� 
weisung: . "Es wi� , empfohlen, 
vor der Verfütterung oder Verlän
gerung der FOtterungsdauer den 
Rat eines Tierarztes einzuholen." 

a) Angabe in der Gebrauchsan': 
weisung: "Es wird empfohlen, 
vor der Verfütterung den ' Rat 
eines Fachmanns einzuholen." 

b) Es kann empfohlen werden, ,das 
Diätfuttermittel auch zum Zwecke 
der Ketoserekonvaleszenz zu ver
füttern. 



, Besonderer 
Ernährungs

zweck 

Verringerung 
der Kupfer
speicherung 
in der Leber 

Unterstüt
zung der 
Leberfunk
tion bei 
chronischer 
Leber
insuflizienz 

Ausgleich bei 
MaJabsorp
tlonNercIau
ungsinsuffi
zienz ' 

Verringerung 
der Gefahr 
des Milch
fiebers" 
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wesentliche 
'ernährungs- TIerart � 

physiologisClhe Tlerkategorie 
Mer1<maIe 

2 

niedriger 
Kupfergehalt 

Hoch\yer� 
tiges Protein, 
mittlerer 
Proteingehalt, 
hoher Gehalt 
an essen
tiellen Fett
säuren und 
hoher Gehalt 
ao leicht ver-' 
daulichen 
Kohlen- , 
hydraten 

3 

Hunde 

Hunde 

Hochwer- Katzen 
tiges Protein. 
mittlerer 
Proteingehalt 
und hoher 
Gehalt an 
essentiellen 
Fettsäuren 

Hochwer
tiges Prot�ii1; 
'niedriger ' 
Proteingehalt. 
leicht verdau
liche Kohlen

,hydrate 

niedriger ; 
Gehalt an 
gesättigten 
Fettsäuren, 
hoher Gehalt 
fettlöslicher 
Vitamine 

niedriger 
Calcium
gehalt 
oder 
enges 
KE4tionenl 
Anionen-, 
Verhältnis 

Pferde ein
schließlich 
Ponys 

GefiOgei 
außer Gänse 
und Tauben 

,MilchkOhe 

anzugebende 
1nhaItsstoffe. 

Energiegehalte 

4 

Kupfer 
, On$Q8S8lT1l) 

- Protein
quel!e(n). 

.,... Gehalt an 
�sentiellen 
Fettsäuren 

- Leicht ver
.. dauliche 

Kohlenhy-
drate (ggf. 
mit Angabe 
ihrer Be
handlung) 

- Natrium 
- Kupfer 

(insgesamt) 

- Protein
quelle(n) 

- Gehalt an 
essentiellen 
Fettsäuren 

..., Natrium 
- Kupfer 

Onsgesamt) 

Methionin 
Cholin 
n-3-Fett
säuren (falls 
zugesetzt) 

Vitamin A 
Onsgesarnt) 
Vitamin 0 
Onsgesamt) 
Vitamin E 
Onsgesarnt) 
Vitamin K 
Qnsgesamt) 

Calcium 
, Phosphor 

Magnesium 

Calcium 
Phosphor 
Natrium 
Kalium 
Chloride 
,Schwefel 

Hlnw_ zur 
Zusammen� 
setzung (Eiri� 
ze/fUtl9rmItteI. 
ZusatzStoffe) 

5 

empfohlene 
FottenJngs

daUer 

6 

, Zunächst bis 
zu 6 Monaten 

a)' Angaben in der �eisung 
b) sonstige Angaben 

7 

a) Angabe in . der Gebrauchsan
weisung: .Es )vird empfohlen, 
vor der VerfQttel"Wl9 oder Verlän
gerung der Fütterungsdauer den 
Rat eines Tie�eS einzuholen." 

zunächst bis a) Hinweis in , der �ebrauchsan
zu 6 Monaten weisung: "Wasser zur freien Auf

nahme anbieten.'" 
i 

b) Hinweis auf VerPackung, Behält
nis, Etikett: "Es wird empfohlen, 
vor der Verwendung oder Verlän
gerung der Vel'fütterongsdauer 
den, Rat eines Tierarttes einzu-
holen.'" 

, 

zunächst bis a) Hinweis in der Gebrauchsan
zu 6 Monaten weisung: "Wasser zur freien Auf

nahme anbieten." 

b) Hinweis auf Verpackung, Behält
nis, Etikett: , "Es Wird empfohlen, 
vor der Verwendung oder Verlän
gerung der Verfütterungsdauer 
den Rat eines Tierarztes einzu
holen." 

Einzelfutter- zunächst bis a) Angaben der Art der Verab
reichung (z. B. viele kleine Ratio
nen pro Tag) 

mittel als zu 6 Monaten 
Protein- und 
Faserquelle, 
leicht verdau- , 
liche Kohlen-
hydrate (ggf. 
Angabe ihrer 
.Bearbeltung) 

innerhalb 
der ersten 
2 Wochen 
nach dem " '. 
Schlupf 

1-4 Wochen 
vor dem 
AbkaJben 

Arlgabe in der Gebrauchsan
weisung: "Es wird empfohlen. 
vor der Vertatterung oder'Verlän
gerung der Fütterungsdauer den 
Rat eines Tierarztes einzuholen." 

a) Angabe in der , Gebrauchsarl-' 
weisung: "Es wird. empfohlen, 
vor der ' VerfQtterung den Rat 
eines Fachmanns einzuholen." 

b) Prozentsatz gesättigter Fett
säuren bezogen auf c;lie Gesamt
fettsäuren 

a) Angabe in der ,  Gebrauchsan
weisung: "Nur bis zum AbkaJben 
verfQttem." 

. 
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wesentliche - Hinweise zur 
Besonderer ernährungs- nerart oder anzugebende. Zusammen- empfohlene 

a) Angaben in der_ Gebrauchsanweisung Emllhrungs- Inhaltsstoffe, setiung (Ein- FOtterungs-
zweck physiologische Tlerkategorie 

j:nergiegehalte zelfuttermittel, dauer b) sonstige Angaben 
Merkmale . ' Zusetzstoffe) 

1 2 3 4 5 6 7 

hoher Gehalt Gehalt an 2 Wochen a) Angabe in der Gebrauchsan-
an Zeolit syntheti- vor dem weisung: 
(syntheti- schem Abkaiben 
sches Natrium- - .Oie Menge des Futtermittels 
Natriurn- Aluminium- ist so zu beschränken, dass 
�urniniurn- silikat eine tägliche Aufnahme von 
silikat) . / 500 g Natrium-AIuminiumsili-

kat pr.o. Tier nicht überschrit-
/ ten wird." I 

- .Nur bis zum Abkalben ver-
fUttern." . 

hoher Gesamtgehalt Beginn bei b) Hinweise auf Verpackung, Be-
Calcium- an Calcium, den ersten hältnis oder Etikett: 
gehalt in Quellen und Gebul'ts-
Form von jeweilige anzeichen - Gebrauchsanweisung, d. h. 
leicht ver- Calcium- bis zwei Tage Anzahl der Anwendungen . 
fügbaren menge naclf ,der und Dauer vof und nach dem 
Calcium- Geburt Abkalben; 
salzen - "Es wird. empfohlen, vor der 

Verwendung den Rat eines 
Fachmannes einzuholen." 

Minderung atJSgewählte Hunde/und essentielle Eiozelfutter- 3-8 Wochen a) Angabe in der Gebrauchsan-
von Nihr- Ei)Neißq�len Katzen Fettsäuren mittel als bei Nach- weisung: .Es wird empfohlen, 
stoff- oder (falls zuge- Proteinqu�le lassen der vor der Verfütterung den Rat 
unvertrig- ausgewählte setzt) Einzelfutter- Intoleranzer- eines FachmaMs einzuholen." 
lichkeiten Köhlen- mittel als scheinungen 

hydratquellen Kohlen- unbegrenzt 
hydratquelle weiterver-

wendbar --

. Unterstüt- niecfriger Hunde und Calcium EinzeIfutter- zunächst bis a) Angabe in -der -Gebrauchsan-
zung der Phosphorge- Katzen Phosphor mittel als zu 6 Monaten. weisung: .Wasser zur freien Auf-
Nierenfunk- halt, niedriger I Kalium Proteinquelle Wird das nahme anbieten." 
tion bei Proteingehalt, Natrium Oiätfotter- Hinweis auf Verpackung, Behält-chronischer jedoch essentielle mittel ·bei b) 
Nieren- hochwertiges Fettsäuren akuter nis oder Etikett: "Es' wird emp-
insufllzienz Protein (falls zuge- Nieren� . fo�len, vor der VerfOtterung. oder 

setzt) Verlängei'Ung der Fütterungs-oder insuffizienz dauer d�n Rat eines Tierarztes 
niedrige -ausgewach- Calcium empfohlen, einzuholen. " 
Pho,sphal- sene Katzen PhOSPhor so beträgt die 
absorption Kalium empfohlene Es kann empfohlen werden, das Oiät-
durch Auf- Natrium - Fütterungs� futtermittel auch- bei akuter Nieren-
nahme von Lanthancarbo- dauer 2 bis 4 insuffizienz zU verfüttern. 
Lant!'lan- nat-Qcta- Wochen 
carbonat- hydrat essen-
Octahydrat tielle Fett-

säuren �falls 
zugesetzt) 

-

Unterstüt- niedriger Pferde ein- Calcium EinzeIfutter- zunächst bis a) Angabe in . der Gebrauchsan-
zung der I Proteingehalt, schließlich Phosphor mittel als zu 6 Monaten weisung: .Wasser zur freien Auf-
Nierenfunk- jedoch Ponys Kalium Proteinquelle � nahme anbieten." 
tion bei hochwertiges Magnesium 
chronischer Proteirl, Natrium "Es wird empfohlen, vor der Ver-
Nieren- niedriger fOtterung oder Verlängerung der 
insufllzienz . . Phosphor- -

Fütterungsdauer den Rat eines 
gehalt Tierarztes einzuholen.': 

Verringerung niedriger Hunde und Phosphor EinzeIfutter- bis zu a) Angabe in der Gebrauchsan-
der Oxal- ,Calciurng&- Katzen Calcium mittel oder 6 Monaten weisung: ,,'Es wird empfohle_n, 
steinbildung halt, niedriger Natrium Zusatzstoff vor der VerfUtterung den .Rat-

I Vitamin-O- Magnesium als hamalka- eines Tierarztes einzuholen." 
Gehalt, Kalium . lisierende 
hamalkalisie- Chloride Stoffe 
rende Stoffe SChwefel 

Vitamin 0 
�nsgesamt) 
Hydroxyprolin , 



Besonderer Ern��S-

linderung 
akuter 
Resorptions-
st6nIt1gen 
des Danns 

Rekonvales
zenzlUnter
gewicht 

Rekonvales- ' 

zenzlUnter
gewicht 

Ausgleich von 
Elektrolyt -
verlusten bei 
übermäßigem 
SchwitZen 

Minderung 
von Stress
reaktionen 

Minderung 
von' Stress
reaktionen 

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil t Nr. 37, ausgegeben zu Bonn Sm 16. Juli 2013 c3 

wesentliche 
ernährungs� 

physjologische 
Merkmale 

2 

hoher Elek
trolytgehalt, 
leicht ver
dauliche 
Einzelfutter
mittel 

hoher Ener
giegehalt, 
hohe Kon
zentration 
wichtiger 
Nährstoffe, 
leicht verdau
liche Einzel
futtennittel 

hohe Kon
zentration an 
wichtigen 
Nährstoffen, 
leicht verdau
liche Einzel" 
futte\'mitt81 

vorwiegend 
Elektrolyte, 
leicht verfOg
bare Kohlen
hydrate 

Tierart oder 
TI8Ikategori� 

3 

Hunde und 
Katzen 

Hunde und 
Katzen 

Pferde ein
schließlich 
Ponys 

Pferde ein
schließlich 
Ponys 

hoher Schweine 
Magnesium-
gehalt 
oder 
leicht verdau
liche EinzeI
futtermittel 

leicht verdau- Pferde ein-
liche Einzel- schließlich 
futtennittel Ponys 

anzugebende 
Inhaltsstoffe, 

Energiegehalte 

4 

Natrium 
Kalium 

n-3- und n-6-
Fettsäuren 
(falls zuge
setzt) 
Energiegehalt 

n-3- und n-6-
Fettsäuren 
(falls zuge
setzt) 

C�cium 
Natrium 
Mag,..esium 
Kalium 
Chloride 
Glukose 

Magnesium 

n-3cFett
säuren (falls 
zugesetzt) 

Magnesium 
n-3-Fett
säuren (falls 
zugesetzt) 

Hinweise zur 
Zusammen"' 

satzung (Eln
zelfUttermlttel, 
ZusatzstOffe) 

5 

leicht ver
dauliche Ein-

. z8tfuttetmittel 
(gegebenen
falls Angabe. 
ihrer Bearbei
tung) 
Einzelfutter
inittel oder 
Zusatzstotfe 
als Quelle der 
QUellstoffe 
. (falls zuge
setzt) · 

leicht verdau
liche Einzel
futtennittel 
(gegebenen
falls Angabe 
ihrer Bearbei
tung) / 

leicht verdau
liche Einzel� , 
'futtermittel 
(gegebenen
falls Angabe 
ihrer Bearbei
tung) 

leicht verdau
liche EinzeI
futtermittel 
(gegebenen
falls Angabe· 
ihrer Bearbei
tung) 

leicht verdau
liche Einzel
futtennittel 
(gegebenen
falls Angabe 
ihrer Bearbei-

I tung) 

empfohlene 
FOtterungs

dauer 

6 

1-2 Wochen 

bis zur 
Genesung 

bis zur 
Genesung 

1-3 Tage 

1-7 Tage 

2-4 Wochen 

a) Angaben in der �hSanweisung . 
b) sonstige Angaben 

7 

a) Angabe in der Gebrauchsan
weisung: .Bei und nach akutem 
Durchfall" 

.Es wird empfohlen, vor der Ver
fütterung den �at eines Tier
arztes einzuholen':" 

a) Angabe in der Gebrauchsan
weisung bei Futtermitteln zur 
Verabreichung mit Hilfe von 
Schluodsonden: 

;, Verat.>reichung unter tierärzb 
licher Aufsicht" 

b) Bei Diätfuttermitteln für KStzen 
kann der Angabe des besonde
ren Ernährungazweckes die An
gabe .Hepatische lipidose bei 
der Katze" hinzugefügt werden. 

a) Angabe in der Gebrauchsan
weisung bei Futtermitteln zur 

'Verabreichung - mit Hilfe von 
Schlundsonden: 

• Verabraichung .unt$' tierärzt
licher Aufsicht" � 

a) Wenn .das Futtermittel einen be
deutenden Teil der Tagesration 
ausmacht, sind Angaben über 
die Gefahr plötzlicher Umstellun
gen in der Fütterung zu machen. 

Angabe in der Gebrauchsan
weisung: .Wasser,zur freien Auf
nahme -anbieten." 

"Es wird empfohlen, vor der Ver
fütterung den Rat eines Fach-
manns einzuholen." 

. 

a) Angabe in der Gebrauchsan
weisung: "Es wird empfohlen, 
vor der Verfüttel\.lng den Rat 
eines Fachmanns einzuholen." -

a) Angabe in der Gebrauchsan
weisung: "Es wird empfohlen, 
vor der Verfütterung den Rat 
eines Fachmanns einzuholen." 



, 
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Besonderer 
,Emährungs

zweck 

wesentliche 
8mährungs

physiologiscbe 
Merkmale 

2 

Tierart oder 
nerkategorie 

3 

unterstützung 
der Auflösung 
von SIruvit
steinen 

hamsäuemde Hunde 
Sto�, 
niedriger , 
Magnesium
gehalt, 
niedriger 
Proteingehalt, 
jedoch 

. 

hochwertiges 
Protein 

niedriger Katzen 

Verringerung 
der Gefahr 
des Wieder
auftretens 
von Struvit� 
stelnen� 

Magnesium-
gehalt, 
hamsäuernde 
Stoffe 

. mittlerer 
MagneSium
gehalt, ham
säuemde 
Stoffe ' 

Verringerung hoher 
der Tetanie- Magnesium-
gefahr gehalt, leicht 
- Hypo- verfügbare 
magnesämie - Kohlen-

hydrate, 
mittlerer 
Proteingehalt, 
niedriger 
Kaliumgehalt 

Hunde und 
Katzen ' 

Wiederkäuer 

Verringerung 
des Über
gewichts 

niedriger Hunde und 

Verringerung 
der Uratstein-' 
bllduna. 

Energiegehalt Katzen 

niedriger 
Purin- und" 
Proteingehalt, 
jedoch hoch
wertiges 
Protein 

Hunde und 
Katzen 

�� 
Inhaltsstoffe, 

Energiegehalte 

4 

Calcium 
Phosphor 
Natrium 
Magnesium 
Kalium 
.Chloride 
Schwefel 

Calcium 
Phosphor 
Natrium 
Magnesium 
Kalium 
Chloride 
Schwefel 
Taurin 
Qnsgesamt) 

Calcium 
Phosphor 
Natrium 
Magnesium 
Kalium 
Chloride 
Schwefel 

Stärke 
Gesamt
zucker 
Magnesium 
Natrium 

. Kalium 

Energiegehalt 

Hinweise zur 
zusammen
setzung (Ein
zelfuttermittel, 
ZUsatzstoffe) 

5 

Einzelfutter
mittel als 
'Protei!lquelle 
Einzelfutter
mittei oder ' 
Zusatzstoffe 
als hamsäu
emde Stoffe 
(falls zuge
setzt) 

Einzelfutter
mittel oder 
Zusatzstoffe 
als ham
säuernde 
Stoffe (falls 
zugesetzt) 

Einzelfutter
mittel oder 
Zusatzstoffe 
als bam
säuernde 
Stoffe (falls 
zugesetzt) 

Einzelfutter
mittel als 
Pl'9teinquelie 

empfohlene 
Fütterungs

dauer 

6 

a) Angaben in der Gebrauchsanweisung 
b) sonstige Angaben 

7 ,  

5-12 Wochen a) Angabe ' in der GebrauchSan, 
weisung: .. Wasser zur freien Auf-
nahme anbieten." I 

.. Es wird empfohlen, vor der Ver
fütterung den Rat eines Tier
arztes einzuholen." 

5-12 Wochen a) Angabe In der Gebrauchsan
weisung: .. Wasser zur freien Auf
nahme anbieten." 

bis zu 
6 Monaten 

3-10 Wochen 
während des 
schnellen ., 
Grasauf
wuchses 

bis zum 
Erreichen des 
angestrebten 
Körper
g�chts 

bis zu '. 
6 Monaten, 
bei irreversib
I� Störung 
des Ham
säurestoff
wechsels 
lebenslang 

.Es wird empfohlen, vor der' Ver
fütterung den Rat eines Tier-
arztes einzuholen." _ 

b) Der Angabe des besonderen Er
nährungszweckes kann die An
gabe .Erkrankung der unteren 
Hamwege ' bei Katzen" oder 
,;Felines UrologiSches Syndrom -
FUS" hinzugefügt werden . . 

a) Angabe in der Gebrauchsan
weisung:. ..Es wird empfohlen, 
vor der Verfütterung den Rat 
eines Tierarztes einzuholen." 

b) Bei / Futtermitteln für katzen kann 
der Angabe des besonderen Er
nährungszweckes die Angabe 
.. Erkrankung der unteren Ham
wege bei Katzen" oder .. F.elines 
Urologisches Syndrom - FUS· 
hinzugefügt werden . 

. a) Angaben zur< Ausgewogenheit 
der täglicheh Ration hinsichtlich 
des Gesamtgehaltes an Roh
faser und leicht verfügbaren 
Energiequellen 

Angabe in der Gebrauchsan
weisung: .Besonders für laktie
rende Mutterschafe" 

.Es wird.empfohlen, vor der Ver
fütterung den Rat eines Fach
manns einzuholen." 

a) Angabe der . empfohlenen täg
lichen Futtermenge 

Angabe in der Gebrauchsan
weisung: .Es wird empfohlen, 
vor der Verfütterung den Rat 
eines F:achmanns einzuholen." 

a) Angabe in der Gebrauchsan
weisung: .Es wird empfohlen, 

. . vor der Verfütterung den Rat 
eines Tierarztes einzuholen." 



Besonderer 
'Emilhrungs

zweck 

Ausgleich bei 
unzu� 
reichender 
Verdauung 

Stabilisierung 
der physiolo
gischen Ver
dauung 

Verringerung 
der Gefahr der 
Verstopfung 

StabiU$ierung 
des'Wass«
und EIektfO-. 
Iythaushatts 
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, wesentliche 
emilhrungs

physiologische 
Merkmale 

2 

Tierart oder 
Tierkategone 

3 

leicht verdau- Hunde und 
liehe Einzel- Katzen 
futtermittel, 
niedriger 
Fettgehalt 

niedrige 
Pufferkapa
zität, leicht 
verdauliche 
EinzeIfutter
mittel 

Ferkel 

leicht verdau- Schweine 
liehe EinzeI-
futtermittel 

EinzeIfutter
mittel zur 
Beschleu
nigung der 
Daimpassage 

vorwiegend 
Elektrolyte, 
leicht verfüg
bare Kohlen
hydrate 

Sau�n 

Kälber 
Ferkel 
Lämmer 
Ziegen
lämmer 
Fohlen 

anzugebende 
, Inhaltsstoffe, . 
Energiegehalte 

4 

Hinweise zur 
Zusammen
setzung (Ein
zelfuttermittel, 
Zusatzstoffe) 

5 

leicht ver
dauliche Ein
zelfuttermittel 

, (gegebenen
falls Angabe 
ihrer Bear:bei
tung) 

leicht ver
dauliche Ein
zelfuttermittel 
(gegebenen
falls Angabe 
ihrer Bearbei
tung) 
EinzeIfutter
mittel oder 
Zusatzstoffe 
als Quelle der 
adstringie
renden Stoffe 
{falls zuge
setzt) 
EinzeIfutter
mittel oder 
Zusatzstoffe 
als Quelle der 
Quellstoffe 

\ (falls zuge
setzt) 

Natrium 
Kalium 
Chlofide 

leicht ver
dauliche Ein
zelfuttennittel 
(gege�nen
falls Angabe 
ihrer Bearbei
tung) 
EinzeIfutter
mittel oder 
Zusatzstoffe 
als Quelle der 
adstringie
renden Stoffe 
(falls zuge
setzt) 
EinzeIfutter
mittel oder 
Zusatzstoffe 
als Quelle der 
Quellstoffe 
(falls zuge
setzt), 

EinzeIfutter
mittel zur 

'Beschleu
nigung der 
Darmpassage 

Einz$lMter
mittel als 
Kohlen
hydratquelle 

empfohlene 
Fütterungs

dauer 

6 

3-12 Wo
chen, bei 
chronischer 
Insuffizienz 

a) Angaben in der Gebrauchsanweisung 
b) sonstige Angaben 

i 

a) Angabe in der Gebrauclisan
weisung: dEs wird empfohlen, 
vor der Velfütterung den Rat 
eines Tierarztes einzuholen." 

der Bauch
speicheldrüse b) 
lebenslang 

) 

Der Angabe zum besonderen Er
nährungszweck ,kann der hin
weis "Exokrine Pankreasinsuffi
zienz" hinzLJgefügt werden. 

2-4 Wochen 

2-4 Wochen 

10-1 4  Tage 
vor und 
1 0-14  Tage 
nach dem 
Abferkeln 

1�7 Tage 
' (1-3 Tage 
bei Allein
fütterung) 

a) ArJgabe in der Gebrauchsan
weisung: "Bei Gefahr von oder 
während VerdauungssüHungen 
und in der Erholungsphase" 

.Es wird empfohlen, vor'der Ver
fütterung den Rat eines Fach
manns einzuholen." 

b) Pufferkapazität ' (mEq/I oder 
mEq/kg). 

a) Angabe in der Gebrauchsan
weisung: .Bei Gefahr von oder 
während Verdauungsstörungen 

. und in der Erholungsphase" 

dEs wird empfohlen, vor der Ver
fütterung den Rat eines Fach
manns einzuholen." 

b) Pufferkapazität 
mEq/kg) 

(mEq/I oder 

a) Angabe in der Gebrauchsan
weisung: dEs wird empfohlen, 

. vor der Verfütterung den Rat 
eines Fachmanns einzuholen." 

a) Angabe in der Gebrauchsan
weisUng: "Bei Gefahr von, 
während oder nach Verdauungs
störungen (Durchfall)" 

dEs ,wird empfohlen, vor der Ver
fütterung den Rat eines Tier
arztes einzuhoten." 
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wesentliche Hinweise zur 
Besonderer ernährungs- l1erart oder anzugebende Zusammen- empfohlene a) Angaben in der Gebr8uchsanweisung Emährungs- physiologische l1erkategorie In�offe, satzung (Eln- Fütterungs-

b) sonstige Angaben zweck Merkmale · ( . Energiegehalte ze/futtennlttel, dauer 
Zusatzstoffe) 

1 2 3 4 5 .. . 6 7 
<::::0-

VerringE!fUng niedriger Hunde und schwefel- Einzelfutter- zunächst bis a) Angabe in der Gebrauch$8fl-
der ZystIn- ProteIngehalt, Katzen ha/tlge mittel oder zu 1 Jahr weisung: .Es wird empfohlen, 
steInbIldurig mittferer Aminosäuren Zusatzstoffe vor d$f; VerfOtterung oder vo.r 

Gehalt an Onsgesarm) als hamalkali- Verlängerung der FOttE!fUngs-
schwefel- Natrium sierende ' dauer den Rat eines Tierarztes 
haItigen Kalium Stoffe einzuholen. " 
Amirn>säuren, Chloride 
hsmalkalisie- Schwefel 

- � Stoffe 

a DIese Position ist bis zum 29. Juli 2008 in � am 9. Juni 2008 geltenden Fassung anzuwenden. . 
b Diese Position ist bis zum 1 .  Dezember 2008 In der am 9. Juni 2008 geltenden Fassüng anzuwenden; Futtermittel in Fertigpackungen, die der ab 

dem 2. Dezember 2008 geltenden Fassung nicht entsprechen und die bis zum 1 .  Dezember 2008 erstmals in den Verkehr gebracht worden sind, 
dürfen Weiter in den Verkehr gebracht werden. 
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An�age 2b 
(zu § 13  Absatz 3 Satz 1)  

Gruppen von Einzelfuttermitteln, deren Angabe die Angabe 
von Einzelfuttermitteln bei der Kennzeichnung von Mischfuttermitteln tür Heimtiere ersetzt 

Gruppe 

1 .  Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse 

2: Milch und Molkereierzeugnisse 

3. Eier und Eiererzeugnisse 

4. Öle und Fette 

5. Hefen 

6. Fisch lind Fischnebenerzeugnisse 

7. Getreide 

8. Gemüse 

9. Pflanzliche. Nebenerzeugnisse 

( 
1 0. Pflaniliche EiweiBextrakte 

1 1 .  Mineralstoffe 

12. Zucker 

-13. Früchte 

. 1 4. Nüsse 

1 5. Saaten 

16. Algen 

17. Weich- und Krebstiere 

1 8. Insekten 

19. Bäckereierzeugnisse 

\ 

Beschreibung 

Alle Fleischteile geschlachteter warmblütiger Landtiere, frisch oder durch ein 
geeignetes Verfahren haltbar gemacht, sowie alle Erzeugnisse und Neben
erzeugnisse at)s der Verarbeitung von Tierkörpem oder Teilen von Tier!<örpem 
warmblütiger Landtiere 

Alle Milcherzeughisse, frisch oder durch ein geeignetes Verfahren haltbar 
gemacht, sowie die Nebenerzeugnisse aus der Verarbeitung 

Alle Eiererzeugnisse, frisch oder durch ein geeignetes Verfahren haltbar 
gemacht, sowie die Nebenerzeugnisse aus der Verarbeitung 

Alle tieriSChen und pflanzlichEm Öle und Fette 

Alle Hefen, deren Zellen abgetötet und getrocknet worden sind 

Fische .oder Fischteile, frisch oder durch ein geeignetes Verfahren haltbar 
gemacht, sowie die Nebenerzeugnisse aus der Verarbeitung 

Alle Arten von Getreide, ganz gleich in welcher Aufmachung, sowie die Er
zeugnisse aus der Verarbeitung des Mehlkörpers 

Alle Arten von Gemüse und HOlsenfrüchten, frisch oder durch ein geeig�tes 
Verfat]ren haltbar gemacht 

Nebenerzeugnisse aus der Aufbereitung pflanzlicher Erzeugnisse, insbeson
dere Getreide, Gemüse, Hülsenfrüchte, Ölfrüchte 

Alle Erzeugnisse pflanzlichen Ursprungs, deren Proteine durch ein geeignetes 
Verfahren auf mindestens 50 % Rohprotein, bezogen auf die Trockenmasse, 
angereichert sind und umstrukturiert (texturiert) sein können 

Alle anorganischen Stoffe, die für die Tierernährung geeignet sind 

Alle Zuckerarten 

Alle Arten von FrüchtelJ, frisch oder durch ein geeignetes Verfahren haltbar 
gemacht 

Alle Keme von SchalElOfrüchten 

Alle Saaten, unzerkleinert oder grob gemahlen 

Alle Arten von Algen, frisch oder durch ein geeignetes Verfahren haltbar 
gemacht 

Alle Arten von Weich- und Kr8bstieren, Muscheln, frisch oder durch ein 
geeignetes Verfahren haltbar gemacht, sowie die Nebenerzeugnisse aus ihrer 
Verarbeitung 

Alle Arten von Insekten in allen Entwicklungsstadien 

Alle Erzeugnisse aus der Backwarenherstellung, insbesondere Brot, Kuchen, 
.Kekse sowie Teigwaren 

' 

" 
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Anlage 4 

(zu § 1 3 Aosatz 1 'lind 2) 

Scbä�gleichungen zur 
Berechnung des Energiegehaltes von Mischfuttermitteln 

Verwendete Abkürzungen 
. GE = Bruttoenergi� 
ME 
MJ/kg 
NEL 
v. H. 
g 
ml 
mg 
T 

= umsettbare Energie 
= Megajoule je Kilogramm 
== Nettoenergie-Laktation 
= vom Hundert 
= Gramm 
== Milliliter 
== Milligramm 
= Trockenmasse 

Tierart Mischfuttennittel 

2 

Schätzgleichung 

3 

Rinder, 
Schafe, 
Ziegen 

alle 

Teil 1. SchitZglelchungen nach § 13 Absatz 1 
ME in MJ/kg TI = 7,17 

Schweine alle 

- (glkg 1) Rohasche 
+. (g/kg 1") Rohprotein 
+ (g/kg 1) Rohfett2 
+ (g/kg 1) Stärke3 
- (g/kg 1) Säure-DetEIIgenzien-F8$8I', aschefrei. 
.. ml Gasblldung4 in 200 mg Trockenmasse 

ME" in MJ/kg = 
(g/kg) Rohprotein 

+ (g/kg) . Roljfett2 
- (9A<g) Rohf8$8l' 
+ (g/kg) Stärke3 
+ (g/kg) organischer Rest (berechnet als Differenz 

zwischen der organischen Substanz 
und der Summe aus Rohprotein, Rohfett, 
Rohfaser und �e Oeweils in g/kg» 

Teil 2. SchItzgIelchungen nach § 13 Absatz 2 
Hunde, 
Katzen 

Katzen 

Futtermittel für besondere Emährungs
zwecke, ausgenom.men Futtermittel 
für besor)dere Emährungszwecke für 
Katzen mit einem Feuchtigkeitsgehalt 
von mehr als 1 4  v. H. 

Futtermittel für besondere Emährungs
zWecke mit_einem Feuchtigkeitsgehalt 
von mehr als 1 4  v. H. 

ME in MJ/kg = 

9 Rohprotein 
+ 9 Rohfett2 
+ 9 N-freie Extraktstoffe 

ME in MJ/kg = 

9 Rohprotein 
..: g. Rbhfett2 
+ g  N-freie Extraktstoffe 
- 0,2092 

1 Seill die Angabe In NEL in MJ/kg erfolgen, ist wie folgt umzurechnen:. 
NEL =:0,6 [1 + 0,004 (q - 57)1 Je ME; wobei q = ME/GE. 
DafOr ist. d� GE-Gehalt im Bombenkalorimeter zu bestimmen oderwie folgt zu berechnen: 
GE (MJ/kg) = 

(gIkg) Rohprotein x 0,0239 
+ (gIkg) Rohfett x 0,0398 
+ (gIkg) .� Rohfaser x 0,0201 
+ (gIkg) N-freie Extraktstoffe x 0,0175. 

2 Zu bestimmen nach HCI-Aufschluss nach AnhjlllQ 111 Buchstabe H der Veroltlnung (EG) Nr. 1 5212p09. 

3 Zu bestimmen nach dem polarimetrischen Verfahren nach AnhjlllQ 111 Buchstabe L der Verordnung (EG) Nr. 1 52/2009. 

4 Die Bestimmungsmethode ist folgender Quelle zu entne/lmen: 
Steingass, H., K. H:-Menke (1986): Übersichten Tieremährung, Band 1 4, S. "251 , DLG-Verlag, Frankfurt/Main. 

x 0,01 1 71 
x 0,00712 
x 0,01657 
x 0,00200 
x 0,00202 
x 0,06463 

x 0,021503 
x 0,032497 
x 0,021071 . 

x 0,01 6309 ' 

x 0,01 4701 · 

x 0,01464 
x 0,03556 
x 0,01464 

x 0,01 632 
x 0,03222 

. x 0,01255 
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Anlage 6 

Anlage '7 
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Anforderungen und Pflichten für Betriebe ge�äB § 28 Ab�atz 2 

�c 1 .  Anforderungen �n RäUme und Einrichtungen 

Anlage 7a 
(zu § 29 Absatz 2) 

Betriebe nach § 28 Absatz 2 müSsen Betriebsräume ha�n, die rach Art, "Größe und Einrichtungen so besChaf
fen sind, dass in ihnen eine ordnungsgemäße Trocknung der Futtermittel sowie eine Prütung und sachgerechte 
Lagerung der Futtermittel möglich ist. Oie Räume müssen in einem ordnungsgem�n baulichen und llygie
nischen Zu�tand, insbesondere sauber, trocken und gut belüftet, sein. 

'2. Anforderungen an die Trocknungsanlage 
Die zur Trocknung von Futtermitteln verwendete Anlage muss so eingerichtet sein, dass 
a) eine'Verunreiniguhg der Futtermittel mit unerwünschten Stoffen nach Maßgabe der Nummer 3 so weit wie 

möglich ausgeschlossen wird, . ' 

, b) während und nach der J.ferStellung eine Qualitätspr(lfung, Insbesondere hinsichtlich des Vorhandenseins 
unerwünschter Stoffe im Trocknungsgut, durchgefü�rt werde� kann und . 

c) ein� gründliche Reinigung durchgeführt werden kann. 
Die' Voraussetzungen nach Satz) 1 sind durch-ein ' Gutachten eines vereidigten Sachverständigen oder eines 
öffentlich-rechtlichen oder unter öffentlicher Aufsicht stellenden Untersuchungs.. und Forschungsinstitutes 
nachz�weisen. 

. ,  '. 

3. Anforderungen an die Trocknung 
Durch eine anlagenspezifische Prozessführung muss sichergestellt sein, dass ein Eintrag unerwünschfer Stoffe 
in das Trockengut so weit'ausgesehlossen ist:.dass das Trockengut nach Beendigung des Trocknungsverfah

' rens die nach Anhang I der Richtlinie 2002/32/EG f�tgesetzten Höchstgehalte an unerwünschten Stoffen ein- '. 
hält und die Voraussetzungen für das lnverkehrbringen und Verfüttern nach Artikel 1 5  Absatz 1 in Verbindung 
mit Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 178{2oo2 und .l1ach § 1 7 Absatz 2 Nummer 2 und 3 des lebensmittel- und 
Futtermittelgesetzbuches erfüllt. Während der Trocknung muss durch geeignete Regelungstechnik und Tem
peraturführung auf eine Minimierung des Eintrags unerwünschter Stoffe In d� Trockengut hingewirkt werden: 
Die Eignung des verwendeten Brennstoffes, hinsichtlich der Minimierung des Eintrags unerwünschter Stoffe in 
daS Trockengut, ist anlagenspezifisch durch ein Gutachten eines vereidigten Sachverständigen oder eines 
öffentlich�rechtlichen oder unter öffentlicher Aufsicht stehenden Untersuchungs- und Forschungsinstitutes 
nachzuweisen. 

4. Ausnahmen 
. Das Gutachfen nach Nummer 2 Satz 2 zum Nachweis der Voraussetzungen nach Nummer 2 Satz 1 Buchstabe a 
und nach Nummer 3 Satz 3 ist entbehrlich bei Trocknungsan)agen mit FS!Jerungen, die mit, Erdgas, Heizöl EI., 
oder naturbetassenem Holz befeuert werden und deren . Feuerungsanlagen . die Anforderungen . der Num
mern 5.4.1 .2.1, 5A1 .2.2 und 5:4.1 .2;3 der TechnisclJen Anleitung zur ,Reinhaltung c;Jer luft - TA luft - in der 
jeweils geltenden Fassung einhalten, . wobei die Emissionswerte auf einen Sauerstoffgehalt von 1 7 % bezogen 
werden können. Für Feuerungsanlagen, die mit naturbelassenem Holz befeuert werden; gilt Satz 1 nur, soweit 
der verwendete Brennstoff die im NOR'Tlblatt DIN 51731, Ausgabe Oktober 1996, 9-enannten Grenzwerte für 
Spurenstoffe einhält. 
DaS Gutachten nach Nummer 2 Satz 2 zum Nachweis derVOf!!ussetZungen nach Nummer 2 Satz 1 Buchstabe b 
und c ist entbehrlich, soweit für die Anlage eine Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 

. vorliegt, in der die Anforderungen nach Nummer 2 Satz 1 Bue;hstabe b und c berücksichtigt sind, oder eine 
Genehmigung nach dem Bundes-Irnmissionsschutzgesetz vorliegt und die Anforderungen nach Nummer 2 
Satz. 1 Buchstabe b-und c im Rahmen eIner Zertifizierung nach den Grundsätzen des System� der Gefahren
analyse und Überwachung kritischer Kontrollpunkte (HACCP) oder der ISO 9002 nachgewiesen werden. -



2212 :S�ndesgesetzblatt 'Jahrgang 2013 '1\lI1 1
'
Nr. 37, ausgeg9ben zu aonn am 16;\)61i 2013 

Anlage S 
(zu § 34c AbsatZ 2) 

Liste " 
der nach Artikel 4 Absatz 3 UnteraQsatz 1 -der Verordnung (EG) 

Nr. 1 1 3512009 in Deutschland für Futtermittel benaonten Kontrollstellen 

Land 

Bayern 
\ 

Bertin 
BranCfenbjJrg 
Bremen 

' Hamburg 

Hamburg 

HesSin , 
Niedersachsen . 

Nordrhein-Westfalen 
Rheinland-Pf$ , 

aeoannte Kontrolll�tellen . 
Grenzkontrotlstelle (GKS) Flughafen München 
GKS Bertin;., Tagel 
GKS Aughafen Schöneteid 
GKS Bremen, GKS Bremerhaven 
-Hamburg..,H�et;l (Behörde für Soziales, Famili�. Ge-

-- � ,  " ' -� sundheit und VerbrauchersChutz -

H�mburg-Flughafen 

GKS, Frankfurt/Main \ 

Amt für Gesundheit und Verbrau
Oherschutz, Lebensmittelsicherheit 
und Veterinärwesen 
Bilistraße BO 
20539 Hamburg) 
(Behörde für Soziales, Familie, Ge.,. 
sundheit und Verbraucherschutz 
Amt für Gesundheit und Verbrau
cherschutz, Lebensmittelsicherheit 
und Veterinärwesen 

-

BillstraBe 80 
20539 Hamburg) 

GKS Hannover-,langenhagen 
(nur für u�hüllte FuttermitteO_ 
GKS JadeWeserPort " . 

(alle Futtermittel, ausgenommen lose Futtermittel) 
\ 

GKS Düsseldorf, GKS Köln 
GKS Hahn Airport 
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Anlage 9 
(zu .� 34d Absatz 2) 

Liste 
der nach Artikel 5 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 258/201 0 

in Deutschland tqr Fl-ltterrnittel �nannten KontrollsteIlen 

. Land Benannte KontrollsteIlen 
Baden-Württemberg Regierungsprä8idium Freiburg 
B�yem Flughafen M�h� (Regierung von Oberbayern 

Sachgebiet 56 .-
" . FuttermittelüberViachung 

Bayern, . 
80534 München) 

Ber1in Grenzkontrollstelle (GKS) Ber1in-leget " ."":' 
Brandenburg GKS Flughafen Schönefeld 
Brei'Mn GKS Bremen, GKS Brernerhaven 
Harnburg 

. Hessen 
Niedersachsep 

Nordrhein-Westfalen 
Rheinland-Pfalz 

Harnburg-Hafen . (Behörde für Soziales, Familie, Ge
sundheit und Verbraucherschutz 
Amt für Gesundheit und Verbrau
cherschutz, Lebensmitteisicherheit 
und VeterinänNesen 
BilIstraße 80 
20539 Hamburg) 

Hamburg-Flughafen (Behörde für Soziales, Familie, .Ge
sundhett und Verbraucherschutz 
Amt für Gesundheit und Verbrau.,. 
cherschutz, Lebensmittelstcherheit 
und Veterinärwesen 

GKS FranldurtlMain 

� BillstraBe 80 
20539 Hamburg) 

GKS Hannover':"Latigenhagen 
(nur für umhüllte FUttermittel) " - -", , -
GKS JadeWeserPort 
(alle Futtermittei, ausgenolT)rnen lose Futtermittel) 
GKS Düsseidolf, GKS Köln 
GKS Hahn Airport 

\ 
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Siebenundzwanzigste Verordnung 
zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher Vorschriften* 

. Vom 9. Juli 2013 

Auf Grund des § 1 Absatz 2 des Betäubungsmittelgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 1 .  März 1994 (BGBI. I S. 358) verordnet die Bundes
regierung nach Anhörung von Sachverständigen: 

Artikel 1 
. Änderung der Anlagen des Betäubungsmmelgesetzes 

Die Anlagen des Betäubungsmittelgesetzes in der Fassung der Bekannt
machung vom 1 .  März, 1 994 (Bt3BL I S. 358), das zuletzt , durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 10. Juni 2013 (BGBL I S. 1497) geändert Vv'0rden ist, werden wie 
folgt geändert: 

. . 

1 .  In Anlage I werden die folgenden Positionen jeweils alphabetisch in die be
stehende Reihenfolge eingefügt: 

INN andere nicht geschützte chemische Namen 
oder TrIvialnamen ' (IUPAC) . 

.. "" Dimethoxymetharnfetamin 1 -(3,4-DimethoxyphenyQ-N-
(DMMA) methylprQpan-2-amin 

Methiopropamin N-Methyl-1-(thiophen-2-yl)propan-
(MPA) 

, 
2-amin 

Methoxetamin 2-(EthylamiPlo)-2-(3-methoxyphenyl) 
(MXE) cyclohexanon". , 

2. In Anlage 11 werden die folgenden Positionen jeweils alphabeti�ch in die be- • 

stehende Reihenfolge eingefügt: 
. 

INN 

,,-

andere nicht geschützte 
oder Trivialnarren 

AKB-48 (APINACA) 

AKB-48F 

AM-1220 

AM-122Q-Azepan 

AM-2201 

AM-2232 

AM-2233 

5-APB 

6-APB 

Buphedron 

chemische Namen 
(IUPAC) 

N-(Adamantan-1 -yQ-1 -pentyI-1 H
itidazol-3-car:boxamid 

N-(Adamantan-1 ,-yl)-1 -(5-fluorpentyQ-
1 H-indazol-3-carboxamid 

{1 -[(1 -Methylpiperidln,;.2-yl)methyO-
1 H':indol-3-yl}(naphthalin-1 -yQ 
methanon 

[1 -(1 -Methylazepan-3-yl)-1 H-indol-
3-YO(naphthalin-1 -yQmethanon 

[1 -(5-FluorpentyQ-1 H-inClol-3-yO 
(naphthalin-1 -yQmethanon' 

5:-[3-(Naphthalin-1 -carbonyQ-1 H
indol-1 -YOpentannitril 

(2-lodph�yl){1 -[(1 -methylpiperidin-
2-yl)methYO-1 H-indol-3-yl}methanon . 

1 -(Benzofuran-5-yQpropan-2-amin 

1 -(Benzofuran-6-yQprQpan-2-amin 

2-(Methylamino)-1 -phenylbutan-1 -on 

• Notifizi� gemäß der Riclltlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 
1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und 
der Vorschriften für die Dienste der Infomiationsgesellschaft (ABI. l 204 vom 21.07.1998, S, 37), 
zuletzt geändert durch Artikel 26 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr, 1 025/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates Vom 25, Oktober 2012 (ABI, L 316 vom 14,1 1 .2012, S. 12). 
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INN andere nicht geschützte 
oder Trivialnamen 

3,4-Dimethylmethctithinon . 
(3,4-DMMC) 

Ethylphehidat 

3-Fluormethcathinon 
(3-FMC) 

S-Fluorpentyl-JWH-1 22 . 
(MAM-2201) 

S-Fluor-UR-144 
(XLR-1 1)  

JWH-307 

Pentedron 

a-Pyrrolidinovalerophenon 
(a-PVP) 

RCS-4 ortho""l$omer . 
(o-RCS-4) 

UR-144 

chemische Namen 
OUPAC) 

1 -(3,4-DimethylphenYQ-2-
(methylarnino)propan-1 -on 

Bhyl[2-(phenyQ-2-(piperidin-2-yQ 
acetat] 

' 1�(3-FluorphenyQ-2-(methylamino) 
propan-1 -on 

(1 -:-(S-FluorpentyQ-1 H-indol-3-yij 
(4-methylnaphthalin-1 -yQmethanon . 

(1-(S-'Fluorpentyl)-1 H-indol-3-yij 
(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) 
rrKKhanon 

. 

[5-(2-FluorphenyI)-1 -pentyl-1 H-
pyrrol-3-yU(naphthalin':'1-yl) 
methanon· 

2-(Methylamino)-1 -phenylpentan-
1 -on 

� 

1 -Phenyl-2-(pyrrolidin-1 -yQP$ntan-: 
1 -on 

(2-MethoxyphenyQ(1 -pentyl-1 H-
indol-3-yQmethanon 

(1 -Pentyl-1 H-indol-3-yQ(2,2,3,3-
tatramethylcyclopropyQmethanon" . 

3. In Anlage 111 werden die folgenden Positionen jeweils alphabetisch. in die 
bestehende Reihenfolge eingefügt� 

INN andere nicht geSchützte chemische Namen 

. "Etizolam -

Usdexam- -

fetamin 

oder Trivialnamen (IUPAC) 

4.,.(2-ChlorphenyQ-2-ethyl:.g-methyl-
6H-thieno[3,2-�[1 ,2,4]triazolo[4,3-a] 
[1 ,4]diazepin 

(2S)-2,6-Diamino-N-[(2S)-1 -
pheny!propan-2-yijhexanamid 

Phenazepam 7 -Brom:'S-(2-chlorphenyQ-
1 ,3-dihydro-2ff: 1 ,4-benzodiazepin-
2-on". 

. 

Artikel 2 
. Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Der Bundesrat hat zugestimmt. 

Berlin, den 9. Juli 201 3 

D i e  B u  n'<l e s k a n z I e r i n 
Dr. A n g e l a  M e r k e l  

D e r  B u n d e s m i n i s t e r  f ü r  G e s u n dh e i t ' 
D a n i e l  ffa h r  
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Verordnung 
über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen 

(Honorarordnung für Architekten und Ingenieure - HOAI) 

Vom 10. Juli 2013 

Auf Grund der §§ 1 und 2 des Gesetzes zur Regelung von Ingenieur- und Architektenleistungen vom 4. Novem
ber 1 971 (BGBI, I S. 1 745, 1749), die durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1 2. November 1 984 (BGBI. I S. 1 337) 
geändert worden sind, verordnet die Bundesregierung: ' 

" 

I n h a l t s ü b e r s i c h t  

T e i l  1 
Al i g e m  e i  n e  V o  rs c h  r i tt e n  

§ 1 Anwendungsbereich 
§ 2 Begriffsbestimmungen 
§ 3 Leistungen und Leistungsbilder 
§ 4 Anrechenb8re Kost�n 
§ 5 Honorarzonen 
§ 6 Grundlagen des Honorars 
§ 7 Honorarvereinbarung 
§. 8 Berechnung des Honorars in besonderen Fällen 
§ 9 Berechnung des Honorars bei Beauftragung von Einzelleistungen 
§ 10 Berechnung des Honorars bei vertraglichen Ärlderungen des Leistungsumfangs 
§ 1 1  Auftrag für mehrere Objekte 
§ 12 Instandsetzungen und Instandhaltungen 
§ 1 3  Interpolation 
§ 1 4 Nebenkosten 
§ 1 5 Zahlungen 
§ 1 6  UmsatzsteUer 

§ 17 Anwendungsbereich 
§ 1 8  Leistungsbild Flächennutzungsplan 
§ 1 9 ·Leistungsbild Bebauungsplan 

T e i l 2 
F l ä c h e n p l a n u n g  

Abschnitt 1 
Bauleitplanung 

§ 20 Honorare für Grundleistungen bei Aächennu�ungsplänen 
§ 21 Honorare für Grundleistungen bei Bebauungsplänen 

§ 22 Anwendungsbereich 

§ 23 Leistungsbild Landschaftsplan 

§ 24 Leistu
,
ngsbild Grühordnungsplan 

§ 25 Leistungsbild Landschaftsrahmenplan 

Abschnitt 2 
Landschaftsplanung 

§ 2f? L�stungsbild Landschaftspflegerischer Begieitplan 

. § 27 Leistungsbild Pflege- und Entwicklungsplan 

§ 28 Honorare für Grundleistungen bei Landschaftsplänen 

§ 29 Honorare für Grundleistungen bei Grünordnungsplänen 

§ 30 lionorare für Grundleistungen bei Landschaftsrahmenplänen 

§ 31 Honorare für Grundleistungen bei Landschaftspflegerischen Begleitplänen 

§ 32 Honorare für Grundleistungen bei Pflege- und Entwicklungsplänen 
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§ 33 Besondere Grundlagen d� Honorars 
§ 34 Leistungsbild Gebäude und Innenräume 

T e i l 3 
O b j e kt p l a n u ng 

Abschnitt 1 

Gebäude und Innenräume 

§ 35 Honorare für Grundleistungen bei Gebäuden und Innenräumen 
§ 36 Umbauten und Modemisierungen von Gebäud�n und Innenräumen 
§ 37 Aufträge für Gebäude und Freianlagen oder für Gebäude und Innenräume 

§ 38 Besondere Grundlagen des Honorars 
§ 39 Leistungsbild Freianlagen . 
§ 40 Honorare für Grundleistungen bei Freianlagen 

� § 41 Anwendungsbereich 
§ 42 BeSondere Grundlagen des Honorars 
§ 43 Leistungsbild Ingenieurbauwerke 

Abschnitt 2 
. Freianlagen 

Abschnitt 3 
Ingenieurbauwerke 

§ 44 Honorare für Grundleistungen .bei Ingenieurbauwerken 

§ 45 Anwendungsbereich 
§ 46 Besondere Grun1lagen des Honorars 
§ 47 Leistungsbild Verkehrsanlagen 

Abschnitt 4 
Verkehrsanlagen 

§ 48. Honorare für Grundleistungen bei V9l'kehrsanlagen 

§ 49 Anwendungsbereich 
§ 50 Besondere Grundlagen des Honorars 
§ 51 Leistungsbild Tragwerksplanung 

Te i l 4 
F a ch p l a nu n g  

Abschnitt 1 

Tragwerksplanung 

§ 52 Honorare für Grundleistungen bei Tragwerksplanungen 

Abschnitt 2 
"Technische Ausrüstung 

, § 53 Anwendungsbereich 
§ 54 Besondere Grundlagen des Honorars 
§ 55 Leistungsbild Technische Ausrüstung 
§ 56 Honorare für Grund�istungen der Technischen -AUsrüstung 

T e i l 5 
Ü berg  an  9 s - u n d  Sc h i  u s  sVyO rsc  h r i t t  e n  

§ . 57 Übergangsvorschrift 
§ 58 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
Anlage 1 Beratungsleistungen 
Anlage 2 GrundleiStungen im Leistungsbild Flächennutzungsplan . 
Anlage 3 Grundleistungen im Leistungsbild Bebauungsplan 
Anlage 4 Grundleistungen im Leistungsbild Landsqhaftsplan 
Anlage . 5 Grundleistungen im Leistungsblld Grünordnungsplan 
Anlage 6 Grund!ei.stungen im Leistungsbild Landschaftsrahmenplan 
Anlage 7 . Grundleistungen im Leistungsbild Landschaftspflegerischer Begleitplan 
Anlage 8 Grundleistungen im Leistungsbiid Pflege- und Entwicklungsplan 
Ar!lage 9 Besond,ere Leistungen zur Flächenplanung 
Anlage 10 Grundleistungen im Leistungsbild Gebäude und Innenräume, Besondere Leistungen, Objektlisten 
Anlage 1 1  Grundleistuogen im LeistungSbild Freianlagen, Besondere Leistungen, Objektliste • 

Anlage 12 Grundleistungen im Leistungsbild Ingenieurbauwerke, Besondere Leistungen, Objektliste 

2277 
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, ' , (  
Grundleistungen im Leistungsbild Verk$hrSanlagen; Besondere Leistungen, Objektliste " 
Grundleistungen im Leistungsbild TragWerksplanung, Besondere Leistungen, Objektliste 
,Grundleistungen im Leistongsbild Technische AusrOstung, Besonc:Jer8 Leistungen, Objektliste 

Anlage 1 3  
Anlage 14 
Anlage 1 5  

( 

Teil  1 

Allgemeine Vorschriften 

§ 1  

Anwendungsbereich 
Diese Verordnung regelt die Berechnung der Entgelte für die Grundleistungeri der Archit�kt$n und Architektin

nen und der Ing.:tnieure und lrigenleurinnen (Auftragnehmer oder Auftragnehmerinnen) mit Sitz im Inland, soweit die 
Grundleistungen durch diese Verordnun� erfasst und vom Inland aus erbracht werden. 

§ 2 

Begriffsbestimmungen 
(1) Objekte sind Gebäude, Innenräume, Freianlagen, Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen. Objekte sind aLi�h 

Tragwerke und Anlagen qer Technischen Ausrüstung. 
' 

12) Neubauten und Neuanlagen sind Objekte, die neu errichtet oder neu her�tellt werden. 

(3) Wiederaufbauten sind Objekte, bei denen die zerstörten Teile auf noch vorhandenen Bau� oder Anlagenteilen 
wiederhergestellt werden. Wiederaufbauten gelten als Neubauten, sofern eine 'neue Planung erforderlich ist 

(4) . Erweiterungsbauten sind Ergänzl,Jngen eines vorhanden"en Objekts. 

(5) Umbauten sind Umgestaltungen eines vorhandenen Objekts mit wesentlichen I;ingriffen in Konstruktion oder 
Bestand. 

, (6) Modemisierungen sind, bauliche Maßnahmen zur nachhaltigen Erhöhung des Gebrauchswertes eines Ob
jekts, soweit diese Maßnahmen nicht unter Absatz 4, 5 oder 8 fallen. · 

(7) Mitzuverarbeitkde Bausut>$tanz ist der Teil des zu planenden Objekts, der bereits durch Baulei�tungeii 
" . hergestellt ist und durch Planungs- oder Überwachungsleistungen , technisch oder gestalterisch mitverarbeitet 

wird. 
' / 

(8) Instandsetzungen sind Maßnahmen zur Wiederherstellung des zum bestimmungsgemäßen Gebrauch geeig-
neten Zustandes (Soll-Zustandes) eines Objekts, soweit diese Maßrt!lhmen nicht unter Absatz·3 fallen. 

/ 

(9) Instandhaltungen sind Maßnahmen zur Erhaltung des Soll-Zustandes eines Objekts. 

(1 0) Kostenschätzung ist die überschlägige Ermittiung der Kosten auf der Grundlage derNorpianUng. Die Kos-
" 

tenschätzung ist die vorläufige Grundlage für Finanzierungsüberlegungen. Der Kostenschätzung liegen zugrunde: 

1: Vorplanungsergebnisse, 

. 2. Mengenschätzungen, 

3. erläuternde Angaben zu den planerischen Zusammenhängen, Vorgängen sowie Bedingungen und 

4. Arlgaben zum Baugrundstück und zu dessen Erschließung. 

Wird die Kostenschätzung nach § 4 Absatz 1 Sati 3 auf der Grundlage der DIN 276 In deff=assung vom Deiem�r 
2008 (DIN 276-1 : 2008-12) erstellt, müssen die Gesamtkosten nach Kostengruppen mindestens bis zur ersten 
Ebene der Kostengliederung ermittelt werden. 

' 
- . 

(1 1 )  Kostenberechnung ist die Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Entwurfsplanung. Der Kostenbe
rechnung liegen zugrunde: 

1 .  durchgearbeitete Entwurfszeichnungen oder Detailzeichnungen wiederkehrender Raumgruppen, '  

2 .  Mengenberechnungen und 

3. für die Berechnung und Beurteilung der Kosten relevante Erläuterungen. 

Wird die Kostenberechnung nach § 4 Absatz 1 Satz 3 auf der Grundlage der DtN 276 erstellt, müssen die Gesamt
koSten nach Kostengruppen mindestens bis zur zweiten !=bene der Kostengliederung ermittelt'lN8rden. 

§ � 
Leistungen und ,Leistungsbilder 

(1 ) Die Honorare für Grundleistungen der Flächen-,.Objekt- und Fachplanung sind in den Teilen 2 bis 4 dieser 
Verordnung verbindlich geregelt. Die Honorare für Beratungsleistungen der Anlage 1 sind nicht verbindlich gere-
gelt. 

• 
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(2) Grundleistungen, die zur ordnungsgemäßen. ErfüllungJ�inE)S Auftrags im Allgemeinen erforderlich sind, sind in 
Leistun-gsbildern erfasst. Die Leistung'sbilder gliedern sich . in . Leistungsphasen gemäß den Regelungen in den . 
Teilen 2 bis 4 . .  

(3) . Die Aufzählung der Besonderen Leistungen i n  dieser Verordnung und i n  den Leistungsbildem ihrer Anlagen 
ist nicht abschließemi Die Besonderen Leistungen können auch für Leistungsbilder und Leistungsphasen, denen 
sie nicht zugeordnet sind, vereinbart werden, soweit sie dort keine Grundleistungen darstellen. Die Honorare für 
Besondere Leistungen können frei vereinbart werden. 

(4) Die Wirtschaftlichkeit der Leistung ist stets zu beachten. 

§ 4 
Anrechenbare Kosten 

(1) Anrechenbare K�sten �nd Teil der KostenJür die H��ellung; ,den Umbau, die Modernis/�ng, Insta�dhal
tung oder Instandsetzung von Objekten sowie für die damit zusammenhängenden Aufwendungen, Sie sind nach 
allgemein anerkannten !=tegeln der Technik oder nach Verwaltungsvorschriften (KostenvorschrIften) auf der Grund
lage ortsüblicher Preise zu ermitteln.  Wird in dieser Verordnung im Zusammenhang mit der Kostenermittlung die 
DIN 276 in Bezug genommen, so ist die t=assung vom Dezember 2008 (DIN 276-1 : 2008-1 2) bei der Ermittlung der 
anrechenbaren Kosten zugrunde zu Il'lgen. Umsatzsteuer, die au� dIe Kosten von Objekten entfällt, ist nicht ' Be
standteil det anrechenbaren Kosten. 

(2) Die anrechenbaren Kosten richten sich nach deI) ortsüblichen Preisen, wenn der Auftraggeber 
1 .  selbst Lieferungen oder Leistungen übernimmt, 
2. von bauausführenden Unternehmen oder von Lieferanten sonst nicht übliche Vergünstigungen erhält, 
3. Lieferungen oder Leistungen in Gegenrechnung ausführt oder 
4. vorhandene oder vorbeschaffte Baustoffe oder Bauteile einbauen lässt. 

(3) Der Umfang der mitzuverarbeitenden Bausubstanz lm Sinne des § 2 Absatz 7 ist bei den anrechenbaren 
Kosten angemessen zu berücksichtigen. Umfang und Wert der mitzuverarbeitenden Bausubstanz sind zum Zeit
punkt der Kostenberechnung oder, sofern keine Kostenberechnung vorliegt" zum Zeitpunkt der Kostenschätzung 
objektbezcigen zu ermitteln und schriftlich zu vereinbaren. . 

§ 5  
Honorarzonen 

(1 ) Die Qbjekt- und Tragwerksplsnung wi�d den folgenden Honorarzonen zugeordnet:' 
1 .  Honorarzone I: sehr geringe Planungsanforderungen, 
2. Honorarzone .ll: geringe Planungsanforderungen, 
3. Honorarzone 111: durchschnittliche Planungsanforderungen, 
,4. Honorarzone IV: hohe planungsanforderungen, 
5. Honorärzone V: sehr hohe Planungsanforderungen. 

(2) Flächenplanungen und die Planung der Technischen Ausrüstung werden- den folgenden Honorarzonen zu-
geordnet: 

. 

_1 .  Hönorarzone I: gerin� Pianungsanforderunoen, 
2 .  Honorarzone 11:  durchschnittliche Planungsanforderungen, 
3. Honorarzone 111: hohe Planungsanforclerungen. 

(3) Die Honorarzonen sind anhand der Bewertungsmerkmale in den Honorarregelungen der jeweiligen Leis
tungsbilder der Teile 2 bis 4 zu ermitteln. Die Zurechnung zu den einzelnen Honorarzonen ist nach Maßgabe der 
BewertU119smerkmale und gegebenenfalls der Bewertungspunkte sowie unter Berücksichtigung der Regelbei
spiele in den Objekt�en der Anlagen dieserVerordnung vorzunehmen. 

§ 6 
Grundlagen des Honorars 

(1 ) Das Honorar für Grundleistungen nach dieser Ver6rdnung richtet sich 
1 .  für die Leistungsbilder des Teils 2 nach der Größe der Fläche und für die Leistungsbilder der Teile 3 und 4 nach . 

den anrechenbaren .Kosten des Objekts auf der Grundlage der Kostenberechnung oder, sofern keine K0stenbe-
rechnung vorliegt, aufder Grundlage dei lfustenschätzung,

' , 

2. nach dem Leistungsbild, 
3. nach der Honorarzone, 
4. nach der dazugehörigen HonorartafeL 
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(2) Honorare' fOr LeistLlngen bei Umbauten und' Modemisierungert gemaB § 2 ,Absatt'S Ilnd 6 sind zu ermitteln 
nach 

" .  

1 .  den anrechenbaren Kosten, 
2. der Honorarzone, welcher, der Umbau oder die ' Modemisierung in sinngemäßer Anwendung der Bewertungs-. . merkmale zuzuordnen ist, . 

3. den Leistungsphasen, 
4. der Honollirtafel und 
5. dem Umbau'" 'oder Modemisierungszuschll;l.g auf das Honorar. 
Der Umbau:" oQer Modernisierungszuschlag ist unter Beri,icksichtigung des Schwierigkeitsgrads der Leistungen 
schriftlich zu vereinbaren. Die Höhe des ,Zuschlags auf das Honorar ist in den jeweiligen Honorarregelungen der 
Leistungsbilder der- Teile 3 und 4 geregelt. Sofern keh"te schriftliche Vereinbarung getroffen wurde, wirtl unwider
leglich(verm� dass ein Zuschlag vOn 20 Prozerrt ab einem durchschnittlichen Schwierigf<eitsgrad vereinbart ist. 

(3) Wenn Zllm Zeitpunkt der Beauftragung noch keine Planungen als Voraussetzung fÜf::�ine Kostenschätzung 
oder Kostenberechnung vorliegen, können die Vertragsparteien abweichend von Absatz 1 schriftlich vereinbaren, " 
dass das Honorar auf der Grundlage der anrechenbaren Kosten einer Baukostenvereinbarung nach den Vorschrif� 
teo, dieser Verordnung berechnet wird. Dabei werden nachprüfbare Baukosten einvernehmlich festgelegt. 

§ 7  
. Honoral:'V8reinbarung 

(1) Das Honorar richtet sich nach der s�hrlftjjcheh Vereinbarung, die die Vertragsparteien bei Auftragserteilung 
im ,Rahmen der durch diese Verordnung festgesetzten Mindest- ,und Höchstsä1Ze treffen. 

(2) Uegen die ermittelten anrechenbaren Kosten· oder Flächen , auBerhalb der in den Honorartafeln di�ser Ver
o�nung festgelegten Honorarsätze, sind die Honorare frei vereinbar. 

(3) ' Die in dieser Verordnung festgesetzten Mindestsätze können durch schriftliche Vereinbarung , In Ausnahme-
fällen unterschritten werden. 

' 

. • (4) Die in dieser Veroi"dnung festgesetzten Höchstsätze dürfen nur bei außergewöhnlichen oder ungewöhnlich 
lange dauernden Grundleistungen durch schriftliche Vereinbarung überschritten werden. Dabei bleiben Umstände, . 
soweit sie bereits für die Einordnung in die Honorarzonen oder für die Einordnung in den Rahmen der Mindest- und 
Höchstsätze mitbes,timmend gewesen sind, a143er Betracht. 

(5) Sofern , nicht bei Auftragserteilung etwas anderes schriftlich vereinbart worden ist, wird unwiderleglich ver-
mutet, dass die jeweiligen Mindestsätze gemäß Absatz 1 vereinbart sind. 

' 

(6) Für Plan�ngsleistu�gen. die technisch-wirtschaftliche oder umweltverträglIche LösUi1gsmöglichkeiten nut
zen und 'zu einer wesentlichen Kostensenkung ohne Verminderung des vertraglich festgelegten Standards führen, 
kann ein. Erfolgshonorar schriftlich vereinbart werden. '  Das Erfolgshonorar Kann bis zu 20 Prozent des vereinbarten 
Honorars betragen. Für den Fall, dass schriftlich festgelegte anrechenbare Kosten überschritten werden, ,kann ein 
Malus-Honorar in Höhe von bis zu 5 Prozent des Honorars schriftlich vereinbart werden. 

§ 8  
��erechnung des Honorars in besonderen Fällen 

(1 ) Werden derrt-AUftragnehm�r nicht alle Leistungsphasen eines L&istungsbildes übertragen, so dürfen nur die 
für die übertragenen Phasen vorgesehenen Prozentsätze berechnet und vereinbart w�en. Die Vereinbarung hat 
schriftlich ?:u erfolgen. 

' 

(2) Werden dem Auftragnehmer-nicht alle Grundleistungen einer Leistungsphase übertragen, 'so darf fo, die 
übertragenen Grundleistungen nur ein Honorar berechnet und vereinbart werd�n, das dem Anteil der übertragenen 
Grundleistungen an der gesamten Leistungsphase entspricht. Die Vereinbarung hat schri�ich zu erfolgen. Ent
sprechend ist zu verfahren, wenn dem Auftragnehmer wesentlich.e Teile · von Grundleisttmgen nicht übertragen · 
��. - ' 

(3) Die gesonderte Vergütung eines zusätzlichen K06rdinierungs- oder Einarbeitungsaufwands ist schriftlich zu 
vereinbaren. 

} 9  
Berechnung des Honorars bei · Beauftragung von Einzelleistungen . 

(1) Wird die Vorplanung oder Entwuli$planung bei Gebäuden und , lnnenräumen; Freianlagen, Ingenieurbauwer
ken, Verkehrsanlagen, der Tragwerksplanung und der T�hnischen Ausrüstung als Einzelleistung in Auftrag gege
ben, können für die leistungsbewertung der jeweiligen'Leistungsphase 
1 .  für die Vorplanung höchstens der Prozentsatz der Vorplanung und der Prvzentsatz der Grundlagenermittlung 

und ' 



,2. ' für die Entwurfsplar�n� höchstens der Prozen�tz dEV;(�.Qtw,�rfsplanung und der prozent�ßer Vorplanung 
herangezogen werden. Die Vereinbarung hat schriftlich zu eriolgeri. 

(2) Zur Bauleitplanung ist Absatz 1 Satz 1 NUmmer 2 für den Ehtwurf der öffentlichen AJJSlegung entsprechend 
anzuwenden. Bei d�rlands,chaftsplanung ist Absatz 1 Satz, 1 Nummer 1 für die vorläufige Fassung sowie Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 fOr die abgestimmte Fassung entsprechend anzuwenden. Die Vereinbaru,ng , hat achriftlich zu 
erfolgen. ' , . 

(3) Wird d� Objektüberwachung bei der Technischen Ausrüstung oder bei Gebäuden als Einzelleistung in Auf
trag gegeben� können 'für die Leistungsbewertung der Objektüberwachung höchstens der Prozertts�tz der Objekt- , 
überwachung und die Prozemsätze der GrundlagenermittlJJflg. und Vorplanung herangezogen werden. Die Verein-
barung Iiat schriftlich zu erfolgen; 

" 

, Berechnung ,des Honorars bei vertraglich8n Änderungen des Leistungsumfangs 
, I 

(1) Einigen sich AUftraggeber und Auftragnehmer W�l'end der Laufzeit des Vertrags darauf, dass der �mfang 
der beauftragten LeiStung geändert wird, und ändern sich. dadurch die anrechenbaren Kosten oder Flächen; so ist 
die Honorarberechnungsgrundlage für die Grundleistungen, die infolge des veränderten leistungsumfangs zu er": 
bringen sind, durch schriftliche Vereinbarung anzupassen. 

' 

(2) Einigen sich Auftraggeber und Auftragnehmer über die WIederholung von Grundleistungen, ohne dass sich , 
dadurch die an rechen baren Kostal) oder'Flächen änderri, ist das Honorar für diese Grundleistungen entsprechend 
ihrem Anteil an der jeweil igen Leistungsphase sChrif!lich zu vereinbaren. 

§ 1 1 

Auftrag für meltrere Objekte 

(1 ) Umfasst ein Auftrag mehrere Objekte, so sind die , Honorare vorbehaltl ich der folgenden' Absätze für jedes 
Objekt getrennt zu berechnen. 

(2) Umfasst ein Auftrag mehrere vergleichbare Gebäude, Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen oder Tragwerke 
mit weitgehend gleichartigen Planungsbedingungefl, die derselben Honorarzone zuzuordnen sind und die im zeit
lichen und örtliphen Zusammenhang als Teil einer Gesamtmaßnahme geplant und err�chtet werden sollen, ist das 

. Honorar na:ch der Summe der anrechenbaren kosten zu berechnen. ' "  ' "  

(3) , Umfasst ein Auftrag mehrere im Wesentliche� gleiche Gebäude, Ingenieurbauwerke, Yerkehrsanlagen eider 
Tragwerke, die " im zeitl,ichen oder örtlichen ,Zusammenhang unter g leichen baulichen Verhältnissen geplant und 
errichtet werden sollen, oder mehrere Objekte nach Typenplanung oder'Serienbauten, so sind die Prozentsätze der 
Leistungsphasen 1 bis 6 für die erste bis vierte Wiederho!l,Ing um 50 Prozent, für die fOnfte bis siebte Wiederholung 
um 60 Prozent und ab der achten Wiederholung um 90 prozent zu mindern. 

(4} Umfasst ein AIIlftrag Grundleistungen, die bereitaGegenstand eines anderen Auftrags über ein gleiches 
Gebäude, lngenieurbauwerk oder Tragwerk zwischen den Vertragsparteien waren, so ist Absatz 3 für die PrOzent
,sätze der beauftragten Leistungspnasen in Bezug auf den neuen Auftr§lg auch' dann anzuwenden, wenn die Grund-
leistungen nicht im zeitlicher) oder örtlichen ,Zusammenhang erbracht werden' sollen. 

' 

, § .1? 
InsbI�dsetzungen und Instandhaltungen 

(1 ) Honorare'für Grundleisrungen bei Instandsetzungen und Instandhaltungen von· Objekten sind nach den an
rechenbaren Kosten, der HOllorarzone, den Leistungsphasen und der Honorartafel, der die Instandhaltungs- und 
Instand$8tzungsmaßnahme zuzuordnen sind, zu ermitteln. 

/ "  
, . . -' 

(2) F'ür Grundleisfi.lngen bei Instandsetzungen und JnStandhaltungen von Objekten kann schriftßch ver:einbart 
werden, dass der Prbzentsatz für die Objektüberwachl.lng oder Bauober1eitung um bis,zu 50 Protent der Bewer-
tung dieser Leistungsphase erhöht wird. � 

§ 1 3  

Interpolation 

Die Mindest- und Höchstsätze für Zwischenstufen der in den Honorartafeln angegebenen anrechenbaren Ko,s-
ten und Flächen sind durch lineare Interpolation zu ermitteln. ' " -

§ 1 4  

Nebenkosten 

(1) Der Auftragnenmer kann neben den Honoraren di�er Verordnung auch die ,für die Ausführung des Auftrags 
erforderlichen Nebenkosten in Rechnung stellen; ausgenommen sind die abzieh baren VOrSteuern gemäß § 1 5  

) 
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Absatz 1 des UmsatzsteUergesetzes 'in der Fassung der,Bekanntmachung vo� 21 . Februar 2005 (BGBI. I S. 386), 
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8��Mar·2012 (BGBI. I S. 1030} geändert 'worden ist. Die Vertrags
parteieri können bei Auftragserteilung schriftlich vereinbaren, dass abweichend von SatzA eine Erstattung ganz 
oder teilweise ausgeschlossen ist. ' . \, 

, (2) ·Zu den Neb8nkost� gehören jnsbesondere�: ' 
1 .  Vei'$andkoSten, Kosten fur Datenübertragungen, 
2; Kosten für Vervieifältigungen .von Zeichnungen ' und schriftlichen ' Untertagen sowie fÜr 'die Anfertigung von FiI,;, 

man lind ·F.ofus, 
' 

3. Kostan. für ein Baustellenbüro einse�Ii�ßIiCh der Einrichtung, Beleucht�ng und B�fZtmg, , . � � . -
- . " ) f . 

4. Fahrtkosten für Reisen, die über einen Umkreis "on 15  Kilometern um den GeschäftsSItz des Auftragnehmers . 
hinausgehen, In Höhe der steuertich zuljiSSigeh'Fai:Jschalsätze, sofern nicht höh�AufWendungen nachgewi&-
sen werden.. . " ' 

5. TrennungsentSchädigungen und Kosten tür Familienheimfal1rten in Höhe der steuerlich' zulässigEm �auschah . 
sätze, sofern nicht hÖhere Aufwendungen' an Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen des Auftragnehmers auf Grund 
von tariflichet') Vereinbarungen bezahlt werden'" . '  

� , 

/ '  . 

6. Entschädigungen für den sonstigen Aufwand bei län� Reisen nach Nummer 4, sofern die Entschädigungen 
� vor der Geschäftsreise schriftlich vereinbart. worden sind, ' 

7. Entgelte to': nicht -dem Auftragnehmer obliegende Leistung�n, die von Ihm im Einvernehlllen mit dem:Äuftrag-
geber Oritten Obertragen worden sind. . 

" ' (3) Nebeo\<ost8lj können pauschal oder nach Einzelnachwe1s atxJerechnet werden. Sie, sind nacll Einzelnach
weis abzurechnen, SOfembäl Auftragserteilung keine' pauschale Abrechnung schrift�ich vereinbart worden ist. - . · � -> < -.: :i c; 

§ 1 5 
Zahlungen 

(1) Das Honorar wird fäHig, wenn die �istung abgenommen und eine prOffähjge Honorarschlussrechnung Ober-
reicht worden ist, es sei denn,' es wurde etwas andera$ schriftlich "ereinbart. " 

, (2) AbsChl�SZahlu� können zu den schriftfich 'Verelnbarten Ze.tpunkten oder in angemessenen :z:eltllehen 
Abständen für nachg�wiesene Grundleistungen gefordert werden� 

, 

, (3) Die Nebenkosten sind auf Einzelnachweis oder bei pauschaler Abrechnung. mit der Honorarrechnung. fällig. 
(4) Andere Zahlungsweisen können schriftlich vereinbart werden. -, . 

. (1 ) Der Auftragn�hmer hat Ansp�ch auf Ersatz 'der gesetzlich. geschuldeten Umsatzsteuer fOr, nach dieser Ver-
ordnung abrechenbare Leistungen, sofern, nicht a!e K�eipuntemehmerregellJng nach § 19  des Umsatzsteuerge

" setzes angewendet wird. Satz 1 ist auch hinsichtlich der um die n�ch § 15  de$ Umsatzsteuergesetzes abzieh baren 
, Vorsteuer gekürzten Nebenkosten anzuwenden, die nach § 1 4  di,eser .Verordnung weiterberechenbar sind. 

. 

(2) Auslagen gehören nicht zum Entgelt für die Leistung des Auftragnehmers. Sie $ind als durchlaufende Posten 
im umsau:steuerrechtlichen Sinn einschließlich einer geg$benenf8l1s enthaltenen Umsatzsteuer weiter zu berectl-

. nen. 
, - ' 

Teil 2 

Flächalplanung 

A b s c h n i tt  1 
, - B a u"lel1 p l a n u n g  

§ 17 
Ariwendung8bereich . 

(1) .Leistungen der Bauleitplanung umfassen d.ie Vorbereitung der Aufstellung von Flächenm,rtzungs- und Be
bauungsplänen im Sinne des § 1 Absatz 2 c:tes Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (BGBI. I S. 2414), d� zuletzt durch lVtikel 1 des Gesetzes vom 22:;Juli-201 1 (BGBI. I S. 1509) 
geändert worden ist, die erfor:derfichen Ausarbeitungen ulid\P�anfassu�gen sowie die Mitwirkung beim Verfahren. 

(2) Honorare , fOr Leistungen beim Stidtebaulicher\' c$rtwurf können' als Besondere leistUngen frei 'vereinbart 
werden; 

. ' . 



/ 
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Leistun�11d F1ic�utzu�lan 
(1 ) Die Grundleistu,(gen b� Flächennutzungsplänen �indin drei Leistungsphasen unterteilt und werden wie folgt 

in Prozentsätzen der Honorare �es �§ 20 bewertet: 
. 

1 .- für die Leistungsphase 1 (Vorentwurf für die frühzeit� Beteiligu�en) 
. Vorentwurf für die frühzeitigen Beteiligungen nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches mit SO Prozent, 

.2.  für die Leistungsp� 2 (Entwurf zur öffentlicheri:Auslegung) 
Entwurf für die öffentliche Auslegung nach d�n Bestimmungen des Baugesetzbuches mit 30 Prozent, 

3. fiir die' LeistunQsJ)tlase ,3 (Plan zur Bes�hlussfassung) 
Plan für dep Bescl)luss durch die Gemeinde mit 10  Prozent. 

Der Vorehtwurf, Entwwf .ocJer:' Pian ist jeweils in der vorgesahrjebenen Fassung mit Begründung �zufertigen. 
(2) Anlage 2 regelt, welche Grundleistungen jede Leistungsphase umfasst. Anlage -9 enthält ' Beispiele für 

Besondere Leistungen. / , "  . 

§ 1 9  
LeistungsbUd �uungspJan 

(1) Die Grundleistungen bei BebauungsPlän�n sind in d;.ei Leistungsphasen unterteilt und werden wie folgt in 
Prozentsätzen der Honorare des § 21 bewertet: 

. , 

1 .  f� die Leistungsphase 1 (Vorentwurf für die.frühzeitigen Beteiligungen) 
Vorentwurf für die frühzeitigen Beteiligungen nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches .m�t 60 Prozent, 

. . ,� Y. I l '  , ; . : 

2. für die Leistungsphase 2 (Entwurf zur öffentlichen Auslegung) 
Entwurf für die öffentliche Auslegung nach den Bestimmungen des aaugesetzbuches mit 30 Prozent, 

S. für die teistungsphase 3 (Plm zur Beschlussfassung) . ,', ; 
Plan für den Bescbluss durch die Gemeinde mit 1 0  Prozent. 

Der Vorentwurl, E�rf oder Plarr,iSt jeweils in der vo� Fassung mit BegrüOduog anzufertigen; ' .  

(2) Anlage 3 regelt; wetche Grundleistungen jede Leisturlgsphase umfasst. Anlage 9 enthält Be'ispiele für 
Besondere Leistungeri: . 

. 
/ j 

§ 20  . .  
Honorare für Grundleistungen bei Flic�nnutzungspl�nen 

" (1) Die-Mindest- und·Höchstsätze der Honorare für.die' in § 1 8  und An'lage -2 aufgeführten Grundleistun�en bei 
Flächennutzungsplänen sind in der folgenden HonorartafeHestgesetzt: > 

' . 

• • 

, 

Fläche 
' in H� 

1 000 , 

1 250 

1 500 
�1 750 

2 000 

2 500 

3 000 

'3 500 

4 000 

5 000' 

6 000 

7 000 - . 

" 

-

-

Honorarzone I 
gering8 Anforderungen 
von bis 

Euro 

70 439 85 269 

78 957 95 579 

. 86 492 '. , 104 700 
. . ,  

93 260 1 12 894 . 
99 407 · 120 334 

1 1 1  31 1 134 745 

121 868 1 47 52§ 

131 387 1 59 047 

1 40 069 . 1 69.557 . 
, 

:155 461 188 1 90  
, 

-;1,68-.813 2Q4 352 

,t8aSS9 218. 607 

.. Honorarzone 11 Horiorarzone IH " 
durchschnlttHche Anforderungen hohe �rderungen 

VOll bis von bis 
Euro Euro 

85 269 100 098 1 00  098 1 14 927 

95 579 . 1 12 202 1 12 202 128 824 

104 100 122 909 " 122 909 1 41 1 1 8  

1 12 894 . 132 527 1 32 527 
.; 

152 1 61 

,. 1 20 334 141 262 1 41 262 t62 190-

1 34.?45 158 1 78 1 58 1 78 1 81 612 
'-

1 47 525 1 73 181 1 73 181 198 838 ' 

159 047 186 7Q7 1 86  707 214 367 -, - . , 

169 557 199 045 1 99 045 228 533 I 
1 88 . 1 90  220,918 220 91 8 253 647 

204 � 239 892 239 892 ? 275 431 

21 8�.607 256 626 256 626 294 645 
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Honorarzone I Honorarzone 1 1  
' durchschnittliche Anfd�gen , 

Honorarzone 111 
Fläche 

geringe Anforderungen ',hohe Anforderungen 
/ in Hektar . von biJ von - bis von bis 

Euro Euro Euro -
8 000- 191 097 231 328 '231 328 271 559 271 559 �11 790 

9 000 200 556 242 779, 242 779 285 001 ' 285,001 327 224 ; '-�' 

10 000 209 1.26 253 153 253 1,53 297 179- '. 297 179 ' 341 206 
, 1 1 000 216 893 262 555 �62 555 308 2:17 3Q8 217 , 353 878 

,/ 

12 000 223 912 271 052 271 '0&2 ' . 318 191 318 191 3B5 �1 

13 000 230 331 278 822 . ' " �78 822' 327 313 ' 327,!t13 375 804 
14 000 236 214 285 944 285-944 335 613 ,33S 673' 385 402 
1 5 000 241 614 292 480 292 480 343 346 . 343  34B 394 213 

, 

(2) Das Honorar 10r die Aufstellung von Flächennutzungsplänen ist nach der Fläche des PI�gebiets in He� 
und nach der Honorarzone zu berechnen. ' 

(3) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen zugeordnet werden, richtet sich nach folgenden Bewerfungs-
merkmalen: ,  

, 

1 .  zentralörtliche ' Bedeutung und Gemeindestruktur, 
2. Nutzungsvielfalt und Nutzungsdichte, 
3. Eiriwohnerstruktur, Einwohnerentwicklung und Gerrieinbed8rfsstandorte, 
4. Verkehr und lnfr�struktur, ,ce" � . 

, 5 .. ' Topografie; Geologie und, Kulturlandschaft, 
,6. Klima':', Natur- und Umweltschutz. 

(4) Sind auf'einen Flächennutzungsplan Bewertungsmerktnale aus mehrf�ren Honorarzonen anwendbar und 
bestehen deswegen Zweifel .. W$lch$/" Honotarzone der Fläcnennutzungsplan zugeordnet werden kann, so ist zu
nächst die �I der, BeYi$ftungspunkte zu ermitteln. Zur Ermittlung der Bewertungspun�e werden die, B$wer-

, tung�rkrnale wie folgt gewichtet: 
, . . , " 

1 :- .gerin�/Anforderungen: 1 Punkt, 
2. dUl'Qhschnittliche Anforderungen: 2 Punkte, . 
3. ' hohe Anforderungen: 

. 
3 Punkte. 4 " 

(5) ' Der Flächennutzungsplan ist anhand der nach Absatz 4 ermittelten Bewertungsp�nkte einer der'Honorarzd-
nen zuzuordnen: '-" , . ' "  , .  • . . 

. 
, 1 .  Honorarzone I: bis zu 9 Punkte, 
2. Honorarzone 11: . 1 0  bis 14  Punkte, 
3. Honorarzone 111: 15  bis 1 8  Punkte. 

(6) Werden Teilflächen bereits aufgestellter Flächennutzungspläne (planausschnitte) geAndert oder Oberarbeitet, 
SO ist das Honorar frei zu vereinbaren. 

. 

§ 21 
Honorare für GrundlelstQngenC bei Bebal,lUngsplinen 

(1 ) Die Mindest-/und Höchstsätze der Honorare fOr die in § 19 und Anlage 3 aufgefOhrten Grundleistungen bei 
Bebauungsplänen sind in der folgenden Hohorartafel festgesetzt: 

. 
" 

Honorarzone I Honorarzone 11 Honorarzone IH 
geI1l'1g$ Anforderungen dtiri:J\&.ehnittliche An� ' ,' hohe Anforderungen Aäche 

. In Hektar ' von bis von ' . bis von C bis 
Euro Euro Euro 

0,5 5 000 5 335 . 5 335 7 838 7 838 10 341 0 

1 5 000 8 799 8 799 12 926 12 926 17 054 
0 '-2 7 699 14 502 14 502 21 305 21 sqs 28 109 " � 

3 10 30B 19  "413 19 413 ' 28 521 28 521 37 628 

4 12 6B9 23 866 23 866 35 062 35 Q6i  46 258 
, 

( 

. 
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Fläche 
in Hektar 

5 

6 

7 
8 

9 
1 0  

. 1 5  

20 -

25 

30 

40 

50 

60 

80 

100 

Honorarzone I 
. geringe Anforderungen 

von 

14 .864 

16 931 

18 896 . 

20 776 

22 584 
, . 
24 330 

32 325 

39 427 

46 385 

52 975 

65 342 

76 901 

87 599 

107 471 

125 791 

bis 
Euro 

28 000 

31 893 

35 595 

39 1 37 

42 542 ) 

45 830 

60 89.2 

7'l 270 

87 376 

99 791 

123 086 

144 860 

165 012 

202 445 

236 955 

) 

-

. Honorarzone 11 
durchsthnittliche AnfO]'derungen 

'>. . ',"" • 

von bis 
Ellro 

. 28 000 , 41 135 

31 893 46 856 

35 595 52 294 
-

39 f37 57 497 . -
42 542 ( 62 501 

45 830 67 331 

60 892 89 458 

14 270 109 113 -

87 376 128 366 

99 7,91' 146 606 
123 086 180 830 

144 860 212 819 

165 012, 242 425 

202 445 297 419 

236 955 348 1 19 

Honorarzone 111 
hohe Anforderungen 

von bis 
Euro 

41 1 35 54 271 . 
. .  

46 856 61 818 
-

52 294 68 992 

57 497 75 857 

62 501 82 459 

67 331 88 831 

89 � 1 1 8 025 

1 09 1 13 ' 143 956 

128 366 16'9 357 

146 606 193 422 

180 830 . 238 574 

212 819  280 778 
. 

242 425 319 838 

297 419 392 393 

348 1 1 9  459 282 
-

(2) Das Honorar fCh" die Aufstellung von Bebauungsplänen ist nach der Fläche des Plangebiet& in Hektar und 
nach der Honorarzone zu berechnen. -

(3) Welchen Honofärzonen die Grundleistllngen zugeordnet werden, richtet sich nach folgenden Bewertungs
merkmalen: 
1 .  Nutzungsvielfalt und Nutzungsdichte, 
2. Baustruktur und Baudichte, 
3. Gestaltung und Denkmalschutz, 
4. Verkehr und InfraStruktur, 

, 5. Topografie und Landschaft, 
6. Klima-, Natur- und Umweltschutz. 

(4) Für die Ermittlung der Honorarzone. bei Bebauungsplänen ist § 20 Absatz 4 und 5 entsprechend anzuwen-
d�. ' 

"' 

-

(5) Wird die Größe des PIangebietS im förmlichen Verfahren während der Leistungserbringung geändert, so ist -
das Honorar für die Leistungsphasen, die bis zur Änderung noch nicht erbracht sind, nach der geänderten Größe 
des Plangebiets zu berechnen. 

-

Ab sc  1l(�iU 2 
L a ndsc h a Usp l a n u n g.  

§ 22 
Anwendungsbereich 

(1) Landschaftsplanerisehe Leistungen umfassen das Vorbereiten und das Erst�lIen der tür die Pläne nach Ab
satz 2 erforderlichen Ausarbeitungen. 

(2) Die Bestimmungen dieses Abschnitts sind für folgende Pläne anzuwenden: 
1 . .  Landschaftspläne, ' 
2. Grunordnungspläne und Landschaftsplanerische Fachbeiträge, 
3. Landschaftsrahmenpläne, 
4. Landschaftspfleg�sChe Begleitpläne, 
5. Pflege;.. und E:ntwiOkiungspläne. 
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§ 23 
Leistungshild Landschaftsplari 

(1 ) Die Grundleistungen bei Landschaftsplänen sind in vier Leistungsphasen unterteilt und werden wie folgt in 
Prozentsätzen der Htmorare des § 28 bewertet: 
1 .  für die Leistungsphase 1 (Klären der Aufgabenstellung. und Ermitteln des' Leistungsumfangs) mit 3 Prozent, 
2. für die Leistungsphase 2 (Ermitteln der Planungsgrundlagen) mit 37 Prozent, 

' 
, \ 

3. fOr die h.eistungsphase 3 (Vorläufige Fassung) mit 50 Prozent, 
4. für die Leistungsphase 4 (Abgestimmte Fassung), mit 1 0  Prozent. 

(2) Anlage 4 regelt die Grundleistungen jeder Leistungsphase. Aniage 9 enthält Beispiele für Besondere Leis
tungen. 

§ 24 
Leistungsbild Grünorc:lnungsplan 

, m Die Grundleistungen bei Grünordnungsplänen und Landschaftsplanerischen Fachbeiträgen sind in vier Leis-
tongsphasen zusammengefasst und werden wie folgt in , Prozentsätzen der Honorare des § 29 bewertet: 

' 

1 .  für die Leistungsphase 1 (Klären der AufgabensteIlung und Ermitteln des Leistungsumfangs), mit 3 Prozent, 
2. für Idie Leistungsphase 2 (Erm�eln der Planungsgrundlagen) mit 37 Prozent, 
3. für die Leistungsphase 3 (Vorläufige Fässung) mit 50 Prozent, 

, 4. für die Leistungsphase 4 (Abgestimmte Fassung) mit 1 0  Prozent. , 
. (2) Anla� 5 regelt die Grundleistungen jeder Leistungsphase. Anlage 9 enthält Beispiele für. Besondere Leis-

tungen. ' , ' . 

§ 25 
Leistungsbild Landschaftsrahrnenplan 

(1) Die Grundleistlingen bei t.andscbaftsrahmenplänen sind in vier Ulistungsphasen unterteilt und werden wie 
folgt in Prozentsätzen der Honorare des § 30 bewertet: , 
1 .  für die ,L�istungsphase t (Klären der AufgabensteIlung und Ermitteln des Leistungsumfangs) mit 3 Pr�zent, 
2. für die Leistungsphase 2 (Ermitteln der Planungsgrundlagen) mit 37 Prozent, 
3. für die Leistungsphase '3 (Vorläufige Fassung) mit 50 Prozent, 
4. für die Leistungsphase 4 (Abgestimmte Fassung) mit 1 0  Prozent. 

(2) Anlage 6 regelt die Grundleistungen jeder Leistungsphase. Anlage 9 enthält Beispiele für Besondere Leis
tungen. 

§ 26 
Leistungsbild Landschaftspflegerischer Begleitplan" 

(1) 'Die Grundleistungen bei Landschaftspflegerischen Begleitpfänen sind in vier Leistungsphasen unterteilt und 
werden wie folgt in Prozentsätzen der Honorare des § 31 bewertet: 
1 .  für die Leistungsphase ' 1  (Klären der AufgabensteIlung und Ermitteln des Leistungs�mfangs) mit 3 Prozent, 
2. für die Leistungsphase 2 (Ermitteln und Bewerten der Planungsgrundlagen) mit 37 Prozent, 
3. für die Leistungsphase 3. (Vorläufig� Fassung) mit 50 Prozent, 
4. für die Leistungsphase 4 (AÖQestimmte Fassung) mit 1 0  Prozent. 

, " 

(2) Anlage 7 regelt die Grundleistungen jeder Leistllngsphase. Anlage 9 enthält Beispiele für Besondere Leis-
tungen. 

§ 27 
Leistungsbild Pflege- und Entwicklungsplan 

. (1 ) Die Grundleistungen bei PfIege- und Entwi�klungsplän�n sind in vier Leistungsphasen zusammengefasst 
und werden wie folgt in Prozentsätzen der Honorare des § 32 bewertet: 
1 ;  für die Leistungsphase 1 (Zusammenstellen der Ausgangsbedingungen) mit 3 Prozent, . 
2. für die Leistungsphase 2 (Ermitteln der Pla"!ungsgrundlagen) mit ?7 Prozent, 
3. für die Leistungsphase 3 (Vorläufige Fassung) ,mit 50 Prozent und 
4. für die Leistungsphase 4 (Abgestimmte Fassung) mit 1 0  Prozent. 

(2) Anlage 8 regelt die Grundleistungen jeder Leistungsphas�. Anlage 9 enthält Beispiele für Besondere Leis� 
tungen. - ' 
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§ 28 
Honorare für Grundleistungen bei Landschaftsplinen 

(1 ) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 23 und Anlage 4 aufgeführten Grundleistungen bei . 
LandschaftsplAnen si!1d in der folgenden Honorartafel festgesetzt: 

-, Honorarzone I ---- HonorarzOne 11 H� III 

Räche geringe Anforderungen dl�rCh�hnittliChe 'Anforderungen hohe Anforderungen 

In Hektar von bis, ,von bis von bis 
I 

Euro Euro Euro 

1 000 23 403 21 963 27 963 32 826 32 826 -- 37 385 

1 250 26 560 31 735 31 735 37 254 37 254 42 428 

1 500 29 445 ' 35 1 82 35 1 82 41 300 41 300 47 036 

1 750 32 1 1 9  38 375 38 375 45 049 45 049 51 306 

2 000 .� 620 41 364 41 3fW 48 558 48 558 55 302 

2 500 39 212 ;46 851 46 851 54 999 54 999 62 638 

3 000 43 374 51 824 51 824 60 837 60 837 69 286 

3 500 47 1 99 56 393 56 39� 66 201 66 201 75 396 

4 000 50 747 60 633 .60 633 71 178 71 1 78 81 064 

5 000 57 1 80 68 319 68 319 80 200 80 200 91 339 .. 

6 000 63 562 75 944 75 944 89 151 89 151 101 533 
.' 

69 505 , 7 000 83 045 83 045  97 487 97 487 1 1 1 ,027 

8 000 75 095 89 724 89 724 1 05 329 105 329 1 1 9 958 

9 000 80 394 96 055 96 055 1 1 2 761 1 1 2 761 1 28 422 

1 0 000 85 445 102 090 102 090 ' / 1 1 9 845 1 1 9 845 136 490 
-

1 1 000 89 986 1 07 516 1 07 516 126 214 126 21 4 143 744 

1 2 000 94"309 1 12 681 . 1 12 681 1 32 278 1 32 278 1 50 650 
. 

13 000 98 438 1 1"7 61 5  1 1 7615 1 38 069 1 38 069 1 57 246 

14 000 102 392 1 22 339 122 339 143 61 5 143 61 5 163 562 

1 5 000 106 1 87 1 26 873 ' 126 873 148 938 148 938 1 69 623 

(2) Das Honorar für die Aufstellung von Landschaftsplänen ist nach ,der Fläche des Planungsg�biets in Hektar 
und nach der Honorarzone zu berechnen. 

(3) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen zugeordnet werden, richtet sich nach folgenden Bewertungs-
merkmalen: 

. 

1 .  topographische Verhältnisse, 
2. Flächennutzung, 
3. Landschaftsbild: 
4. Anforderungen an Umw�ltsicherung und Umweltschutz, 
5. ökologische Verhä�tnisse, 
6. Bevölkerungsdichte. 

(4) Sind auf einen Landschaftsplan Bewertungsmerkmale aus mehreren Honorarzonen anwendbar und beste
hen deswegen Zweifel, welcher Honorarzone der Landschaftsplan zugeordnet werden kann, so ist zunächst die 
Anzahl der Bewertungspunkte zu ermitteln. Zur Ermittlung der Bewertungspunkte werden die Bewertungsmerk-
male wie folgt gewichtet: 

. .  . -

1 .  die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3 Nummer 1 ,  2, 3 und. 6' mit je bis zu 6 Punkten und 
2. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3 Nummer 4 und 5 und mit je bis zu 9 Punkten. 

(5) Der Landschaftsplan ist an hand der nach Absatz 4 ermittelten Bewertungspunkte einer der Honorarzonen 
zuzuordnen: 

. 

1 .  Honorarzone I: bis zu 1 6  Punkte, 
2. Honorarione 11: 1 7 bis 30 Punkte, 
3. Honorarzone 111: 31 bis 42 Punkte. 
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(6) Werden Teilflächen bereits aufgestellter Lahdschaftspläne (Planausschnitte) geändert oder überarbeitet, so 
ist das Honorar frei zu vereinbaren. 

§ 29 
Honorare für. GrundleistUngen bei GrünordnungspliJlen . 

(1 ) Die�Mindest- und Höchstsätze der Hon9rare für die in § 24 und Anlage 5 aufgeführten Grundlei�tiJngen bei 
Grünordnungsplänen sind in der folgenden Honorartafel festgesetzt: . 

Hönorarzone I 
Fläche geringe Anforderu"gen 

in Hektar von bis 
Euro 

1 ,5· 5 219  6 067 
2 6 008 6 985 � 

3 7 450 8 661 
4 8 770 10 1 95 
5 10 006 1 1  632 

10  15 445 1 7  955 
15  20 183 23 462 
20 24 513 28 496 
25 28 560 33 201 
30 32 394 37 658 
40 39 580 46 01 1 
50 46 282 53 803 
75 61 579 71 586 

100 75 430 87 687 
1 25 . 88 255 102 597 
150 · 1 00 288 1 16 585 
1 75 1 1 1  675 129 822 
200 1 22. 516 ( 142 425 
225 1 33 555 155 258 
250 1 44 284 167 730 

Honorarzone 11 
durchschnittliche Anforderungen 

von bis 
Euro 

6 067 6 980 
6 985 8 036 
8 661 9 965 . 

10 195 1 1  730 . 
1 1  632 1 3 383 
1 7  955 20 658 
23 462 26 994 
28 496 32 785 
33 201 38 199 
37658 43 326 
46 01 1 52 938 
53 803 61 902 

- 71 586 82 362 
87 687 100 ,887 

102 597 1 1 8 042 
1 16 585 134 136 
129 822 149 g66 
142 425 163 866 
155 258 1 78 630 
1 67 730 1 92 980 

. Honorarzone 111 
hohe Anforderungen 

von 

6 980 
8 036 
9 965 

1 1  730 
13 383 
20 658 

'26 994 
32 785 
38 1 99 · 
43 326 
52 938 
61 902 
82 362 

1 00 887 , 
1 1 8 042 
134 1 36 
1 49 366 
1 63 866 
1 78 630 
1 92 980 

Euro 

. -

bis 

J 828 
9 013  

1 1 1 75 
13 155 
15 009 
23 167 
30 274 
36 769 
42 840 
48 590 
59 370 
69 423 
92 369 

1 1 3 145 
132 383 
150 433 
167 51 3 
183 774 
200 333 
21 6 426 

(2) Das Honorar für Grundleistuhgen bei Grunordnungsplänen ist nach der Fläche des-Planungsgebiets in Hek
tar und nach der Honorarzone zu berechnen. 

(3) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen zugeordnet werden, richtet �ich nach folgenden Bewertungs-
merkmalen: • -

. 1 .  Topographie, 
2. ökologische Verhältnisse, 
3. Flächennutzungen und Schutzgebiete, 
4. Umwelt-, Klima.', Denkmal- und Naturschutz, 
5. Erholungsvorsorge, 
6. Anforderung an die Freiraumgestaltung. 

(4) Sind auf einen Grunoronungsplan Bewertungsmerkmale aus mehreren Honorarzonen anwendbar und be-. 
stehen deswegen Zweifel, welcher Honorarzone der Grunordnungsplan zugeordnet werden kann, so ist zl!nächst 
die Anzahl der Bewertungspunkte zu ermitteln.  Zur Ermittlung der Bewertungspunkte werden die Sewertungs
merkmale wie folgt gewichtet: 
1 .  die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3 Nummer 1 , 2, 3 urid 5 mit je bis zu 6 Punkten und 

. 2. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3 Nummer 4 und 6 mit je bis zu 9 Punkten. 
(5) Der Grünordnungsplan ist anhand der nach Absatz 4 ermittelten Bewertungspunkte einer der Honorarzonen 

zuzuordnen: 
1 .  Honorarzone I: bis zu 1 6  Punkte, 
2 .. Honorarzone U: 1 7 bis'30 Punkte, 
3. Honorarzone 1 1 1: 31 bis 42 Punkte. 
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(6) Wird die Größe des Planul)gsgebiets·während der Leistungs�ringung geändert, so ist das Honorar für(tie 
/Leistu.ngsphasen, dje bis zur Änderung noch nicht erbracht sind, nach der geänderten Größe des Planungsgebiets 

zu berechnen. 
. ,  

§ 30 
Honorare für Grundleistungen bei Landschaftsrahmenplänen 

(1 ) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 25 und Anlage 6 aufgeführten Grundleistungen bei 
Landschaftsrahmenplänen sind in der folgendel'l Honorartafel festgesetzt: 

Honorarzone I Honorarzone 11 Honorarzone 111 
Fläche 

geringe Anforderungen . durchschnittliche Anforderungen hohe Anforderungen 

in Hektar von bis . von bis von bis 

Euro Euro Euro 
, 

5 000 61 880 � 71 935 71 935 82 764 82 764 92 820 � 
6 000 67 933 78 973 78 973 90 861 90 861 1 01 900 . 
7 000 73 473 85 413 85 41 3 98 270 98 270 1 10 210 

/ 

8 000 78 660. 91 373 91 373 1 05 1 28 1 05 1 28 1 1 7 901 

9 000 83 385 96 936 96 936 1 1 1  528 1 1 1  528 t25 078 

1 0 000 '87 880 1 02 1 61 1 02 1 61 1 1 7 540 1 1 7 540 131 820 
) 

1 2 000 96 149 1 1 1 773 1 1 1 773 . 1 28 599 128�599 144 223 
.' 

1 4 000 1 03 631 1 20 471 1 20 471 1 38 607 1 38 607 1 55 447 
� 

1 6 000 1 10 477 1 28 430 1 28 430 1 47 763 147 763 " 1 65 71 6 

1 8 000 1 1 6 791 1 35 769 1 35 769 1 56 21)8 .156 208 1 75 1 86 

20 000 1 22�649 1 42 580 1 42 580 1 64  043 1 64 043 1 83 974 

2.5 000 1 38 047 1 60.480 160 480 184 638 1 84  638 207 070 

30 000 1 52 052 176 761 1 76 761 203 370 203 370 228 078 

C' 40 000 1 77 097 205 875 205 875 236 867 236 867 265 845 

50 000 1 99 330 231 721 231 721 266·ß04 266 s04 298 995 

60 000 219 553 255 230 255 230 293 652- 293 652 "329 329 -
70 000 238 243 276 958 . 276 958 , 31 8 650 . 318 650 357 365 -
80 000 253 946 295 212 295 212 339 652 · 339 652 380 91 8 

90 000 '268 420 312 038 312 038 359 01 1 359 01 1 402 630 

100 000 281 843 327 643 327 643 376 965 376 965 422 765 

(2) Das Honorar für Grundleistungen bei Landschaftsrahmenplänen ist nach der Fläche des Planungsgebiets in 
Hektar und nach der Honorarzone zu berechnen. .  -

. .  -
(3) Welchen Honorarzonen die Grurldleistungen zugeordnet werden, richtet .sich nach folgenden Bewertungs

- merkmalen: 
1 .  topographische Verhältnisse, 

. 2. Raumnutzung und Bevölkerungsdichte, 
3. Landschaftsbild, 
4. Anforderungen an Umweltsicherung, Klima- und Naturschutz, 
5. ökologische Verhältnisse, 
6. Freiraumsicherung und Erholung. 

(4) Sind für einen Landschaftsrahmenplan Bewertungsmerkmale -aus mEthreren Honorar,zonen anwendbar und 
"bestehen deswegen Zweifel, welcher Honorarzone der Landschaftsrahmenplan zugeordnet werden kann, so ist 
zunächst die Anzahl der Bewertungspunkte zu ermitteln. Zur Ermittlung der Bewertungspunktewerden die Bewer
tungsmerkmale wie folgt gewichtet: 
-1 . die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz. 3 Nummer 1 ,  2, 3 und 6 .  mit je bis zu 6 Punkten u�d 
2. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3 Nummer 4 und 5 mit je 'bis zu 9 Punkten. -

. -
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(5) Der Landschaftsrahmenplan ist anhand der nach ��tz.4 ermittelten Bew$l1ungspunkte eJner der Honorar-
zonen zuzuordnen: , 

. 

1 .  Honorarzone h bis zu 1 6  Punkte, 
2. Honorarzooe 11: 1 7  bis 30 Punkte, 
3. Honor�one 111: 31 bis 42 Punkte. 

(6) Wird die Größe des PlIlIlungsgebiets während der Leistungserbringung geändert, so ist das Honorar für die , 
Leistungsphasen • .  die bis zur Änderung noch nicht erbracht sind, nach d� geänderten Größe: des PlanungSgebiets . 
zu berechnen. 

' 

§ 31 
Konorare für GrundleIstungen bei Landschaftspflegerischen Begleitplänen 

(1 ) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 26 und Anlage 1 aufgeführten Grundleistungen bei 
Landschaftspflegerischen BeglettPlänen sind in , der folgenden Honorartafel festgesetzt: 

. 

Räche 
in Hektar 

.. , 6 
�. 

8 

12 

1 6  

20 

40 

1 00  

200 

300 
400 
500 
600 
700 

800 

1 200 

1 600 
2 000 
2 400 

3 200 
I . 

4 000 

Honoraaone I Honorarzone 11 
geringe Anforderungen durchschnittliche Anforderungen 

von bis von bis 

Euro Euro 

5 324 6 1 89 6 1 89 7 121 

6 130 7 1 26 7 126 8 199 

7 600 8 836 8 836 10 1 66  

'8 947 , 10'401 10 401 1 1 ,966 

10 207 � 1 1  866 1 1 866 1 3 652 

15 755 1 8 31 5  1 8 315 21 072 

29 126 33 859' 33 859 38 956 

47 180 . 54 846  54 846  63 1 03 ) 

62 748 72 944 72 944 83 925 

76 829 89 314 89 31 4 102 759 
. 

89 855 104 456 104 456 120 181 . 

102 062) 1 1 8 647 1 1 8 647 136 508 
, 

1 1 3 602 132 062 132 062 151 942 

124 575 144 81.9 144 81 9 166 620 

1 67 729 194 985 jg4 985 224 338 

207 279 240 961 240 961 ' .277 235 

244 349 284 056 . 284 056 326 817-

279 559 324,987 324 987 373 91 0 

343 814 399 683 399 683 459 851 

400 847 � 985 465 985 536 133 
� . , � 

Honorarzoile 111 
'hohe Anforderungen . 

von bis 

Euro 

7 121 ' 7 986  
8 199 9 195 

1 0 166 " 1 1 401 

1 1 966 13 420 

13 652 15 31 1  

21 072 , 23 632 

38 956 43 689 , 
63 103 70 769 ":-

83 925 94 121 

102 759 1 1 5 244 

120 1 81 . 134 782 

136 508 153 093 

151 942 1 70 402 

166 620 , 186 863 

224 338 251, 594 

277 235 310 918 

326 817 366 524 

373 910 419 338 I 

459 85'1 51 5) 720 

536 133 601 270 

(2) Das Honorar für Grundleistungen bei LandschaftspflegerischeR Beglettplänen ist nach der Fläche des Pla
nungsgebiefs in Hektar und nach der Honorarzone zu berechnen. 

(3) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen zugeordnet werden, richtet sich nach fblgenden BeYlertungs;.. · 
merkmalen: • 

" ' 

1 .  ökologisch .bedeutsame Strukturen und Schutzgebiete, 
2. Landschaftsbild und 'Erholungsnutzung, 
3; Nutzungsansprüche, 
4. Anforderimgen an. die GestaltUng von Landschaft und F�iraum, 
5,' Empfindlichkeit gegenüber Umweltbelastungen und Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft, 

. 6. potenzielle Beeinträchtigungsintensität der Maßnahme. 

• 
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(4) Sind für einen Landschaftspflegerischen Begleitplan Bewertungsmerkmale aus mehreren Honorarz.onen an
wendbar und bEIstehen . deswegen Zweifel, welcher HonorarzQne der Landschaftspflegerische Begleitplan zuge
ordnet werden kann, so ist zunächst. die Anzahl der Bewertungspunkte zu ermitteln. Zur E�mittlung der Bewer
tungspuhkte.werden die Bewertungsmerkmale wie folgt gewichtet : 
1 .  die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3 Nummer 1 ,  2, 3' und 4 mit je bis zu 6 Punkten und 
2. die Bewertungsmerkmale gemäQ Absatz .3 Nummer 5 und 6 mit je bis zu 9 Punkten. 

(5) Der Landschaftspflegerische 'Begleitplan ist anhand der nach Absatz 4 ermittelten Bewertungspunkte einer 
der Honorarzonen zuzuordnen: 

. 

1 .  Honorarzone I! bis zl! 1 6  Punkte, 
2. Honorarzone 11: 1 7  bis 30 Punkte, 
3. Honorarzone 1It: 31 bis 42 Punkt�. 

(6) Wird dle Größe des Planungsgebiets während der Leistungserbringung geändert, so ist das Honorar für die 
Leistungsphasen, die bis zur Änderung noch nicht erbracht sind, nach der geänderten Größe des Planungsgebiets 

. zu berechnen. 
. 

§ 32 
Honorare für Grundleistungen bei Pflege- und Entwicklungsplänen 

(1 ) pie Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 27 und Anlage 8 aufgeführten Grundleistungen bei 
Pflege- und Entwicklungsplänen. sind in der folgenden Hohorartafel festgesetzt: 

Fläche 
in Hektar 

5 

1 0  

15  

20 

30 

40 

50 

75 

100 

150 

200 

300 

400 

500 

750 

1 000 

1 500 

2 500 

--5 000 

10 000 

Honorarzone l 
geringe Anforderungen 

von 

3 852 

4 802 

5 481 

. 6 029 

6 906 

7 61'2 

8 213  

9 43� 
10 408 

1 1 949 

13 165 

15 31 8  

1 7  087 

1 8 621 

21 833 

24 507 

28 966 

36 065 

49 288 

69 015 

Euro 

bis . 

7 704 

9 603 

10 963 

1 2 058 

13 81.3 

15  �25 

1 6 425 

18 866 

20 816 

23 899 

26 33(j 

30 636 

34 1 74 

37 242 

43 666 

49 014 . 

57 932 

. 72 131 

98 575 

138 ()29 

Honorarzone " 
durchschnittliche Anforderungen 

von 

7 704 
9 603 

10 963 
12 058 

13 8.13 

15 225 

� 1 6 425. 

18 866 

20 816 

23 899 

26 330 

30 636 

34 1 74 

37 242 

43 666 

49 {)14 

57 932 

72 131 

98 575 

138 029 

- . 
Euro 

bis · 

1 1 556 

14 405 

1 6 444 

1 8 087 

20 719 

22 837 

24 638 

28 298 

31 224 

35 848 

39 495 

45 954 

51 262 

55 863 

65 500 

73 522 

. 86 898 

1 08 196 

147 863 

207 044 

Honorarzone '" 
hohe Anforderungen 

von t 

1 1 556 

14 405 

16 444 

18 087 

20 719 
22 837 

24 638 

28 298 

31 224 

35 848 

39 495 

45 954 

51 262 

55 863 

65 500 

73 522 

86898 

108 196 

147 883 

207 044 

Euro 

bis 

15 408 

19 207 

21 925 

24 1 1 6  

27 626 

30 450 

32 851 

37 731 

41 633 

47 798 

52 660 

61 272 

68 349 

74 484 '  

87 333 

98 029 

1 15 864 

144 261 

197 150 

276 058 

(2) Das Honorar für Grundleistungen bei Pflege- und Entwicklungsplänen ist nach der Fläche des Planungs
gebiets in Hektar und nach der !i0norarzone zu berechnen. 

(3) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen zugeordnet werden, richtet sich nachfolgenden Bewertungs-
merkmalen: . 

1 . .otfachllche Vorgaben, 
2. Differenziertheit des floristischen Inventars oder der Pflanzengesellschaften, 
3. Differenziertheit .des faunistischen Inventars, 
4. Beeinträchtigungen oder Schädigungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild, 
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5. Aufwand für die �estle9ung von Zielaussagen sowie für Pfl�e- und Entwicklungsmaßnahmen . 
. (4) Sind 10r einen Pflege- und Entwicktungsplan Bewertungsrnerkmale aus mehreren Honorarzonen anwendbar 

und bestehen deswegen Zweifelj welcher Honorarzone der PfIege- und Entwjcklungsplan zugeordnet werden 
kann, so ist zunächst die Anzahl der Bewertungspunkte zu ermitteln. Zur ErmittliJng der Bewertungspunkte werden 
die Bewertungsmerkmale wie folgt gewichtet: 
, .  das Bew(lrtungsmerkmäl gemäß AbSatz 3 Nummer 1 mit bis zu 4  Punkten, 

,2 .  die .ßewertungsmerkfnaie gemäß Absatz 3 Nummer 4 ,und 5 mit je bis' zu 6 Punkten und 
3. die_Bewertungsm8rkmale 9-emäß Absatz 3. Nummer 2 und 3 mit je bis zu 9 Punkten. ' ' 

(5) Der PfIe§e- und Entwicklungsplan ist an hand der nach Absatz 4. ermittelten Bewertungspunkte einer d�r 
Honorarzonen zUzuordnen: . . 

. t: Honorarzone i: bis zu 1 3  Punkte, 
2. Honotarzone 11: 1 4 bis 24 Punkte, 
3. 'Honorarzone 111: 25 bis 34 Punkte. 

/ 

(6) Wird die Größe des Planungsgebiets während der Leistungserbringung geändert, so ist das Honorar für die' 
Leistungsphasen, die bis zur Änderung noch nicht erbracht sind, nach der geänderten Größe'des Planungsgebiets . 
zu berechnen. 

. .  

Teil 3 

Objektplanung 

A b s c h n i tt  1 

G e b ä u d e  u n d  I nn e n r ä u m e  

§ 33 
Besondere Gryndlagen des Honorars 

(1) Für Grundleistungen bei Gebäuden und Innenräumen sind die Kosten der Baukonstruktion anrechenbar. 
12) Für Grundleistungen bei Gebäuden und Innenräumen. sind auch .die Kosten für Technische Anlagen, die der 

. Aufträgnehmer nicht fachlich plant oder dere.n Ausführung er nicht fach lieh Oberwacht, 
1 ;  vollständig anrechenbar bis zu einem Betra� von 25 Pro,zent der sonstigen anrechenbaren . Kosten und 
2. zur Hälfte anrechenbar mit dem Bettag, der 25 Prozent der sonstigen anrechenbaren Kosten übersteigt. 

(3) Nicht an�henb� sind insbesondere die Kosten für das Herrichten, für die nichtöffentliche Erschließung , 
sowie für Leistungen zur Ausstattung und zu Kunstwerken, soweit der Auftragnehmer die Leistungen weder plant 
noch bei der Beschaffung mitwirkt oder ihre Ausführung oder ihren Einbau fachlich überwacht. 

§ 34 
Leistungsbild Gebäude und Innenräume 

(1 ) Das Leistungsbild Gebäude und Innenräume umfasst Leistungen fOr Neubauten, Neuanlagen, Wiederauf
bauten, Erweiterungsbauten, Umbauten, Modetnisierungen, InstaJ,'ldsetzungen und Instandhaltungen. 

(2) Leistungen fOr Innenräume sind die Gestaltung oder Erstellung von Innenräumen ohne wesentliche Eingriffe 
in Bestand oder Konstruktion. 

(3) Die Grundleistungen sind in neun Leistungsphasen unterteilt und werden wie folgt In Prozentsätzen der 
Honorare des § 35 bewertet: 
1 .  für die Leistungsphase 1 (Gru�dlagenermittlung) mit je 2 prozent für GebäUde und Innenräume, 
2. für die, Leistungsphase 2 (Vorplanung) mit je 7 Prozent für Gebäude und Innenräume, 
3. für die LeistllrlQsphase 3 (Entwurfsplanung) mit 1 5  Prozent für Gebäude und Innenräume, 
4. für die Leistungsphase 4 (Geriehmigungsplanung) mit 3 Prozent fOr GebäLjde und 2 Prozent für Innenräume, . - '  " -- '  

. 

5. für die Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) mit 25 Prozent für GebälJde. und 30 Prozent für Innenräume, 
6. für die.Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe) mit 1 0  Prozent für Gebäude und 7 Prozent für Inn�räume, 
7. fOr die Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei der Vergabe) mit 4 Prozent fOr Gebäude und 3 Prozent für Innen

räume, 
S; für die Leistung�ph�e 8. (ObjektOberwachung - BauOberWachung und Do�umentation) mit 32 Prozent fOr Ge-

bäude und InoenräulTJe, ' '. �� 

9. für die Leistungsphase 9 (ObjektbetreUung) mit je 2 Prozent für Gebäude lind Innenräume. 
(4) Anlage 1 0  Nummer 1 0.1 regelt die Grundleistungen jeder Leistungsphase und enthält Beispiele für Beson� 

dere Leistungen. 
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, § 35 
, ,' " HOnoranrtür GRlhdt.ustungen bei:aebiuderi und Innenräumen 
(t) Oie Miiidest- und HöchstsätZe �er Honbrare für die in � '34' urld der Antaga 10 Nummer 10.'1 atJfgafütirt$'M 

Gnindlerstungen fOr Gab'äude lind 1ri1enräume �ifid ifl ;der fotgenderi Honorai1afel festgesetzt:'; " " ,  . , ' . 

Honorarzone I 
Anrechen- sehr geringe 

bare Anforderungen , "  
Kosten ' von bis in Euro 

Euro 

25 000 3 ,120 , 3 657 
35 000 4 21 7  4 942 
50 000 5 804 6 801 
75 000 8 342 9 776 

1 00 000 .- 1 0 790 12 644 
150 000 15 500 ' 1 8 164 

200 000 20 037 23 480 -' 

300 000 28 750 33 692 
500 000 45 232 53 006 
750 000 64 666 75 781 

1 000 000 83 182 ,97 479 
1 500 000 1 19 307 139 81 3 
2 000 000 153 965 1BO 428 
3 000 000 220 161 258 002 
5 000 000 343 879 402 984 
7 500 000 493 923 578 816 

1 0 000 000 638 277 747 981 
1 5 000 000 915 129 1 072 416 
20 000 000 1 180 414 1 383 298 

" 

25 000 ÖOO 1 436 874 1 683 837 

Hortorarzone 11 
geringe 

, �  AnfOIdenJngen' 
'von bis' 

,. Euro 

3 657 4 339 
4 942 5 865 
6 801 8 071 
9 776 1 1  601 

12 644 15 005 
1 8 1 64  21 555 
23 480 27 863 
33 692 39 981 
53 006 62 900 
75 781 " 89 927 
97 479 1 1 5 675 

1 39 813 165 91 1 

1 80 428 214 1 08  
�58 002 306 1 62  
402 984 478 207 
578 81 6 686 ,862 
747 981 887 604 -

1 07� 41 6 1. 272 601 
1 383 298 1:�1 513 
1 683 837 1 998 153 

, 

,.Honorar2one UI ,  , Hon� 1V , Honprar'zone V 
durchschnltttiChe ' hohe sehr hohe 
Anforderungen AnfOiderungen , Anf�, 

'Von bis von bis , von 'bis 

Euro Euro Euro 

4 339 5 412 5 41 2  6 094  6 094 6 631 
5 865 7 315 7 31 5  ' 8 237 '8 237 8 962 

. ! 
8 071 1 0 066 , . 10 066 11 3 36 . 1 1 336 1 2 333 : 

1 1  601 1 4 469 14 469 16 293 1 6 293 17 727 , 
15 005. 1B r13 18 -71� 21 074 ., 21 ,074 22 928 
21 555 26 883 26 883 30.274 30 214 32 938 
27 863 34 751 34 751 39 1 34  39 1 34  42 578 
39,981 49 864 49 864 56 1 53. 56 1 53 61 095 
62 900 78 449 78.449 88 343 88 343 96 1 1 8  
89 927 1 1 2 156 1 12 156 126 301 1 26 301 137 41 6 

1 1 5 675 ' 144 268 144 268 162 464 162 464 1 76 761 
165 91 1 206 923 206 923 ' 233 022 233 022 253 527 
214 .108 267 034 267 034 300 714 300 714 327 177 
306 162 , 381 843 381 843 430 003 430 003 467 843 
478 2Q7 , 596, 41 6 596 416 67:1 640 671 ß40 , ,73<;1 741 
686 862 856 648  856 648 964 694 964 694' 1 049 587 
887 604 1 107 012 1 1 07 01·2 1 246 635 1 246 635 1 356 339 

:t 272 601 . 1 581 1 76 1 587 1 76 1 787 360  1 787,360 � 944 648 
-

1 641 513 2 047 281' 2 Q47 28,1 2 305 496 2 305 496 2 508 380 
1 998 153 2 49� 079 2 492 079 2 806 395 2 806 395 3 053 358 

(2) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen für Gebäude zugeordnet werden, richtet sich naCh folgenden 
, Bewertungsmerkmalen: , "  

1 .  Anforderungen �n die Einbindung in die Umgebung,-� . 
2. Anzähl der Funkl;ionsbereiche, 
3.. g�talterische �forderlJngen, 
4. konstruktive Anforderungen, 
5. technische Ausrüstung, 

' 6. Ausbau. ( 

(3) Welchen H9norarzonen die Grundleistungen fOr Innenräume zugeordnetwercten, richtet sich nach folgenden 
Bewertungsm�rkmalen: 
1. Anzahl der Funktionsbereiche, 
2. Anfordefungen an die Lichtgestaltung, 
3. , Anforderungen an die Raumzuordnung und Raumproportion, 
4. technische Ausrustung, . 
5. Farb- und Materi��estaltung, 
6. konstruktive Oetailg�tartung. 

(4) Sind für ein Gebäude Bewertungsmerkrnale aus mehreren HonorarZonen anwendbar und bestehen deswe� 
gen Zweifel, welcher Honorarzone das Gebäude oder der lrinenraum zugeordnet werden kann; so ist zunächst die 
Anzahl der ßewertungspunkte �u ermitteln: Zur Ermittlung der Bewertungspunkle werden die Bewertungsmerk .. 
male wie folgt gewichtet: 
1 .  J:lie Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 2 Nummer 1 , 4 bis 6 mit je bis zu 6 Punkten und 
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2. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 2 Nummer 2 und 3 mitje bis zu 9 Punkten. 
(5) Sind für Innenräume Bewertungsmerkm.8Uffmehtenm�onen anwel'ldbar,und �tehen deswegen\ 

Zweif8l: , welcher.'f!9'l0f'8ri.one, das Gebäude. �r der Innenr:awtl. zugeo.rdnet ,werden, �" SO ist .zunächst die 
Anzahl der . Bewertungspunktel. zu ermitteln. Zur, Erm�11,IIlQ dar 8ewer,wngSpunkte '�" die 'Bewer1;ungsmed<� 
male wie folgt gewichtErt: . 

1 .  die Bewertungsme�male:Qernäß Absatz 3 Nummer 1 bis 4 mit je bis zu ·6 Punkte,:, und . ,  
2 . .  die B8werttlOgsmerkmale gemä8 Absatz 3 Nummer � und 6:mlt je bis zu 9 Punkten. 

_ (6) Das Gebäude ' oder der Innenraum ist anhand der nach Absatz 5 ermittelfen Bewertungspunkte einer der 
Honorarzonen zuzuordnen: 
1. Honorarzone I: bis zu �O Punkte, 
2. Honorarzone 11: -1 1 bis 1 8  Punkte, 
3. Honorarzone lll: 19 bis 26 �nkte, 
4. Honorarzone N: 27 bis 34 PUr:'kte, 
S. Honorarzone V: 35 bis 42 Punkte . 

. (7) Für die Zuordnung zu den Honorarzonen ist die Qbjektliste der Anlage 10 Nummer 10.2 und Nummer 10.3 
zu berücksichtigen. . .  / ' "  

--

§ 36 
UrilbaUt8ft' und Modemis1erungen von CWbiüden Qmlfnnenriumen 

(1} Ftlr Umbauten und Modemisierungen von Gebäuden kann bei einem durchschnittHchen Schwierigkeitsgrad 
ein Zuschlag gemäß § 6 Absatz 2 Satz 3 bis 33 Prozent auf das ermittelte Honorar schriftlich vereinbart werden. 

(2} Fü� Umbauten und , Modemisierungen von Innenräumen in Gebäuden ��nn bei einem durchschnittlichen 
Schwierigkeitsgrad ein ,Zuschlag gemäß § 6 Absatz 2 Satz 3 bis 50 Prozent auf das ermittelte Honorar schriftlich 

. vereinbart werden. 

§ 37 
, 

Auftrige>fQr Gebiude und Freianlagen oder für Gebiude und Innenrlume 
(1) § '1',1 AbSatZ '1  istnIcht anzuwenden, wenn die getrennte ,Berechnung der Honorare' 10r Freiantägen weniger 

als 7 500 Euro'anrechenbare Kosten erg�ben.,wOrde. 
(2) Werden Grundleistungen 10r Innenräume in Gebäuden, die neu ,gebaut, wiederaufgebaut, erweitert oder . 

umgebaut Werden, einE�rn Auftragnehmer übertragen, dem auch Grundleistungen für dieses Gebäude nach § 34 
übertragen �rdeh, sa'sind die GrundleistUngen 10r 'Innenräu",e im. Rahmen der festgesetzten Mindest- und 
Höchstsätze -bei dtr Verein,barung des -Honorars. für die Grundleistung8n. am .Gebäude zu berüok$ichtigen; .Ein 
gesondertes Honorar n�, § 1 1  Absatz 1 darf für die Grundleistungen für Innenräume nicht ' berechnet werden. 

A b s ch n itt 2 -
'Fre i a n l a g e n  

§ 38 / '  

. . Besondere Grundlagen des� Honorars 
(1) Für Grundleistungen bei Freianlagen sind die K'Dsten fOr Außenanlagen anrechenb8t, insbesOndere'fOr 101- - '  

genele Bauwerke und Anlagen, soweit diese durch den,Auftragnehmer geplant oder � werden: 
1 � Einzelgewässer mit Q/JerWiegenq ökologischen und landschaft�talterischen . Elementen, 
2. Teiche ohne Dämme, 

, 3. flächenhafter Erdbau zur Geländegestaltung-, " , 
4. einfache Durchl�; und Uferbefestigungen als Mittel zur GeländegestaltUng, soweit keine Gi'Undleistungeh 

nach Teil 4 Abschnitt l '  erforderlich sind, . 
5. Lärmschutzwälle als Mittel zur Geländegestaltung, 
6. Stützbauwerke und �ländeabstützungen ohne Verkehrsbelastung als. Mittel zur Geländegestaltung,; soweit 

keine Tragwerke mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad erforderlich sind, 
7. Stege und Brücken"soweit keine Grundleistungen nach Teil 4 Abschnitt 1 erforderlich sind, 

. , ' 

8. Wege ohne Eignung für den regelmäßigen Fahrverkehr mit einfachen Entwäs8erungsverhältnissen'sowie andere 
Wege und. befestigte FJächen, die als Gestaltungselement �der Freianlagen geplant werden und für die keine 
Grundleistu'ngen nach Teit 3 Abschnitt 3 und 4 erforderlich' sind. ' 

" 
' 

(2) Nicht .anreehenbar Sind 'für GruAdJeistungen bei Fntianlagen die Kosten für 
1 .  das Gebäude sowie die in § 33 Absatz 3 ge�annten Kosten ' und 
2. den Unter- und Oberbau von Fußgänge�reichen ausgenommen die KO,sten_für·die OberflächenbefestIgung: 
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c ' - . § 39 
v. Leistungsbild.Freianiagen 

.' (1) . FreIanlagen sind planerisch)gestaltete Freiflächc;n und FieirilÜn'le sbwie entsprechend gestaltete Alltagen in '  
Verbindung mit aauWerken ' Oder ifr . BauWerken und lafK:lSehaftspftegerjsChe · Freianlagenplanungeh in Verbindimg 
mit Objekten. " , 

(2) § 34 Absatz 1 �ilt entsprecH$nd: ' , 

(3) Die Grundleistungen bei Freiarilageo sind in neun leistungsphasen unterteilt und w8rcten wie tolgt in Prq-
zentsätzen der Honorare des § 40 bewertet: . 

1 .  für die ; Leistungsphase 1 (Grundlagenemiittlung) mit 3 Prozent,' 
2. tür die Leistungsp� 2 (Vorplanung) mit 1 o Prozent, 
3. tür die Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) mit 1 6  Prozent, 
4. tür die Leistungsphas� 4' (GenehmigJngsplanung) mit 4 Prozent, ., 
5. für die Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) mit 25 Prozent, 
6. für die. Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe) mit ., Prozent, 
7. für die leistungSphase 7 (Mitwirkung bei der Vergabe) rtiit 3 Prozent, ·  
8 .  für die Leistungsphase 8 (Objektüberwachung - Bauüberwachung und Dokumentation) mit 3 0  Prozent unq 
9� für die leistL;,gsphaSe 9 (Objektbetreuung ) mit 2 Prozent. 

. . 

(4) Anlage 1 1  Nummer 1 1 .1 regelt die Grundleistl,lngen jeder Leistungsphase und enthält Beispiele für Beson-
dere Leistungen. 

. . 

§ 40 
Honorare 10r GruridleiStungen' bei Fretänlagen 

(1) Die MilJdest- und Höchstsätze der Honorare tür die in § 39'und der Anlage 1 1 ·  Nummer 1 1 ;J  aufgeführten 
Grundlefstungen für Freianlagen sind in der folgenden Honorartafel festgesetzt: 

' 

Honorarzone I Honorarzone 11 
Anrechen- sehr geringe geringe 

bare. Anforderungen Anforderungen 
Kosten von bis von bis in Euro 

Euro Euro 

20 000 3 643 4 348 4 348 5 229 

25 000 4 406 . Q 259 5 259 6 325 
' 30 000 5 147 6 143 6 143- 7 388 

35 000 5. 87G 7 006  7 P06 8 426 

40 000 6 577 7 850 7 850 9 441 

, 50 000 7 953 9 492 9 492 1 1 416 

60 000 9 287 1 1 085 1 1 085 1 3 332 

75 000 1 1 227 1 3 400 13 400 1 6 1 1 6  -
100 000 14 332 1 7 1-06 17 1 06  20 574 

1 25 000 17 315 20 666 20 666 24 855 ' 

150 000 20 201 24 1 1 1  ' 24 1 1 1  28 998 , 
� 200 000 25 746 � 729 30 729 36 958 

�50 000 3·1 053 37 063 37 063 44 576 

350 000 41 147 49 1 1 1  49 1 1 1  59 066 

500 000 55 300 66 004 '66 004 79 383 

650 000 . .69 1 1 4  82 �1 82 491 , 99 212 ( 

800 000 82 430  98 384 .98 384 1 1 8 326 
. 

1 000 000 99 578 1 1 8 851 1'18 851 142 942 . 
1 250 000 120 238 1 43 510 143 510 ' 1 72 600 

1 500 000 140 204 167 340 1 67 340. 201 261 

Iionorwzone 111 Honorarzone IV 
durchschnittliche hohe 
Anforderungen Anforderungen 

von bis von bis . -
Euro Euro r , 

5 229 6 521 6 52.1 7 403 

6 325 7 888 7 888 8 954 

7 388 9 215 , 9 21 5 , .1G 460 

8 426 / 10 5Q8  1 0 508 1 1 923 

9 441 1 1 774 1 1 774 13 365 

1 1 416 14 238 14 238 16 162 

13 '332 1 6 627 ' 16 627. 18 874 
( 

1 6 1 16 20 100 20 1 00  . 22 81� 

20 574 25 659 25 659 29 127 

24 855 30' 999 . 3d 999 35 1 88  

28'998 36 166 36 166 41 053 

38 958 . 46 094 46 094 52 323 

44 576 55 594 55 594 63 107 

59 066 73 667 73 667 83 622 
, 

79- 383 99 006 99 006  ' 1 12 385, 

99 212 123 736 123 7� 140 457 

1 1 8 326 1 47 576 1 47 576 167 �1 8 

1 42 942 1 78 276 1 78 276 ., 202 368 
1 72 600 215 265 215 265 244 355 \ 
201 261 251 01 1 251 01 1 -284 931 

Honorarzone V 
sehr hohe 

Anforderungen • 

von . bis 
Euro 

7 403 

8 954 

1 0 460 
''---

1 1 928 

13'365 

1 6 1 62 

18 874 

22 816 

29.-127 

35 1 88  

41 053 

52 323 

68 107 
83 622 
'. -

112 365 

140 457 

167 518 
-

202 368 

244 355 

284 931 

,-

8 108 

. 9 807 

1 1 456 

13 064 

14 638 

1 7 701 

20 672 

24 989 

31 901 

38 539 

44 963  

5.7 306 
69 1 1 7  

91 586 

123 088 

1 53 834 

183 472-

221 641 

267 627 
312 067 

-
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., (2) Welchen Honorarzonen die Grundleistungeruugeordnet werden, richtet sich nach folgenden . Bewetfungs-
merkmaten: _ " , ,;, , ", ' . � 

1 .  Anforderungen a"die Einbindung in die U{Tl9ebung. 
2. Anforderungen an Schutz, Pflege und Ehtwicl<lung van Natuf' und landschaft; 
3. Anzahl der FunktionsberE!iche, 
4. gestalterische Anforderungen, 
5. Ver- und Entsorgungseinrichtungen. 

(3) 8iOO für eine Freianlage Bewertungsmerkmale aus menreren Honorarzonen anwendba� und bestehe!) des
wegen Zweifel, welcher Honorarzone die FreIanlage zugeoi-dnet werden kann. so ist zunächst die 'Anzahl der 
Bewertungspunkte zu ermi�eln. Zur Ermittlung der Bewertungspunkte werden .ctie BewertungsmerlQ'nale Wie folgt 
gewichtet: 
1 .  die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 2 Nummer 1 ,  2 und 4 mit je bis zu 8 Punkten; , 

' 2. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 2 Nummer 3 und 5 mitjebis zu '6 Punkten. 
(4) Die Freianlage ist anhand der nach Absatz 3 ermittelten Bewertungspunkte einer der Honorarzonen zuzu., 

ordnen: 
1 .  H�norarzone I :  bis zl! 8 Punkte. 
2. Honorarzone ll :  9 bis 15 Punkte, 
3.- Honorarzone 111: 16 bis 22 Punkte, 
4, Honorarzone IV: 23 bis 29 Punkte; 
5. Honorwzone V: . 30 bis 36 Punkte. 

(5) ,FQr die Zuordnung zu den Honorarzonen ist die Objektliste der Anlage 11 Nummer 1 1 .2 zu berücksichtigen. 
(6) § 36 ·,6,bsatz 1, ist für Freianlagen _ entsprechend anzuwenden. 

'Ab sc h o i tt,3 
In g e n  i e u r b auwe-r ke  , ; . 

§ 41 

Anwendungsbereich 
Ingenieurbauwerke ulllfassen: 

1. Bauwerke und Anlagen der Wasserversorgung, 
2. Bauwerke und Anlagen der AbwasserentSorgung, 
3. Bauwerke und Anlagen des Wasserbaus ausgenommen Freianlagen nach, § 39 Absatz 1 ,  
4. Bauwerke und. An lagen für Ver- und Entsorgung mit Gasen, Feststoffen und wassergefährdenden Flüssigkeiten, 

atJsgenommen Anlagen der Technischen AusrQstung nach § 53 Absatz 2, 

5. Bauwerke und Anla� der Abfallentsorgung, 
, 

6. konstruktive Ingenieurbauwerke für Verkehrsanlagen, -

7. sonstige Einzelbauwerke ausgeriommen Gebäude und Freileitungsmaste. , 

§ 42 

• Bes�ndere Grundiagen des Honorars 
(1 ) Für GrundleistungEtn bei Ingenieurbauwerken sind, die Kosten der Baukonstruktion anrechenbar. Die Kosten ' 

für die Anlagen der MasChinentechnik, die derZweckbestimmung des Ingenieurbauwerks diepen, sind anrechen
bar, soweit der AUftragnehmer diese plant oder deren Ausführt,lng überWacht. , ' 

(2) Für Gl'lIndleistungEm bei lngenieurbauwerken siod �l,Jch die Kosten für Technische Anlagen, die der Auftrag
netJmer nicht fachlich P,la�t oder deren Ausführung der Auftragnehmer nicht fachlich überwl;lcht, 
1 ;  vollständig anllK:h�nbar bis zum Betrag von 25 Prozent der sonstigen anrechenba�n Kosten und 
2. zur Hälfte anrechenbar mit dem Betrag, der 25 Prozent der sonstigen anrechenbaren Kosten Übersteigt. 

(3) Nicht anrechenbar sind, soweit der' Auftragnehmer die Anlagen weder plant " noch ihre Ausführung über
wacht, die Kosten für 

_. 1 .  das Herrichten des GttIndstücks, 
2. die öffentliche und die nichföffentlic.he Erschließung, die Außenanlagen, das Urnlegen und Verlegen vonl.eitun

gen, 
3. verkehrsregelnde Maßnahmen während der Bauzeit, 
4. die Ausstattung und Nebenanlagen von Ingenieurbauw�rken. 



Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teit t Nr.:,37; ausg$geben m Bonn am t6, Juli 2013 2297 

§ 43 
-

Leistungsbild Ingenieurbauwerke 
(1) § 34 Absatz 1 gilt entsprechend. Die Grundleistungen 10r lngenieurbauwerke sind in neun LeistungsphaS$n 

unterteilt und werden wie folgt in Pro�entsätzerJ der Honor-are des § 44 bewertet: 
. 

, 1 .  für die Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) 'mit 2 Prozent, 
2.  für die Leistungsphase 2 (Vorplanung) mit 20 Prozent, 
3. für die Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) mit 25 Prozent, 
4. für die L.eistungsphase 4 (Genehm19ungsplanung) mit 5 Prozent� 
5. 10r die Leistungsphase 5 (Ausfühnmgsplanungymit 1 5  Prozent, . 
6. 10r die Leistungsphase 6 (Vorber8itung der Vergabe) mit 13 Prozent, 
7. ' für die Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei der Vergabe) mit '4 Prozent, 
8. für die Leistungsphase 8 (Bauoberleitung) mit 15 Prozent, 
9. für die Leistungsphase 9 (Objektbetreuung) mit 1 Prozent. 

(2) 'Abweichend von Absatz 1 Nummer 2 wird' die Leisfungsphase Z.bei Objekten nach § 41 Nummer 6 und 7, 
die eine Tragwerksplanung erfordern, mit 10 Prozent bewer!et. . ' 

(3) Die Vertragsparteien können abweichend von Absatz 1 schriftlich vereinbaren, dass 
1 .  die Leistungsphase 4 mit 5 bis 8 Prozent bewertet wird, wenn dafür ein eigenständiges PIanfeststellungsver-

fahren erforderlich ist, ' . 

2. 'die Leistungsphase 5 mit 1 5  bis 35 Prozent bewertet 'JI(ird, wenn ein überdurchschnittlicher Aufwand an Aus
führungs�eichnungen erforderlich wird. 
(4) Anlage 1 2  Nummer 12.1  regelt die Grundleistungen jeder Leistungsphase und �mthält Beispiele für Beson-

dere Leistungen. . 
. 

. § 44 
HQnorare für Grundleistungen bei IngenieUrbauwerken 

(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 43 und der Anlage 1 2  Nummer 12  •. 1 aufgeführten 
Grundleistungen bei IngenieurbauwerK'en sind in der folgenden Honorartafel für den Anwendungsbereich des § 41 
festgesetzt: 

Honorarzone , . Honorarzone 11 Honorarzone 111 Honorarzone IV ' Honorarzone V 
Anrechen- sehr geringe geringe durch$Chnittliche hohe sehr hohe 

. bare AnforderUngen Anforderungen Anforderungen Anforderungen Anforderungen' 
Kosten von bis von· bis Von bis von bis von bis, in Euro 

Euro Euro Euro Euro Euro 

25 000, 3 449 4 1 09 4 1 09 4 768 4 768 5 428 5 428 6 036  6 036 6 696 -

35 000 4 475 5 331 5 331 6 1 86 6 186 7 042 7 042 7 831 7 631 8 687 

50 000 ' 5 897 7 024 7 024 8 1 52 8 1 52 9 279 . 9 279 10 320 1 0 320 1 1 447 

75 000 8 069 9 61 1  9 61 1  1 1  1 54  1 1  1 54  12 697 12 697 -1 4 121 14 121 15 663 

1 00 000 10 079 12 005 12 005 13 932 1 3 932 15 859 15 859 1 7 637 17 637 19 564 

150 000 13 786 16 422 1 6 422 19 058 19 058 21 693 21 693 24 126 24 126 26 762 

200 000 1 7  215 20 506 20 506 23 797 23 797 27 088 27 088 30 126 30 1-26 33 41 7 

300 000 23 534 28 033 28 033 32 532 32 532 37 031 37 031 41 185 41 1 85 45 684 

500 000 34 865 41 530 41 530 48 195 '. 48 195 54 861 54 861 61 013 61 013 67 679 

750 000 47 576 56 672 56 672 65 767 65 767 74 863 74 863 63 258 63 258 92 354 . 

1 000 000 . 59 264 70 594 70 594 81 924 81 924 93 254 93 254 103 71 2 1 03 712 1 1 5 042 

1 500 000 80 998 96 482 96 482 1 1 1 967 1 1 1 967 127 452 127 452 141 746 141 746 157 230 

2 000 000. 1 01 054 120 373 120 373 139 692 139 .692 159 01 1 159 011 1 76 844 1 76 844 196 1 63 

3 000 000 137 907 164 272- 164 272 190 636 190 636 21 7 001 21 7 001 ' 241 338 241 338 267 702 

5 000 000' . 203 584 242 504 242 504 281 425 281 425 320 345 320 345 356 272 35!) 272 395 192 

7 500 000 278 415 331 , 642 331 642 384 868 384 868 4S� 095 438 095 487 227 487 227 � 453  \ 
1 0 000 000 347 568 414 014 414 014 480 461 480461 ,546 908 546 908 608 244 608 244 674 690 

.' 
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Honorarzohe I Honorarzone ll Honorarzone In Honorarzone IV Honorarzone V 
Anrechen- sehr geringe geringe durohschilittfiche hohe sehr hohe 

bare ,. / Anforderungen Anforderungen Anforderungen , An�ofderu� ,Anforderunl;len 
KOSten von bis von bis Von bis von , bis ,von bis in Euro " 

·Euro Euro Euro Euro Euro 

1 5 000 000 474 901- 565 691 565 691 656 480 656 480 747 270 , 747 270 831 076 831 076 921 866 

20 000 000 592 324 705 563 · 705 563 818 801 81 8 801 932 040 932 040 1 036 568 1 036 568 1 149 806 

25 000 000 702 770 837 123 837 123 971 476 · 971 476 ' 1 105 829 1 1 05 829 1 229 848 1 229 '848 1 3� 201 

(2) Welchen Hohorarzonen die Grundleistungen zugeordnet werden, richtet sich nach folgenden ' Bewertungs-
merkmalen: 

' , 

1 .  geologische und baugrundtechnisehe Gegebenheiten, 
2. technische Ausrüstung und Ausstattung, 
3. Einbindung in die Umgebung oder in das Objektumfeld, 

__ J ,  • 

4. Umfang der Funktionsbereiche oder der konstruktiyen oder technischen Anforderungen, 
5. fachspezifische Bedingungen. 

(3) Sind für Ingenieurbauwerke Bewertungsmerkmale aus mehreren Honorarzonen anwendbar und beStehen 
deswegen Zweifel; welcher HonorarZone das Objekt zugeordnet werden kann, so ist zunächst 'die Anzahl '  der 
Bewertungspunkte zu ermitteln. Zur Ermittlung der Bewertungspunkte werden die Bewertungsmerkmale wie folgt 
gewichtet: 
1 .  die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 2 Nummer 1 ,  2 ,  und 3 mit bis zu 5 PURkten, 
2. das Bewertungsmerkmal gemäß Absatz 2 Nummer 4 mit bis zu 1 0  Punkten, 
3. das Bewertungsmerknlal gemäß Absatz 2 Nummer'5 mit bis zu 1 5  Punkten. 

(4) Das IngenieurbaUwerk Ist anhand der nach Absatz 3 ermittelten Bewertungspunkte einer der Honorarzonen 
zuzuordnen: -

1 .  Honorarzone I :  bis zu 10 Punkte, 
2. Honorai'zone 11: 11 bis 1 7  Punkte, 

. 3. HonorarZone 111: 1 8  �is 25 Punkte, 
4. Honorarzone IV: 26 bis 33 Punkte, 
5. Honorarzone V: 34 bis 40 Punkte. 

(5) Für die Zuordnung zu den f:'Ionorarzo�en ist die Objektliste der Anlage 12 Nummer 1 2.2 zu berücksichtigen. 
(6) Für Umbauten und Modernisierungen von Ingenieurbauwerken kann bei einem durchschnittlichen Schwie.;. 

rigkeit�grad_ ein Zuschlag·g�mäß § 6 Absatz 2 Satz 3 bis 33 Prozent schriftlich vereinbart werden. 
(7) Steht der Planungsaufwand für Ingenieurbauwerke mit großer Längenausdehnung, dce unter gleichen bau

, lichen Bedingungen errichtet werden, in einem Missverhältnis zum ermittelten Honorar, ist § 7 Absatz 3r8nzuwen-
den, 

' 

Verkehrsanlagen sind 

Abschn itt  4 '  
Ve r k e h r s a n l a g e n, 

§ 45 
Anwendull$Jsbereich 

1 .  Anlagen des Straßenverkehrs ausgenommen selbstständige Rad-, Geh- und Wirtschaftswege und Freianlagen 
nach § 39 Absatz 1 ,  ' ' 

2. Anlagen des Schienenverkehrs, 
3. Anlagen des Flugverkehrs. 

§ 46 
Besondere Grundlagen des Honorars ' 

(1 ) Für Grundleistungen bei Verkehrsanlagen sind die Kosten der Baukonstruktion an rechen bar. Soweit der 
Auftragnehmer die Ausstattung von Anlagen des Straßen-, Schienen- und Flugverkehrs einschließlich der darin 
enthaltenen Entwässerungsanlagen, die der Zweckbestimmung der Verkehrsanlagen dienen, plant oder deren 
Ausführung überwacht, sind die dadurch entstehenden Kosten anrechenbar. 

'. 
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(2) Für Grundleistungen bei Verkehrsanlagen sind auch die Kosten für Technische Anlagen, die der �uftragneh
mer nicht fachlich plant oder deren Ausführung <;Ier Auftragnehmer nicht fachlich überwacht, 
1 .  vollständig anrechenbar bis zu einem Betrag von 25 Prozent der. sonstigen anrechenbaren Kosten und . 
2. zur H�lfte anrechenbar mit dem Betrag, der 2S Prdzent der sonstigen anrechenbaren Kosten übersteigt. 

(3) Nicht an rechen bar sind, soweit der Auftragnehmer die Anlagen weder plant noch ' ihre Ausführung über': ' 
wacht, die Kosten für - ,  . . . 

1 .  das Herrichten .des Grundstücks., 
2. die öffentliChe und die nichtöffentliche Erschließung, die Außenanlagen, das Umlegen und Verlegen von Leitoo-

gen, 
3. die Nebenanlagen von Anlagen des Straßen-:, Schienen- und Flugverkehrs, 
4 . . verkehrsregelnde Maßnahmen während der Bauzeit. 

, . . 

(4) Für Grundleistungen der Leistungsphasen 1 bis 7 und 9 bei Verkehrsanlagen sind 
1 .  die Kosten für Erdarbeiten einschließlich Felsarbeiten anrechenbar bis zu .einem Betrag von 40 Prozent der 

sonstigen an rechen baren Kosten nach Absatz 1 und 0 • 

2. 10 Prozent der Kosten für Ingenieurbauwerke anrechenbar, wenn dem Auftragnehmer für diese lilgenieulbau
werke nicht gleichzeitig Grundleistuhgen nach § 43 übertragen werden. 

(5) Die nach den Absätzen 1 bis 4 ermittelten Kosten sind für Grundleistungen des. § 47 Absatz l' Satz 2 Num
mer 1 bis 7 und 9 

/ 

1 .  bei Straßen, die mehrere durchgehende Fahrspuren mit einer gemeinsamen Entwurfsachse und einer gemein-
samen Entwurfsgradiente haben; wie folgt anteilig anrechenbar: 
a) bei dreistreifigen Straßen zu 85 Prozent, 

. b) bei viersfreifigen Straßen zu 70 Prozent und 
c) bei mehr als vierstreifigen Straßen zu 60 Prozent, 

2. bei Gleis- und Bahnsteiganlagen, die zwei Gleise mit einern gemeinsamen Planum haben, zu 90 Prozent anre
chenbar. Das Honorar für Gleis- und Bahnsteiganlagen mit mehr als zwei Gleisen oder Bahnsteigen kann frei 
vereinbart werden. \ 

§ 47 
Leistungsbild Verkehrsanlagen 

(1) f 34 Absatz 1 gilt entsprechend. Die Grundleistungen für Verkehrsanl�gen sind in neun Leistungsphasen 
unterteilt und werden wie folgt in Prozentsätzen der Honorare des § 48 bewertet: ) 
1 .  für die Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) mit 2 Prozent, 
2. für die Leistungsphase 2 (Vorplanung) mit .20 Prozent, 
3. für die teistungsphase 3 (Entwurfsplanung) mit 25 Prozent, 
4. für die Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) mit 8 Prozent, 
5. für die Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) mit 1 5  Prozent, 
6. für die Leistungsphase 6 (Vorbereitung der.Vergabe) mit 1 0  Prozent, 
7. für die Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei der Vergabe) mit 4 Prozent, 
8. für die Leistungsphase 8 (Bauoberleitung) mit 1 5  Prozent, 
9. für die Leistungsphase 9 (Objektbetreuung) mit 1 Prozent. 

(2) Anlage 1 3  Nummer 1 3.1  regelt die Grundleistungen jeder Leistungsphase und enthält Beispiele für Beson-
dere Leistungen. . '  

§ 48 
Honorare für Grunclleistungen bei Verkehtsanlagen 

(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 47 und der Anlage 1 3  Nummer 1 3.1 aufgeführten 
Grundleistungen bei Verkehrsanlagen sind in der folgenden Honorartafel fQr den Anwendungsbereich des § 45 
festgesetzt: 

Honorarzone I H�one ll Honorarzone 111 Honorarzone IV Honorarzone. V 
Anrechen- sehr geringe gennge durchschnittliche hohe sehr hohe 

bare Anforderungen Anforderungen Anforderungen Anforden.!ngen Anforderungen 
Kosten J 

In Euro von . bis von bis von bis von bis vOn bis 

Euro Euro Euro Euro Euro -

25 000 3 882 4 624 4 624 5 366 5 366 6 1 08 6 108 6 793- 6 793 7 535 

35 000 4 981 5 933 5 933 6 885 6 885  7 837 7 837 8 716 c 8 .716 9 668  
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Honorarzone I HonorarZone 11 HOnorarzone 111 Honorarzone IV Honorarzone V 
Anrechen- sehr geringe , geringe durchschnittliche hohe sehr,hohe ' 

� bare Anforderungen . Anforderungen Anforderungen Anforderungen Anforderungen 
Kosten , 
in Euro von bis von bis von bis von ' bis ·· von bis 

) 
Euro Euro Eurq Euro . Euro 

50 000 ' 6 487 7 727 7 727 8 967 8 967 1 0 207 1 0 207 1 1 352 1 1 352 1 2 592 
, 

75 000 8 759 1 0 434 1 0 434 1 2 1 08 1 2 1 08 1 3 783 1 3 783 1 5 328 1 5 328 ' 1 7 003 
� 

1 00 000 . 1 0 839 12 91 1 12 91 1 14 983 1 4 983 1 7  056 1 7 056 1 8 968 1 8 968 21 041 

1 50 000 1 4 634 1 7 432 17 432 20 229 20 229 23 027 23 027 25 61 0 25 6� 0 28 .407 

200 000 1 8 1 06  21 567 21 567 25 029 , 2.5 029 28 490 28 490 31 685 · 31 685 35 1 47 

300 000 24 435 29 106 29 1 06 33 778 33 778 38 449 38 449 42 761 42 761 47 433 
.. ' 

500 000 35 622 42 433 42 433 49 243 49 243 56 053 56 053 62 339 62 339 69 1 49 

750 000 48 001 57 1 78 57 1 78 66 355 66 355 75 532 75 532 84 002 84 002 93 1 79 

1 000 000 59 267 70 597 70 597 81 928 81 928 93 258 93 258 1 03 71 7 1 03 71 7 1 1 5 047 

1 500 000 80 009 95 305 95 305 1 1 0 600 1 10 .600 1 25 896 125 896 1 40 015 140 015 1 55 31 1 

2 000 000 98 962 1 1 7 881 1 1 7  881 1 36 800 136 800 1 55 719 1 55 71 9 1 73 1 83 1 73 1 83 1 92 1 02 . 

/ 3 000 000 1 33 441 .1 58 951 1 58 951 1 84 462 184 462 209 973 209 973 233 521 233 521 259 032 

5 000 000 1 94 094 231 200 231 200 268 306 · 268 306 305 41 2 305 412 339 664 339 664 376 .770 

. 7 500 000 262 407 312 573 31 2 573 ' 362 739 362 739 41 2 905 412 905 459 21 2 459 21 2 509 378 

1 0 000 000 324 978 387 1 07 387 1 07 449 2,35 449 235 51 1 363 51 1 363 568 71 2 568 712 630 840 
,0 

1 5  QOO 000 439 1 79 523 140 523 140. 607 1 01 607 1 01 691 062 691 062 768 564 768 564 852 525 
, 

20 000 000 543 61 9 647 546 647'546. 751 473 751 473 855 401 855 401 951 333 951 333 1 055 260 

25 000 000 641 285 763 860 763 860 886 454 886 M54  1 009 049'  1 009 049 1 1 22 213 1 1 22 213 1 244 808 , 

(2) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen zugeordnet werden, richtet sich nach folgenden Bewertungs
merkmalen: 
1 .  geologische und baugrundtechnische Gegebenheiten, 
2. technische AusrOstung und Ausstattung, 
3. Einbindung .in die Umge�ung oder das Objektumfeld, 
4. Umfang der FunKtionsbereiche oder der konstruktiven oder technischen Anforderungen, 
5. fachspezifische . Bedingungen. 

(3) Sind für Verkehrsanlagen Bewertungsmerkmale aus mehreren Hortorarzonen anwen�bar und· bestehen des
wegen Zweifel, welcher Honorarzone das Objekt zugeordnet werden kann, 'so ist zunächst die Anzahl der Bewer
tungspunkte zu ermitteln. Zur Ermittlung der Bewertungspunkte werdel'l die Bewertungsmerkmale wie folgt ge
wichtet: 
1 .  die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 2 Nummer 1 ,  2 mit bis zu 5 Punkten, 
2. das Bewertungsmerktn�1 getTläßAbsatz 2 Nummer 3 mit bis zu · 1 5  Punkten, 
3. das Bewertungsmerkmal gemäß Absatz 2 Nummer 4 mit bis zu 1 0  Punkten, 
4 . . das Bewertungsmer1<mal gemäß Absatz 2 Nummer 5 mit bis zu 5 Punkten, 

(4) Die Verkehrsanlage , ist anhand der nach Absatz 3 ermittelten Bewertungspunkte 
. 
einer der . HonorarzOl'len 

zuzuordnen: 
. 

1 .  Honorarzone I: bis zu 1 0  Punkte, 
2. Honorarzone 11: 1 1  bis 1 7  Punkte, 
3. Honorarzone ill: 1 8  bis 2? Punkte, 
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4. Honorarzone IV: 26 bis 33 Punkte, 
5. Honorarzone V: 34 bis 40 Punkte. 

(5) Für die Zuordnung zu den Honorarzonel'l ist die Objektliste der Anlage 1 3  Nummer 1 3.2 zu berücksichtigen. • 

� .. ("" 

(6) Für Umbauten und Modernisierungen von Verkehrsanl�gen kann bei einem durchschnittlichen Schwierig-' 
keitsgrad ein Zuschlag gemäß § 6 Absatz 2 S,atz 3 bis 33 Prozent schriftlich verein'bart werden. 

, , 

Teil 4 
Fachplanung 

A b s c hn i t t  1 
T,r a g  w e r  ks p I a n Li n � 

§ 49 
Anwendungs�reich / 

(1) Leistungen der Tragwerksplanung sind die statische Fachplanung für die Objektplanung Gebäude' und In-
genieurbauwerke. 

' 

(2) Das Tragwerk bezeichnet das statische Gesamtsystern der miteinander verbundenen, lastabtragenden Kon
struktionen, die für die Standsicherheit von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Traggerüsten bei Ingenieurbau-
werken maßgeblich sind. • . 

§ 50 
Besondere Grundlagen des , Honorars 

(1 ) Bei Gebäuden und zugehörigen baulichen Anlagen sind 55 Prozent der Baukonstruktionskosten und 1 0  Pro- " 
zent der Kosten der Technischen Anlagen anrechenbar. , " r  -, ' 

(2) , Die Vertragsparteien können bei Gebäuden mit einem hohen Anteil an Kosten der Gründung ' und der Trag� 
konstruktionen schriftlich vereinbaren, dass die an rechen baren Kosten abweichend von Absatz l '  nach Absatz 3 
ermittelt werden. 

(3) Bei Ingeniaurbauwerken sind 90 Prozent der Baukonstruktionskosten und 1 5  Prozent der Kosten der Tech': 
nischen Anlagen an rechen bar. 

(4) Für Traggerüste bei Ingenieurbauwerken sind die Herstellkosten .einschließlich der zugehörigEm Kosten für 
Baustelleneinrichtungen anrechenbar. 8ej mehrfach verwendeten Bauteilen ist der Neuwert anrechenbar. 

(5) Die Vertragsparteien können vereinbaren, dass Kosten von Arbeiten, die nicht in den Absätzen 1 bis 3 erfasst' 
Sind, ganz oder teilweise an rechen bar sind, wenn der Auftragnehmer wegen dieser Arbeiten Mehrleistungen für 
das Tragwerk nach § 51 erbringt. ' 

§ 51 
Leistungsbild Tragwerksplanung 

{1) Die Grundleistungen der Tragwerksplanung sind für ' Gebäude und zugehörige bauliche, Anlagen sowie für 
Ingenieurbauwerke nach § 41 Nummer 1 bis 5 in den Leistungsphasen ,1 bis 6 sowiefür Ingeniel,Jrbauwerke nach 

, § 41 Nummer -6 und 7 in den Leistungsphasen 2 bis 6 zusammengefasst und werden wie folgt in Prozentsätzen der 
Honorare des § 52 bewertet: 
1 .  für die Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) mit 3 Prozent, 
2. für die Leistungsphase 2 (Vorplanung) mit 1 0  Proz,ent, 
3. für die Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) mit , 1 5  Prozent, 
4. für die Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) mit 30 Prozent, 
5. für die Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) mit 40 Proient, 
6. für die Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe) mit 2 Prozent. 

(2) Die Leistungsphase 5 ist abweichend von Absatz 1 mit 30 Prozent der Honorare des § 52 zu, bewerten 
1 .  im Stahlbetonbau, sofern keine Schal pläne in Auftrag gegeben werden, 
2. im HOlzbau mit unterdurchschnittlichem Schwierigkeitsgrad., 

(3) Die Leistungsphase 5 ist abweichend von Abs;:ttz 1 roit 20 Prozent der Honorare des § 52 zu beWerten, 
sofern nur Schalpl�e in Auftrag gege6en werden. 

(4), Bei sehr enger Bewehrung kann die Bewertung der Leistungsphase 5 um bis zu 4- Prozent eThöht werden.  
, , 

(5) Anlage 1 4  Nummer 1 4.1 regelt die GrLindleistungen jeder Leistungsphase und enthält Beispiele fOr Beson
dere Leistungen. Für Ingenieurbauwerke nach § 41 Nummer 6 und 7 sind die Grundleistungen der Trag�erkspla
nung zur Leistungsphase 1 im leistungsbild der Ingenieurbauwerke gemäß § 43 enthalten. 
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§ 52 
Honora,. für G�ndleistungen bei Tragwerksplanungen 

(1) Die Min�est- und Höchstsätze der Honor:are für, die in § 51 und der Anlage 14 Nummer 14.1 aufgeführten 
qrundleistungen der Tragwerksplanungen sind in der folgenden Honorar:tafel feStgesetzt: 

' 

Anrechen-
bare 

Kosten 
in Euro 

1 0 000 

1 5 000 

. 25 000 

50 000 

75 000 

1 00 000 

150 000 . 

250 000 

350 000 

500 000 

750 000 

1..000 000 
1 250 000 

1 500 000 

2 000 000 

3 000 000 

5 000 000 

7 500 000 

1 0 000 000 

1 5 000 000 

. . " . '  

Honorärzone I Honorarzone 11 Honorarzone 111 Honorarzone IV 
sehr geringe geringe durchschnittliche hohe 

Anforderungen Anf�ngen Anforderungen Anforderungen 

von bis von bis von 
/' 

bis von bis 

Euro . Euro Euro " ' Euro 

1 461 1 624 r 624 2 064  2 064  :2 575 2 575 3 01 5  

2 01 1  2 234 2 234 2 841 2 841 3 543 3 543 4 149 

3 006  3 340 3 340 4 247 4 247 5 296 " 5 296 6 203 

5 1 87 ' 5 763 5 763 7 327 7 327 9 1 39 9 139, 1 0 703 / 

7 1 35 7 928 7 928 10: 080 1 0 080 . 1 2 572 12 572 1 4 724 

8 946 9 940 9 940 12 639 12 639 1 5 763 1 5 763 18 461 ,. -: 
12 303 1 3 670 1 3 670 . 1 7 380 17 380  21 677 21 677 .25 387 

'. 
18 370 20 41 1 20 41 1 ·  25 951 25 951 �2 365 32 365 37 906 

23 909 26 565 26 565 33 776 33 776 42 125 42 J25 49 335 

31 5� 35 105 35 1 05 44 633 44 633 55 666 55 666 65 194 . 
43 463  48 293- 48 293 61 401 61. 401 76 578 76 578 89 686' 

54 495 '50 550 60 550 76 984 76 984 96 014 96 014 1 12'449 
. 

64 940 72 155 72 155 91 740 91 740 1 1 4 418 1 1 4 41 8  1 34 003 . 
74 938 83 265 83 265  105 865 105 865 1 32 034 1 32 034 154 635 
93 923 1 04 358 1 04 358 132 684 132 684 1 65 483 165 483 1 93 808 

129 059 143 398 143 398 1 82 321 182 321 227 389 227 389 266 31 1 ' -
192 384 21 3 760 213 760 271 781 271 781 338 962 338 962 396 983 
264 487 293 874 293 874 373 640 373 640 . 466 001 486 001 545 767 

331 398 368 220 368 220 468 166 468 1 66  � 892 583 892 683 838-
45I;U 1 7  . 505 686 505 68ß 642 943 . 642 943 801 873 

'
801 873 939 131 

Honorarzone V 
sehr hohe 

Anforderungen 

von bis 

Euro 

3 015 3 1 78 

4 149 4 373 

' 6 203 6 537 

1 0 703 1 1 279 

14 724 1 5 517 

18 461 
, 

1 9 455 

25 387 26 754 

37 906 39"947 

49 335 51 992 

65 1.94 68 705 

89 686 i 94 51 5 

1 12 449 1 1 8 504 

1 34  003 141 218 

154 635 162 961 

193 808 204 244 

266 31 1 280 651 

396 983 41 8 ,359 

545 767 575 154 

683 838  ('20 660 
939 1 31 989·699 

(2) Die Honorarzone wird nach dem statisch-konstruktiven Schwierigkeitsgrad an hand der In Anlage 1 4  Num
nier 1 4,2 dargestellten Bewertungsmerkm�le ermittelt. 

�3) Sind·für ein Tragwerk Bewertungsmerkmale aus mehreren Honor8rzonen �nwendbar und bestehen deswe-
. gen Zweifel. welcher Honorarzone c:las Tragwerk zugeordnet werden kann,  so ist für die Zuordnung die Mehrzahl 

der in . den jeweiligen Honorarzonen nach Absatz 2 aufgeführten Bewertl.mgsrnedmlale und ihre ' Bedeutung im . 
Einzelfall maßgebei1d. ' 

(4) Für Umbauten und Modemisierungen kann b9i einem durchschnittlichen Schwierigkeitsgrad ein Zuschlag 
gemäß § 6 Absatz 2 � 3 bis 50 Prozent schriftlich vereinbart werden; 

(5) Steht der Planungsaufwand für Tragwerke bei Ingenieurbauwerken mit großer längenausdehnCmg, die unter 
gleichen baulichen Bedingungen erricl'jtet werden, in einem Missverhältnis zum ermittelten Honorar,lst § 7 Absatz 3- . 
anzuwenden. I "� 

A b s-c h'n i t t  2 
Te c h n ische  Aus rüs tung  

§ 53 
Anwendungsbereich 

(1) Die Leistungen der Technischen Ausrüstung umfassen die Fachplanungen für Objekte. 
'(2) Zur Techni�hen Ausrüstung gehören folgende Atilagengruppen: 

1 .  Abwasser':', Wasser- und Gasanlagen, 
, 2. Wärmeversargungsanlagen, 

3. Lufttechnische Anlagen, 
4. Starkstromanlagen, 
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5. Fernmelde- und informationstechnische Anlageo, 
6. Förd�ranlageni 
7. nutzungsspeziftscheAnlagen lind verfahrenstechnische Anlagen, 
8. Gebäudeautomation und Automation von Ingenieurbauwerken. 

, §  54 
-

, Besondere Grundlagen des Honorars 
(1 ) Das Honorar für Grundleistungen bei der Technischen Au�rüstung richtet sich für das jeweilige Objekt im 

Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 nach der Summe der anreChefl�ren Kosten der Anlagen jeder 'Anlagengruppe. Dies 
gilt für nutzungsspezifische Anlagen ' nur, wenn die Anlagen funktional gleichartig sind. Anrechenbar sind auch 
sonstige Maßnahmen für Techniscne Anlagen. 

(2) Umfasst ein Auftrag für unterschiedliche Objekte im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 mehrere' Anlagen, die 
unter funktionalen und technischen Kriterif;ln eine Einheit bilden, werden die an rechen baren Kosten der Anlagen 
jeder Anlagengruppe zusammengefasst. Dies gilt für nutzungsspezifische Anlagen nur, wenn diese Anlagen funk-
tional gleichartig sind:-§ 11 Absatz 1 ist nicht anzuwenden. 

-

(3) Umfasst ein Auftrag im Wesentlichen gleiche Anlagen, die unter weitgehend vergleichbaren Bedingungen für 
im Wesentlichen gleiche Objekte geplant werden, ist die Rechtsfolge des § 1 1  Absatz 3 anzuwenden. Umfasst ein 
Auftrag im Wesentlichen gleiche Anlagen; die bereits Gegenstand eines anderen Vertrags zwischen den Vertrags
parteien waren, ist die Rechtsfolge des § 1 1  Absatz 4 anzuwenden. 

(4) Nicht anrechenbar sind die Kosten für die nichtöffentliche Erschließung und die Technischen Anlagen in 
AUßenanlagen, soweit der Auftragnehmer diese nicht plant oder ihre Ausführung nicht überwacht. 

(5) Werden Teile der Technischen Ausrüstung in Baukonstruktionen ausgeführt, so können die Vertragsparteien 
�chriftlich vefeinbaren, dass die Kosten hierfür gahz Oder teilweise zu den anrechenbaren Kosten gehören� Satz 1 
ist entsprechend für Bauteile der Kostengruppe Baukonstruktionen anzuwenden, deren Abmessung oder Kon
struktion durch die Leistung der Technischen Ausrüstung wesentl.ich beeinflusst wird. 

§ 55 
L.istungsbild Technisch. Ausrüstung 

(1) Das Leistungsbild Technische Ausrüstung umfasst Grundleistungen für Neuanlagen, Wiederaufbauten, 
Erweiterungsbauten, Umbauten, MOdernisierungen, Instandhaltungen und Instandsetzungen. Die Grundleistungen 
bei der Technischen Ausrüstung sind In neun Leistungsphasen zusammengefasst und werden wie folgt In Pro
zentsätzen der Honorare des § 56 bewertet: 

, 
1 .  für die Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) mit 2 Prozent, 
2. für die Leistungsphase 2 (Vorplanung) mit 9 Prozent, 
3. für die Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) mit 1 7  Prozent, 
4. für.dle Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) mit 2 Prozent, 
5. für die Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) mit 22 Prozent, 
6. für die Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe) mit 7 Prozent, 
7. für die Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei der VergabEi) mit 5 Prozent, 
8. für die Leistungsphase 8 (Objektüberwachung - Bauüberwachung) mit 35 Prozent, 
9. für, die Leistungsphase 9 (Objektbetreuung) mit 1 Prozent. 
, (2) Die Leistungsphase 5 ist abweichend von Absatz 1 Satz 2 mit einem Abschlag von jeweils 4 Prozent zu 
bewerten, sofern das Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchsplänen oder das Prüfen der Montage- und Werk! 
stattpläne der ausführenden Firmen nicht in Auftrag gegeben wird. 

. 

(3)' Anlage 1 5  Nummer 1 5.1 regelt die Grundleistungen jeder Leistungsphase und enthält Beispiele für Beson� 
dere Leistungen." , 

". § 56 I , 
Honorare für Grundlelstungen der Technischen Ausrüstung 

(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in  § 55' und der Anlage 1 5.t aufgeführten Grundleis
tungen ·bei einzelnen Anlagen sind in der folgenden Honorartafel festgesetzt: 

Honorarzone I Honorarzone 11 Honorarzone 111 
Anrechenbare 

geringe Anforderungen ,durchschnittliche Anf�ngen hohe Anforderungen 

Kosten in Euro von biS von bis von . biS 

Euro Euro Euro 

5 000 2 132 2 547 2 547 2 990 2 990 3 405 
, 

1 0 000 3 689 4 408 4 408 5 1 74 5 1 74 ! 5 893 
. 
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Hotlorarzone I HonorarzoRe 11 Honorarzone 111 
Anrechenbare geringe Anforderungen durchschnittliche Anforderungen hohe Anforderungen 

Kosten in EUro ' '" von bis yon bIS von bis, ' -
Euro Euro / ' Euro 

15 000 5 084 6 07� 6 075 7 131 7 131 8 122 

25 000 7 61 5  9 098 9 098 10 681 1 Q  68' 12 1 64  . .  " 
35 000 9 934 ! 1 1 869 1 1 869 13 934 13 934 15 869 " 
50 000 13 165 15 729 15 729 ' 18 465  1 8 465 21 029 

/ 

75 000 1 8 122 21 652 21 652 25 418 25 41 8 28 948 " '-
100 000 c 22 723 27 J50 27 150 31 872 31 872 36 299 

1 50 000 31 228" 37 31 1 37 31 1 43 800 43 800 49 � 

250 000 46,640 55 726 55 726 65 418 65 418 74 504 

500 000 80 684  96 402 96 402 1 1 3 168 1 13 168 128 886 

150 OÖO 1 1 1  1 05 1 32 749 ' 132 749 155 836 155 836 1n 480 
1 000 000 1 39 347 1 66 493 166 493 195 448 1 95 448 222 594 

/ 

1 250 000 166 043 198 389 198 389 232 891 232 891 265 237 

t 500 ()()Q� 191 545 228 859 228 859 268 660 268 660 305 974 , 
2 000 öoo 239 792 286 504 286 504 336 331 336 331 383 044 

2 500 000 285 649 341 295 341 295 400' 650 400 650 456 296 , 

3 000 000 329 420 393 593' 393 593 , /  462 044 . 4!32 044 526 217 

3 500 000 371 491 443 859 443 859 521 052 , 521 052 593 420 

4 000 000 412 126 492 410 492 410 578 046 578 046 658 331 

(2) ' Welchen Horiorarzonen die Grundleistungen zugeordnet werden, richtet sich nach folgenden Bewertungs
rileJ-kmalen: 
1 .  Anzahl der Funktionsbereiche, 
2. IntegrationsansprOche, 
3. technische Ausgestaltung, 
4. Anforderungen an die Technik, 
5. konstrukt!ve Anforderungen. \ '_ 

(3) Für die Zuordnung zu den, Honorarzonen ist die Objektliste der Anlage 1 5  Nummer 15.2 zu berücksichtigen. 
(4) \Nerden Anlagen einer Gruppe verschiedenen Honorarzonen zugeordnet, so ergibt sich das Honorar nach 

Absatz 1 aus der Summ.e der Einzelhonorare; Ein Einzelhonorar wird dabei für alle Anlagen ermittelt, die einer 
Honorarzone zugeOrdnet werden. Für die Ermittlung des Einzelhonorars ist zunächst das Honorar für 'die Aolagen 
jeder. Honorarzone zu berechnen, das sich ergeben würde, wenn die gesamten anrechenbaren Kosten der Anla
gengruppe nur der Honorarzone zugeordnet würden,für die d� Einzelhonorar berechnet wird. Das Einzelhonorar 
ist dann nach'dem Verhältnis der Summe der anrechenbaren Kosten der Anlagen einer Honorarzone zu den ge-
samten anrech�nbaren Kosten der Anlagengruppe zu ermitteln. ' "  ' ' .  ' ' 

(5) , Für Umbauten und Modernisierungen kann bei einem durchschnittlichen Schwierigkeitsgrad ein Zuschlag 
, gemäß § 6 Absatz 2 Satz 3 bis 50 Prozent schriftlich vereinbart werden. 

(6) Steht der Planungsaufwand für die Technische AtJsrüstung von Ingenieurbauwerken mit 'großer längenaus
dehnung, die unter gleichen baulichen BedingUngen errichtet werden, in einem Missverhältnis zum ermittelten 
Honorar, ist § 7 Absatz,3 anzuwenden. 

. 

I Teil S 
Übergangs- und Schlussvorschriften '\ , 

§ 57 
Übergangsvorschrift 

Diese Verordnung ist nicht auf Grundleistungen anzuwenden, die vor ihrem lnkrafttreten vertraglich vereinbart 
wurden; insoweit bleiben. die bisherig�n Vorschriften anwendbar. . ' 

, 
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§" 58 
Inkraftbeten, -AuBerkrafttreten 

Diese.Verordnung tritt am Tag rtach der VerkOnduog in Kraft. Gleichzeitig tritt die Honörarordnung für.Architekten 
und Ingenieure vom 1 1 .  August 2009 (BGBI. I S. 2732) außer Kraft - . 

Der Bundesrat hat zugestimmt. 

Serlin, den 10.' Juli 201 3  '. . 

O i e  B U fl d e s k a n z l e r i n  
Dr. A n g e l a  M e r k e l  

. 
D e r  B u n de s m i n i s t e r  

·f Or Wrrt s c h a ft un d Te c h n al o g i e  
. Dr. P h  i I lpp R ös l e r  

" . 
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Anlage 1 
(zli § 3 Absatz '1) . 

'. 

Beratungsleistungen ' 

1 .1 Umweltvertrlgllchkeltsstudle 
1.1 .1 LeistungsbHd Umweltvertrlglichkeitsstudie 

(1) Die Grundleistungen bei Umweltverträglichkeitsstudien ' können in vier Leistung$phasen-unterteilt und . 
wie folgt in ,Prozentsätien dElr Honorare ,in Nummer 1 . 1, .2 bewertet werdell� Die Bewertung der Leis-
tungsphasen der Honorare erfolgt , 

1 ;  tOr die Leistungsphase 1 (K\ärljn der AUfgabenstellung und Ermitteln des lelstungsumtangs) mit 
3 Prozent, ' . 

, ' 

, �. für die Lelstungspli8se 2 (Grundlagenermittlung) mit 37 Prozent, 
3. tOr die Leistungsphase 3 (Vorläufige FasSung) mit 50 Prozent, 
4. tOr die_ Leis�ungsphase 4 (Abgestimmte Fassung) mit 1 0  Prozent. 

(2) , 08$ LeistunQSbild kann sich wie folgt zusammensetzen: 
Leistungsphase 1 :  Klären der AufgabensteIlung und Ennitteln· des Leistungsumtangs 
- ZusammensteHen und Prüfen der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten untersuchungsreie-

vanten tlnterlagen, . 

.., Ortsbesichtigungen, 
' "  

- Abgrenzen der Untersuchungsräume, 
- Ermitteln der Untersuchungsinhalte; 
-- Konkretisieren weiteren Bedarfs an Daten und U nterlagen, 
- Beraten zum Leistungsumfang tOr ergänzende Untersuchungen und FachleiStungen, 
- Aufstellen'eines verbindlichen �itsplans unter Berücksichtigung der sonstigen Fachbeiträge. 
Leistungsphase 2: Grundlagenermittlurig 
- Ermitteln unP Beschreiben der untersuchungsrelevantEm Sachverha�e auf Grund vorhandener Unter-

lagen, " . ', . 

- Beschreibert der Umwelt einschließlich des rechtlichen SChutzstatus, der fachplanerlscnen Vorgaben 
und Ziele �owie der tOr die Bewertung relevanten Funktionsel�mente tOr jedes Schutzgut einschließ
lich der Wechselwirkungen, 

- BesChreiben der vorhandenen Beeinträchtigungen der Umwelt, 
- B9Y.ierten, der, Funktionselemente und der Leistungsfähigkeit der einzelnen SchutzJJüter hinsichtlich 

ihrer Bedeutung und Empfindlichkeit, -
- Raumwid�dsanalyse, soweit nach Art des Vorhabens erfo�erlich, einschließlich des Ermittelns 

konfliktarmer Bereiche, 
.:.. Darstellen von Entwicklungstendenzen des UnterSuchungsraums für den Prognose-Null-Fall, / '  J 

- Überprüfen der Abgrenzung des UntersuchungsraumS und der UntElrsuchungsinhalte, 
- Zusammenfassendes Darstellen der Erfassung und Bewertung als. Grundlage für die Erörterung mit 

dem Auftraggeber. 
. 

Leistungsphase 3: Vorläufige Fassung 
-, Ermitteln und Be�chreiben der Umweltauswirkungen und Erstellen der vorläuftgen Fassung, 
- Mitwirken bei der i;ntwicklung· und .der Aüswahl vertjeft ZtI untersuchender planerischer Lösungen, 

-

-- Mltwirkeil bei. der 'Optimierung von, bis zu drei 'planerischen Lösung� (Hauptvarianten) zur Verm�i-
dung von eee.inträchtigungen, , 

- Ermitteln, Beschreiben und Bewertender unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen von bis zu drei 
. planerischen lösungen (Hauptvarianten} auf di� Schutzgüter im Sinne des Gesetzes üQei' die Umwelt
ve!1rägtichkeitsprüfung vom 24. Februar 2010 (BGBI. I S. ' 94) einschließlich der Wechselwirkungen, 

- Einarbeiten der Ergebnisse vomandener untersuchunge� zum Gebiets. und -Artenschutz sowie zum 
Boden- und Wasserschutz. ' 

. . . ' 

- Vergleichendes Darstellen und Bewerten der Auswirkungen von bis zu drei planeriscl:len Lösungen, , . , 

- Zusämmenfassendes vergleichendes Bewerten des Projekts mit dem Prognose-Null-Fall, 
- Erstellen, von Hinweisen auf Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beelnträchtigllngen 

sowie zur Ausgleichbarkeit der unvermeidbaren Beeinträchtigungen, ' 



- Erstellen von Hinweisen auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben, 
- Zusammenführen uhd Darstellen der�Ergebnisse als vorläufige Fassung in Text und Karten einschließ-

lich des Herausarbeitens der grundsätzlichen 'Lösung der wesentlichen Teile,der Aufgabe, 
- Abstimmen der Vorläufigen Fassung mlt dem Auftraggeber. 

( Leistunasphase 4: Abgestimrme F�ung 
Darstellen der mit dem Au{traggeber abgestimmten Fassung der UmweltverträglichkeitssNdie in Text 
und Karte einschließlich einer ZUsammenfassung. 

' 

(3) Jm"  Leistungsbild Umweltver1räglichkeitsstudig- können insb8JSondere die Besonderen , Leistungen der 
Anläge 9 Anwendung fjnden. " 

' " ' ' , 

1.1.2 Honorare für Grundleistungeni:Mti UmweltvertfiglichkeitsStudi8n . 
(1) Die Mindest- und Höcnstsätze der Hono� tOr c;lie in NulTlmer 1 :U aufgeführten Gnmdleistungen bei 

Umweltverträgli9hkeitsstudien können anhand der folgenden Honorartafel bestimmt werden: 
,, ' , 

Honorarzone I Honorarione 11 ! . . 
Honorarzone 111 

durchschnlttUehe hohe ', geringe 
Fläche Anforderungen ' Anford8rungen Anforderungen 

in Hektar 
bis bis 

" 
bis , von von von -

Euro Euro Euro 

50 10 1 76 
" . 

12 862 1 2 862 1 5/406 _ ,, 1 5 406 ' - 18 091 

100 14 972 18 923 18 923 22 666 22 666 r 26 61 7 

150 18 942 23 940 23 940 28 676 . 28 676 ! ,33 674 
, 

200 ' 22 454 28 380 28 380 33 994 33 994 39 91 9 

300 28 644 36 203 ! 36 203 43 364 43 364 50 923 

400 34 1 17 43 120 43 1 20 51 649 I 51 649 . 60 653  . 

,SOQ 39 1-10 49 43.1 49 431 59 209 59 209 69 530 

750 50 21 1 63 461 63 461 7f, Of4 76 014 89 264 
l - I 

1 000 60 004  75 838 75 838 90 839 90 839 ' 106 674 

1 500 77 1 82 97 550 " 97 550 1 1 �  846 1 1 6 846 137 213 

2 000 92 278 1 1 6 629 1 16 629 139 698 139 698 . 164 049 

2 500 105 963 133 925 1 33-925 1 60  416 1 60  41 6 188 378 

3 000 1 1 8 598 149 8j15 1 49 895 1 79 544 1 79 544 210 841 , 
4 000 141 533 1 78 883 1 78 883 214 266 214 266 251 61 5 

5 000 1 62 148 204 937 204 937 245 474 245 474 288 263 
6 000 182 1.88 . 230 263' 230 263 275 810 215 81 0 323 887 

7 000 201 072 254 133 254 133 304 401 304 401 357 461 

8 000 218 466 276 1 17 , 276 1 1 7  aao 734 330 734 388 384 
9 000 · 234 394 296 247 296 247 . .  , 354 846  354 846 416 700 

10 000 249 492 ' 315 330 315 330 377 704 ,377 704 443 542 

(2) Das Honorar für die ETStellung von " Umweltverträglichkeitsstudien kann nach der ,Gesamtfläche des 
Untersuchul1gsraums in Hektar und nach der Honorarzone berechnet w�en. 

(3) Umweltverträglict}keitsstudien können folgenden Honorarzone",zugeordnet werden: 
1 .  ' Honorarzone .l (geringe Anforden.ngeh), 
2. I-Jonorarzone 11 (durchschnittliche Anforderungen), 
3. HOhotarzone 111 (hohe Anforderungen). 

(4) Die Zuordnung zu ' den Honorarzonen kann anhand folgender Bewertungsmerkmale für zu erwartende 
nachteilige Auswirkungen ,auf die Umwelt ermittelt werden: , 

, .  . 

1 .  Bedeutung des Untersuchungsraums für die Schutzgüter im Sinne des Gesetzes über die Umwelt
vert,räglichkeitsprüfung' (UVPG), ' 

2) Ausstattung des Untersuchungsraums mit Schutzgebieten, 
. '  



'. 
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3. L8ndsc�ftsbild und -struktur, 
.4. NutzUngsansprüche,-
5. Empfindlichkeit des Untersuchungsraums gegenüber Umweltbelastungen - und -beeinträchtigungen; 

. -
6. Intensität �nd Komplexität potenzieHer nachteiliger Wirkfaktoren au�die Um�elt. _ )  

(5) Sind für eine Umweltverträglichkeitsstudie Bewertungsmerkmale aus mehrereh- HonOrafz()Oen anwend-
-, bar und bestellen deswegen Zweifel, Welcher Honorarzone die Umweltverträglichkeitsstudie zugeordnet 
werden kann, kann die Anzahl der Bewertungspunkte nach Absatz 4 ermittelt werden� die Umweltver
träglichkeitsstudie�n nach d� Summe der BeWertungspunkte folgenden Honorarzonen zugeordnet 
werden: 
1 .  Honorarzone I: Umweltverträglichkeitsstudien mit bis z� 1 6  Punkten, 
2. Honorarzone 11: Umweltverträglichkeitsstudien mit 1 7  bis 30 Punkten, 
3. Honorarzone 1 1 1 : Umweltverträgfichkeitsstudien mit 31 bis 42 Punkten. 

(6) Bei der ZuordnUI'l9 einer Umweltverträglichkeitsstudie zu den Honorarzonen können nach dem Schwi4r 
rigkeitsgrad der Anforderungen die Bewertungsmerkmale wie folgt gewichtet werden: 
1 .  - die Be�ertungsmerkmale gemäß Absatz. 4 Nummer 1 bis 4 mit je bis zu 6 Punkten und 
2. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 4 Nummer 5 und 6 mit je bis zu 9 Punkten. 

(7) Wird die Größe des Untersuchungsraums während der Leistungserbringung geändert, . so kann das 
- Honorar für die Leistungsphasen, die bis zur Änderung noch nicht t::IJbracht.sind, flach der geänderten 

Größe des Untersuchungsraums berechnet werden. 
. ,  

1.2 Bauphysik 
. ( 

1 .2.1 . Anwendungsbereich 
<n Zu den Grundleistungen für Bauphysik können gehören: 

- Wärmeschutz und Energiebilanzierung, 
- Bauakustik (Schallschutz), 
- Raumal(ustik. 

(2) Wärmeschutz Und Energiebilanzierung kann c;ten Wärmeschutz von Gebäuden und Ingenieurbauwerken 
und die fachübergreifende Energiebilanzierung umfassen. 

(3) Die Bauakustik kann. den SchallSchutz von Objekten zur Erreichung eines regelgerechten Luft- und Tritt
schalIschutzes und zur Begrenzlihg der von außen ei.nwirkenden Gefäusche sowie der' Geräusche von 

. Anlagen der Technischen Ausrüstung umfassen. Dazu kann auch der Schutz der Umgebung vor schäd
lichen Umwelteinwr�ungen durch Lärm (Schallimmissionsschutz) gehören. . 

(.4) Die Raumakustik kann die Beratung zu Räumen . mit besonderen raumakustischen Anforderungen um-
fassen. 

. 

(5) Die Besonderen Grundlagen der Honorare werden gesondert in den Teilgebieten Wärmeschutz. und 
Energiebilanzierung, Bauakustik, Raumakustik aufgefül:irt. 

1 .2.2 L8istungsbild Bauphysik 
(1) Die GrundleistLingen für Bauphysik können in sieben Leistungsphasen untert.eilt uT)d wie folgt in Pro

zentsätzen der' Honorare in Nummer 1 .2.3 bewertet wetden: . , 
1 .  für die Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) mit 3 Prozent, 
2. für die Leistungsphase 2 (Mitwirken bei der Vorplanung) mit 20 Prözent, '  
3. für die Leistungsphase 3 (Mitwirken bei der Entwurfsplanung) mit 40 Prozent, 
4. für die leist,ungsphase 4 (Mi�irken bei der Genehmigungsplanung) mit 6 Prozent, 
5. für die lei�tungsphase 5 (Mitwirken bei der Ausführungsplanung) mit 27 Prozent, 
6. für die Leistungsphase 6 (Mitwi!'ken bei der Vorbereitung der Vergabe) mit. 2 Prozent, . 
7. für die L9Istungsphase 7 (Mitwirken bei der Vergabe) mit 2 Prozent. 

(2r Das Leistungsbild -kann sich wie folgt zusammensetzer!: ' 

, �rundleistungen �J1dere Leistungen. 
LPH 1 Grundlagenermltllung -

8.) Klären der AufgabensteIlung - Mitwi.rken bei ' der Ausarbeitung von Auslobun-
b) Festlegen der Grundlagen, Vorgaben ' und · Ziele- gert und bei Vorprüfungen für Wettbewerbe 

- - Bestandsaufnahme bestehender Gebäude, . 
Ermitteln und Sewerten von Kennwerten 

- Schadensanalyse beSt�hender G�bäude 
- Mitwirken be� Vorgaben für Zertifizierungen 

) 
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GrundleistungeO 

LPH 2 Mitwirkung bei der VOI1)Ianung 
-, 

a) Analyse der Grund�gen 
b) Klären ' der-wesentl!chen Zusammenhäng�_ von, 

, Gebäuden und technischen Anlagen einSChließ-
, lieh Betrachtung vQb AH:�mativen 

, , 

cl· VorcIimel')sionieren der relevanten Bauteile des 
Gebäudes 

cl) Mitwirken beim Abstimmen der fachspezifi-
schen Planungskop�epte ,der Objektplanung 
und der Fachplanungen 

e) Erstellen eines Gesamtkonzeptes , in- Abstim-
mung mit der Objektptanung und den F=achpill-
nungen 

f) Erstellen von Rechenmodellen, Auflisten der 
. wesentlichen ' Kennwerte als Arbeitsgrundlage 
für Objektplanung und Fachplanungen 

" - ' .  " 

LPH 3 Mitwirkung bei der EntwurfspIanung 

a) �ortschreiben der Rechenmodelle und der we-
sentllchen Kennwerte für das Gebäude 

b) Mitwirken beim Fortschreiben der Planungs-
konzepte der Objektplanung und Fachplanung 
bis zuni vollständigen Entwurf � 

c) Bemessen,der Bauteile des Gebäudes 
cl) Erarbeiten von Übersichtsplänen und des Er-

läuteruhgsberichtes mit Vorgaben, Grundlagen 
und Auslegungsdaten 

. 

LPH 4 Mitwirkung bei der Genehmlgungsplaoung 

a) Mitwirken beim Aufstellen der Genehmigungs-
planung und �i Vorgesprächen , mit Behörden 

b) AufsteHen der förmlic�hen' Nachweise 
c) Vervollständigen und Anpassen der Unterlagen ' 

LPH 5 Mitwirkung bei der �lanung 

a) Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungs-
phasen 3 und 4 unter Beachtung der durch 
die Objektplanung integrierten- Fachplanungen 

b) Mitwirken bei der Ausführungsplanung' durch 
ergänzende Angaben . für die Objektplanung 
und Fachplanungen 

. 

LPH 6 Mitwirkung bei der,Vorbereitung der Vergabe . 

Beiträge zu Ausschreibungsunterlagen 
LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe 

Mitwirken beim Prüfen und Bewerten der Angebote 
auf Erfüllung der Anforderungen 
LPH 8 �k1:Ob8rwachung und Dokumentation 

\ 

LPH 9 0bjektbetreuung 

� ,  Besondere Leistungen . 

-

-

- Mitwirken beim Klären von Vorgaben für Förcler-
maßnahmen und, bei deren , UmsetZung 

� Mitwirken an Projekt-, Käuf$.-- oder' Mieterbau-
beschreibungen 

- ErsteHen eines fachübergreifenqen �auteilkata-
logs 

. , 

, " . 

- Simulatione" zur Prognose des Verhaltens von 
Bauteilen, Räumen, Gebäuden und Freir�umen 

/ 

-

/ 

- Mitwirken bei Vorkontrollen in Zertifizierungs-
pipzessen 

- Mitwirken beim Einholen von Zustimmungen im 
Einzelfall 

- Mitwirken beim Prüfen und Anerkennen der 
Montage- und Werks�lanung der ausführen-
den Untemehmen auf Übereinstimmung mit der, 
Ausführungsplanung 

I 

-' Prüfen von Nebenangeboten 

., 
- Mitwirken bei der B!Wst�enkontrolie 
- Messtechnisches Überprüfen der Quatität der 

Bauausführung- und von Bauteil- oder Raum-
eigenschaften 

:... Mitwirken bei Audits in Zertifizierungsprozesseri 
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1 .2.3 Honorare für Grundl�istung�n für Wärmeschutz und EfHH'giebilan�ierung 
(1 ) Das Honoi'ar fOr die Grundl�istungen nach Nummer 1 .2.2 Absatz 2 kann sich- nach den anrechenbaren 

Kosten d� Gebäudes gemäß § 33 mich der Honorarzone nach § 35, der das Gebäude zuzuordnen ist, 
und nach d,r Honorartafel in Absa� 2 richten. ' 

(2) Die Mihdest- und Höchstsätze der Honorare fOr die in Nummer 1 .2.2 Absatz 2 aufgeführten ' Grundleis
tungen für Wärmeschutz und Energiebilanzierung können anhand der jolgenden Honorartafef bestimmt 
werden: ' ' , I '  

Honorarzone I Honorarzone " Honorarzone 111 Honorarzone IV Honorarzone V 

Anrechen-
sehr geringe geringe durchschnittliche hohe sehr hohe, 

bare Kosten 
Anforderungen Anforderungen Anforderungen Anforderungen Anforderungen 

. 

in Euro von bis von bis von bis von bis von bis 

Euro Euro Euro Euro Euro 

25Q 000 1 757 
� '  

2 023 " 2 023 2, 395 2 395 2 928 2 928 3 300 3 300 3 566 
, 

275 000 1 789 2 061 2 061 2 440 2 440 2 982 2 982 3 362 3 362 3 633 

300 000 1 821 2 097 2 097 2 4M 2, 484 3 036 3 036 3 422 3 422 3 698 

350 000 1 88S 2 ,168 2 168 2 567 2 567 3 138 3 138 3 537 3 537 3 822 

400 000 1 941 2 235 2 235 2 647 2 647 ' 3 235 3 ,235 3 646 3 646  3 941 
" 

500 000 2 049 2 359 ''2 359 2 793 2 793 3 414 3 414 3 849 3 849 4 159 

600 000 2 146 2 471 2 471 2 926 2 926 3 576 3 576 , 4 031 4 031 4 356 
-

750 000 2 273 2 617 2 61 7  3 099 3 099 3 788 3' 788 4 270 4 270 4 614 

1 000 000 2 440 2 809 2 809 3 327 3 327 4 066 4 066 4 583 4 583 4 953" 

1 250 006 2 748 3 164 3 164 3 747 3 747 4 5791 4 579 5 162 5 162 5 579 

1 500 000 3 ,050 3 512 3 512 4 159 4 159 5 083 5 083 , 5 730 5 730 6 192 

2 000 000 3 639 4 190 4 190 4 962 4 962 6 065 6 065 6 837 6 837 7 388 

2 500 000 4 213 4 851 4 851 5 745 5 745 ,7 022 7 022 7 916 7 916 8 554 
-

3 500 000 5 329 6 136 6 136 7 266 7 266 8 881 8 881 10 012 ' JO 012 1 0 819 

5 000 000 6 944 7 996  ' .  7 996  9 469 9 469 1 1 573 1 1 573 13 046 13 046 14 098 
! 

-

7 500 000 9 532 10 977 1 0 977 1 2 999 12 999 1 5 887, 15 887 17 909 ,17 909 19 354 
� 

10 000 000 12 033 13 856 13 856 16 408 16 408 20 055 20 055 22 607 22 607 24 430 
� 

15 000 000 16 856 19 410 19 410 22 986 22 986 , � 094  � 094 31 670 31 670 34 224 

20 000 000 , 21 516 ' 24 776 24 776 29 ,339 ' 29 339 35 859 3� 859 40 423 40 423 43 683 

25 poo 000 26 056 30 004 30 004 35 531 35 531 43 427 4a 427 48 954 48 954 52 902 
/ 

(3) -Für Umbauten und Modernisierungen kann bei einem durchschnittlichen Schwierigkeitsgrad ein Zu
schlag bis 33 Prozent auf das Honorar schriftlich vereinbart werden. 

1 .2..4 Honorare fjir Grundleistungen der Bauakustik 
- - - , 

(1 ) Die Kosten ,tor äaUkonstruktionen und Anlagen derTechnischen Ausrüstung können zu den anrechen
baren Kosten , gehören. Der Umfang der mitzuverarbeitenden Bausubstan:z: kann angemessen , berück- ' 
Sichtigt werden. 

' 

(2) Die Vertragsparteien können vereinbaren, dass die Kosten für besondere Bauaustohrungen ganz oder 
teilweisfil zu den anrechenbaren 'Kosten gehören, w�nn hierdurch dem Auftragnehmer ein erhöhter 
Arbeitsaufwand entsteht. " 
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, (3) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in Nummer 1 .2.2 Absatz 2 aufgeführten Grundleis
tungen der Bauakustik Ke:;nnen anhand der folgenden ijonorartafel bestimmt werden: 

Honorarzone I Honorarzone 11 Honoiarzo� 111 
Anrechenbar& geringe Anforderungen 'durchschnittliche Anforderungen hohe Anforderungen 

Kosten in Euro von bis von bis von � 
" 

Euro Euro Euro 

250 000 1 729 - 1 985 1 985 , 2 284 2 284 2 625 

275 000 1 840 2 1 1 3  2 1 13 2 431 2 431 - 2 794 -
300 000 , 1 948 2 237 2 237 2 574 2 574 2 959 

350 000 2 156 2 475 2 475 2 M7 2 847 3 273 
" 

400 000 2 353 2 701 2 701 3 108 3 108 3 573 

500 000 2 724 3 1 27- 3 1 27 3 598 3 598 4 1 36 

600 000 ' 3-Q69 3 524 3 524 4 055 4 055 4 661 

750 000 3 553 4 080 4, 080 4 694 4 694 5 396 

1 000 000 4 291 4 927 4 927 5 669  5 66!! 6 51 6  -

1 250 000 ' 4 968 5 704 5 704 6 563 6 563 7 544 

1 500 000 5 599 6 429 6 429 7 397 7 397 8 503 , 
2 000 000 6 763 7 765 7 765 8 934 8 934 1 0 270 

2 500 000 I 7 830 8 990  8 990  10 343 1 0 343 1 1 890 

3 500 '000 9 766_ 1 1  213 1 1 213 1 2 901 1 2 901 14 830 - -
5 000 000 1 2 345 14 1 74 14 1 74 16 3Q7 1 6 307 1 8 746 

·7 500 000 1 6 _1 1 4  18 502 1 8 502 21 287 . 21, 287 24 470 

1 0 000 000 19 470 22 354 22 354 25 719 25 719 29 565 .' -
1 5 000 000 25 422 29 188 29 188 33 582  33 582  38 604  

20 000 000 30 722 35 273 35 273 40 583 40 583 46 652 
-

25 000 000 35 585  40 857 40 857 47 008 47 008 54 037 

(4) Für Umbauten und Modernisien.,mgen kann bei einem durchschnittlichEm Schwierigkeitsgrad ein Zu
schlag bis 33 Prozent auf das Honorar schriftlich vereinbart werden. 

(5) Die Leistungen der Bauakustik können den Honorarzonen anhand folgender Bewertungsmerkmale 
zugeordnet werc:fen: 
1 .  Art der Nutzung, 
2. Anforderungen des Immissionsschutzes, 
3. Anforderungen des Emissionsschutzes, 
4. Art der Hüllkonstruktion, Anzahl der Konstruktionstypen, 
5. Art und !ntensität der Außenlärmbelastung, 
6. Art und Umfang der Technischen Ausrüstung. 

(6) § 52 Absatz 3 kann sinngemäß -angewendet werden. 
(7) Objektliste für die Bauakustik 

Die nachstehend aufgeführten Innenräume können in der Regel den, Honorarzonen wie folgt zugeordnet 
werden: 

Honorarzone 
Objektliste - Bauakustik I 11 111 . 

Wohnhäuser, Helme, Schulen, Verwaltungsgebäude oder Bim�en mit, jeweils durch- x 
sc.hnittlicher Technischer Ausrüstung oder entsprechendem Ausbau 

Heime; Schulen; VerwaltungsgebäUde mit jeweils überdurchschnittlicher Technischer x 
Ausrüstung oder .entsprechendem Ausbau 

Wohnhäuser mit versetzten Grundri�n x 
Wohnhäuser mit Außenlärmbelastungen x " 
Hotels, soweit nicht In Honorarzone 111 erwähnt x 
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Honorarzone 
Objektl�te - Bauakustik 

I 11 111 

Universitäten oder Hochschulen x 
" 

Krankenhäuser, soweit nicht in Honorarzone 111 erwähnt - x 
Gebäude für Erholung, Kur oder Genesung x . 

Versammlung!;lStätten, soweit nicht in Honorarzone 111 erwähnt x 
Werkstätten mit schutzbedürftigen Räumen x 
Hotels mit umfangreichen gastronomischen Einrichtungen X 
Gebäude mit gewerblicher Nutzung oder Wohnnutzung x 
Krankenhäuser in bauakustisch besonders ungünstigen Lagen oder mit ungünstiger x 
Anordnung cjer Versorgungseinrichtungen , � 

Theater-, Konzert- oder Kongressgebäude - .  x 
Tonstudios öder akustische Messfäume . x 

, 
1.2;5 Honorare für Gl"Undleistungen der Raumakustik 

(1) Das Honorar für jeden Innenraum, für den Grundleistungen zur Raumakustik erbracht werden, kann sich 
nach den anrechenbaren Kosten nach Absatz 2, nach. der Honorarzone, der der Innenraum zuzuordnen 

. ist, sowie nach der Honorartafel in Absatz 3 richten. 
(2) bie . Kosten für Baukonstruktionen und Technische Ausrüstung sowie die Kosten für die Ausstattung 

(DIN 276 - 1 : 2008-12, Kostengruppe 610) des Innenraums können zu den anr�henbaren Kosten ge
hören . .  Die Kosten fOr die Baukonstruktjonen und Technische Ausrüstung werden für die Anrechnung 
durch den Bruttorauminhalt des Gebäudes geteilt und mitdem Rauminhalt des Innenraums multipliziert. 
Der Umfang der mitzuverarbeitenqen Bausubstanz kann angemessen berücksichtigt werden. 

(3) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in Nummer 1 .2.2 Absatz 2 aufgeführten Grundleis
tungen der Raumakustik können anhand der folgenden Honorartafel bestimmt werden: 

Horiorarzone I Honorarzone 11 Honorarzone 111 Honotarzone N - Honorarzone V 
Anrechen- sehr geringe geringe durchschnittliche.:.;.. hohe sehr hohe 

bare Anforderungen Anforderungen Anforderungen Anforderungen AnfOrderungen 
Kosten von bis von bis . von bis von bis von bis in Euro .. 

Euro Euro Euro Euro Euro 

50 000 1 714 2 226 2 226 2 737 2 737 3 279 3 279 3 790 3 790 4 301 

75 000 . 1 805 2 343 . 2 343 2 882 2 882 3 452 3 452 3 990 3 990 4 528 

1 00  000 1 892 2 457 2 457 3 021 3 021 3 61 9  3 61 9  4 183 4 1 83 .. 748 

1 50 000 2 061 2 676 2 676 3 291 3 291 3 942 3 942 4 557 4 557 5 1 71 

200 000 2 225 2 888 2 888 3 551 3 551 4 254 4 254 4 91 7  4 91 7  5 581 

250 000 .2 384 3 095 3 095 3 806 3 806 4 558  4 558 5 269 5 269 5 980 

300 000 2 540 3 297 3 297 4 055 4 055 4 857 4 857 5 61 4  5 61 4  6 371 

400 000 2 844 3 693 3 693 4 541 - 4 541 5 439 5 439 6 287 6 287 7 1 36 
, 

500 000 3 141 4 078 . 4 078 5 :015 5 01 5  6 007 6 007 6 944 6 944 7 881 

750 000 3 860 5 01 1  5 01 1  6 163 6 1 ()3 7 382 7 382 8 '533 8 533 9 684 , 
1 000 000 4.555 5 91 3  5 91 3  7 272 7 272 8 71 0  8 710 1 0 069 1 0 069 1 1 427 

1 500 000 5 896 7 655 7 655 9 413 9 41.3 1 1,275 11 275 1 3 034 1 3 034 1 4 792 

2 000 QOO 7 1 93 9 338 9 338 1 1 483 1 1. 483 13 755 1 3 755 1 5 900 . 1 5 900 18 045 
2 500 000 8. 457 1 0 979 1 0 979 1 3 501 1 3 501 1 6 1 72 1 6 1 72 18 694 1 8 694 21 217 

3 000 000 9 696 12 588 12 588 1 5 479 1 5 479 1 8 541 18 541 21 433 _21 433 24 325 
, 

4 000 000 12 1 15 1 5 729 1 5 729 1 9 342 . 19 342 23 1 68  23 1 68  26 781 26 781 30 395 

. 5 000 000 1 4 474 1'8 791 18 791 23 1 08 23 108 27 679 27 679 31 996" 31 996 36 .313 

6 000 000 1 6 786 21 793 21 793 26 799 26 799 .32 1 00  32 100 37 1 0� 37 1 07 42 1 1 3  

7 000 000 19 060 24744 24 744 30 429 30 429 36 448 36 448  42 1 33  42 133 47 .81 7 

7 500 000 20 1 84  26 204 26 204 32 224 32 224 38 598 38 598 44 618 44 618 50 638 
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(4) Für Umbauten und Modernisierungen kann bei einem durchschnittlichen Schwierigkeitsgrad ein Zu
schlag bis 33 Prozent auf das Honorar vereinbart werden. 

(5) Innenräume können nach den in Absatz 6 genannten Bewertungsmerkmalen folgenden Honorarzooen 
zugeordnet werden: 
1 .  Honorarzone I: Innenräume mit sehr geringen Anforderungen, 
2. Honorarzone 1 1 : Innenräume mit geringen Anforderungen, 

" 

3. Honorarzone 111: Innenräume mit durchschnittlichen Anforderun,gen, 
4. ' Honorarzone , IV: Innenräume mit hohen Anforderungen, 
5. Honorarzone V: Innenräume mit sehr hollen Anforderungen . .  

(6) , Für die Zuordnung zu den Honorarzonen können folgende Bewertungsmerkmale herangezogen werden: 
1 .  Anforderungen an die Einhaltung der Nachhallzait, 
2. Einhalten eines bestimmten-Frequenzganges der Nachhallzeit, 
3. Anforderungen an die räumliche und zeitliche Schallverteilung, 
4. akustische Nutzlingsart des Innenraums, 
5. Veränderbarkeit der akustischen Eigenschaften des Innenraums. 

v> O.bjektliste für die Raumakusti.k 
Die nachstehend aufgeführten Innenräume können in der Regel den Honorarzonen wie folgt zugeordnet 
werden: 

' ' 

. Objektliste - Raumakustik 
� 

Pausenhallen, Spielhallen, Uege- und Wandelhallen 

Großraumbüros 

Unterrichts-, Vortrags- und Sitzungsräume 

- bis 500 m3 

- 500 bis 1 500 m3 

- üt>er 1 500 m3 

Filmtheater 

- bis 1 000 m3 
� 

- 1 000 bis 3 000 m3 . 

- über 3 000 m3 

Kirchen 
" 

- bis 1 000 m3 

- 1 009 bis 3 000 m3 

- über 3 000 m3 � 

Sporthallen, Turnhallen 

- nicht teilbar, bis 1 000 m3 

- teilbar, bis 3 000 m3 
. 

Mehr"Zweckhallen 

- bis 3 000 m3 

- über 3 000 m3 
-

Konzertsäle, Theater, Operi1,!äu� 
Tonaufnahmeräume, akustische Messräume 

Innenräume mit veränder1ichen akustischen- Eigenschaften 

(8) § 52 Absatz 3 kann sinngemäß angewendet werden. 

Honorarzone 
I 11 111 IV V -
x 

x 

x-

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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1 .3 . Geotechnik 

1.3.1 Anw�ng8bereich 
(1) Die Lei$tUnQe!:, für Geotechnik !<önnen die. Beschreibung und Beurteilung der Baugrund- und Grund

wasserverhältnisse für Gebäude und Ingenieurbauwerke im Hinblick auf das ObjEtkt und die Erarbeitung 
einer GrOndungsempfehlung umfassen. Dazu gehört auch die Beschreibung (der Wechselwirkung zwi
scl'len Baugrund und Bauwerk sowie die Wechselwirkung mit der Umgebung. 

(2) Die Leistungen können InsbeSondere das Festlegen �on Baugrundk�flnwerteh ond von Kennwerten für 
rechnerische Nachwei�e zur Standsichel't;1elt und Gebrauchstauglichkeit des Objektes, die Abschätzung 
zum Schwankungsbereich des Grundwassers sowie die Einordnung des Baugrunds nach bautechni-
sehen Klassifikationsmerkmaten umfassen. .. ' ( . 

1 .3.2 Besondere Grundlagen des Honorars ; � -.;:. . 
(1) Das Honorar der Grundleistungen kann sich nach den SnreChenbar&n"Kosten der Tragwerksplanung 

nach § 50 Absatz 1 bis 3 für das .gesamte Objekt aus Bauwerk und Baugrube richten. 
(2) Das Honorar für Ingenieurbauwerke mit großer Längenausdehnung (Linien bauwerke) kann ergänzend 

frei vereinbart werden. ' 

1 .3.3 Leistungsbild Geotechnik 
(1) Grundleistungen können die 8eschreib�,,"g und Beurteilung der Baugrund- und Grundwasserverhält

nisse sowie die daraus abzuleitenden Empfehlungen für die GrOndung einschließlich der Angabe der 
Bemessungsgrößen für eine Flächen- oder PfahlgrOndung, H inweise zur H�tellung und Trockenhaltung 
der Baugrube und des Bauwerks, Angaben zur Auswirkung des Bauwerks auf die Umgebung und auf 
N�chbarbai.lwerke sowie Hinweise zur Bauausführung umfassen: Die Darstellung der Inhalte kann im 
Geotechnischen 8eri�ht erfolgen. ' 

. 

(2) Die Grundleistungen können in folgenden Teilleistungen zusammengefasst und wie folgt in Prozentsät
zen der Honorare der Nummer 1 .3.4 bewertet werden: 
1 .  für die Teilleistung a (Grundlagenermittlung und,.Erkundungskonzept) mit 1 5  Prozent, 

. 2. für die TeilJeistung b (Beschreiben der Baugrund- und Grundwasserverhältnisse) mit 35 Prozent, 
3. für die Teilleistung c (Beurteilung der Baugrund- und Grundwasserverhältnisse, Empfehlungen, Hin

weise, Angaben zur BemesSung der GrOndung) mit 50 Prozent. 
(3) Das Leistungsbild kann sich wie folgt zusammensetzen: 

Grundleistungen Besondere Leistungen 

Geotech� Bericht 

a) Grundlagenermittlung und ( Erkundungskonzept - Beschaffen von 8estandsunterlagen 
- Klären der Aufgabensteilung, Ermitteln der - Vol'bereiten und MitWirken bei der Vergabe von 

.' l Baugrund� . un� Grundw�sserverhältnisse Aufschlussarbeiten und deren Überwachung ' 
auf Basis vorhandener UnterJageti 

_ Veranlassen von Labor- und Felduntersuchun-
. - Festlegen und Darstellen der erforderlichen ' 'gen 

Baugrunderkundungen 
b) Beschreiben der 8augrund- und Grundwasser

verhältnisSe 
- Auswerten und Darstellen der Baugrunder

- Aufstellen von geotechnischen Berechnungen 
zur Standsicherheit oder Gebrauchstauglich.., 
keit, wie zum Beispiel Setzungs-, Grundbruch
und Geländebruchberechnungen 

kundungen sowie der Labor- und Feldunter .. - Aufstellen 'von hydrogeologisehen, geohydrauli-
suchungen . sehen und besonderen numerischen Berech-

� Abschätzen des Schwankungsbereichs von nungen 
WasserStänden und/oder Druckhöhen im - Beratung zu Dränanlagen, Anlagen zur Grund-
Boden wasserabsenkung oder sonstigen ständigen 

- KlassifIZieren des Baugrunds und Festlegen oder bauzeitlichen Eingriffen in das Grundwas-
der Baugrundkennwerte ser 

c) Beurteilung der Baugrund- und Grundwasser- - Beratung zu Probebelastungen sowie fachtech-
verhältnisse, Empfehlungen, Hinweise, Anga- nisches Betreuen und Auswerten 
ben zur Bemessung der GrOndung , - geot�hnische Beratung zu GrOndungselemen-
- Beurteilung des Baugrunds ten, . Baugruben- oder Hangsicherungen und. 

E f ht f" d' G "  d 't A b Erctbauwerken, Mltwirkung . bei . der Beratung -:- mp e 4119 �r le. . run ung ml nga e zur Sicherung von' Nachbarbauwerken . 
der geotechmschen BemessuRgsparameter . . � . . : 'j 

'
. 

(zum Beispiel Angaben· zur Bemessung einer -- Untersuchungen zur 8eruckslchtigung dynami
Flächen� oder PfahlgrOndung) 

. scher Beanspruchungen bei der Bemessung 
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. Grundleistungen Besondere Leistungen 

.- AhQabe. det zu erwartenden Satzungen fOr die des Objekts oder seiner Gr:üOdung sowie Bera-:-
vom Tra,gwerksplaner im Rahmen der Entwurfs- tungsleistungen zur Vermeiaung oder Beherr-
planung nach § 49'zu erbringenclen Grund/eis- schung von dynamischen Einflüssen 
tungen - Mitwirken bei . der Bewertung von Nebenange-

. boten aus geotechnischer Sicht , 

� Hinweise zur Herstellung und Trockenhaltung 
der Baugrube und des Bauwerks sowie Anga- - Mitwirken während der Planung oder Ausfüh-

Baumaßnahme auf ben zur Auswirkung der rung des Objekts sowie Besprechungs- und 
NachbSrbauwerke ' Ortstermine " 

- Allgemeine Angaben zum Erdbau - geotechnische Freigaben 
. 

-:-: Angaben zur geotechnisehen Eignung von Aus-
hubma�rial zur Wiederverwendung bei der be-

" treffenden Baumaßnahme sowie Hinweise zur 
Bauausführung 

1 .3.4 Honorare Geotechnik 
(1 ) Honorare für die in t;.Iummer 1 .3:3 Absatz 3 'aufgeführten Grundleistungen können nach der folgenden 

Honorartafel bestimmt werden: � 

tiOnorwzone I Honorarzone 11 . Honorarzone 111 Hon()rarzone IV 
sehr geringe geringe durchschnittliche hohe Anrechen- Anforderungen Anforderungen Anforderungen Anforderungen bare Kosten 

in Euro von bis von bis von bis von bis 

Euro Euro .Euro Euro 

50 000 789 1 222 1 222 1 654 1 654 2 1 05 2 1 05 2 537 

75 000 951 1 472 1 472 1 993 1 993 2 537 2 537 3 058 

100 000 1 086 1 681 1 681 2 276 2 27& 2 896 2 896 3 491 

1 25 000 1 204 ' 1 863 1 863 2 522 2 522 3 210 3 210 3 869 ' 

150 000 1 309  2 026 2 026 2 742 2 742 3 490 3 490 4 207 

. 200 000 1 494 2 31 2  2 312 3- 1 30  � 130 3 984 3 984 4 802 

300 000 1 800 2 786 2 786 3 772 3 772 4 800 4 800 5 786 -

400 000 2, 054 3 1-79 3 1 79 4 304 4 304 5 478 5 478 6 603 

500 000 2 276 3 522 3 522 4 768 4 768 6 069 6 069 7 315 

750 000 2 740 4 241 4 241, 5 741 5 741 7 307 7 301 8 808 

1 000 000 3 1 25 4 836 4 836 6 548 6 548 8 334 8 334 10 045 

1 500 000 3 765 _.-, 5 827 5 827 7 889 7 889 10 041, 10 041 12 103 

2 000 000 4 297 6 650 6 650 9 003 9 003 1 1 459 " 1 1 459 13 81 2 

3 000 000 5 1 75 8 009 8 009 1 0 842 10 842 13 799 13 799 1 6 633 

5 000 000 6 535 10 1 1 4  10 1 1 4 1.3 693 13 693 17 428 1 7 428 21 007 

7 500 000 7 878 1 2 1 92 , 1 2 192 1 6 506 16 506, 21 007 21 007 25 321 

10 000 000 8 994 13 91 9 ' 13 91 9 18�844 18 844 23 983 23 983 28 909 

15 000 000 10 839 16 775 16 775 22 71 1 22 71 1 - 28 905 28 905 34 840 

20 000 000 12 373 19 1 48 . 19 148 25 923 25 923 32 993 32 993 39 769 

25 000 000 13 708 21 21 5  21 215 28 722 28 722 36 556 . 36 556  44 063 

Honorarzone V 
sehr hohe 

AnfOrderungen 

von, bis 

Euro 

2 537 2 970 

3 058 3 579 

3 49.1 4 086 

3 869 4 528 
-

4 207 4 924 

4 802 5 621 

5 786 6 772 

6 603 7 728 

7 315 8 561 

8 808 1 0 308 

1 0 ,045 1 1 756 

1 2 103 1 4 165 

13 81 2 1 6 165 ' 

16 633 19 467 

, 21 007 24 586 

25 321 29 635 

28 909 33 834 

34 840 40 776 

39 769 46 544 

44 063 51 570 

(2) Die Honorarzone kann bei den geotechnlschen Grundleistungen auf Grund folgender Bewertungsmerk-
male ermittelt werden: . 

, , 

1 .  Honorarzone I: Gründungen mit sehr geringem Schwierigkeitsgrad, insbesondere gering setzungs
empfindliche Objekte mit einheitlicher Gründungsart bei annähernd regellTläßigem Schichtenaufbau 
des Untergrunds mit einheitlicher Tragfähigkeit und Setzungsfähigkeit innerhalb der Baufläche; 

2. Honorarzon8 1 1 :  Gründungen mit geringem Schwierigkeitsgrad, insbesondEh . 
- setzungsempfindliche Objekte sowie gering setzungsempfindliche Objekte mit bereichsweise un

terschiedlicher Gründungsart oder bereichsweise stark unterschiedlichen la�ten bei annähernd 
regelmäßigem Schichtenaufbau des Untergrunds mit einheitlicher Tragfähigkeit und Setzungsfä
higkeit innerhalb der Baufläche, 

.. 
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- gering setzungsernpfindliche Objekte mit einheitlicher Grün'dun�sart bei unregelmäßigem Schich
,ten�ufbai.J .des Untergrunds mit unterschiedlicher Tragfähigkeit und Setzungsfähigkeit innerhalb der 
SaufJäbhe; ' ,1 . 

3. Honorarzone 111: Gründungen mit durch$ChniUlichem Schwierigkeitsgrad. insbe$ondere 
- st8rk setzungsempfindliche Objekte bei annähemd regelmäßigem Schichtenaufbau des'Untergrunds 

mit einheitlicher Tragfähigkeit und Setzungsfähigkeit innerhalb der Baufläche, . . 
- setzungsempfindlich$ Objekte sowie geri!1g setzungsempfindliche Bauwerke mit bereichsweise 

unterschiedlicher Grüric::lungsart oder bereichsweise stark unterschiedlichen· Lasten bei unregelmä
. ßigem Schichtenaufbau des, Untergrunds mit unterschiedlicher Tr�gfähigkeit und Setzungsfähigkeit 
innerhalb der Baufläche, 

- gering se��ng�empfindliche Objekte 'mit einheitlicher Gründu[lgsart bei , unregelmäßigem' Schich
tenaufbau äe� Uritergrunds mit stark unterschiedliCher Tragfähigk-eit und Setzungsfähigkeit inner
halb der Baufläche;" 

. _ .  

, 4. Honora.-:zone IV: Gründungen mit hohem Schwierigkeitsgrad, insbesondere " , 
- stark �etzungsempfindliche Objekte 0 bei unregelmäßigem SChi6htenaufbau .deS Unter9nM1ds mit 

unterSchiedlicherTragfähigke.it und Setzungsfähigkeit innerhalb der Baufläche, 
:.. setzungsempfindliche Objekte sowie gering setzungsempfindliche Objekte mit bereichsweise un

terschiedlicher Gründungsart oder bereichsweise stark unterschiedlichen Lasten bei unregelmäßi� 
gern Schichtenaufbau des 0 Untergrunds mit stark unterschiedlicher Tragfähigkeit 00 und Setzungs
fähigkeit innerhalb �er Baufläche; 

0 

5. Honorar:zone V: Gründungen mit sehr hohem SchwierigkEritsgrad, insbesondere 
stark setzungsempfindliche Objekte bei unregelmäßigem Schichtenaufbau des Untergrunds mit stark 
unterschiedlicher Tragfähigkeit und Setzungsfähigkeit innerhalb der Baufläche. . .  

(3) § 52 Absatz 3 kann sinngemäß angewendet werden. 
(4) Die Aspekte des Grundwassereinflusses auf das Objekt und die Nachbarbebauung können bei der Fest

legung der Honorarzone zusätzlich b�rücksichtigt werden. 

1 .4 Ingenieurvef!'l8SSung 

. 1 .4.1 AnwendUngabereich 
. 

(1) 0 Leistungen der Ingenieurvennessung können das Erfassen raumbezogener Daten über Bauwerke und 
Anlagen, Grundstücke 'und Topographie, das Erstellen von Plänen, das Übertragen von Planungen in die 
Örtlichkeit sowie das vermessungstechnische Überwachen der Bauausführung einbeziehen, soweit die 
Leistungen mit besonderen instrumentellen und vermessungstechnischen Verfahrensanforderungen er
bracht werden müssen. Ausgenommen von Satz 1. sind Leistungen, die nach landesrechtlichen Vor
schriften für Zwecke der landesvermessung und des Liegenscl'laftskatasters durchgeführt werden. 

(2) Zur' lngenieurvennessung können gehören: 
1 .  Planungsbegleitende Vermessungen für die Planung und den Entwurf von Gebäuckm, Ingenieurbau-

werken, Verkehrsanlagen sowie für Flächenplanungen, 
. 0 

2: Bauvermessung vor und während der BauausfüHrung und die abschließende Bestandsdokumenta
. tion von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen, 

3. sonstige vermessungstech"ni!che Leistungen:" 
. 

- V�nnes$ung an Objekten außerhalb der Planungs- un�d Bauphase, 
- Vennessung bei Wasserstraß�n, 
... Femerkundungen, die das Aufnehmen, Auswerten und Interpretieren von Luftbildern und anderer 

raumbezogener Daten umfassen,. die durch Aufzeichnung über eine große Distanz erfasst sind, als 
Grundlage insbesondere für Zwecke der Raumordnung und des Umweltschutzes, 

- vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geographisch-geometrischen Datenbasen für '  
raumbezogerie Infonnationssysterrie sowie 

0 

- vennessungstechnische, Leistungen, soweit sie nicht in Absatz 1 und Absatz 2 erfasst sind. 

1 .4.2 Grundlagen des Honorars bei der Planungsbegleitenden Vermessung 
.,0 (1 ) Das Honorar fOr Grundleistungen der Planungsbegleitenden Vennessung kann sich nach der Summe der 

Verrechnungseinheiten, der Honorarzone in Nummer 1 .4.3 und der Honorartafel in Nummer 1 .4.8 rich-
ten. 

. 

(2) Die Verrechriungseinheiten können sich aus der Größe der autzunehmenden Flächen und deren Punkt-' 
. dichte berechnen. Die PUf'!ktdichte, beschreibt die durchschnittliche Anzahl der für äie Erfassung der 
planungsrelevanten Daten je Hektar zu messenden Punkte. 
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. (3) Abhängig,von der Pllnktdichte könn�n die F!ächen den nachstehenden V.errechnungseinheiten (VE) je 
Hektar (ha) zugeordnet,werden: 

. 

sehr geringe Punktdichte (ca. 70· Punkte/ha) 50 VE 
geringe Punktdichte (ca. 150 Punlde/ha) . 70 VE 
durchschnittliche Punktdichte . (ca. 250 Punkte/ha) 1 QO VE 
hohe Punktdichte (ca� 350 Punkte/ha) 130 VE _ 
sehr hohe Punktdichte (ca. 500 Punkte/ha) 150 VE 

(4) Umfasst ein Auftrag Vermessungen für mehrere Obiekte, so können die Honorare für die Vermessung 
jedes Objekts getrennt berechnet werden. 

1 .4.3 Honorarzonen für GrundleistUngen bei der Planungsbegleitenden Vermessung 
(1) Die Honorarzone kann beLder '. Planungsbegleitenden Vermessung auf Grund · folgender Bewertungs

merkmale ermittelt werden: 
a) Qualität der vorhandenen Daten und Kartemjn�rla:gen 

sehr hoch • . . • . . . . . . .  '.' . . . . . . • . . . • . . . . . .  : • . • . . . . . • . . . . . . . . .  � . . . • . . . . . . . . . . . .  ' .' . . •  . . . . . . . . . .  1 Punkt 
hoch . . . .. . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . • . .  . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 Punkte 
befriedigend . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . .  

' 
• . • .  : . . . . . . .  " . .  : . . . . . . . . . 3 Punkte 

kaum ausreichend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 Runkte-
mangelhaft . . . . . . . . . � . . • . . .  ' . .  � . . . . . . . . • . . . . . . . .  � . . . . . . . . . . . . . .  " . . . . . . . . . •  , . . . . . . . . . . . . . . . .  5 Punkte 

b) -Qualität des vorhandenen geodätischen Raumbezugs 
sehr hoch . . . . . . . . .  ." . . . . • . . .  ' . . . . . . . . . . .• ; , . . . . . .  '-.: . . . . . . . . . . . . . .  ; . . • . . . . . . .  ' . .  ; . . . . . . . . . . . . . .  1 Punkt 
hoch . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . . .  '. ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ' 

. . . . . . • . . . . . .  2 Punkte 
befriedigend . . . . . • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . • . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .  " 3. Punkte 
kaum ausreichend . . . . . . . . . . .  '. " . . . . . • . . .  " � . . . •  ' "  . . . . . . . . .. ." . . . . . .  ',' . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  4 punkte 
'mangelhaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . .  � . . . . . . . . . . . 5 Punkte '

c) Anförderungen an die Genauigkeit 
sehr gering , .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , . . .. . . . . . . . . . . . .  : . . . .  ;' . . . . . . . . . .. . . ; . . . . . . . . . . .  1 Punkt -
gering . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  , . .  ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . .. . . . . .  : . . . .  2 Punkte ' 

- durchschnittlich ' " . .  ' . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  " . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . ... . . . . . . . . . . .  3 P,unkte 
hoch . . . . . . . • . . . . .  , . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . .  - . . .  4 Punkte 

, sehr hoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 Punkte-
d) Beeinträchti�ungen durch die Geländebeschaffenheit und beLder Begehbarkeit 

s�hr gering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .  � . . . . . . . . . . . .  " . .  . . . . . . . .  1 bis 2 Punkte 
'gering . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .  : . • . . . . . . • . . .

.
. . . . • . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . .  3 ,bis 4 Punkte 

durchschnittlich . . . . . . . . . . . . . . . .  : . .  : . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i . • • .  ; . • • • • • •  5 bis 6 Punkte 
hoch . . . . . . . . . . . .  ' . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; .' . . . . . . • .  ; . . . . . .  

-
. . . • .  ; ;  . . . . . • .  7 ·bis 8 Punkte 

sehr hoch , . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 bis 1 Oi Punkte 
e) Behinderung durch�Bebauun9 und Bew\Jchs 

sehr gering ' . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . . ,"" . . . . . . . _ . . . . . . . . .  ' . . . . . . . : . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  1 bis 3 Punkte 
gering . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . .  : . . . . .. . • . . . . . . . . . • . • .  , . . . . .  4'bis 6 Punkte 
durchschnittlich . ; . . . . . . . • . . . . .  ; . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _ • . . . . •  ' . . . .  

' 
. . .. ; . . . • . . 7 bis 9 Punkte 

. hoch . . . . . . . . . . . . .
.. . . . ' . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ; .: . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :· . . . .  ; ·. 1 0  bis 1 2  Punkte 

sehr hoch . . . . . . . . . . . .  '. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. . . . . . . .  ' . . . . . . . .  1 3  bis 1 5  Punkte 
f) Behinderung durch Verkehr 

sehr gering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  J . . .. . . . . . . . . . . . .. . •  -. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 bis 3 Punkte 
gering • . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . .  ', • " . . . • . . . . . .  , . . . . . . • . • . • . . . .  

'
. . • . . • • • . .  4 bis 6 Punkte 

durchschnittlich . ; • . . . . .  ; . • . . . . . . . . . .  '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .  

'
. . .  7 bis 9 Punkte 

hoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ',' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  " 1 0  bis 1 2  Punkte 
sehr hoch . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .  '.' . . . . . . . . . . .  .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -1 3 bis 1 5  Punkte 

(2) pie Honorarzone kann sich aus der Summe der Bewertungspunkte wie folgt ergeben: 
Honorar;zone I . . . . . . . . . . . . . . . .  " . . . . . . . • . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  bis 1 3  Punkte 
Honorarzone 11 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

' 
. . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 bis 23 Punkte 
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Honorarzone nr . . . .. .  c " : .' . • . . . . . . . .  
' 
• .  ' • • . . . . •  ': ' � . . . . . . . . . . . . . . . .  ; ' . . . . .  : • • • • • •  � " " " , ' 24 bis 34 punkte 

Honorarzone IV . . . . . •  � . . • . . . .  � . . , ' ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; . . . . . . . . . . . . .  ': . . . . .  : . ; . . . . . . .  35'bis 44 Punkte 
:Honorarzone V . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45 bis'55 Punkte. 

1 .4A Lei8tungSI;Jild Planungebeglebrid8 �8Sling 
, 

(1) oas. Leistungsbild Planuhgsb8gleltende Vermessung kanh die Aufnahme planungnlevanfer Daten und 
die Darstellung in analoger und digitaler Form, für die Planung und den Entwurf von Gebäuden, Inge
riieurbauwerken, Verkehrsanlagen sowie für Aächenplanungen ul11f�en, 

(2) Die Grundleistungen
'
können in vier Leistungsphasen zusammengei�st unefwie folgt in Prozent�tzen . 

der Honorare der Nummer;1 .4.8,Absatz 1  bewertet werden: '� , " 

1 .  für die Leistungsphase 1 (Grundlagenennittlung) mit 5 Prozent, , ;  
2. für die Leistungsphase 2 (Geodätischer,RaumbezlJg) mit 20 Pro�nt, ' 

-3 . . für die- leistungsphase 3 (verme8sUngst8cJ,nische Grundlagen) ri:Ht 65 Prozent, 
.-4. für die Leistungsphase 4 (Digitales Geländemodell) mit 1 0  Prozent. 

(3) Das �eistu�gsbild kann sich wie folgt zu�minenSetzen: 

Grundleistungen 

a) Einholen von Informationen ' und Beschaffen 
VOn Unterlagen über die örtlichkeit und d� ge-
plante Objekt , 

b) Beschaffen vermessungstechnischer Unterla� 
gen 4.nd Daten 

c) Ortsbesichtigung 
d) Ermitteln des Leistungsumfangs in Abhängig

, keit Ivon den Genauigkeitsanforderungen und 
dem Schwierigkeitsgrad 

Besondere LeistUngen 

>-, . " ' " , , ' • .  - Schriftliches Einholen voh Genehmigungen zum 
,Betreten von ' Grundstöcken, 'Von Bauwerken, 
zum Befahren von , G8wässem und für anord
nungsbedürftige Verkehrssicherungsmaßnahmeh 

a) Erkunden und Vermarken von Lage- und Hö,. .... Entwurf, Messung und Auswertung von SohCiler-
henfestpunkten netzen'-hoher' Genauigkeit' 

b) FertiQen von Punktbeschreibungen und Ein- - Vemiarken auf Grund besQndererÄnforderungen 
messungsskizzen 

' _ Aufstellung von Rahme�rnessprogramfnen ' 
c) Messungen zum Bestimmen der ' Fest,. und 

Passpunkt� , 

d) Auswerten der Messungen -und Erstellen des 
Koordinaten- und HöhenverzeichnisseS 

-r-----------��--�---------------.------------------�--------------4 
a) Topographische/morphologische Geländeauf� 

nahme einschließlich Erfassen von Zwangs;. 
, punkten und planungsrelevamer Objekte 

b) Aufbereiten und Auswerten der erfassten Daten 

- Maßnahmen ,für anordnungsbedurftige Ver
kehrssiCherung 

-:' Orten und Aufmessen des unterirdischen Be
standes 

c) Erstellen eines digitalen Lagemodells mit aus- -,Vermessungsarbeiten unter Tage, unter Wasser 
gewählten planungsrelevanten Höhenpunkten oder bei Nacht 

� ,  

d) .. Obemehmen von Kanälen, Leitungen; Kabeln 
und unterirdischen Bauwerken , aus vorhande-' 
nen Unterlagen 

' 

e) Übernehmen des Uegenschaftskatasters 
1) Übemehmen der bestehenden öffentlich-recht

lichen Festsetzungen 
g) Erstellen , von Plänen mit Darstellen der 

Situation im Planungsbereich mit ausgewählten 
pianunQsrelevanten Höhenpunkten 

") DetaillierteS Aufnehme., bestehender , Objekte 
" u,nd Anlagen neben der normalen topographi

schen Aufnahme wie . zum Beispiel Fassaden 
und Innenräume von Gebäuden 

-: Ermitteln von Gebäudeschnitten 
- Aufnahmen über den festgelegte" Planungsbe-

reich hinaus 
I 

. 

- Erfassen zusätzlicher M.,-krnale wie zum; Bei-, 
spiel Baumkronen 

h) Uefem der Pläne und Daten in analoger und -' Eintragen von Eigentümerangabeh 
digitaler Form ' - Darstellen inl verschiedenen M�stäben 
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Grundleistungen 

\ 

�. 

4. Digitales Geläridemoclell 

a) Selektion der die Geländeob8rfläche beSchrei-
benden'Höhenpunkte und BruchkaQtenaus der 
Gelän�eaufnahme 

b) Berechnung eines digitalen Geländemodells 
cJ Ableitung von Geländeschnitten 
d) Darstellen der .Höhen in Punkt-, RaSter- oder 

I " : Schichtlinienform 
\ . 

e) Uefern der Pläne und Daten in analoger und 
digitaler Form 

1 .4.5 GrundlaGen des Honorars bei "',Bauvennessung 

� Leistungen 
- Ausarbeiten der Lagepläne entsprechend der 

. r:echttichen Bedingungen für ' �liche Ge-
nehmigungsverfahren 

- Übernahme der Objektplanung in ern digitales 
Lagemodell 

-; 
.' 

/ 

(1) Das Hono� für Gtundleistungen bei der Bauvefnlessung kann sich nach.den anrechenbaren Kosten 
des Objekts, der Honorarzone in Nt:lmmer 1 .4.6 und der Honorartafel in Nummer 1 ;4.8 Absatz 2 richten. - - ,  . ( , ' . ' 

(2) Anrechenbare Kosten können die Herstellungskosten des Objekts darstellen. Diese können entspre;' 
chend § 4 Absatz 1 und 
1 .  bei Gebäuden entspreehend § 33, 
2. bei Ingenieurbauwerken entsprechend § 42, 

3. bei Verkehrsalllagen entsprechend § 46 
ermittelt werden. 
Anrechenbar können bei ' Ingenieurbauwerken 1 00 Prozent, bei Gebäuden und Verkehrsanlagen 80 Pro-
zent der ermittelten Kosten sein. 

. 

(3) Die Absätze 1 und 2 sowie die Nummer 1 .4:6 und Nummer 1 .4.7 finden keine Anwendung für.vermes
sungstechnische Grundleistungen bei ober- und unterirdischen Leitungen, Tun�I":, Sto(J8n"' und Kaver
nenbauwerken, innerörtlichen Verkehrsanlagen mit übeFV'iegend innerörtlichem Verkehr, bei Geh- und 

·' Radwegen sowie Gleis- und Bahnsteiganlagen; Das Honorar für die in Satz 1 genannten Objekte kann 
ergänzend frei vereinbart werden. . . . 

- , 
.. , . 

1.4.8 HbnOrarzonen fOr Grundleistu.n bei der S8uvermessung 
(1) Die Honorarzone:kann bei der Bauvermessung auf Grund fojgender Bewert�ngsmerkmate ermittelt wer-

den: . .' ,. . ' ; ' , . 

a) . Beeinträchtigungen durch die Geländebeschaffenheit und bei der BegehbarXeit 
sehr" gering ' . .  ::' . . .  ' . . . . . . . .  ' .' . . . . . . . . . .  .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . .  ' .' 1 Punkt · 

, _  , . '" .. _ . .  j ," ' 'I : _. ,  ' 

gering · . . . . . . . . . . . .. .  : . . . . . . .  : . . . . . .  ' . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . .  : ' . .  ' . . . . . . . . . . . . .  "", . . . . . . . . . . . . . .  2 Punkte 
durchschnittl!qh . . . . • . . . . . . • . . • . . . .  � . . . .  ;'0 • • • •

.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  , • • • • • • • • •  • • • •  3 Punkte 

hoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . .  4 Punkte 
sehr hoch' . . . . . . . . . .. . . . .  .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 Punkte 

b) Behinderungen durch Bebauung und Bewuchs " 
sehr gering . . . . .. .  � . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . .. ; . .  . - . . . . . . . . . . .  .- . .. ; . . . . . . .  .- . . . · . . .  .' . ;' . .  ' . . . .. .  1 bis 2 Punkte 
gering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . .  ;-. . .  :: . . . . . . . .  3 bis 4 Punkte ' � �, ' . -� • .  , '" _ / 'c-. . '- . ,  , , , f , � , � 

• " �rchschnittltch . . . . . . . . . . . . . . .  ; . . . . . . • .  ; � . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; ; . . . . . . .  '. . 5 bls .6 Punkte 
" . ' � " \ ,  --" . hoch . , . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  ' . . . . . . . ... . . . . . . .  "l., • • • • • : • • • • •  , • • • • • •  � • • • • • • • • •  7 bis 8 Punkte 

sehr· hoch . . . . .  ; ., . . .. . • . . . •  , . .  � . . .  � . . . . . . . . . . . . � . .  , . . . . . . . .  ,. , . . . . . .  ' . . . . . . . . .  : . . . . . . . . '. 9 .bis 1 0  Punkte 
c) Behinderung dtlrcti den Verkehr 

sehr gering . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . .  . -. . . . .  .-?:: . .  :' . . . . . . .  ' . . . .  , . . . . . . . . .  �' . ,' . .  : . .. . .  ' 1 bis 2 Punkte 
' gering . . . . . . .. . . . .  , . . . . . . : .. . , . . .  : . . .  : . . . . . . .  � . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . .  � . . . . . . . . . . . . .  3 bis 4 Punkte 

durchschnittlich . .. . . . . . . . . . . . .  : . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .- . . . . .  ' . '  . . . . . . . . . . .  5 bis 6 Punkte 
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hoch . �  . . . . . . . . . .  �., . . .  , . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . .  / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . .. . . . . . . . .  7 bis 8 Punkte 
sehr hocl;l . .  ,o • • • • • • • • • •  

' 

• • •  , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  � • • • • •

•

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  ;'. �' • •  9 bis 1 0  Punkte 
d) Arlfprdflrungen an die Genauigkeit 

sehr gering· . . . . . . . . . . .. . . .  � . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . •  , . . .  , ';' . . . . . . . . .. . . . . . ' ,0 " 1 ,  bis 2 Punkte 
gering . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
. . .  ' . . .. . . . . . ;:, . . . . . . . . , : . . .  .'.'" . 3 bis 4 Punkte 

durchsChnittlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . .  
'

" . . .  � . . . . .  5 bis 6 Punkte 
. hoch

' 
. . . .. . . . . . . . . . . .  ', ' . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . .  '. ' . . . . . . . . . . . . .  ' . . .  ". :� .. ... . . . o '  • ', 0 ' • , " ,': ,; : 7 bis 8 Punkte 

, . sehr hoch . . . . . .. .  ; . '. , : . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  : . . . . . . . . . . •  , . . . . . . .  , . . , . .- . . . . . . • .  .g bis 1 0-Punkte 
e) Anfofderungen durch die Geonletrie de§ Objekts " 

'sehr gering "'. ' . ; . , . , 'i , • • •  '. , , .. . . .  ', " • • • • •  , • • • • • • • •  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : • • • • • • • •  : . . . . . .  1 bis 2 Punkte . .  
gering'; . •  , . •  , . . . . .  ,' . .  : . . . . . . . .. . . . . . ,: . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . � . . . .. . .  : . . . . . .  , . . . . .  '. :3 bis 4 'Punkte 
durchschnittlich . i • • • • • •  : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  , ' 

• • • •  

' 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  ' . " .' . 5 bis 6 Punkte 
hoch . . . .  ' . , . . . . . . . . . .  .- , . • . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . .  ': . . . . . . . . . . . . . . .  : . . •  : . . . . .. . . . . . . . . ' . . •  ,: .  7 bis 8 Punkte 
sehr hoch . , . . . . . . .  , . . . . . . . . . .  ' . .  , . .  , .  , . . . . . •  � . , .  ' ," " .. " . ', " , . , . ;) . . . . . .  , . . .  ' ... . . .... i, '9 bis'10 Punkte 

f) B�hinderUng durch den Baubetrieb , , ' , 
sehr geri'ng . . . . .  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; • • • • • • •  :: . . . . . . . . .  , . , • • • •  -: . . . . . . . . . . . . . . . .  ',: 1 bis 3 Punkte 
gering . . . . . . . . . . .. . . . . .  ; . . . . . . . . . . . . .  ,o • • • • • • •  , 

•
• • • • • • • •  ' • •  

'

. : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  : • • •  :' 

• •  .4 bis 6 Punkte 
" durChsclinittlicti . . . . . . . . . . . .. . . . .  " . . . .  : : : . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  � . .  : . . . . : . . . .  : . .. . . . . .. , 7 bis 9 Punlde 

hoch , . . . . .  , , • .  .- . .  " . . . . . . . . . .  , . . .  " ,  . .  , . . . . .  ' ,i . . . .  
' 

• • . . . • . . • . . • • • .  , • • • • . • . . . . . . . . . . 1 0  bis 1 2, Punkte 
sehr hoch' . . . . . . .  " . .  ' . . . . . . . . . .  -,, ' ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  " Y  , , . - ·1 3 bis 1 5  Punkte. , 

(2) Die Honorarzone kann, sich aus der Summe der Bewertungspunkte wie folgt ergeben: 
Honorarzone I ' . bis 14  Punkte 

" Honorarzone " 15 bis 25 Punkte 
Honorarzone 111 26'bis 37 Punkte 
Honorarzone. IV 38 bis 48 P.unkte 

L 

HonorärzonecV '49 bis 60 Punkte. 

1 .4.7 '. LeistuRgsbild Bauvermessung 

" 

(1 ) Das Leistungsbild Bauverme�ung kann die vermessungslei$t�en für den Bau uQd die abschließende 
Bestandsdokurnentation von Gebäuden, Inge:nieurbauwerken .und V,erkehrsanlagen umfassen. 

(2) qie Grundleistungen können in fQnf J,..eisJunQsph� zusa�eng�asst .und ,wie, folg� in Prozentsätzen 
, der Honorare der

�
Nummer 1 .4.8 Absatz 2 ,bewertet werden: , " " , 

1 .  für die l-eistungsphase 1 (Baugeometrische Beratung) mit 2 Prozent, 
2. ' für die Leistufj9Sphase 2 (Absteckungsunterl�gen) mit 5 Prozent, " 

3. für die Leistungsphase 3 (BauvOrbereiten�e Vermessung) mit 16  Prozent, 
,. 4. für die Leistungsphase 4 (Bauausführungsvermessung) mit 62 Prozent, 

5. für die Leistungsphase 5 (Vermessungstechnische Überwachung der: Bauausführung) mit 1 5  Pro
zent. 

(3) Das Leisturigsbild kann sich wie folgt zusammensetzen: 

, Grundleistungen Besondere Leistungen 

1 .  Baugeometrische Beratung 

a) Ermitteln'aes Leistungsurnfanges in Abhängig..: - Erstellen von vermessungstechnischen Leis-
keit vom Projekt tU!lgsbeschreibungen 

b) Beraten, insbesondere· im Hinblick auf die er- - Erarbeiten von Organisationsvorschlägen über 
. . forderllchen Genauigkeiten und zur Konzeption . Zuständigkeitel1, Verantwortlichkeit und Sch�tt-

ei.nes M8$Sprogramms stellen der Objektvermessung 
cl' Festle.g8ll" eines für alle Beteiligten _ verbind- .- Erstellen von MesSprogrammen für Bewegungs� 

lichen MaB-, Bezugs- und Benennungssystems und Deformationsmessungen einschließlich 
. Vorgaben für die Baustefleneinrichtung - ... 
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Grundleistungen 

� 

a) Berechnen der Detailgeometrie anhand der 
Ausführungsplanung, Erstellen eines Abste
ckungsplanes und Berechnen von Abste
ckungsdaten einschließlich Aufzeigen von 
Widersprüchen (Absteckungsunterlagen) I 

3. Bat.lYOl1Mtr'eite ,Vermessung 

a) Prüfen und Ergänzen des bestehenden Fest
'punktfeld� 

b) Zusammenstellung und Aufbereitung der Ab
steckungsdaten 

c) Absteckung: Übertragen der ProjektgeOmetrie 
(Hauptpunkte) .und des BaufeIds in die .örtlich
keit 

d) Übergabe der'Lage- und Höhenfestpunkte, der 
Hauptpunkte und der Absteckungsunterlagen 

. an clas bauausführende Unternehmen 

4. Bauausführung8V8rmessl1ng 

BesoooElRit Leistungen 

- Durchführen von zusätzlichen Aufnahmen und 
ergänzenden Berechnungen, falls keine qualifi

'zierten Unterlagen aus der. Leistungsphase ver
messungstechniscl1e Grundlagen vorliegen 

- Durchführen von Optimierungsberechnungen im 
Rahmen der .8augeometrle (zum. Beispiel Flä-
chennutzung, Abstandsflächen) , 

- Erarbeitung von Vorschlägen , zur Beseitigung 
. von Widersprüchen , bei der Verwendung von 

Zwangspunkten (zum Beispiel bauordnungs
rechtliche Vorgaben) 

,/ " 

- Absteckung auf besondere Anforderungen 
(zum Beispiel Archäologie, Ausholzung, Grob

. ,absteckung, Kampfmittelräumung) 

a) Messungen zur Verdichtung des Lage- und. - Erstellen und KonkretiSieren des Messpro
Höhenfestpunktfeldes 

b) Messungen zur Überprüfung und Sicherung 
von Fest- und Achspunkten 

. 

' c) Baubegleitende Absteckungen der geometrie
bestimmenden Bauwerkspunkte nach Lage 
und Höhe 

d) Messungen zur Erfassung von Bewegungen 
und Defonnationen des zu erstellenden'Objekts 
an konstruktiv bedeutsamen Punkten 

e) Baubegleitende Eigenüberwachungsinessun· 
gen und deren DokUmentation 

f) Fortlaufende Bestandserfassung während ' der 
Bauausführung als Grundlage für den Bestand-
plan 

' 

gramms 
- Absteckungen unter Berücksichtigung von be

lastungs- und fertigungstechnischen Verfor
mungen 

-;- Prüfen der �aßgenauigkeit von Fertigteilen 
- Aufmaß von BallleIstungen, soweit ' besondere 

vennessungstechnische. , Leistungen gegeben 
sind 

- Ausgabe von Baustellenbestandsplänen wäh
rend der Bauausführunlf 

;,.. Fortführen der vennessungstechnischen Be
standspläne nach Abschluss der Grundleistun
gen ' 

- Herstellen von Bestandsplänen 

5. vennessungstechniSche Oberwachung der Bauausfühnmg 

a) Kontrollieren der Bauausführung durch ,stich- - Prüfen der Mengenennittlungen 
probenartige MesSungen an Schalungen und _ Beratung zu , langfristigen vermessungstechni-
entstehenderr Bauteilen (Kontrollmessungen) sehen O,bjektüberwachungen im Rahmen der 

b) Fertigen 'von Messprotokollen Ausführungskontrolle , baulicher Maßnahmen 
c) Stichprobenartige Bewegungs- und peformati- und deren Durchführurig 

onsmessungen an ; konstruktiv bedeutsamen - Vennessungen für die Abnahme von Bauleistun
Punkten des zu erstellenden Objekts gen, �oweit besondere verrnessungstechnische 

Anforderungen geg�n sind 

(4) Die Leistungsphase 4 ist abweichend von Absatz 2 bei Gebäuden mit 45 bis 62 Prozent zu bewerten. 

' .  
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1 .4.8 Honorare für Grundleistungen bei der tngenieurvermessung 
(1 ) Die Honorare für die i� N,ummer 1 .4.4 Absatz 3 auf�führten,Gru�dleistungen der Planungsbegleitenden 

Vermessung können sich nach der folgenden Honorartafel richten: " , . 

Honorarzone I Honorarzone " �norarzone IU Honorarzone IV ' Honorarzone V 

Verrecll-
' , s8br g9r1nge gelinge dul'Chschnittliche hohe sehr hohe 
Anfol'derungen Anforoerungen Anfol'derungen Anfol'clerungen Anfol'derungen , 

nungs- -
einheiten von bis von � bis von' bis von bis von bis 

Euro Euro - Euro Euro Euro 

6 , 658 777 777 914 - 914 1 051 1 051 1 170 1 170 1 289 
� 

20 953 1 123 1 123 1 306 1 30f? 1 489 1 489 1 659 1 659 1 828 
50 1 480 1 740 1 740 2 000 2 000 2 260 2 260 2 520 � 520 2 780 

103 2 225 2 616 2 616 3 007 3 007 3 399 3 399 3 790 3 790 4 182 

'188 3 325 3 826 3 826 4 327 4 327 4 829 4 829 5 330 5 330 5 831 
I 

278 4 320 '-- 4 931 4 931 5 542 - 5 542 6 153 6 153 " , 6 765 6 765 7 376 
359 5 1.56 5 826 5 826 6 547 6 547 7 21 7 7 217 7 939 7 939 8 609 

435 5 881 6 656 6' 656 7 437 7 437 8,212 8 212 8 994 8 994 9 768 

506 6 547 7 383 7 383 8 219 8 219 9 055 9 055 9 892 9 892 10 728 
659 7 867 8 859 8 859 9 815 9 815 10 809 10 809 1 1 765 1 1 765 12 757 

. 
822 9 187 10 299 1 0 299 1 1 413 11 413 12 513 12,513 1 3 625 13 625 14 7537 

1 105 1 1 332 12 687 1 2 687 14 002 14 002 15 336 15 336 16 672 1 6 672 18 006 
1 400- 13 525 14 977 14 977 16 532 16 532 1 8 086 1 8�86 1 9 642 19 642 21 1 96 

2 033 - 1 7 714 19 597 1 9 597 21 592 21 592 23 586 23 586 25 582 25 582 27 576 
2 71 3  21 894 24 217 24 21 7 26 652 26 652 29 086 '29 086 31 522 ' 31 522 33 956 
3 430 26 074 28 837 28 837 31 712 31 712 34 586 34 586 37 462 37 462 40 336 

4 949 34 434 38 077 38 077 41 832 41 832 45 586  45 586  49 342 49 342 -53 096 
7 385 46 974 51 937 51 937 51 012 57 012 62 086 62 086 67 162 67 162 72 236 

1 1 726 67874 75 037 75 037 82 312 82 312 89 586 89 586 96 862 96 862 104 136 

(2) Die Honorare fOr die in Nummer 1 .4.7 Absatz 3 Grundleistungen 'der Bauvermessung können sic,", nach 
der folgenden Honorartafel richten: 

' 

Honorarzone I H'onorarzone H Honorarzone 111 Honorarzone IV Honorarzone V 
sehr gelinge gelinge dul'Chschnittliche , hohe sehr hohe Anrechen- Anfol'derungen Anfol'derungen Anfol'derungen Anfol'derungen Anfol'cleru!1gen bare Kosten 

in Euro von bis von bis von ' bis von bis ,von bis 

Euro Euro Euro Euro Euro 

50 000 4 282 4 782 4 782 5 283 5 283 5 839 5 839 6 339 6 339 6 840 

75 000 4 648 ' 5 191 5 191 5 734 ' 5 734 6 338 6 338 6 881 , 6 881 7 424 

100 000 5 002 5 586 5 586 6 1 71 6 1 71 6 820 6 820 1 405 7 405 7 989 

150 000 5 684  6 349 6 349 7 013 7 01 3  7 751 7 751 8 416 8 416 9,080 

200 000 6 344 7 086 1 086 7 827 7 827 ' 8 651 ( 8 651 9 393 9 393 10 134 
250 000 6 987 7 804 7 804 8 621 8 621 9 528 9 528 '1 0 345 10 345 1 1  162 

300 000 7 61 8  8 508 · 8 508 9 399 9 399 10 388 1 0 388 1 1 278 1 1 278 12 169 
' /  

400 000 , 8 848 9 883  9 883  10 911 10 917  12 068 12 068 13 100' 13 100 1 4 134 

500,000 10 ,048 1 1 222 1 1  222 12 397 12 397 13 702 13 702 1 4 876 1 4 876 16 051 

600 000 1 1 223 12 535 1 2 535 13 847 ,  1 3 847 15 004 15 304 16 ,616 16 616 17 928 

750 000 12 950 1 4 464 14 464 '  15 978 15 978 1 7 659 1 7  659 19 173 '19 173 20 687 

1 000 000 15 754 1 7 596 1 7 596 19 437 1 9 437 21 483 21 483 23 325 23 325 25 166 

1 500 000 21 1 65 ' 23 639 23 639 26 1 13  26 1 13  28 862 28 862 31 336 31 336 33 810 
" 
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Honorarzone I HonorarzOO$ 11 Honorarzone 111 Honorarzone W Honorarzone V 
sehr geringe geringe durchschnittliche hohe ' sehr  hohe 

Anrechen- Anforderungen Anforderungen > Anforderungen Anforderungen / Anforderungen bare K�ten 
in Euro von bis von bis ' von bis von bis von bis -

Euro EUro Euro Euro Euro 

2 000 000 26 393 29 478 29 478 32 563 32 563 35 990 __ 35 _990 _ -39 075 39 075 42 1 60  

2 500 000 31 488 35 1 68  35 168 38 849 38 849 42 938 42 938 46 61 9 46 619 50 299 

� 3  000 000 36 480  40 744 40 744 45 008 45 008 49 745, 49 745 54 009  54 009  58 273 

4 000 000 46 224 51 626 51 626 57 029 57 029 63 032 63 032 68 435 68 435 73 838 

5 000 000 55 720 62 232 62 232 68 745 68 745 75 981 75 981 82 494 82 494 89 007 

7 500 000 78 690 81 888 87 t!88 97 085 , 97 085 107 305 107 305 1 1 6 502 1 1 6 502 125 700 
-, � 

1 0 000 000 100 876 11 2 667 1 1 2 667 124 458 1 24 458 1 37 559 1 37 559 149 350 149 350 161 140 

1 .4.9 $onstige'vermessungstechnische 'Leistungen 

" 

Für sonstige vermessungstechnische Leistungen nach Nummer 1 .4.1 kann ein Honorar ergänzend frei ver
einbart werden. ' 
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Anlage 2 
(zu . § 1 8  Absatz 2) 

GrundJeistungen 
im l�stungsbild Flächennutzungsplan 

, ' ,.- . 

Das Leistuhgsbild Flächennutzungsplan setzt sich aus folgenden Grundleistungen je Leistungsphase·zusammen: 
1 .  Leistungsphase 1 :  Vorentwurf für die frühzeitigen Beteiligungen 

a) Zusammenstellen und Werten des vorhandenen Grundlagenmaterials 
b) Erfassen der abwägungsrelevanten Sachverhalte 
c) Ortsbesichtigungen 
cf) Festlegen ergänzender Fachleistungen ·und Formulieren von Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer 

fachlich Beteiligter, soweit notwendig 
e) Analysieren und Darstellen des Zustandes des Plangebiets, soweit für die. Planung von Bedeutung und 

abwägungsrelevant, unter Verwendung "hierzu vorliegender Fachbeiträge . 

f) Mitwirken beim Festlegen. von Zielen und Zwecken der Planung 
g) . Era,rbeiten des Vorentwurfes in der vorgeschriebenen Fassung mit Begründung für die frühzeitigen Betei

ligungen nach'·den Bestimmungen des Baugesetzbuchs 
h) Darlegen der wes�ntlichen Auswirkungen der Planung 

Berücksichtigen von Fachplanungen i) 
j) Mitwirken an der frühzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung einschließlich Erörterung der Planun9-
k) Mitwirken an der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Stellen, die Träger öffentlicher Belange sind 
Q Mitwirken an der frühzeitigen Abstimmung mit den Nachbargemeinden 
m) Abstimmen des Vorentwurfes für die frühzeitigen Beteiligungen in der vorgeschriepehen Fassung mit der 

Gemeinde 
2. Leistungsphase 2: Entwurf zur öffentlichen Auslegung 

a) . Erarbeiten des Entwurfes in der vorgeschriebenen Fassung mit Begründung für die Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung nach den Bestimmungen des Baugesetzbuchs . .  . 

, 

b) Mitwirken an der Öffentlichkeitsbeteiligung 
c) Mitwirken an der Beteiliguhg der Behörden und "Stellen, die Träger öffentlicher Belange sind 
cf) Mitwirken an der Abstimmung mit den Nachbargemeinden 
e) Mitwirken bei der Abwägung der Gemeinde zu Stellungnahmen aus frühzeitigen Beteiligungen 
f) Abstimmen des Entwurfs mit der Gemeinde 

3. Leistungsphase 3: Plan zur Beschlussfassung 
a) :Erarbeiten des Planes in 'der vorgescnriebenen Fassung mit Begründung für den BeSchluss durch die Ge:-

meinde 
. 

b) Mitwirken bei der Abwägung der Gemeinde zu Stellungnahmen 
c) Erstellen des Planes in der durch Beschluss der Gemeinde aufgestellten Fassung. 
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Grundleistungen 
im Leistungsbild Bebauung�plan 

Anlage 3 
(zu § 1 9  Absatz 2) 

Das Leistungsbild Bebauungsplan setzt sich aus folgenden Grundleistungen je Leistungsphase ZUSammen: . • r 

1 .  Leistungsphase 1 :  Vorentwurf für die frühzeitigen Beteiligungen 
a) Zusammenstellen und Werten des vorhanoenen Grundlagenmaterials 
b) Erfassen der abwägungsrelevanten Sachverhalte 
c) Ortsbesichtigungen 
c:I) Festlegen ergänzender Facl1leistungen und Formulieren von Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer 

fachlich Beteiligter, soweit notwendig . . 

, /, 

e) Analysieren und Darstellen des Zustandes des Plangebiets, soweit für die Planung . von Bedeut4ng und 
abwägungsrelevant, unter Verwendung �hierzu vorliegender Fachbeiträge 

f) Mitwirken beim Festlegen von Zielen und Zwecken der Planung 
g) Erarbeiten des Vorentwurfes in der vorgeschriebenen Fassung mit Begründung für die frühzeitigen Betei

ligungen nach den Bestimmungen des Baugesetzbuchs 

i) 
D 
k) Mitwirken an der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Stellen, die Träger öffentlicher Belange. sind 
I) Mitwirken an der frühzeitigen Abstimmung mit den Nachbargemeinden 
m) Abstimmen des Vorentwurfes für die frühzeitigen Beteiligungen in der vorgeschriebe!1en Fassung mit der 

Gemeinde 
2. Leistungsphase 2: Entwurf zur öffentlichen Auslegung 

a) Erarbeiten .des Entwurfes in der vorgeschriebenen Fassung mit Begründung für die Öffentlichkeits,:: und 
Behördenbeteiligung nach den Bestimmungen deS Baugesetzbuchs 

b) Mitwirken an der Öffentlichkeitsbeteiligung , 
c) Mitwirken an der Beteiligung der Behörden un9 Stellen, die Träger öffentlicher Belange sind 
d) Mitwirken an der Abstimmung mit den Nachbargemeinden 
e) Mitwirken bei der Abwägung der Gemeinde zU:: Stellungnahmen aus frühzeitigen Beteiligungen 
f) Abstimmen des Entwurfs mit der Gemeinde 

3.' Leistungsphase 3: Plan zur Beschlussfassung 
a) Erarbeiten des Planes in der vorgeschriebenen Fassung mit Begründung für den BeSchluss. durch die Ge

meinde 
b) Mitwirken bei der Abwägung der Gemeinde zu Stellungnahmen 
c) Erstellen des Planes in der durch Beschluss der Gemeinde aufgestellten Fassung. 
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Anlage 4 
(zu § 23 Absatz 2) 

Grundleistungen 
im Leistungsbild Landschaftsplan 

Das Leistungsbild Landschaftsplan setzt sich aus'folgenden Grundfeistungen jEr Leistungsphase zusammen: 
1 .  Leistungsphase 1 :  Klären 'der Aufgab8nstellung und Ermitteln des LeiStungsumfangs . 

a) Zusammenstetlep und Prüfen der vom Auftraggeber zur VerfOgung gestellten' planungsrelevanten Unterlagen 
b) Ortsbesichtigungen 
c) Abgrenzen c,fes Planungsgebiets 
d) Konkretisieren weiteren Bedarfs an Daten und Unterlagen 

, e) Beraten zum Leistungsumfang fOr ergänzende UnterSuchungen und Fachleistungen 
f) Aufstellen eines verbindlichen Arbeitsplans unter B4;1rucksichtigung der sonstigen Fachbeiträge 

2. Leistungsphase 2: Ermitteln der Planungsgrundlagen , . "  " 

a) Ermitteln und' geschreiben der planungsrelevanten Sachverhalte auf Grundlage vorhan<:!ene,. Unterlagen und 
Daten 

b) LandschaftsbeWertung nach den Zielen und Grundsätzen des Naturschutzes und ·der Landschaftspflege 
c) Bewerten von Flächen und Funktionen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes hinsichtlich ih.rer Eig-

nung, Leistungsfähigkeit, Empfindlichkeit und Vorbelastung ' 
. 

d) Bewerten geplanter Eingriffe in Natur und Landschaft 
e) Feststellen von 'Nlitzungs- und �ielkonflikten 
f) Zusammenfassendes Darstellen der Erfassung und Bewertung 

3. Leistungsphase 3: Vorläufige Fassung 
a) Formuliellm von örtlichen Zielen und Grundsätzen zum Schutz, zur �ege und Entwicklung vOn Natur und 

Landschaft einschließlich Erholungsvorsorge 
b) Darlegen der �gestrebten FlächenfunktiQnen und Flächennutzungen sowie der örtlichen Erfordernisse und 

Maßnahmen zur Umsetzung der konkretisierten Ziele des Naturschutz� und der Landschaftspflege , 
c) Erarbeiten von Vorschlägen zur Obernahme in andere Planungen, insbesondere in die Bauleitpläne 
Cf) Hinweise auf Folgeplanungen und -maßnahmen 
e) Mitwirken bei der Beteiligung df3r' nach den Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes anerkannten .. ' 

Verbäl")de 
.. , 

f) Mitwirken bei der Abstimmung .der Vorläufigen Fassung mit der fOr Naturschutz und Landschaftspflege zu
ständigen Behörde 

g) Abstimmen der Vorläufigen Fassung mit dem Auftraggeber 
4. Leistungsphase 4: Abg�stimmte Fassung . ' 

Darstellen des Landschaftsplans in der mit dem Auffraggeber abgestimmt�n FaSsung in text und Karte . . 
. 

, . 
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Anlage 5 
(zu §,24 Absatz 2) ' 

Grundleistungen 
im Leistungsbild Grünordnungsplan 

Das Leistungsbild Grünordnungsplan setzt sich aus folgenden Grundleistungen je Leistungsphase zlJsammen: 
1 .  Leistungsphase 1 :  Klären der �ufgabenstellung und Ermitteln des Leistungsumfangs 

a) Zusammenstellen und Prüfen der vom Auft!"S:ggeber zur Verfügung gestellten planungsrelevanten Unterlagen ' 
b) Ortsbesichtigungen 
c) Abgrenzen des Planungsgebiets 
d) Konkretisieren weiteren Bedarf� an Daten und Unterlagen 
e) Beraten zum Leistungsumfang für ergänzend�',Untersuchungen und Fachleistungen 
1) Aufstellen eines veibindlichen Arbeitsplans unter Berücksichtigung der sonstigen Fachbeiträge 

2. Leistungsphase 2: Ermitteln der Planungsgrundlagen 
a) Ermitteln und Beschreiben Ciler planungsrelevanten Sachverhalte auf Grundlage vorhandener Unterlagen und 

Daten 
b) Bewerten der Landschaft nach den Zielen des Naturschutzes und , der Landschaftspfl$ge einschließlich der 

. Erholungsvorsorge 
c) Zusammenfassendes Darstellen der Bestandsaufnahme und Bewertung .in Text und Karte 

, 3. Leistungsphase 3: Vorläufige Fassung 
a) Lösen der Planungsaufgabe und Erläutern der Ziele, Erforoernisse und Maßnahmen in Text und Karte 
b) Darlegen der angestrebten Flächenfunktionen und Flächennutzungen 
c) Darlegen von Gestaltungs-, Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 
d) VorSchläge zur Übernahme in andere Planungen, insbesondere in die Bauleitplanung 
e) Mitwirken bei der jU>stimmung der vorläufigen Fassung mit der für den Naturschutz zuständigen Behörde 
1) Bearbeiten der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 

aal Ermitteln und Bewerten der durch die Planung zu erwartenden Beeinträchtigungen des Naturhaushalts 
und des Landschaftsbildes nach' Art, Umfang, Ort und zeitlichem Ablauf , 

bb) Erarbeiten von. Lösungen zur Vermeidung oder Verminderung erheblicher Beeinträchtigungen des Natur
haushalts und des Landschaftsbildes in Abstimmung mit den an der Planung fachlich Beteiligten 

cc) Ermitteln der unvermeidbaren Beei�trächtigungen 
' 

dd), Vergleichendes Gegenüberstellen . von unvermeidbaren Beeinträchtigungen und Ausgleich und Ersatz 
einschließlich Darstellen verbleibender, nicht ausgleichbarer oder .ersetzbarer Beeinträchtigungen 

ee) · Darstellen und Begründen von Maßnahmen des. Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere 
Ausgleichs-, Ersatz-, Gestaltungs- und Schutzm�ßnahmen sowie Maßnahmen zur Unterhaltung und 
rechtlichen Sicherung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, 

ff) Integrieren ergänzender, zulassungsrelevanter Regelungen und Maßnahmen auf Grund des Natura 2000-
Gebietsschutzes und der Vorschriften zum b,esonderen Artenschutz auf Grundlage vorhandener Unter
lagen 

4. Leistungsphase 4: Abgestimmte Fassung 
. Darstellen deS Grünordnungsplans oder Landschaftsp!anerischen Fachbeitrags in der mit dem Auftraggeber 
abgestimmten Fassung in Text und Karte. 
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Anlage 6 
(zu § 25 Absatz 2) 

Grundleistungen 
im l:.eistUngsbild LandschaftsrShfnenptarri ,  

Da!!l L�istungsbild landschaffsranmenplan 'setzt sich aus folgenden 'GrundlelSfiJngen je Leistungspttase zusam-
men: 
1 /  Leistungsphase 1 :  Klären .der Aufgabenstellung und Ermitteln des LeistungsiJmfangs / '  

a) Zusammenstellen und PrOfen der vom AiJftraggeber zur Verfügung gesteiften planunQ$relevanten Unterlagen 
b) Ortsbesichtigung�n 
c) Abgrenzen des Planungsgebiets 
d) Konkretisiereo weiteren Bedarfs an Daten und Unterlag,n 
e) Beraten zum Leistungsumfang für ergänzende Untersuchllngen ul1d Fachleistungen 
1) Aufstellen eines verbindlichen Arbeitsplans unter BerOcks{chtigung der sonstigen Fachbeiträge , ' 

2. LeistunQsphase 2: Ermitteln der Planungsgtundlagen 
a) Ermitteln und Beschreibeo der planungsrelevanten Sachverhalte auf Grundlage vorhandener Unterlagen und 

Daten 
' 7' 

, ,b) Landschaftsbewertung nach den Zielen und Gruncisätzen des Naturschutzes und der Landsch�flege 
" ,c) Bewerten von Flächen und Funktionen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes hinsichtlich ihrer Eig-

nung, Leistungsfähigkeit, Empfindlichkeit und Vorbelastung ' ' -, 

d) Bewerten geplanter Eingriffe in Natur Und landschaft 
, c 

'e) Feststellen von Nutzungs- und Zielkonflikten 
1) Zusammenfassendes Darstellen der Erfassung und Bewertung 

3. Leistungsphase 3: Vorläufige Fassung 
, 'a) Lösen der Planungsaufgabe und 

b) Erläutern der Zi,Je, ErfOrdernisse und Maßnahmen in Text und Karte 
Zu Buchstabe a) und b) gehören: 
aal Erstellen des Ziel konzepts 
'bb) Umsetzen,d�$ Ziel konzepts durch Schutz, Pflege und Entwicklung,bestimmter'Teiie von Natur'und land

schaft und durch Artenhilfsmaßnahmen für ausg�wählte Tier- und Pffanzenarten 
ce) Vorschläge zur Übernahme in andere Planungen, insbesondere ir!' Region�planung, Raumordnung und 

, Bauleitptanurtg _ 

dd) Mitwirken bei der Abstimmung der vorläufigeri Fassung mit der für den Natursshutz zuständigen Behörde 
ee)' Abstimmen der Vorlälifigen Fassung mit dem Auftraggebl;lr 

4. Leistungsphase 4: Abgestimmte Fassung 
Darstellen des Landschaftsrahmenplans in der mit dem Auftraggeber abgestimmten Fassung in Text und Karte. 
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,Anlage 7 
(zu § 26' Ab$8� 2) 

Grundleistüngen 

im Leistungsbild Landschaftspflemwisqhel' ,Segleitplan 

Das Leistungsbild Landschaftspflegerischer Begleitplan setzt sich aus folgenden Gruhdleistungen je l$i$tungs
phase zusammen: 
1 .  LeistungsphaSe 1 :  Klären der AufgabensteHung und Etmitteln.des Leistungsumfangs 

a) Zusammenstellen und Prüfen der vom Auftraggeber zur Verfügung �estellten planungarelevanten ,Unterlagen 
b) Ortsbesichtigungen 
c) Abgrenzen des Planungsgebiets anhand der planungsrelevant�m Funktionen 
d) Konkretisieren weiteren Bedarfs an Daten und Unterlagen 
e) Beraten zum Leistungsumfang für ergänzende Untersuchungel"! und Fachleistungen 

. f) Aufstellen eines verbindlichen Arbeitsplans, unter Berücksichtigung der sonstigen Fachbeiträge 
2. Leistungsphase 2: Ennitteln und Bewerten der Planungsgrundlagen 

a) BestanQ$8ufnahme: 
Erfassen von Natur und Landschaft jeweils einschließlich des rechtlichen $chutzstatus und fachplanerischer 
Festsetzungen und Ziele für die Naturgüter auf Grundlage.vorhandener Unterlagen und örtlicher Erhebungen 

b) Bestandsbewert�ng: 
, 

aa) Bewerten der Leistungsfähigkeit und Empfindlichkeit des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes 
, nach den Zielen und Grundsätzen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

, . ' 

bb) Bewerten der vorhandenen B�inträchtigungen von Natur und Landschaft (Vorbelastung) 
cc) Zusammenfassendes Darstellen der Ergebnisse als Grundlage für -die Erörterung mit da,," Auftraggeber 

3. Leistungsphase ,3: Vorläufige Fassung 
a) Konfliktanalyse J 

' b) Enriitteln und Bewerten der durch das Vorhaben zu erwartenden Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und 
des Landschaftsbildes ASch Art, Umfang, Ort und zeitlichem Ablauf 

c) Konfliktmindei'Ung " 
d) Erarbeiten von Lösungen zur Venne�ung oder Verminderung erheblicher Beeinträchtigungen des Naturhaus

cha!ts und q,es. Landschaftsbildes in Abstimmung mit den an der Planung fachlich Bet�ligten 
e) Ermitteln der unvermeidbaren Beelnträcl:ltigungen 
f) Erarbeiten und eegründen von Maßnahmen des Nab,lrschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere 

Ausgleichs-, Ers8tz- und GestaltungsmaBnahmen so..\iie von Angaben zur Unterhaltung dem Grunde nach , 
und Vorschläge zur rechtlichen Sioherung von Ausglelchs- und Ersatzmaßnahmen 

g) Integrieren von Maßnahmen auf'Grund des Natura 2000-Gebietsschutzes sowie auf Grunct der Vorschriften 
zum besonderen ArtenschutZ und.anderer Umweltfachgesetze auf Grundlage vorhandener Unterlagen und ' 
Erarbeiten eines Gesamtkonzepts 

h) Vergleichendes Gegenüberstellen von unvenneidbaren Beeinträchtigungen und Ausgleich und Ersatz ein-
schließlich Darstellen verbleibender, nicht ausgleiohbarer oder ersetzbarer Beeinträchtigungen 

i) Kostenennittlung nach.Vorgaben des Auftraggebers 
j) Zusammenfassendes Darstellen der Ergebnisse in Text und Karte 
k) Mitwirken bet der Abstimmung mit der für Naturschutz und Landsohaftspflege zuständigen BehÖrde 

. 1) Abstimmen der Vorläufigen Fassung ,mit dem Auftraggeber . 
4. Leistungsphase 4: Abgestimmte Fassung 

Darstellen des Landschaftspflegerischen Begleitplans in der , mit dem Auftraggeber abgestimmten Fassung· in 
Text und Karte . 

. , 



Anlage ,8 
(ru § 21 AbsatZ,2) 

GrundleiSrungen. ''::' 
im LefstuhgsbUd' Pflege ... und Entwicklungsplan . " , . . , . ',:' -

Das LeiStung$bild Pflege- und EntwickJungsplan setzt sich, aus folgenden Grund\eistungen je LeiStungsptiäse 
zusammen: '� 

, 1 .  Leistungsphase 1 :  Klären der AufgabensteIlung und Ennitteln aes Leistungsumfangs 
ar Zusammenstellen und Prüfen der-vom Auftraggeber zur Vertagung gestellten planungsrelevanten Unte�gen 

. b) Ortsbesichtigungen 
c) Abgrenzen des Planungsgebi9ts anhand der planungsre\evanten Funktionen 
cf) Konkretis!eren weiteren Bedarfs an Daten und 'Unterlagen 
e) Beraten zum L�istungsumfang für ergänzende Untersuchungen und Fachleistungen. , 
1) Aufstel\en ein&s verbindHchen AFbeitsplans unter Berücksichtigung der sonstigen Fac�beiträge , 

2. l.eistungsphase 2: Ennitteln der Planungsgrundlagen 
. a) . Ermitteln und Beschreiben der planungsrelevanten Saehverhalte auf Grund vorhandenerJ.Jr,rterlagen 
b) Auswerten und Einarbeiten von Fachbeiträgen 
c) Bewerten der ' Best�ndsaufnahmen einschließHch vorhanden$" Beeinträchtigungen , sowie 'der abiotischen 

Faktoren hinsichtlich ihrer Standort- und Lebensrau�eutung nach den Zielen und Grundsätzen des Na
turschutzes 

cf) Beschreiben der Zielkonflikte mit bestehenden Nutzungen 
'e) Beschreiben .des zu erwarteiiden Zustands von Arten lind ihren Lebensräumen (Zie1konflikte mit geplanten .' 

Nutzungen) 
. 

1) ÜberprQten d� festgelegten Untersuchungsinhalte 
g) �usamtnenfaSsendes Ji)arstellen von Erfassung und Bewertu�g in Text und Karte 

3. ,Leistungsphase 3: VorIäuftge Fassung 
a)' Lösen der PlanUngsaufgabe und Erläutern·  der Ziele, ErforderniSse und ;"'aßnahrnen in Text und Karte_ 
b) Fo�ulieren von Zielen, zum Schutz; zur Pflege, zur Erhaltung und EntWicklung von Arten, Biotoptypen und 

, naturnahen Lebensi"Aumeo biw. StandortbEidingungen . ' , ' 
c) Erf�en und DSr,:rteilen von Flächen, auf denen eine Nutzung weiter'betriebE." ,� soH unö von FJächen, 

. auf denen regelmäBig PflegemaBnahmen durchzufOhren sind sowie·von Maßnah� zur VerbesSenmg der 
ökologischEm Standortverhältriisse und zur Änderung der BiotopStruktur ' . 

cf) Erarbeiten von Vorschlägen für Maßnahmen zu� Förderung, bestimmt$" Tl8t-,'und flfIanzenaiten, �ur Lenkung 
des:..Besucherver1s.ehrs, lOr ,die Durchführung der Pflege- und EmwiCklungsmaBnahmen und für, Änderungen 

. von 5chutzzweek und -zielen so�ie Grenzen von �cbutzgebieten ' ( . . ' 

e) . Erarbeiten'von Hinweisen fOr weitere wissen�chaftlich8 Untersuchungen (Monitoring), FOlgeplanungen und 
Maßnahmen 

f) Kostenennittlung 
g) Abstimmen der "orlAufigen Fassung mit d$m AuftrQggeber 

4. Leistungsphase 4: Abgestimmte Fassung 
Darstellen des Pflege- und Entwicklungsplans ln der mit dem Auftraggeber abgestimmten Fassung in Text und 

I Karte� 
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./ Anlage 9 
(zu § 1 8  A!Jsatz 2; § 1 9  Absatz 2, § 23 Absatz 2, § 24 Absatz 2, § 25 Absatz 2, § 26 Absatz 2, § 27 Absatz 2) 

'Besondere Leistuogen zl.lf Flächenplanung , 

Für die Leistungsbilder der Flächinplanung können insbesondere folgende Besondere Leistungen vereinbart wer-
den: . , 
1 �. RahmenSetzende Pläne und Konzepte: 

a) Leitbilder 
b) Entwicklungskonzepte 
c) Masterpläne 

\ d) Rahmel'lplähe 
2., Städtebaulicher �ntwurf: 

a) Grundlagenermittlung 
b) Vorentwurf 

· c) Entwurf. 
Der Städtebauliche Entwurf karin als Grundlage für Leistungen nach'§ 1 9  der HOAI dienen und Ergebnis eines 
städtebaulichen Wettbewemes sein. 

t . , " , ' , 
3. LeistUngen ,zur Verfahrens- und Projektsteuerung sowie, zur Qualitätssicherung: ;, 

a) Durchführen von. PlanungsalJdits 
b) Vorabstimmungen mit Planungsbeteiligten und Fachbehörden 
c) Aufstellen und ÜberWachen von integrierten Terminplänen , 
d) Vor- und Nachbereiten von planungsbezogenen. Sitzungen 
e) Koordinieren von Planungsbeteiligten , 
f) Moderation von Planungsv�ahren 
g) Ausarbeit .. � von Leistungskatalogen für Leistungen Dritter 
h) Mitwirken bei Vergabevertahren fUr Leistungen Dritter (Einholung von ' Angeboten, Vergabevorschläge) 
i) " Prüfen und Bewerten . von Leistungen Dritter 
D Mitwirken beim Ermitteln· von FOrdermöglichkeiten 
k) , Stellungnahmen zu Einzelvorhaben während der Planaufstetlung 

4. Leistungen �ur Vorbereitung und inhaltlichen Ergänzung: . 
. 

a) Erstellen digitaler Geländemodelle 
b} , . ,Qigitalisieren von Unterlage!)' 
c} Anpassen von Datenformaten 
d) , ErarbEiiten eiOer einheitlichen:PlanUhgsgrundlage aus unterschiedlichen Unterlagen 
e) Stru�ranaly8en '  
f) Stadtbildanalysen, Landsehaftsbildanalysen 
g) Statistische und örtliche Erh$bungen sowie Bedarfsermittlungen, ium Beispiel zur Versorgung, zur Wirt-

sChafts-, SOzial- und Baustruktur sowie zur soziokll.lturellen Strukttlr ' 
h) . Befragungen und Interviews; 
o Differenziertes Erhe,ben, Kartieren, Analysieren O),d Dat8tellen von s'�ifisChert Merkmalen und Nutzungen . 
j) Erstellen von Beiplänen, zum Beispiel fOr Verkehr, lnfrastrUktureinrichtungen, F1urbereinigungän� Grundbe-

. sitzkarten und Gütekarten unter Berücksichtigung der Pläne anderEW an der Planung fachlich ,Beteiligter 
' k) Modelle � 

I) Erstellen zusätzlicher Hilfsmittel der Darstellung zum Beispiel Fotomontagen, 3D-Darstellungen, Videoprä-
sentationen . 

5. Verfahrensbegleitende Leistungen: 
a) Vorbereiten und DurchfÜhren des SCopings 
b) Vorbereiten, Durchführen, Auswerten und Dokumentieren der formellen Beteiligungsverfahren 
c) Ermitteln der voraussichtlich erheblichen Umweltauswiri<ungen .für die Umweltprüfung 
d) Erarbeiten des Umweltberichtes · 
e) , BereChnen und Darstellen der Umweltschutzmaßnahmen , 
f) Bearbeiten der Anforderurigen aus der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in Bauleitplanungsverfahren 
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. 9): Erstenen von Sitzungsvorlagen, Arbeitsheften und anderen Unterlagen 
. .  h) Wesentliche1tnden:.'ngen oder Neubearbeitung des EntwurfS nach Offenlage oder Beteiligungen; insbeson-

dere mich Stellungnahmen . . . 

i) Ausa�iten .der Beratungsunterlagen d�r Gellleinde zu ' Stellungnahmen
'
im Ranmen der formellen Beteili-

gungsvenahren . 
" . . ', r . , ' 

j) Leistungen für die Drucklegung, Erstellen von Mehrausfertigungen " 
k) � Obei-arbeiteri von Planzeichnungen und von Begründungen nach der Beschlussfassung (zum Beispiel Sat

zungsbeschluss) 
. 0 Verfassen von Bekanntmachungstexten und Organisation der öffentlichen Bekao(ltma,chungen 

. m) Mitteilen . des Ergebnisses der Prüfung der Stellungnahmen an die Beteiligten 
n) .Benachrichtigen von Bürgem und Beliörden; dje SteliunQnahmen abg��ben haben, 9�r; das ,6J)wägungs:-

ergabniS" . .  
. 

0) Erstellen derVerfahrert'Sdokumentation 
· ' i ·  > p) Erstellen und Fortschreiben eines digitalen Planungsorclners , . . ' . . 

-
'-

. ' ' ,/'.' " . ' -'.(' . ' .... ,.. q) Mitwirken an der .öffentlichkeitsarbeit des Auftraggebers einschließlich ,Mitwirken . an Informationsschriften , .  
und öffentlichen Diskussionen sowie Erstellen der dazu notwendigen Planungsunterlagen und 'SChriftsätze 

. " i:'" ::1'eill'lehn'letl' an' Sitzungen von politischen 'Gremien des Auftraggebers oder 'an' SItZungen jm Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung . 

. ; 

s) Mitwirken an Anh,örungs- .O<;ktt Erörterungstermineri 
t) Leiten bzw. Begleiten vOn Arbeitsgruppen 
u) Erstellen der zusammenfassenden Erklärung nach dem Baugesettbuch 
v) Anwenden komplexer Bllanzierungsverfahren im Rahmen der naturschutzrechtlicheA Eingrtffsregelung 
w) Erstellen von Bilanzen nach fachrechtJichen Vorgaben 
x) Entwickeln von MOnitoringkonzepten und �maßnahl11en 
y) Ermitteln von Eigentumsverhältnissen, insbesondere Klären der Verfügbarkeit von geeigneten Flächen für. 

Maßnahmen 
6. Weitere bescmdere LeisbJngen bei landscliaftsplanerischen leistungen: 

a) Erarbeiten einer Planungsraumanalyse im Rahmen einer Umweltverträglichkeit�tudie 
b) Mitwitken an der Prüfung ' der Verpflichtung, ·zu einem Vorhaben oder einer Planung eine Umweltverträglich-

c) 

d) 
.e) 
1) 

g) 

h) 
i) 

D 
J�) 
1). 

keitsprüfung durchzuführen (Screening) . . . , 

- - -
- ' 

> - - , .- " ,; � -' • • 
Erstellen einer allgemein verständlichen nichtt�hnischen , Zu�menfasstln9 nach. dem Gesetz über die 
VmweltverträglichkeitspfÜfung 

. . 

Daten aus vorh�denen Unterlagen Jm Einzelnen ermitteln und aufbereiten ·  
örtliche Erhebungen, die nicht überwiegend der Kontrolle der 8,lJs Unterlagen erhobenen Daten di.enEm 

. Erstellen eines eigenständigen allgemein verständlichen Erläuterungsberichtes fOr Genehmigungsverfahren 
oder qualifitierende Zuarbeiten hierzu -

Erstellen von Uhteriagen im Rahmen von artenschutzrechtlichen Prüfungen oder Prüfungen zur Vereinbar-' 
keit mit der Fauna-Flora-Habitat-Rlchtlinie . . 
Kartier�n von Biotoptypen, floristischen oder faunistischeIl Ar1en oder Artengruppen . . 

Vertiefend� Untersuchen des Naturhaushalts, wie z. S. der Geologie, Hydrogeologie, Gewässergüte und 
-lnOrphologie, . Bodenarialysen ' ' 

Mitwirken � ijeteiliQU!lgs,v�abren in der. Ba\Jleitplanung. 
Mitwirken an . Genehmigungsverfahren nach fachreclitJicnel'l VorscRrifteq 
Fortft1hren der mit dem Auftraggeber abg8$timmten Fassung · fm Rahmen 'eines Genehmigungsverfahrens, 
Erstellen· �iner genehmigungsfähigen Fassung auf der Grundlage von .Anregungen Dritter. . . '  
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Anlage 10 
(zu § 34 Absatz 4, § 35 Absatz 7) 

Grundleistungen 
im Leistungsbild Gebäude und,lnnenräurne, Besondere Leistungen, Objektlisten 

10.1 Leistungsbild Gebäude und Innenräume 
Grundleistungen Besondere Leistungen 

LPH 1 GrundlagenennitUung . 

a) Klären der AufgabensteIlung aUf . Grundlage der Vor- - 8edarfsplanung 
gaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers - 8edar1s$rmittlung 

b) OrtSbesichtigung 
. ,  . , 

- Aufstellen eines Funktionsprogramms : 
c) Beraten . zum gesamten Leistungs- und Untersu

chungsbedarf 
d) Formulieren der Ent$Cheidungshilfen für die Auswahl 

anderer an der Planung fachlich Beteiligter 

- Aufstellen eines Raumprogramms 
- Standortanalyse 
- Mitwirken ' bei Grundstücks- und Objektauswahl, 

-beschaffung und -übertragung 
e) ZusammenfQSßen, Erläutern und Dokumentieren der 

ErgebnisSe 
" � Beschaffen von Unterlagen, die für das Vorhaben 

erheblich sind 

LPH 2 VorpIanung (Projekt- und Planungsvorbereitung) 

-' Bestandsaufnahme 
- techni$che Substanzerkundung 
- Betriebsplanung 
- Prüfen der Umwelterheblichkeit 
- Prüfen der Umweltverträglichkeit 
... Machbark�sstudie 
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchung· 
- Projektstrukturplanung 
- Zusammenstellen der Anforderungen aus Zertifizie-

rungssystemen ' 
- Verfahrensbetreuung, Mitwirken bei der Vergabe von 

Planurtgs- und Gutachterleistungen . 

a) Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leis- - Aufstellen eines Katalogs , für die Planung und 
tungen mit deR fachlich an der Planung Beteiligten Abwicklung der Programmziele 

b) Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweisen auf 
Ziel konflikte , 

c) Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen 
und Bewerten von varianten nach gleichen Anforde
rungen, Zeichnungen im Maßstab nach Art und 

. Größe des Objekts 

- Untersuchen alternativer L,ösungsansätze nach ver
schiedenen Anforderungen einschließlich Kosten
bewertung 

- Beachten der Anforderungen des vereinbarten ' Zerti
fizierungssystems 

- Durchführen deS Zertifizierungssystems 
ci), Klären und Erläutern der wesentlichen Zusammen- - Ergänzen der Yo.rPlanungsur'l!erlagen auf Grund be-

hänge; Vorgaben und Bedingungen sonderer Anforderungen 
(zum Beispiel städtebauliche, gestalter:ische, funk- . . .  . .  . 
tionaJe, . technische, wirtschaftliche, ökoloWsche, . � Aufstellen eines FlOanzlerungsplan,es 
bauphysikalische, energiewirtschaftliche, soziale, öf- - Mitwirken bei. der Kredit- und Fördermittelbeschaf-
fentlich-�htliche) " 11,1ng 

e) Bereitstellen �er Arbeitsergebnisse als Grundfage für - Durchführen von WirtschaftlIchkeitsuntersuchungen 
die anderen an der Planung fachlich Beteiligten so- - DurehfOhren der Voranfrage (Bauanfrage) 
wie Koordination und Integration von deren Leistun- _ Anfertigen von besonderen Präsentationshilfen, die gen für die Klärung im Vorentwurfsprozess niCht notwan-

t) Vorverhandlungen übel: die Genehmigungsfähigkeit dig sind, zum Beispiel 
g) Kostenschätzung nach DIN 276, Vergleich mit den - Präsentationsmodelle 

finanziellen Rahmenbedingungen 
N Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen 

Vorgängen des Planungs- und Bauablaufs 
i) ZusammenfaSsen, Erläutern und Dokumentieren der 

ErgebniSse 

- Perspektivische Darstellun�en 
- Bewegte Darstellung/Animation . 
- Farb- und -Materialcollagen 
- digitales Geländemodell . 
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G�l.mdleistungen Besondere Leistungen 

- 3-D oder 4-D Gebäudemodellbearbeitung (Building 
, Information Modelllflg BIM) , , . 

- Aufstellen einer vertieften Kostenschätzüng nach 
Positic:;men einzelnEJr" Gewerke . 

- Fortschreiben , des Projektstrukturplanes • 

.., Aufstellen von Raumbüchem 
- Erarbeiten und Erstellen ' voti besonderen bauord

nungsrechtlictien Nachwei$en für den vorbeugenden 
und organisatorischen Bratidsehutz bei baulichen 
Anlagen besonderer .Art, und Nutzung, B��andsbau':" 
ten ,oder im Falle vQrl Abweichungen von der Bauord- ' 
hung ) 

.J ' 
'LPH 3 �ung (System- und IntegrationsPlanung) 

a) Erarbeiten der Entwurfsplanung, unter weiterer Be
rücksichtigung der wesentlichen Zusammenhänge, 
Vorgaben und Bedingungen 
(zum Beispiel städtebauliche, gestalterische, ' funk
tionale, technische, wirtschaftliche, ökologische, so
ziale, öffentlich-rechtliche) auf der (3rundlage der 

I , ' , Vorplanung ul)d als Grundlage für die weiteren Leis
tungsphasen und die erforderlichen öffentlich-recht
lichen Genehmigungen unter Verwendung der Bei
träge anderer an der Planung fachlich Beteiligter. 
Zeichnungen nach Art und Größe des Objekts Im er
forderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter 
Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderun
gen, zum Beispiel-bei Gebäuden im Maßstab 1 :1 00, 

J zum Beispiel bei Innenräumen im Maßstab 1 :50 
bls' 1 :20 \ 

b) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für 
die anderen an der Planung fachlich Beteiligten so': 
wie Koordination und Integration von dert�n Leistun
gen 

c) Objektbeschreibung , 
d) Verhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit 
e) Kostenberechnung nach DIN 276 und Vergleich/mit 

der Kostenschätzung 
. 

t) Fortschreiben des TerminplariS 
g) Zusammenfassen, 'I:rläutern und Dokumentieren der 

Ergebnisse ' 

LPH 4· Genehmigungsplanung 

a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und 
, ' �  Nachweise für öffentlich-rechtfiche Gen�hmigungen 

oder ZustimlTlungen einschließlich der Anträge auf 
Ausnahmen und Befreiungen, sowie notwendiger 
Verhandlungen mit· Behörden unter \(erwendung der 
B,eiträge anderer ,an der Planung facnlich BeteiUgter 

b) Eil1reichen der Vorlagen 
c) Ergänzen und Anpassen der Planungsunterlagen, 

Beschreibungen und Berechnungen ' 

LPH 5 Ausführungsplanung 

- Analyse d� AlternativenNarianten ,und deren Wer
tung mit Kostenuntersuchl,mg (Optimierung) 

- Wirtschaftlichkeitsbereehnung 
- Aufstellen und fortschreiben einer vertieften Xosteh-

berechnung 
- Fortschreiben von Raumbücherh 

- Mitwirken bei der Beschaffung der nachbarlichen 
Zustimmung 

, 

- Nachweise, insbesondere technischer, konstruktiver 
und bauphysik8lischer' Art, für die, Erlangung behörd
licher Zustimmungen im Einzelfall 

.:. Fachliche und organisatorische Unterstützung des 
Bauherrn im Widerspruc�verfahren, Klageverfahren 
oder ähnlichen Verfahren 

a) Erarbeiten der Ausführungsplanung mit allen für die - Aufstellen einer detaiUierten Objekt,beschreibung als 
Ausführung notwendigen Einzelangaben (zeichne- Grundlage der Leistungsbeschreibung mit Leistungs-
risch und textlich) auf der Grundlage der EntWurfs- ' programmX) 
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Grundleistungen 

ünd GenehmigUngsplanung bis zur ausfOhrungs
reifen Lösung, als Grundlage für die weiteren Leis-
tungsphasen 

" 
-

b) Ausführungs-, Detail- und Konstruktionszeichnun
gen nach Art .  und Größe des . Objekts im erforder
lichen Umfang und Detail lieningsgrad unter Berück
sichtigung aller fachspezifiSchen Anforderungen, 
zum Beispiel bei Gebäuden im Maßstab 1 :50 bis 1 :1 ,  
zum Beispiel bei Innenräumen im Maßstab 1 :20 
bis. 1 :1 

-

c) Bereitstellen der Arbeitsergetmisse als Grundlage für 
die anderen- an der Planung fachlich Beteiligten, so
wie Koordination und Integration von deren leistun

- gen 
d) Fortschreiben d� Terminplans 
e) Fortschreiben der Ausführungsplanung auf Grund 

der gewerkeorientierten Bearbeitung während der 
Objektausführung 

f) Überprüfen erforderlicher Montagepläne der vom 
Objektplaner. geplanten Baukonstruktionen und bau
konstruktiven Einbauten auf Übereinstimmung mit 
der Ausführungsplanung 

, 
, 

LPH 6 Vorbereitung der Vergabe 

a) Aufstellen eines Vergabetermii'lplans • 

b) Aufstellen von leistungsbeschreibungen mit ' Leis
tungsverzeichriissen nach Leistungsbereichen, Er
mitteln und Zusammenstellen. von Mengen auf der 
Grundlage der Ausführungsplanung unter Verwen
dung der. Beiträge anderer an der Planung fachlich 
Beteiligter ' .  

cl Abstimmen�und Koordinieren der Schnittstellen zu 
den . Leistungsbeschreibungen der an der PI;,mung 

- fachlich Beteiligten 
cl} Ermitteln der Kosten auf der Grundlage vom Planer 

bepreister Leistungsverzeichnisse 
e) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer be

preisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenbe,... 
rechnung 

f) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen für alle 
Leistungsbereiche 

LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe 

a) Koordinieren der Vergaben der: Fachpta:ner 
b) Einholen von Angeboten 
c) Prüfen und werten der Angebote einschließlich Auf

stellen eines Preisspiegels nach . .  Einzelpositionen 
oder Teillelstungen, Prüfen und Werten der Angebote 
zusätzficher und geänderter Leistungen der ausfüh
renden Unternehmen und der ,Angemessenheit der 
Preise. 

. d) Führen von Bietergesprächen 
e) Erstell�m 'der Vergabevorschläge, Dokumentation 

des Vergabeverfahrens 
f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen für alle 

Leistungsbereic�e 

Besondere Leistungen 

- Prüfen der vom bauausführenden Unternehmen/auf 
Grund der Leistungsbeschreibung mit Leistungspro:
gramm ausgearbeiteten Ausführungspläne auf Über
einstimmung mit der Entwurfsplanungx 

- Fortschreiben von Raumbüchern in detaillierter Form 
- Mitwirken beim Anlagenkennzeichnungssystem (AKS) 
:- Prüfen . und Anerkennen von Plänen Dritter, nicht an 

der Pla!1ung fachlich Beteiligter auf Übereinstimmung 
mit den Ausführungsplänen (zum . Beispiel Werkstatt
zeichnungen von Untemehmen, ' Aufstellungs- und 
Fundamentpläne nutzungsspezifischer oder be
triebstechnischer ArlJagen), soweit die Leistungen 
Anlagen betreffen, die in den an rechen baren Kosten 
nicht erfasst sii1d 

. 

x Diese Besondere Leistung . wird bei telstungsbeschreibung mit 
Leistungsprogramm ganz oder teilweise Grundleistung. In diesem Fall 
«rtfallen die entsprechenden Grurldleisturigen dieser leistungsphase. 

- Aufstellen der . Leistungsbeschreibungen mit Leis
tungsprogramm .�uf der Grundlage der detaillierten 
Objektbeschreibl,mgx . \ 

- AufsteHen von alternativen Leistungsbeschreibungen 
fOr geschlossene Leistungsbereiche 

- Aufstellen von vergleichenden KOstenübersichten 
unter Auswertung der Beiträge anderer an der Pia
nung fachlich Beteiligter 

x Diese Besondere Leistung wird bei einer Leistungsbeschreibung niit 
LeisturIgsprogramm ganz oder teilweise 2;ur Grundleistung. In diesem 
Fall entfallen die entsprechenden GruhdleiStungen dieser Lelstungs-
ph!lS�. 

. 

:- Prüfen und Werten von Nebenangeboten mit Auswir
. kungen auf die abgestimmte Planung ' 

- .Mitwirken bei der Mittelabflussplanung 
.,. Facnliche .Vorbereitung und .Mitwirken-bei Nachprü

fungsverfahren . 
- Mitwirken bei der Prüfung vQn bauwirtschaftiich be

gründeten Nachtragsangeboten 
- Prüfen und Werten der Angebote aus Leistungsbe

schreibung mit Leistungsprogrämm einschließlich 
Preisspiegelx 
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Grundleistungen Besondere Leistungen 

g) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den - AufStellen, Prüfen und Werten von� Preisspiegeln 
vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen nach besonderen Anforderungen 

, oder der Kostenberechnung -

,h) Mitwirken bei der Auftragserteilung 
x ,piese Besondere Leistung wird bei Leistungsbeschreibung mit 

Leistungsprogramm ganz oder teilweise Grundleistung. In diesem Fall 
entfallen 'die entsprechenden Grundleistungen dieser Leistungsphase. , 

LPH 8 Objektiiberwachung (Bauüberwachung) und Do)umentation � 

a) Überwachen der Ausführung des Objektes auf - Aufstellen, Überwachen und Fortschreiben eines 
Übere.instimmung mit der öffentlicl"!-rechtllchen Ge- Zahlungsplanes 

" nehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit � Aufstellen Oberwachen und Fortschreiben von diffe
ausführenden �ntern.��men, den �usführun�sun.- � renzierten

' 
Zeit-, Kosten- oder Kapazitätsplänen 

terlagen. den elnschlaglgen Vorschnften SOWie IllIt T . ' . k '  I '. I' ' B '  I . . .  
den allgemein anerkannten Regeln der Technik - ' ätlg eit a s verantwort Icher au eiter" soweit ,diese 
.. ' , " .. ' ' Tätigkeit nach jeweiligem Landesrecht über die 

b) Uberwachen der Ausful:lruhg von Tragwerken mit Grundleistungen der LPH 8 hinausgeht 
sehr geringen und, geringen Planungsanforderun- ' 

( 
gen Jauf Übereinstimmung mit dem Standsicher-
heitsnachweis 

' 

c) Koordinieren der an der Objektüberwachung fach- ' 

d) 

e) 

f) 

g) 

!1) 

i) 

j) 
k) 

lich Beteiligten _ 

Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen eines 
Terminplans (Balkendiagramm) 
Dokumentation des Bauablaufs (zum Beispiel Bau-
Jagebuch) '. 
Gemeinsames A�maß mit den ausführenden Unter-
nehmen -

Rechnungsprüfung einschließljch Prüfen der Auf-
ma8e der bauausführenden 1JAternehmen' 
Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen 
mit den Auftragssummen einschließlich Nachträgen 
Kostenkontrolle durch Übel-prüfen der Leistungsab-
rechnung , der bauaLisführenden Unternehmen im 
Vergleich zu den Vertragspreisen 
Kostenfeststellung, zum Beispiel nach DIN 276 
Organisation! der Abnahme der Bauleistungen unter 
Mitwirkung anderer an der Planung und Objektüber.., 
wachung fachlich Beteiligter, Feststellung von Män-
geln, AbnahmeemPtehlung für den Auftraggeber � 

I) Antrag auf öffentlich-rechtliche Abnahmen und Teil
nahme daran 

m) Systematische Zusammenstellung der Dokumenta
tion, zeichnerischen DarStellungen und rechneri;' 
sehen Ergebnisse des Objekts ; 

n) Übergabe des Objekts 
0) Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprü

che 
p) Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme 

festgestellten Mängel '" 

LPH 9 Obj�g 

-

-

� 

� 

� 

-

0 

,� 

( 

-

(' 

-� 

\ 

-

a) ' Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungs,. 
fristen für Gewährleistun,gsansprüche festgestellten 
Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von fünf 
Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich 

,
notwendiger Begehungen 

- Überwachen der,' Mängelbeseitigung, innerhalb der 
Verjährungsfrist 

b) Objektbegehung zur MängelfeststelJung vor Ablauf 
der Verjährungsfristen für Mängelanspi'Oche gegen
über .den ausführenden Unternehmen 

- Erstellen einer Gebäu:depestandsdokurnentation, 
- Aufstellen von Ausrüstungs,. und InventarverzeiCh-

'nissen 
- Erstellen von Wartungs- und PflegeanWeisungen 
- Erstellen eines instandhaltungskonzepts 
- Objektbeobachtung � ' 
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Grundleistungen Besondere Leistungen , 
c) Mi�irken bei der Freigabe von Sich�rheitsleistun- - Objektverwaltung 

gen - - . Baubegehungen nach Übergabe 
. .  -' Aufbereiten der Planungs- und Kostendaten für eine 

Objektdatei oder Kostenricntwerte 
- Eval�ieren von Wirtschaftlichkeits berechnungen 

10.2 Objektliste Gebäude 
Nachstehende Gebäude werden in der Regel folgenden Honorarzonen zugerechnet. 

Honorarzone 
Objektliste Gebäude , 

I 11 111 IV; V 

Wohnen 
- Einfache Behelfsbauten für vorübergehende Nutzung x 
- Einfache Wohnbauten mit gemeinschaftlichen Sanitär- und Küchelieinrichtungen x 
- Einfamilienhäuser, WohnhäuSer oder Hausgruppen in verdichteter Bauweise x x 
- Wohnheime, Gemeinschaftsunterkünfte, Jugendherbergen, -freizeitzentren, -stätten x x 
AuSbildunglWissenschaft/Forschung / 

.:. Offene Pausen-, Spielhallen / x 
- Studentenhäuser x x 
- Schulen mit durchschnittlichen Planungsanforderungen, zum Beispiel Grundschulen, x 

weiterführende Schulen und Berufsschulen 

- Schulen mit hohEm Planungsanforderungen, Bildungszentren, Hochschulen, x 
Universitäten, Akademien 

- _Hörsaal-, Kongresszentren. x . 
- La�r- oder Institutsgebäude 'x x 
BüroNerwaltunglStaatlKommune , 

- Büro-, Verwaltungsgebäude x x 
..;. Wirtschaftsgebäude, Bauhöfe x x 
- Parlaments-, Gerichtsgebäude x -
- BaUten für den Strafvollzug x x 
- Feuerwachen, Rettungsstationen x x 
- Sparkassen- oder Bankfilialen x )( 
- Büchereien, Bibliofheken" Archive x x 
GesundheitlBetreuung - , 

- Uege- oder Wandelhallen x 
- Kin�ergärten, Kinderhorte x 
- Jugendzentren, Jugendfreizeitstätten - x 
- Betreuungseinrichtungen, AltentageSstätten x 
- Pflegeheime oder13ettenhäuser, ohne oder mit medizinisch-technischer x x 

Einrichtungen, 

- Unfall-, Sanitätswachen, Ambulatorien . x x 
- TheraPie- Oder Rehabilitations-Einrichtungen, Gebäude für Erholung, Kur oder. x x 

Genesung , 

- Hiltskrankenhäuser x 
- Krankenhäuser der Versorgungsstufe I oder II, Krankenhäuser besOnderer x 

Zweckbestimmung 
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Objektliste �ude Honorarzone 
1 - 11 111 IV 

'- Krankenhäuser der VersorgungsstUfe 111, Universitätskliniken 
Handel und Verkauf/Gastgewerbe 
- Einfache Verkaufslager, Verkaufsstände, Kioske x 
- ladenbauten, Discounter, EinkaufsZentren, Märkte, Messehallen x x 
- Gebäude für Gastronomie, Kantinen oder Mensen x x 
- GroßkUchen, n'l� oder ohne Speiseräume x 
- Pensionen, Hotels , x x 
FreizeitJSport 

: - Einfache TribUnenbauten , x 
- Bootshäuser x 
- Turn.;. oder sPortg�ude x x 
.;.. Mehrzweckhallen, Hallenschwimmbäder, Großsportstätten x 
GewerbellndustrielLandwirtschaft . 

\ 
_. Einfache Landwirtschaftlictte" G�bäude, zum Beispiel Feldscheunen, Einstellhallen · x 
-" Landwirl:$chaftliche Betriebsgeb�ude; Stallanlagen ." >t x x 
- Gewächshäuser für die Proquktion 

- x 
- Einfache geschlossene, eingeschossige Hallen, Werkstätten x 
- Spezielle Lagergebäude, zum Beispiel Kühlhäuser _. x 
- Werkstätten, Fertigungsgebäude des Handwerks oder der Industrie x x x 
- Produktionsgebäude der Industrie x x 
Infrastruktur / 

- Offene Verbindungsgänge, Überdachungen, zum Beispiel Wetterschutzhäuser, . x 
Carports 

'- Einfache Garagenbauten x 
- Parkhäuser, -garagen, Tiefgaragen, jeweils mit integrierten weiteren Nutzungsarten x x 
- ßahnhöfe oder Stationen verschiedener öffentlicher Verkehrsmittel x 
- Flughäfen x 
- Energieversorgungszentralen, . Kraftwerksgebäude, Großkraftwerke x 
Kultur-/Sakralbauten . 

- Pavillons für kulturelle Zwecke x x 
- BOrger-, Gemeindezentren, Kultur-/Sakraibauten, Kirchen , x 
- Mehrzweckhallen für religiöse oder kulture"e Zwecke x 
- Ausste"ungsgebäude, Uchtspielhäuser x x ,  
- Museen x 
- Theater-, Opern-, Konzertgebäude - x 
- Studiogebäude für RI,mdfunk oder Fernsehen ' x 

10.3 Objektliste . Innenräume 
Nachstehende Innenräume werde'"! in .-der Re�el folgenden HonorarzoneA zugerechnet: 

, HonOl'8lione 
Objektliste Innenräume , . 

I 11 111 IV 
- .Einfachste Innenräume für vorObergehende Nutzung ohne, oder mit einfaChsten . x 

seriellen Einrichtungsgegenständen 

V 
x 

x 

-

x, . 

x 
x 

x 
x 
x 

V 
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Honorarzone 
Objektliste lnrienräume ( 

I 11 111 IV V 
- Innenräume ini� geringer Planungsanforderung, unter Verw�dung von serienmäßig ' x  

hergestellten Möbeln und Ausstattungsgegenständen einfacher Qualität, ohne -
technische Ausstattung 

- Innenräl!me mit durchschnittlicher Planungsanforderung, zum überwiegenden Teil _  x 
unter Verwendung von serienmäßig hergestellten Möbeln und AusstattuRgsgegen- \ 

ständen oder mit durchschnittlicher technischer Ausstattung 

'" Innenräume mit hohen Planungsanforderungen, unter Mitverwendung von serien:- x 
mäßig hergestellten Möbeln und Ausstattungsgegenständen gehobener Qualität 
oder gehobener technischer Ausstattung - . 

- Innenräume mit s�lir hohen Planungsanfor�rungen, unter VerWendung von auf- x 
wendiger Einrichtung oder Ausstattung oder umfangreicher technischer Ausstattung 

Wohnen I 

- Einfachste Räume ohne Einrichtung oder für vorü�ende Nutzung x 
- Einfache Wohnräume mit geringen AnforcterUngen an Gestaltung oder Ausstattung x 
'" Wohnräume mit durchschnittlichen Anforderungen, serielle Einpauküchen , x 

- Wohnräume in Gemeinschaftsunterkünften .oder Heimen x 
- Wohnräume gehobener Anforderungen; individuell geplante Küchen und Bäder , x 

- Dachgeschoßausbauten, Wintergärten x -. 
- Individuelle Wohnräume in anspruchsvoller Gestaltung mit aufwendiger .Einrichtung, x 

Ausstattung und technischer Ausrüstung 

Ausbildung/Wissenschaft/Forschung 

- Einfache offene Hallen x 
- Lager- oder Nebenräume mit einfacher Einrichtung oder Ausstattung x 
- Gruppenräume zum Beispiel in Kindergärten, Kinderhorten, Jugendzentren, x x 

Jugendherbergen, Jugendheimen 

- Klassenzimmer, Hörsäle, Serninarräume, Büchereien, Mensen x x 

-:- Aulen, Bildungszentren, Bibliotheken, Labore, Lehrküchen mit oder ohne Speise- x 
-'- oder Aufenthaltsräume, Fachunterrichtsräume mit technischer Ausstattung . 

- - Kongress-, Konferenz-, Seminar-, Tagungsbereiche mit individuellem Ausbau und x --
Einrichtung und umfangreicher technischer Ausstattung 

-
- Räume wissenschaftlicher Forschung mit hohen Ansprüchen und technischer . x 
. Ausrüstung 

BüroNerwaltunglStaatlKornmune -

- Innere Verkehrsflächen x 
:..... Post-, Kopier-, putz- oder sonstige Nebenräume ohne baukonstruktive Einbauten x 
- Büro-, Verwaltungs-, Aufenthaltsräume mit durchsChnittlichen Anforderungen, Trep- x 

penhäuser, Wartehallen, -Teeküchen , 

- Räume für sanitäre Anlagen, Werkräume,_Wirtschaftsräume, Technikräume x 

- Eing�gshallen, Sitzungs- oder Besprechungsräume, Kantinen, SoziaJräume x x 
... Kundenzentren, -ausstellungen, -präsentationen x x 

- Versammlungs-, Konferenzbereiche, Gerichtssäle; Arbeitsbereiche von Führungs- · x  
kräften mit individueller Gestaltung oder Einrichtung oder gehobener technischer 
Ausstattung 

..., Geschäfts-, Versarnmlungs- oder Konferenzräume mit anspruchsvollem Ausbau x 
oder anspruchsvoller Einrichtung, aufwendiger Ausstattung oder sehr hohen 
technischen Anforderungen 
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' .  , Honorarzone 
Objektliste Innenräume- '. 

" 
GesundheitlBetrung 

r 

- Offene Spiel- oder Wandelhallen \ 

- Einfache . Ruhe- oder NebenräUme 
- Sprech-, 8etreuungs-, Patienten-, Heimzimmer oder Sozialräume mit durchschnitt-

liehen Anforderungen ohne. medizintechnische Ausrüstung 
- Behandlungs- oder 8etreuungsbereiche mit medizintechnischerAusrüstung Oder 

Bnrichtung In Kra��-� Therapie-, Ret)abilitatlons- oder Pflegeeinrichtungeo, .Arzt-
praxen 

- Operations-, Kreißsäie, Rön!Q9OriiUrne 
HandeIIGastgewerbe , 

� 

� VerkaUfsstände fOr VOf'Obergehende Nutzung 
- Kioske,· Verkaufslager, N8benriiume mit,ei�cher Einrichtung und Ausstattung - - I ' 

- Durchschnittliche laden- oder Gasträume, Einkaufsbereiche; Schnellgaststätten 
/ 

'i Fachgeschäfte, Boutiquen, Showrooms, Uchtspieltheater, Großküchen / -

, ..: M�, bei VEHWendung. von System- oder Modulbauteilen 

- Individuelle Messestände 
- Gasträume, Sanitärbefeiche gehobener Gestaltung, zum Beispiel ili Restaurants, 

Bars, Weinstuben, Cates, ClubräUmen J ._ 

- Gast- oder Sanitärbereiche zum Beispiel in Pensionen oder Hotels mit 'durch-
schnittlicllen Anforderungen oder Einrichtungen oder Ausstattungen 

' 

';" Gast-, I.nformations- oder Unterhaltungsbereiche. in Hotels mit individueller Gestal-
tung oder Möblierung oder gehobener Einrichtung oder .technischer Ausstattung 

FreIzeitISport , 

- Neben- oder Wwtschafträume in Sportanl�en oder Schwimmbädem 
.:.. Schwimmbäder, Fitness-, Wellness- oder Saunaanlagen, Großsportstätten 
- Sport-, MehrzWeck� oder Stadthallen, Gymnastikräume, Tanzschulen 
�ndustrielLandwirtschaftNerkehr . .  
- Einfache Hallen . oder Werkstättet") ohne· fachspezifi�he Einrichtung, Pavillons 
- landwirtschaftliche 8etriebsbereiche . . 

, 

- Gewerbebereiche, Werkstätten mit techniSCher oder maschineller einrIChtung 
.,... Umf!:lssende Fabrikations- oder Produktionsanlagen . 
- Räume in Ttefgaragen, Unterführungen 
- Gast- oder Betriebsbereiche in Aughäfen, Bahnhöfen . I 

KuItur-/Sakfalbauten 
. ( , 

- Kultur- oder �bereiche, Kirchenräume 
- Individuell gestaltete ·Ausst�lungs,., Museurns- oder Theaterberelche , 

- KQnzert- oder Theatersäle, Studioräume für Rundfun� Fernsehen oder Theater 

-

I 11 111 IV 

x 
x 

x 

x 

� 
x 

x 
x 

x 
X 

x 
x 

, x 

x 
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Anlage 1 1  
(zu § 39 Absatz 4, § 40 Absatz 5} 

Grundleistungen 
im Leistungsbild Freianlagen" Besondere Leistungen, ObjekttiSte 

1 1 .1 Leistungsblld Freianlagen 

Grundleistungen Besoridere Leistungen 

LPH, 1 Grundlagenermittlung 

a) Klären der AufgabensteIlung auf Grund der Vorgaben - Mitwir1<en bei der öffentli�hen Erschließung 
oder der Bedarfsplanung ,des Auftraggebers . Qd8J: "- Kartieren .und UnterSuchen des Bestandes, Floristi
v9r1iegender Planungs- , und Genehmigungsunter- . sehe oder faunistische Kartierungen 
lagen 

_ Begutachtung
' 
des Standortes mit besonderen Me- . 

b) Ort�besichtigung. thoden zum Beispiel Bodenanalysen . . 
c) BeratEIn zum gesamten Leistungs� und Untersu- - Beschaffen bzw. Aktualisieren bestehender Plan-

chungsbedarf - .  ul)t�agen, Erstellen von Bestandskarten 
d) Formulieren von 'EntscheidungshUfen fOr die Aus

wahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter 
e) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der 

Ergef;>nisse 

LPH 2 Vorplanung (projekt- und Planungavortiereitung) 

a) Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leis- .;.. Umweltfolgenabschätzung 
tungen mit den fachlich an der Planung Beteiligten _ Bestandsaufnahme, Vermessung 

b) Abstimmen der Zielvorstellungen 
c) Erfassen, Bewerten und Erläutern der Wechselwir-

kung.n im Ökosystem -
. 

d) . Erarbeiten eines Planungskonzepts einsqhließlich 
Untersuchen und Bewerten vorfVarianten. nach glei
chen Anforderungen unter BerOcksichtigung ·. zum 
Beispiel ' 

. 

- der Topographie' und der weiteren standörtlichen 
und ökologisc�en Rahmenbedinglirigen, 

- der Umweitbelange einschließlich der natui"- und 
" aitenschutzrechtlichen Anforderungen und der 

vegetationstechnischen Bedingungen, 
� der gestalterischen und funktionalen Anforderun-

gen, ) 
- Kläre'n der weSentlichen " lusammer1här'ige, Vor
. gänge und Bedingungen, 

- Abstimmen oder Koordinieren unter Integration 
der Beiträge , andere� an der Planung fachlich 
Beteiligter 

e) .Darstellen des Vorentwurfs mit ErIät,Jterungen und 
Angaben zum terminlichen Ablauf . 

f) Kostenschätzung, zum B8ispiel nach DIN 216, Ver-. 
gleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen 

g) Zusammenfassen, Erläutern und DoJ<umentieren der 
Vorplanungsergebnisse 

- Fotodokumentationen 
- Mitwirken bei der BeantragunQ von Fördermitteln und 

Beschäftigungsmaßnahmen - . 

- Erarbeiten von Unterlagen fOr -besondere technische 
PrQfverfahren -

- Beurteilen und Bewerten der vorhandenen Bausub
stanz, Bauteile, Materialien, 'Ein�ten oder der zu 
schatzenden oder zu erhaltenden GehOlze oder Ve
,9etationsbestände 

LPK 3 Entwurr,planung (System- und Integrationsplanung) 

a) ,Erarbeiten der Entwurfsplanung auf Grundlage der - Mitwirk.en beim Beschaffen nachbal1icher · Zustim-
Vorplanung unter Vertiefung zum Beispiel der gestal- m_ungen -
terischen, funktionalen, wirtschaftlichen, standört- . - Erarbeiten besonderer ' Darstellungen, zum Beispiel 
lichen, ökologischen, natur- und artenschutzrecpt- Modelle, Perspektiven, Animationen 
lichen Anforderungen 

_ Beteiligung von externen Initiativ- und getroffenen-
Abstimmen oder Koorennieren unter lntegration der gruppen bei Planung und AusfOhrung 
Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter 
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Grundieistungen 

b) Abstimmen der Planung mit zu beteiligenden Stellen 
und Behörden -

Besondere Leistungen , , 

-�Mitwirken bei Seteillgungsverf�hren od", WorkshopS 
, - Mieter., ocIer Nutzerbefragungen 

c) Darstellen des Entwurfs zum , Beispiel im . Maß-: - Erarbeiten ' von , AuSarbeitungen, nach den Anforde-stab 1 :500 bis 1 :1 00, mit erf..order1ichen Angaben rungen- der ,naturschutzrechtlichen EingriffSregelung 
Insbesondere sowie des besonderen Arteli- und Biotogsch(itZreCh-
- zur Bepflanzung, tes, EingriffSgutachten, EingriffS- oder Ausglelc�s-, -

bilanz nach landeste<:htllchen , Regelungen - zu Materialien und Ausstattungen, v' 
_ zu Maßnahmen'auf Grund rechtHcher Vorgaben, - Mitwirken beim - Erstellen von " l<os�naufsteIlUngen 

, und Planuoterl8gen für Vermarktung und Vertrieb - zum termirilich80 AbtaUf 
... Erstellen und ZlJSarnrnensteilen von Unterlagen fQr 

die 8eauftr'agu'ng ' von Dritten '(Sach\ierstärldlgenbe-
, auftragung) . 

cf) bl,jektbes6hrelbu�g mit Ert�$rUng von Ausgleichs
und ' ErsatzmaBnatm1en nach M�abe der na.tur
schutzrechtlicherl Elngriffsregelung , 

, " - Mitwirken bei der Beantragung und Abrechnung von e) Kostenberechnung; zum Beispiel nach DIN 276 eln- Fördermitteln und 8eschäftlgungsmaBnahmen, : 
schlie8llc:h' zug�ri�r' MEII19et1erm1tttung 

_ 
_ Abrufen von Fördermitteln nach Vergleich mit'den Ist-f} Vergleich der Kostenberechnung mit ' der Kosten:' Kosten (Baufinanzierungsleistungf _ , , schätzung « 

g) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der 
Entwurfsplanungsergebnisse 

- Mitwirken bei der Finanziet"llngsplanung 
- ErStellen einer KoSten.,Nutzen�Analyse " 
- Aufstellen und Berechnen von lebenszyklüskoSten 

a) Erarbeiten und Zusammensjellen' der Vorlagen und - Tei,lnahl1)8, an Sitzungen ln politischen -Gremien,'oder 
Nachweise für ' öffentlich-rechtliche 'Genehmigungen' im Rahmen, der Öffentlichkeitsbeteiligung -
oder Zustimmungen einschließlich der Anträge auf - Erstellen ' von landschaftspflegerischen Fachbe�rä-Ausnahmen und Befreiungen $Owle notwendiger gen oder natt:ir- 'und �nschutzreChtlichen e,eiträ-
Verhandlungen mit Behörden unter Verwendung der gen , ' " Beiträge and�� an, 9er . Planung fachlich Beteiligter 

_ Mitwirken behn Einholen von Genetlmigyngen ,und 
b) Einreichen der Vorlagen ' Erlaubnissen nach ' Naturschutz-, F:ach- und Sat-
c) Ergäozen - un� , Anpassen � PlanuRgsunterlagen, zungsrecht _ ,  

Beschreibungen .und Berechnungen \ - Erfassen, Bewerten und Darstellen des �Bestandes 

, LPH 5 Ausfühnmgsplanung 

a) Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage 
der Entwurfs- und ' Genehmigungsplanung bis zur 
ausführungsreifen Lösung als Grundlage fOr die wei-
teren Leistungsph�n � 

b) Erstellen von Plänen oder Beschreibungen, je nach 
Art des ' Bauvorhabens zum Beispiel im Maß-
stab 1 :2o� bis 1 ;5q " ' 

c) Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der 
Beiträge anderer an , der Planung fachlich , Beteiligter 

d) Darstel!en " der Freianlagen ,mit den für die ,AusfOh
rung notwendigen Angaben, Detail- oder Konstruk
tionszeichnungen, insbesOndere 
- zu Oberflächenmaterial, "-befestigungen und 

-relief, ' 

, ::., -zu ober- , und unterirdischen Einbauten und Aus
sta�ungen, 

gerriäß OrtssatZung " ,  . . _ 
- Erstellen von Rodungs- und' Baumfällanträgen 
- Erstellen vo� Genehmigunm;unterlagel:l u,nd Anträ-

gen nach besopderen Anforderu�en 
- Erstellen eines OberflutungsnachweiSe$ für Grund-

stücke 
. ,  - , 

- Prüfen von Unterlagen der PlanfeststeULlng auf.Ober-
einstimmung mit der Planung , 

- Erarbeitung ' von Unterlagen , für besondel'8' techni
seile Prü�ahren (zum �ispi� l,.astplattendruck-: 
versuche) , 

' 
_ '  " 

- Auswahl von Pft8nzen beim Lieferanten (Erzeuger) 



Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 TaU I Nr; 37, ausgegeben. zu .Bonn am 1f).  Jl,lli2013 2343 

Grunc!leistUngen 

- zur Vegetation mit Angaben zu Arten, Sorten und 
-Qualitäten, 

' .  

- zu landschaftspflegeriscl)en" naturscl1utZfach- ' 
lichen oder artenschutzrechtlichen Maßnahmen 

� Fortschreiben der Angaben zum termin lichen Ablauf 
- 1) FOI1$chr:eiben der Ausführungsplanung während der 

Objektausführung " 

LPH 8 Vorbereitung der Vergabe 

a) Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leis
tungsverzeichnissen 

b) Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf 
Grundlage der Ausführungsplanung 

c) Abstimmen oder Koordinieren der Leistungsbe
- schreibungen mit den an d$l' Planung fachlich Betei-

Iigten \ 

d) Aufstellen eine,s Terminplans unter Berücksichtigung 
jahreszeitlicher, bauablaufbedingter und witterungs- ' 
bedingter Erfordernisse 

e) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer 
bepreisten .Leistungsverzeichnisse 

1) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom fllaner be
preisten Leistungsveneiqhnisse . mit der Kostenbe
rechnung 

g) Zusammenstellen der Vergabeunter!agen 

a) Einholen von Angeboten 
b) Prüfen und Werten der Angebote einschließlich Auf

stelle" eines Preisspiegels nach Emzelpositionen 
oder Teilleistungen, Prüfen und Werten der Angebote 

. zusätzlicher und geänderter leistungen der ausfüh
renden Unternehmen und der Angeme�nheit der 
Preise 

c) Führen von BietergesPr'ächen 
d) Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation " 

des vergabeveffahrens 
e} Zusammenstellen der Vert�agsunterlagen 
1) Kostenkontrolle durch Vergleichen der Ausschrei. 
e bungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten. 

Leistungsverzeichriissen und, der Kostenberechnung 
g) �itwirk�n bei der Au�ragserteilung \ 

Besoooere leistungen 

- Alternative Leistungsbeschreibung für geschlossene 
Leistungsbereiche 

- BeSondere Ausarbeitungen zum; Beispiel für Selbst
hilfearbeiten 

LPH 8 Objektüberwachun9iBauüberVlachung) und 'Dokumentation 
' , ' 

. 

a) ÜberWachen der Ausführung des Objekts auf Über
einstimmung , mit der Genehmigung oder Zustim
mung; den Verträgen mit ausführenden Unterneh
men, den Ausführungsunterlagen, den einschlägigen 
Vorschriften sowie mit aen allgemein anerkannten 
Regeln der Technik 

b) Überprüfen von PfIanzen- un� Materiallieferungen ' 
9) Abstimmen mit den oder Koordinieren . der an der 

Objektüberwachung fachlicll Beteiligten 
d) Fortschreiben und , Überwachen, des Terminplans 

unter BEirücksichtigung jahreszeitlicher, .  bauablauf
bedingter und witterungsbedingter Erfordernisse 

- Dokumentation des Bauablaufs nach besonderen 
Anforderungen des Auftraggebers 

- fachliches Mitwirken bei Gerichtsverfahren 
- Bauoberleitung, künstlerische Oberleitung 
- Erst�len einer Freianlagenbestandsdokurl1entation 
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Grundleistungen 

e) Dokumentation des Bauablaufes . (zum Beispiel 
Bautagebuch), Feststellen des Anwüchsergebnis
ses 

f) Mitwirken beim Aufmaß mit den bauausführenden 
Unternehmen 

g) RechnungsprOfung einschließlich PrOfen der Auf-
maße der ausführenden Unternehmen _ 

h). Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen 
mit den Auftragssummen einschließlich Nachträgen 

i) ' Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter 
Mitwirkung anderer an der Planung und Objektüber-

. wachung fachlich Beteiligter, . Feststellung von 
, Mängeih, Abitahmeempfehlung fül".' den • Auftrag

geber ' 
j) Antrag auf öffentlich-rechtliche Abnahmen und 

Tei!nahme daran 
k) Übergabe des Objekts 
I) Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme 

festgestellten Mängel 
m) Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelan-

sprüche . . 

n) Überwachen der Fertigstellungspflege bei vegeta-
1ionstechnischen Maßnahmen 

. 

0) Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsab
rechnung der bauausführenden . Unternehmen im 
Vergleich zu den Vertragspreisen 

p) Kostenfeststellung, zum Beispiel nach DlN 276 
q) Systematische Zusammenstellung der Dokumen�a-' 

tion, zeichnerischen Darstellungen und . rechneri
schen Ergebnisse des Objekts 

LPH 9 Objeldbetreuung 

Besondere Leistungen . 

;, '; 

) 

a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungs
fristen für Gewährleistungsansprüche festgestellten 
Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von 5 Jah
ren seit Abnahme der Leistung, einschließlich not-

- Üb8rwachung der Entwicklungs- und Unterhaltungs-

wendiger Begehungen 
' 

b) Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf 
der Verjährungsfristen für MängelansPrOche gegen .. 
über den ausführenden Untemehmen 

' 

c) Mitwirken bei , der Freigabe von SIcherheitsleistun
gen 

1 1 .2 Objektliste .Fr.u.nlagen 

pflege � . 

- Überwachen von Wartungsleistungen 
- Überwachen " der Mängelbeseitigung · innerhalb der 

Verjährungsfrist 

Nachstehende Freianlagen werden in der Regel folgenden Horiorarzonen , zugeordnet: 
? 

"- � Honorarzone · 
'Objekte -

- I 11 111 IV V 

In der freien Landschaft 

- einfache Geländegestaltung x 

.... Einsaaten in der freien Landschaft x 

- Pflanzungen in der freien Landschaft oder Windschutzpflanzungen, mit sehr geringen x x 
oder geringen Anforderungen 

' - Pflanzungen in-der freien landSChaft mit natur- und artenschutzrechtlichen . ' X  
Anforderungen (Kompensationserforcternissen) 
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, Honorarzone 
Objekte 

I 11 111 IV V -

- Flächen für den Arten- und Biotopschutz mit differenzierten Gestaltungsanspruchen x 
oder mit Biotopvertiundfunktion 

� NatumShe Gewässer- und Ufergestaltung 
- x 

;.. Geländegestaltungen und Pflanzungen für Deponien, Halden und Entnahmestellen x x 
mit geringen oder durchschnittlichen Anforderungen 

- t;reiflächen mit einfachem Ausbau bei kleineren Siedlungen, bei Einzelbauwerken 
-und bei landwirtschaftlichen Aussiedlungen 

x 

- Begleitgrun zu Objekten, Bauwerken und Anlagen mit geringen oder x x 
durchschnittlichen Anforderungen ) " 

In Stadt� und OrtsIag&n 
- Grunverbindungen' ohne besondere Ausstattung x 
- ihnerörtliche Grunzüge, Grunvefbindungen mit besonderer_Ausstattung x 
...;. Freizeitparks und Parkanlagen - x 
- Geländegestaltung ohne oder mit Abstützungen x x 
- Begleitgrun zu Objekten, Bauwerken und Anlagen sowie an Ortsrändern x x -
- Schulgärten und naturkundliche Lehrpfade und -gebiete x 
..:. Hausgärten und Gartenhöfe m� Repräsentationsanspruchen 

-
x x 

Gebiudebegriinung -
- Terrassen- und Dachgärten - x 

--
- Bauwerksbegrunung vertikal und horIZontal mit hohen -oder sehr hohen x x 

Anforderungen 
- Innenbegrünung mit hOhen oder sehr hohen Anforderungen x x 
- Innenhöfe mit t!ohen oder sehr hohen Anfo�ngen x x 
Spiel- und Sportanlagen 
- Ski- und Rodelhänge ohne oder mit technischer Ausstattung x x 
- Spielwiesen 

-'- I x 
- BaJlspieljjlätze, Bolzplätze, mit geringen oder durchschnittlichen Anforderungen x x 
- Sportanlagen in der Landschaft, Parcours, Wettkampfstrecken x 
:- Kombinationsspielfelder, Sport-, Tennisplätze und Sportanlagen mit Tennenbelag x x 

oder Kunststoff:- oder Kunstrasenbelag 

- Spielplätze x 
- Sportanlagen Typ A bis C oder Sportstadien x x 
- Golfplätze mit besonderen natur- und artenschutzrechtlichen Anforderungen oder x x 

in s� reliefiertem Geländeumfeld 
- Freibäder mit besonderen Anforderungen, Schwimmteiche x x 
- Schul- und Pausenhöfe mit Spiel- und Bewegungsangebot x 
Sonderamagen . 

- Freilichtbühnen x 
- Zelt- oder Camping- oder Badeplätze, mit durchschnittlicher oder hoher Ausstattung x x 

oder Kleingartenanlagen 

Objekte 
- Friedhöfe, Ehrenmale, Gedenkstätten, mit hoher oder sehr hoher Ausstattung x x 
- Zoologische und botanische Gärten x 
- Lärmschutzeinrichtungen I x 
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Honorarzone 
Objekte _ 

I 11 111 IV V 

- Garten- und Hallenschauen . - x 
- Freiflächen im Zusammenhang mit historischen Anlagen, historische Park" und ' x  

Gartenanlagen, ,Gartendenkmale 
Sonstige Freianlagen 

. - Freiflächen mit Bauwerksbezug, mit durchschnittlichen topographischen x 
Vei'hältnissen oder durchSchnittlicher Ausstattung ; --

- Freiflächen mit Bauwerksbezug, mit schwierigen oder besOnders schwierigen x x 
. topographischen Verhältnissen oder hoher oder sehr hoher Ausstattung 

� Fußgängerbereiche lind Stlidtplätze mit hoher oder sehr hoher Ausstattungs- x x 
intensität 

.' 
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Anlage�12 
(zu § 43 Absatz 4, �8 Absati;\5) 

Grundleistungen .- . • 
im Leistungsbild. lngenieurbauwerke, Besondere Leistungen} Objektliste 

12.1 Leistungsbild Ingenieurbauwerke 
Grundleistungen Besondere L.eistungen 

LPH 1 Grundlagenenni'tUung 
a) Klären der AufgabensteIlung auf Grund der Vorgaben - Auswahl und Besichtigurg ähl1.1icher Objekte 

oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers 
Q) Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Be

raten zum gesamten Leistungsbedarf 
c) Formulieren · von Entscheidungshilfen für die Aus

. wahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter 
d) bei Objekten nach § 41 Nummer 6 und 7, die eine 

Tragwerksplanung erfordern: Klären der Aufgaben
steIlung auch auf dem Gebiet der Tragwerksplanung 

e) Ortsbesichtigung 
f) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der 

Ergebnisse 

LPH 2 Vorplanung 
a) Analysieren'der Grundlagen 
b) Abstimmen der Zielvorstellungen auf die öffentlich

rechtlichen Randbedingungen sowie Planungen Drit
ter 

c) Untersuchen von Lösungsmöglichkeiten mit ihren 
Einflüssen auf bauliche und konstruktive Gestaltung, 
Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung 
der Umweltverträglichkeit ' , 

d) Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten 
e) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich 

Untersuchung der alternativen Lösungsmöglichkei
ten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer 
Darstellung und Bewertung unter Einarbeitung der 
Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter 

f) Klären und Erläutern der wesentlichen fachspezifi
schen Zusammenhänge, Vorgänge und Bedingun
gen 

g) Vorabstimmen mit Behörden und · anderen an der 
Planung fachlich Beteiligten über oie Genehmi
gungsfähigkeit, gegebenenfalls Mitwirken bei Ver-: 
handlungen über die Bezuschussung und Kosten
beteiligung 

h) Mitwirken beim Erläutern des Planungskonzepts 
gegenüber Dritten an bis zu zwei Terminen 

i) Überarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken 
und Anregungen 

j) Kostenschätzung, Vergleich mit den finanziellen 
Rahmenbedingungen 

k) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der 
Ergebnisse 

LPH 3 Entwurfsplanung 
a) Erarbeiten des Entwurfs auf Grundlage de.r-Vorpla

nung durch zeichnerische Darstellung im erforder
lichen · Umfang und Detaillierungsgrad unter Berück
sichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, 

. - Erstellen von Leitungsbestandsplänen 
- vertiefte Untersuchungen zum Nachweis von Nach

haltigkeitsaspekten 
- Anfertigen von Nutzen-Kosten-Untersuchungen 
- Wirtschaftlichkeitsprüfung . ,  

- Beschaffen von Auszügen aus Grundbuch, Kataster 
und anderen amtlichen Unterlagen 

- Fortsch,.eiben von Nutzen-Kosten-Untersuchungen 
- Mitwirk�n bei Verwaltungsvereinbarungen . , 

- Nachweis der zwingenden Gründe des überwiegen-
den öffentlichen Interesses der Notwendigkeit der 
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GrundleistiJngen Besondere Leistungen 

Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für 
die anderen an der Planung fachlich Beteiligten 
sowie Integration �nd Koordination der Fachplanungen 

b) Erläuterungsbericht unter VerwElndung der Beiträge 
anderer an der P�anung fachlich Beteiligter 

c) fachspezifische Berechnungen ausgenommen Se
rechnungen aus anderen �eistungsbildem 

Ci) Ermitteln und Begründen der zuwendungsfähigen 
Kosten, Mitwirken beim Aufstellen des Finanzie
rungsplans sowie Vorbereiten der Anträge auf Finan
zierung 

e) Mitwirken beim Erläutern des vorläufigen Eritwurfs 
gegenüber Dritten an bis zu drei Terminen, Überar
beiten des vorläufigen Entwurfs auf Grund von Be
denken und . Anregungen 

1) Vorabstimmen der Genehmigungsfähigkeit mit Be
hörden und anderen an der Planung fachlich Betei-
ligten • 

g) Kostenberechnung einschließlich zugehöriger Men
genermittlung, Vergleich 'der Kostenberechnung mit 
der KoStensch�tzung 

h) Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Berück
sichtigung der Verkehrslenkung und der. Aufrecht
erhaltung des Betriebes. während der Bauzeit 

i) Bauzeiten- und Kostenplan 
j)' Zusammenf�en, Erläutern und Dokumentieren der 

Ergebnisse 

LPH 4 .Genehrrtigungsplanung r 

a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen für 
. die erforderlichen öffentlich-rechtlichen Verfahren 
oder Genehmigungsverfahren einschließlich der An
träge auf Ausnahmen und Befreiungen, Aufstellen 
des Bauwerksverzeichnisses unter Verwendung der 
Beiträge anderer an der.Planung. fachlich Beteiligter 

b) ErStellen des Grunderwerbsplanes l,Ind des Grunder
werbsverzeichnisses unter Verwendung der Beiträge 
anderer an der Planung fachlich Beteiligter 

c) Vervollständigen und Anpassen der Planungsunter
. lagen; Beschreibungen und Berechnungen unter 

Verwendung der Beiträge anderer an der Planung 
fachlich Beteiligter 

d) Abstimmen mit Behörden 
e) MitWirken in Genehmigungsverfahren einschließlich 

der Teilnahme an bis zu vier Erläuterungs-, Erörte
rungsterrr\inen ' 

. 

1) Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu 
Bedenken und Anregungen in ·bis zu zehn Kategorien 

LPH 5 Ausführungsplanung 

a) Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage 
der Ergebnisse der . Leistungsphasen 3 und 4 unter 
Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderun

r gen und Verwendung der Beiträge anderer an der 
Planullg fachlich Beteiligter bis zur ausführungs

_ reifen Lösung 

Maßnahme (zum Beispiel Gebiets- und Artenschutz 
gemäß der ' Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 
2'1 . Mai . 1 992 ' zur Erhaltung der natürlichen tebens
.räume sowie. der wildlebenden Tiere und Pflanten 
(ABI. L 206 vom 22.7.1 992, S. 7) 

- Fiktivkostenberechnungen (Kostenteilung) . 

- Mitwirken bei der B�haffung der Zustimmung von 
Betroffenen 

. , 

- Objektübergreifende, integrierte Bauablaufplanung 
- Koordination des Gesamtprojekts 
- Aufstellen von Ablauf- und Netzplänen 
- Planen von Anlagen d�r Verfahrens- und ProZ8S$-

technik für Ingenieurbauwerke gemäß § 41 Nummer 1 
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Grundleistungen 

b) ZeichneriSche Darstellung, �rläuterungen l)nd zur 
Objektplanung gehörige Berechnungen mit allen für 
die Ausführung notwendigen EinzelaAgaben ein
schließlich Detailzeichnungen in den erforderlichen 
Maßstäben �-

, 

c) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für 
-die anderen an der Planung fachlich Beteiligten und 
Integrier�n ihrer Beiträge bis zur ausfOhrungsreifen 
Lösung 

, d) Vervollständigen der AU$führungsplanung während 
der ObjektausfClhrung -

LPH � Vorbereiten der Vergabe 

Besondere Leistungen 

bis 3 und 5, die dem Auftragnehmer übertragen wer
den, der auch die Grundleistungen für die jeweiligen 
Ingenieurbauwerke erbringt . -

a) Ermitteln von ' Mengen nach Einzelpositionen unter - detaillierte Planung von BaUPhasen bei besonderen 
Verwendung der Beiträge anderer an der Planung Anforderungen 

' 

fachlich Beteiligter 
b) Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere An

. fertigen der leistungsbeschreibungen mit Leisfungs
verzeichnissen sowie der Besonderen Vertragsbe
dingungen . 

c) Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu 
den Leistungsbeschreibungeri der anderen an der" 
Planung fachJich Beteiligten 

d) Festlegen der wesentlichen Ausführungsphasen 
e) Ermitteln der Kosten auf Grundtage der vom Planer 

(Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeich- 
nisse 

f) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer (Ent
wurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse 
mit der Kostenberechnung 

g) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen 

LPH 7 Mitwirken bei der Vergabe 

a) Einholen von Angeboten 
b) Prüfen und Werten -der Angebote, Aufstellen des 

Preisspiegels 
c) Abstimmen und ,Zusammenstellen der Leistungen 

der fachlich Beteiligten, die an der Vergabe mitwir
ken 

d) Führen von Bietergesprächen 
e) Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation 

des Vergabeverfahrens ' 
f) Zusamrhenstellen der Vertragsunterlagen 
g) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den 

vom Planer bepreisten Leistuhgsverzeichnissen und 
der Kostenberechnung 

h) Mitwirken bei der Auftragserteilung 

LPH 8 Bauoberleitung 

- Prüfen und Werten von NeberI�ngeboten 

a) Aufsicht über die'örtliqhe Bauüberwachung, Koorcii- - Kostenkontrolle 
nierung der an der Objektüberwachung fachlich _ .Prüfen von Nachträgen 
Beteiligten, einmaliges Prüfen von Plänen auf Über-
einstimmung mit dem auszuführenden Objekt und - Erstellen eines Bauwerksbuchs 
Mitwirken bei deren Freigabe ' - Erstellen von Bestandsplänen 

b) Aufstellen, Fortschreiben und . Überwachen eines - Örtliche Bauüberwachung: 
c Terminplans (Balkendiagramm) _ Plausibilitätsprüfung der Absteckung 

c) Veranlassen und Mitwirken beim Inverzugsetzen der - Überwachen der Ausführung der Bauleistungen 
ausführenden Unternehmen 
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Grundleistungen .'. Besondere Leistungen 

d) Kostenfeststellulig" Vergleich der Kostenfeststellung 
mit der Auftrilgssumme 

e) Abnahme von Bauleistungen; . Leistungen und liefe
rungen unter Mitwirkung der örtlichen BauOberwa- . 
chUng und anderer an der Planung und ObjektOber
wachung fachlich Beteiligter, FeststeHen von· Män
geln, Fertigung ein�Niederschrift Ober das Ergebnis 
der Abnahme 

f) Überwachen der PrOfungen der Funktionsfähigkeit 
der Anlagenteil& ufld'-der Gesamtanlage 

g) Antrag auf behördliche Abnahmen und Teilnahme 
daran . . 

h) Übergabe des Objekts 
i) Auflisten der Verjährungsfristen der MängelansprO-

che ' . ;  

j) Zu�mmenstellen und . Übergeben der Dokumenta
tion des Bauablaufs, der 8estandsunterlagen und . 
der Wartungsvorschriften . ' .  

C 

. LPH 9 Objektbetrewng 

-. Mitwirken b8im··Einweisen des Auftragnehmers 
in die Baumaßn� (BauanlaufbeSprechung) 

- Überwachen der AusfOhrurlg des Objektes auf 
Übereinstimmung mit den zur AusfOhrung frei
gegebenen .Urrtenagen, dem Bauvertrag und 
den Vorgaben-des AUftraggebers 

- PrOfen �nd Bewerten da(' Berechtigung von 
Nachträgen 

- DurChfOhren öder Veranlassen von KontrollprO-
fungen 

. . 

- Überwachen' der Beseitigung der bei der Ab- . 
nahme der Leistungen . festgestellten Mängel 

- Dokumentation des Bauablaufs . 
- Mitwirken beim Aufmaß mit den ausfahrenden 

Unternehmen und PrOfen der Aufmaße . '  
.;. Mitwirken bei behördlichen Abnahmen 
- Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und 

Lieferungen 
- RechnungsprOfung, Vergleich' der Ergebnisse der 

RechnungsprOfungen mit der Auftragssumme 
- Mitwirken beim Öberwachen der PrOfung der 

Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und' der Ge
sarntanlage 

- Überwachen der Ausführung von Tragwerken nach 
Anlage 1 4.2 Honorarzone I und 11 mit sehr geringen" 
und geringen Planungsanfordeningen auf .überein':' 
stimmung rym. dem Standsicherheitsnachweis 

a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungs
fristen für GewährieistungsansprOche festgestellten 
Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von fünf 
Jahren seit 'Abnahme der Leistung, einschließlich 
notwendiger Begehyngen 

- Oberwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der 
Verjährungsfrist 

b) Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf 
der Verjährungsfristen für MängelansprOche gegen
Ober den ausfOhrenden Unternehmen 

c) Mitwirken bei der FreIgabe von Sicherheitsleistungen 

12.2 ObJektliste Ingenieurbauwerke 
Nachstehende Objekte werden in der Regel folgenden Honorarzonen zugerechnet: 

GI:Uppe 1 - Bauw8rtce.und AnIagen .der wasserversorgung 
, 

- Zistemen 

- . einfache Anlagen zur Gewinnung und Förderung von Wasser, zum Beispiel . 
Quellfassungen, Schachtbrunneii 

, 
- Tiefbrunnen 
...: Brunnengalerien und Horizontalbrunnen 

. . 

. - Leitungen fOr Wasser ohne Zwangspunkte 

- Leitungen fOr Wasser mit geringen VerknOpflmgen und wenigen Zwangspunkten 

- Leitungen fOr Wasser mit zahlreichen VerknOpfungen und. m8hreren Zwangspunkten 
- Einfache Leitungsnetze fOr Wasser 

- Leitungsnetze mit mehreren VerknOpfungen und zahlreichen Zwangspunkten und 
mit einer Druckzone 

- .  
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Gruppe 1 - Bauwerke und Anlagen deF Wasserversorgung 

- Leitungsnetze für wässer mit zahlrejchen Ver\<nüpfungeri und zahlreichen 
Zwangspunkten " " , . 

- einfache Anlagen zur Speicherung voh Wasser, zum Beispiel Behälter in 
Ferngbauwelse, Feuerlöschbäcken 

- Speicherbehälter 

- SpeIcherbehälter in Turmbaurnwei,se " ,  

' I 
Honorarzone 

It 111 , IV 
x 

x 

x 
x 

- einfache Wasseraufbereitung�lagen und Anlagen mit mechanischen Verfahren, x 
, Pumpwerke und Druckerhöhungsanlageo 

. 

�- Wasseraufbereitungsanlagen mit physikalischen und' chemischen Verfahren, 
schwierige Pumpwerke t.md Dtuckerhöhungsanlagen 

- Bauwerke und Anlagen mehrstUflger oder kombinierter Verfahren der Wasser
aufbereitung 

Gruppe 2 - Bauwerke und AI'IIageß der Abwasserentsorgung 
mit Ausnahme EntWässerungsanlagen, die der Zweckbestlmmung -der Verkehrsanlagen dienen, 
und Regenwasserversickerung (Abgrenzung zu Freianlagen) 
- Leitungen für Abwasser ohne Zwangspunkte 

- Leitungen für Abwasser mit geringen. Verknüpfungen und wenigen Zwangspunkten 

. I 
x 

x 

Honorarzone 

" 111 

x 

IV 
. " 

V
' " 

x 

V 

r-�r-�r-�r-�--� 
- Leitungen für Abwasser mit zahlreichen Verknüpfungen und zahlreichen 

Zwangspul1kten ( . 

� einfache Leitungsnetze für Abwasser 
- Leitungsnetze für Abwasser mit mehreren, Verknüpfungen und mehreren 

Zwangspunkten 

- Leitungsnetze für Abwasser mit zahlreichen Zwangspunkten 

- Erdbe,cken als Regenrückhaltebecken ) 
- Regenbecken und Kanalstauräume 

mit geringen Verknüpfungen und wenigen Zwangspunkten 
....; Regenbecken Und Kanalstauräume, 

mit zahlreichen Verknüpfungen und zahlreichen ZwangSpunkten, kombinierte 
Regenwasserbewlrtschaftungsanlagen -

- Schlammabsetzanlageh, Schlammpqlder 

- Schlammabsetz8nlagen mit mechanischen Einrichtungen 
- Schlammbehandlungsanlagen 

- Bauwerke und Anlagen für mehrstufige oder kombinierte Verfahren der 
Schlammbehandlung 

- Industriell systematisierte Abwasserbehandlungsanlagen, einfache Pumpwerke 
und Hebeanlagen 

- AbwasserbElhandlungsanlagen mit ,gemeinsamer aerober StabiHsierung, Pumpwerke 
und Hebeanlagen 

- Abwass9rbehandlungsanlagen, schwierige Pumpwerke und Hebeanlagen 
- Schwierige A9wasserbehandlungsanlagen 

Gruppe 3 .., BaUwerke und Anlagen des wasserbaus 
ausgenommen Freianlagen nach § 39' Absatz, 1 

- Berieselung und rohrlose Dränung, flächenhafter Erdbau mit unterschiedlichen 
Schütthöhen oder Materialien . -

- Beregnung und Rohrdränung 
� .  . . 

- Beregnung und Rohrdränung bei ungleichmäßigen Boden- und schwierigen 
Geländeverhältnissen 

' 

x 

x 
· x  

x 
x 

x 
x 

x '- \- .. ' 

x 

x 

x 

x 

x 
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Gruppe 3 -� und Anlagen des Wasserbaus Honorarzone 
aU$gfMlOmmen Freiaolagen nach § 39 Absatz 1 

- Einzetgewässer mit gleichförmigern ungegliedertern Querschnitt ohne Zwangs .. 
punkte, ausgenommen, Einzelgewässer mit überwiegend ökcilogischen und land-
schaftsgestaltertschen EleJ'ncmten � 

, -
- Eill,Zelgewässer mit gleichförmigem gegliedertern au�hnitt und einigen 

?:wangspunkten " 

- Einzelgewässer mit uhglElichförmigem ungegliedertern Querschnitt und einigen 
Zwangspu�kt.en: Gewässersysterne mit einigen Zwangspunkten, 

- Einzelgewässer mit ungleichförmigem gegliedert:ern Querschnitt und'vieIen 
Zwangspunkten, Gewässersysteme mit vielen Zwangspunkten, besonders 
schwieriger Gewässerausbau mit sehr hohen t,echnischen Anforderungen und 
ökolOgischen AusgleichsmaBnahmen 

.... Teiche bis 3 m Dafnrhhöhe über Sohle ohJie.Jiochw�astung ausgenom.men 
Teiche ohhe Dämme 

� 

- TeiQhe mit rriehr als 3 m Dammhöhe Ober SOhle ohne Hochwasserentlastung,' 
Teichebis 3 m E)ammhöh$ über S!:>hle mit HochwasserentlaStung " ,  

- HochwasserrOckhaltebecken und Talsperren bis 5 m Dammhöhe Ober Sohle 
, oder bis-1oo 000 m3 Speicherraum 

, 
- Hochwasserfückhaltebecken und TalsperTen mit meflr als '100, 000 m3 und 

weniger als 5 000 000 m3 Speicheri'aum 

- HoehwasserrOckhaJtebecken und TalsperTen mit mehr als 5 000 000 m3 
" Spelcherraum ' 

- Deich und Dammbauten 
- schwierige Deicn- und Dammbauten . 

- besonders schwierige Qeich- Ur)d Dam�uten 

- einfach$ Pumpanlagen, Pumpwerke und Schöpfwerke 

- Pump- ' und SChöpfwerke, Siele 
-

- schw�e P�mp- und SChöpfwerke 

- EinfaChe Durch'ässe 

- Durchlässe und DOker 

- schwierige Durchlässe' und Düker 
) 

.;.. Besonders ,schwierig� Durchlässe und Düker , 

- 'einfache )eSte \/\lehre -

� feste Wehre \ 

- einfache bewegliehe Wehre 

- bewegliche Wehre , 

...: einfache-Sperrwerke und Sperrtore 
. 

- Sperrwerke • , 
� 

- Kleinwasserkraftanlagen 

- Wasserkraftanlagen -

- Schwierige Wasserkraftanlagen, zum Beispiel Pumpspeicherwerke oder 
Kavernenkraftwerke , 

:- Fangedämme, Hochwasserwände 

-: Fang8dämrne, tiochwasserschutzWände in sc:hwieriger Bauweise 

- eingeschwommene Senkkästen, schwierige Fangedämme, Wellenbrecher , -

' .. , 

, ; 

./ 
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Gruppe 3 � Bauwerke und AnIageli des VIasserbius 
ausgenommen FreIanlagen n$eh § 39 Absatz 1 , r.  

- Bootsanlegestelien mit DalbeIl, Leitwänden, Festmacher- unet Fenderanlagen . 
an stehenden Gewässem -

. 

- Bootsanlegestelten mit Dalben, L.eitwänden, Festmacher- und.Fend�lagen an 
fließenden Gew�, 9Infache SchiffsiOsch- und '-Iadestellen. einf�bhe Kaimauern 
und ·Piers 

- Schiff$lösch- und :Iadestelfen, Häfen, jewetls mit Dalben; lettwänden, Festmacher-
und Fenderanlagen mit hohen Belastungen, Kaimauem und'Piers 

, 
- Schiffsanrege-, ·lösch- und -ladestellen bei Tide oder Hochwasserbeeinflussung, 

Häfen bei Tide- und HochwasserbeeInflussung, schvyätge Kaimauern und Piers . 

- Schwierige schwimmende Schiffsanleger, bewegliche Vertadebrücken 

,.... Einfache Uferbefestigurigen � 
� 

- Uferwände und -mauern 

-:- Schwierige Uferwände und -mauern, Ufer- und SohIensicher'ung. an Wasserstraßen 
- Schifffahrtskanäle mit Dalben, Leitwänden, bei einfachen BedinQungEm 

- Schifffahrtskanäle mit Dalben, Leitwänden, bei schwierigen Bedingungen in 
Dammstrecken, lTlit Kreuzungsbauwerken 

.- Kanalbrücken 

- einfache Schiffsschleusen, Bootsschleusen 

- Schiffsschleusen bei geringen Hubhöhen 
-

/ ( . ....; Schiffsschlevsen bei groBen HUbhöhen und Sparschleusen -

-' Schiffshebewerke , 

- We!ftanlagen, einfache Docks 

- schwierlQe Docks 
. ,  

_ .  Schwimmdocks 

.Crupp8 4 - Bauwerke und Anlagen für Ver- und EntSorgung 
mit Gasen, Energieträgern, Feststoffen einschließli� wassergefährdenden Flüssigkeiten, 
ausgenommen Anlagen. nach § 53 Absatz 2 '  

. " . 

. � Transportleitung�n für Fernwärme, wassergefährdende Flül?Sigkeiten und Gase 
ohne:Zwangspunkte .. 

. ' . 

- Transpartleitungen für Fernwärme, wassergefährdende flüssigkeiten und Gase 
mit genngen verknüpfungen und wenigen Zwangspunkten . 

- Transportleitungen für Fernwärme, wassergefähn::tende Flüssigkeiten und Gase . '  
mit zahlreidnen Verknupfungen oder zahlreichen Zwangspunkten 

- Transportleitungen für Fernwärme, wassergefährdende Flüssigkeiten und Gase 
mit zahlreichen Verknüpfungen und"zahlt'eichen Zwangspunkten 

. 

- Industriell vorgefertigte eiristufige Leichtflüssigk�sabscheider 

- Einstufige Leichtflüssigkeitsabscheider 
-

. - mehrstufige Leichtflüssigkeitsabscheider 

- Leerrohmetze mit Vilenigen Verknüpfungen . 

- Leerrohmetze mit zahlreichen Verknüpfungen 

- Handelsübliche Fertigbehälter für Tarikanlagen 

- Pumpzentralen für Tankanlagen in Ortbetonbauweise 

-

- Anlagen zur L.8gerung wassergefährdender Flüssigkeiten in einfachen Fällen 

I 
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c",:1 " 

, Gruppe 5 - Bauwerke und Änlagelt der Abfallentsorgung 
-

.:. Zwischen lager, Sammelstellen und Umliidestationen offener -Bauart für Abfälle 
oder Wertstoffe 'ohne Zusatzeinrichtungen -

� Zwischenlager, SammetsteIlen und ,Umladestationen offener· Bauart für Abf�lIe 
oder Wertstoffe mit einfachen Zusatzainrichtungen 

-

- Zwischenlager, sammelstellen und Umlactestationen offener Bauart fOr Abfälle 
oder �ertstoffe, mit schwierigen Zusatzeinrichtungen ' 

-

- Einf�che, einstl:lfige Aufbereitungsan�en für Wertstoffe 
- Aufbereitungsanlagen fürWertstoffe --

- Mehrstufige Aufbereitungsanlagen fOr Wertstoffe 
- Einfache BauschuttaufbereitUngsaniagen , 

, 
- Bauschutta�ngsanlagen 
- Bauschuttdeponien ohne1>esondereEinrichtungen . 

- Bauschuttdeponien 
- PfI�zenabfall-Kompostierungsanlagen ohne besondere ,EinriChtungen/ 
... BiomOlI-KompoStierungsanlagen, Pflanzenabfall-Kornpostierungsanlagen 
� Kompostwerke ._, 

- Hausmüll- und Monodeponien 

'-

- l:fausmOlI�nien und Monodeponien rnit schwierigen technischen Anforderungen 
- Anlagen zur Konditionierung von Sonderabfällen 
- Verbrennurigsanlagen; Pyrolyseanlagen 
- So�erabfaßcleponien 
... Anlagen fQr Untertagedeponien , ' .  
:," .Beh�nien 
- Abdichtung von Altablagerungen und kontaminierten Standorten 

-

- Abdichtung von AItabIagerungen und kontarninierten Standorten mit schwierigen 
technischen Anforderungen 

- Anlagen zur 'Behandlung kontaminierter Böd�n einschließlich,8ocIenluft 
- �nfache Grundwass8rdekon�inierungsanlager'l c 

,-- komplexe Gru�asserclekontaminierungsanlagen 

�ruppe 6 - kon,truktiYe lngeniewbauWerke fQr Verkehrsanlagen 

- L.ärmschutzWälJe ausgenommen Lärmschutzwäße als Mittel der GeländeQestAltUhg 

- Einfache Lärmschutzanlagen 

- Lärmschutzanlagen 

- LärmschutZanlagen in schwieriger städtebaulicher Situation --
-

- Gerade EinfeIdbrOcken einfacher Bauart 

- EinfeldbrOcken ( 
... Einfache Mehrfeld- und BogenbrOcken . 

- Schwierfge EiRfeld-, Mehrfeld- und BogenbrOcken 

- Schwienge, längs vorgespannte StahlverbundkonStruktion� 

- Besonders sch�ierige Brocken 
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Gruppe 6 - konstruktive lng8nieurbauw�e für v.kehrsanlagen 

- Tunnel- und Trogbauwerke , , 
- sChwierige Tunnel- und Trogbauwerke , 

- Besonders schwierige Tunnel- -und Trogbauwerke 

-, Untergrundbahnhöfe 

- schwierige Untergrul'!dbahnhöfe 

- besonders schwierige Untergrundbahn höfe und Kreuzungsbahnhöfe , . 

Gruppe 7 � sonstige EInzeIbauwerke 
sonstige Bnzelbauwerke ausgenommen Gebäude und FreileitunQs- und OberIeitungsmaste 
:- Einfache Schomsteine 

- Schomsteine 

- Schwierige Schomsteine , 

- Besonders schwierige SChornsteine 

- Einfache Masten und Türme ohne Aufbauten -
- Masten und Türme ohne Aufbauten 

- Masten und Türme mit Aufbauten / / 
''"" Masten und Türme mit Aufbauten und Betriebsgeschoss 

- Masten und Türme mit Aufbauten, Betriebsgeschoss und Publikumseinrichtungen 

- Einfache Kühltürme . 
- Kühltürme 

- Schwierige Kühltürme . -
- Versorgungsbauwerke und Schutzrohre in sehr einfachen Fällen ohne Zwangspunkte. 

- Versorgungsbauwerke und·Schutzrohre mit zugehörigen Schächten für 
Versorgungssysteme mit wenigen Zwangspunkten -

- Versorgungsbauwerke mit zugehörigen Schächten für Versorgungssysteme unter 
beengten Verhältnissen 

- Versorgungsbauwerke mit zugehörigen Schächten in schwierigen Fällen für 
mehrere Medien 

- Flach gegründete, einzeln stehende Silos ohne Anbauten 

�, Einzeln stehende Silos mit einfachen Anbauten, auch in Gruppenbauweise 

- Silos mit zusammengefügten Zellenblöcken und Anbauten ' .  
..:: Schwierige Windkraftal'llagen 

- Unverankerte 'Stützbauwerke bei geringen Gelänclesprüngen ohne Verkehrs-
belastung, als Mittel zur Geländegestaltung und zur konstruktiven Böschungs,,: 
sicherung 

- Unverankerte Stützbauwerke .bei hohen Geländesprüngen mit Verkehrsbelastungen 
mit einfachen Baugrund-, Belastungs- und Geländeverhältnissen 

- Stützbauwerke mit Verankerung oder. unverankerte Stützbauwerke bei 
schwierigen BaugruAd-; Belastungs- oder Geläncleverhältnissen 

;... StOtzbfluwerke mit Verankerung und schwierigen ßaugrund-, Belastungs- oder 
Geländeverhältnissen 

- Stützbauwerke "1it Verankerung und ungewöhnlich, schwierigen RanQbedingungen 

- Schlitz- und Bohrpfahlwände, Trägerbohlwände 

- Einfache Traggerüste und andere einfache Gerüste 

- Traggerüste und andere Gerüste 
/ 

'. 
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Gruppe 7 - sonstJg8 Einzelbauwerke Honoranone 
. . 

sonstige �inzelbauwerke ausgenommen Gebäude und Freileitungs- und Oberleitungsmaste 

- sehr schwierige Gerüste und sehr hohe oder weit gespannte Traggerüste, 
verschiebliche (Trag:-)Gerüste 

- eigenständige TIefgaragen, einfache Schacht- und Kavernenbauwerke, einfache 
Stollenbauten . 

- schwierige eigenständige Tiefgaragen, schwierige Schacht- und Kavernenbauwerke, 
schwierige Stollenbauwerke . 

- Besonders schwierige Schacht- und Kavernenbauwerke 
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Anlage 13 
(zu § 41 Absatz 2, § 48 Absatz 5) 

Grundleistungen 
im Leistungsbild Verkehrsanlageri, Besondere Leistungen, Objektliste 

13.1 Leistungsbikl Verkehrsanlagen 
Grundleistungen Besondere Leistungen 

LPH 1 GrundlagenennitUung 

a) Klären der AufgabensteIlung auf Grund der Vorgaben -. Ermitteln besonderer, irr den Normen. nicht festge-
oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers legtet Einwirkungen 

b) Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie - Auswahl und Besichtigen äh�licher Objekte 
Beraten zum gesamten Leistungsbedarf _ 

. c) Formulieren von . Entscheidungshilfen . f.ür die Aus
wahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter 

d) Ortsbesichtigung 
e) Zusammenfassen; Erläutern und Dokumentieren der 

Ergebnisse 

I,.PH 2 Vorplanung 

a) Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten 
b) Analysieren der Grundlagen 

- Erstellen von LeitungsbestandspläneQ 
- Untersuchungen zur Nachhaltigkeit 

c) Abstimmen der Zielvorstellungen auf die öffentlich- - Anfertigen von Nutzen-Kosten-Untersuchungen 
rechtlichen Randbedingungen sowie Planungen _ . Wirtschaftlichkeitsprüfung 
Dritter 

d) Untersuchen von Lösungsmöglichkeiten mit ihren 
Einflüssen auf bauliche und konstruktive Gestaltung.� 
Zweckmäßigkeit, ' Wirtschaftlichkeit unter Beachtung 

- der Umweltverträglichkeit . 

e) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich 
Untersuchung von bis zu 3 Varianten nach gleicher} 
Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung . und 
Bewertung unter Einarbeitung der Beiträge anderer 
an der Planung fachlich Beteiligter 
Überschlägige verkehrstechnische Bemessung der 
Verkehrsanlage, Ermitteln \ der Schallimmissionen 
von der Verkehrsanlage an kritischen Stellen nach 
Tabellenwerten 
Untersuchen der möglichen 'Schallschutzmaßnah
men, ausgenommen detaillIerte schalltechnische 
Untersuchungen 

f) Klären und Erläutern der wesentlichen fachspezifi
schen Zusammenhänge, Vorgänge und Bedingun
gen 

g) Vorabstimmen mit Behörden und anderen an der 
Planung fachlich Beteiligten über die Genehmi
gungsfähigkeit, gegebenenfalls MitWirken bei Ver
handlungen über die Bezuschu�ung und Kosten
beteiligung 

h) Mitwirken bei Erläutern des Planungskonzepts ge
genüber Dritten an bis zu 2 Terminen 

i) Überarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken 
und Anregungen 

j) Bereitstellen von Unterlagen als Auszüge aus der 
Voruntersuchung zur Verwendung für ein Raumord
nungsverfahren 

k) Kostenschätzung, Vergleich mit den finanziellen 
Rahmenbedingungen 

o Zusammenfassen, Erläutern und -Dokumentieren 

- �chaffen von Auszügen aus Grundbuch, Kataster 
und anderen amtlichen Unterlagen 
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LPH 3 Entwurfsplaßung 
a) Erarbeiten' .des Entwurfs auf Grundlage der, Vorpla

nung durch zeichnerische· Darstellung im erforder
lichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berück� 
sichtigung aller fachspezifischen Anforderungen 
Bereitstellen der ArbeitsergebnisSe als Grundlage 
für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten, 
sowie Integration und KooTdination der Fachpla
nungen . 

1» , Erläuterungsbericht unter Verwendung der Beiträge 
anderer an der Planung fachlich BeteiJigter 

c) Fachspezifische Berechnungen ausgenommen Be
rechnungen aus and�n Leistungsbildern . 

d) '  , Ermitteln der zuwendungsfähigen Kosten, Mitwir
k�n beim Aufstellen des Finanzierungsplans sowie 
Vorbereiten der Anträge auf Finanzierung 

e) Mitwirken beim Erläutern des vorläufigen Entwurfs 
gegenüber Dritt� an bis zu drei Terminen, Überar
beiten des vorläufigen Entwurfs auf Grund von Be
denken und Anregungen 

1) Vorabstimmen der Genehmigungsfähigkeit mit Be
hörden und anderen an der Planung fachlich Betei-
ligten • 

. 

9) Kostenberechnung einschließlich zugehöriger Men
.genermittJung, Vergleich der, Kostehberechnung mit 
der Kostenschätzung 

h) Überschlägige Festlegung der Abmessungen von 
Ingenieurbauwerken / 

i) Ermitteln der Schallimmissionen von der Verkehrs
anlage nach Tabeflenwerten; Festlegen der erfor
derlichen Schallschutzmaßnahmen an der Ver
kehrsanlage, gegebenef)falls unter Einarbeitung 
der Ergebnisse detaillierter schalltechnischer Unter
suchLIngen und Feststellen der Notwendigkeit von 
SchallschutzmaBnahmen an betroffenen Gebäuden 

j) Rechnerische Festlegung des Objekts 
k) Darlegen der Auswirkungen auf Zwangspunkte 
I) Nachweis der: Lichtraumprofile 
m) Ermitteln der wesentlichen , Bauphasen unter Be

rücksichtigung der Verkehrslenkung und der Auf
rechterhaltung des B.etriebs während der Bauzeit 

n) Bauzeiten- und Kostenplan 
0) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentiel'en 

. der Ergebnisse / 

LPH 4 Genehmigungsplanung 

a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen für 
die erforderlichen Öffentlich-rechtlichen Verfahren 
oder Genehmigungsverfahren einschließlich der An
träge auf· Ausnahmen und Befreiungen, Aufstellen 
des Bauwerksverzeichnisses unter ' Verwendung 
der Beiträge anderer an der Planung fachlich Betei
ligter 

b) Erstellen des Grunderwerbsplans und des Grund
erwerbsverzeichnisses unter Verwendung der Bei
träge anderer an der Planung fachlich Beteiligter 

Besondere Leistupgen . 

- Fortschreiben von Nutzen-Kosten-l.Jntersuchungen 
- Detaillierte signaltechnische Berechnung 
- Mitwirken bei Verwaltungsvereinbarungen 
- Nachweis der zwingenden, Gründe des überwiegen-

den Öffentlichen Interesses der Notwendigkeit der 
Maßnahme (zum Beispiel Gebiets- und Artenschutz 
gemäß der Richtlinie ' 92/43/EWG des Rates vom 
'21 . Mai 1992 zur E!'haltung der , natürlichen Lebens
räume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
(ABI. L 206 vom 22.7.1992, S. 7) 

- Fiktivkostenberechnungen (Kostenteilung) 

- Mitwirken bei der Beschaffung der Zustimmung von 
Betroffenen 
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c) Vervollständigen und ' Anpassen der Planungsunter� 
lagen, Beschreibungen und Berechnungen lJnter 
Verwendung der 8eiträge anderer an der Planung 
fachlich Beteiligter 

. 

d) Abstimmen mit Behörden 
e) Mitwirken in ' Genehmigungsverfahren einschließlich 

der Teilnahme an bis zu vier, Erläuterungs-, Erörte
rungsterminen ' 

f) Mitwirken beim Abfassen vori Steliungnahmen zu 
Bedenken ul')Cf Anregungen in bis zu 1 0  Kategorien 

LPH 5 Ausführungsplanung 

. a) Erarbeiten der AusfOhrungsplanung auf Grundlage 
der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und � unter 
Berücksichtigung aller fachspezifischen Ailfofcierun
gen und Verwendung der Beiträge anderer an der 
Planung , fachlich Beteiligter bis zur ausfOhrungsrei
fen Lösung ' 

b) Zeichnerische Darstellung" Erläuterungen und zur 
Objektplanung gehörige Berechnungen mit allen für 
die Ausführung notwendigen Einzelangaben ein
schließlich Detailzeichnungen in den erforderlichen 
Maßs�ben 

Besondere Leistungen 

- Objektübergreifende, integrierte Bauablaufplanung 
- Koordination des GesamtprojektS 
- Aufstellen von Ablauf- und Netzplänen 

c) Bereitstellen der ArbeItsergebnisse als Grundlage tür -
die anderen an der Planung fachlich Beteiligten und 
Integrieren ihrer Beiträge bis zur ausfOhrungsreifen 
Lösung 

d) Vervollständigen der AusfOhrungspianung während 
der Objektausführung , 

LPH 6 Vorbereiten 'der Vergabe 

a) Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter 
Verwendung dEK' Beiträge anderer an der Planung 

" fachlich Beteiligter 
b) Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere An

fertigen der Leistungsbeschreibungen mitLeistungs� 
verzeichnissen sowie der Besonderen Vertragsbe
dingungen 

c} Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu 
den Leistungsbeschreibungen der anderen an der 
Planung fachlich, Beteiligten 

d) Festlegen der wesentlichen Ausführungsphasen 
e) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer 

(Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverieich-
nisse 

f) Kostenkontrolle " durch Vergleiqh der vom p,laner 
(Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeich
nisse mit-der Kostenberechnung 

g) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen 

LPH 7 Mitwirken bei der Vergabe 

a) Einholen von Angeboten 
, 

b) Prüfen und Werten der Angebote, Aufstellen der 
Preisspiegel 

c) Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen 
der fachlich Beteiligten, die an der Vergabe mitWir
ken 

- detaillierte Planung von BauphaSen ! bei besonderen 
Anforderungen 

- Prüfen und Werten von Nebenangeboten 
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d) Führen von ,  Bietergesprächen 
e) Erstellen der Yergabevorschläge, Dokumentation 

des Vergabeverfahrens 
f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen 
g) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse . mit den 

vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und 
der Kostenberechnung , -

h) Mitwirken bei der Auftragsertellung 

a) , Aufsicht über die örtliche BauüberwachiJng, Koordi
nierung der an der Objektüberwachung 'achIIch 
Beteiligtenteinmaliges Prüfen von Plärien auf Über
einstimmung mit dem auszufOhrenden Objekt und 
Mitwirken bei deren Freigabe;, 

b) Aufstellen, Fortschreiben und , Überwachen eines 
Terminplans (Balkendiagramm) 

c) Veranlassen und Mitwirken daran, die ausfOhrenden 
Unternehmen in Verzug zu setzen 

d) Kostenfeststellung, Vergleich 'der Kostenfeststellung 
• mit der Auftragssumme 
e) Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und Uef&

rungen unter Mitwirkung der örtlichen Bauüber- , 
wachung und anderer an der Planung und Objekt
Überwachung fachlich Beteiligter, Feststellen von 
Mängeln, Fertigen einer Niederschrift über das Er
gebnis der Abnahme 

f) ' Antrag auf behördliche Abnahmen und Teilnahme 
daran 

' 

. g) Überwachen der Prüfungen der Funktionsfähigkeit 
der AnlagenteIle und der Gesamtanlage 

h) Übergabe des Objekts ' ' 

i) Auflisten . der Verjährungsfristen der MängelansprO
che 

j) , Zusammenstellen und Übergeben der Dokumenta
tion des Bauablaufs, der Bestandsunterlagen , und 
der Wartungsvorschriften 

LPH 9 Objektbetreuung 

BesOndere Leistungen 

- Kostenkontrolle 
- Prüfen von Nachträgen 
-:- Erstellen eines Bauwerksbuchs 
;..; &stellen von Bestandsplänen 
- Örtliche BauOberwachuog: 

- Plausibilltätsprüfung der Absteckung , 
- Überwachen der Aqsfühntng der Bauleistungen 

- Mitwirken beim Einweisen des Auftragnehmers 
in'die BaumaBnahme (Baijanlaufbesprechung) . 

- Überwachen der AusfOhrung des " Objekts auf ' 
Übereinstimmung mit deo zur AuSführung frei
gegebenen ' lJnter1agen, dem BauVertrag und 
den Vorgaben des Auftraggebers 

- PrOfan und Bewerten der ' BereCtrttgung von 
Nachträgen 

. 

-:-' DurchfOhren oder Veranlassen von ' KontrollprO:' 
fungen 

. - Überwachen der Baseitigur:tg der bei der: Ab
nahme der Leistungen festgestellten Mängel 

- Dokumentation des BauablaufS: 
- Mitwirken beim Aufmaß mit' den ausführenden Un

ternehmen und PrOfen d,er AUfmaße 
1 Mitwirken bei behör'dlic�en Abnahmen " 

, ..:. Mi�irken bei der Abnahme von Leistungen und ' 
Ueferungen 

- RechnungsprOfung. Vergleich der Ergebni�e der 
ReehnungsprOfungen mit der Auftragssumme " ' 

- Mitwirken beim · Überwachen der prüfung der 
. Funktionsfähigkeit der AnJagenteile I,md der '�e
samtanlage 

:- Überw�chen der AusfQhrung votl Tragw�rken nach 
AnlageJ 4.2 Honorarzone J und 11 mit sehr 9.ering

. 
en 

und geringen Planungsanforderungen auf Überein
stimmung mit dem Standsicherheitsnachweis 

a} Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungs- - Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der 
' fristen für GewährieistungsansprOehe festgestellten_ Verjährungsfrist 
Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf . von fünf Jahren · seit Abnahme der q�istung, einschlie8iich 
notwendiger Begehungen 

b) .Objektbegehung zur Mänge/feststellung vor Ablauf 
der Verjährungsfristen für MängelansprOche gegen
über den ausführenden Unternehmen 

c) Mitwirken,bei der Freigabe yon Sicherheitsleistungen 
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13.2.Objektliste Verkehrsanlagen 
Nachstehende Verkehrsanlageh werden in. der Regel folgenden Honorarzonen zugeordnet: 

, 
Honorarzone 

()bjekte 
I 11 111 IV V 

a) Anlagen des Stra8enverkehrs 
, AuBer6rlliche Straßen 

- ohne � Zwangspunkte Oder im wenig' bewegten GeI� x � 

- mit besonderen Zwangspunkten oder in bewegtem Gelände - x 
- mit vielen besonderen Zwangspunkten oder in stark beWegtem Gelände x 
- im Gebirge 

.. 
., x .. . 

Innerörtliche Straßen und PlätZe 

: Anlieger- und SammeIstraßen - 1 x 
- sonstige innerörtliche Straßen mit normalen verkehrstechnischen Anforderungen . .  ' . x 

oder normaler städtebaulicher Situation (durchschnittliche Anzahl Verknüpfungen 
mit der Umgebung) -

.. 
-, sonstige innerörtliche Straßen mit. ho� verkehrstechnischeo Anförderungen x 

oder �hwieriger städt�licher ,Situation (hohe Anzahl Verknüpfungen'mit der 
. Umgebung) 

- sonstige limerörttiche Straßen mit .sehr hohen vefkehrstechnischen Anforderungen , x 
oder sehr schwieriger städtebaulicher Situation (sehr hohe Anzahl Verknüptungen 
mit der Umgebung) 

Wege 
- im ebenen ,Gelände mit einfachen Entwässerungsvc;mältnissen x 
- . im bewegten Gelände mit einfachen Baugrund- und Eritwässerungsverhältnissen x 
-- im bewegten Gelände mit schwierigen Baugrund- 4lld Entwässerungsverhältnissen x 
Plätze, Verkehr8fliChen . 

- einfache Verkehrsflächen, Plätze außerorts " x' 
- innerörtliche Parkplätze x 
- .verkehrsberuhigte Bereiche mit normalen städtebaulichen'Mforde�n�en - x 
- verkehrsberuhigte Bereiche mit hohen städtebaulichen �forderungen x 
- . Flächen für Güterumschlag Straße zu Straße x 
- flächen'fOr Güterumsqhl�g im kombinierten ·Ladeverkehr x 
Tankstellel'J, Rastanlagen . . 
- mit normalen. verkehrstechnischen Anforderungen x 
- mit hohen verkehrstechnischen AnfOrderungen x 
Knotenpunkte 

"' -
- einfach höhengleich x 
- schwierig höhengleich " x : 
- sehr schwierig ·höhengleich x 
- einfach höhenunglei(;h x 
- . schwierig höherwngleich x 

-
- sehr schwierig höhenungleich 

, x 
b) Anlagen des �ienenverkehrs 

-
Gleis und Bahnsteigenlagen der.freierI Strecke -

- ohne. Weichen und Kreuzungen x , 

� ohne besondere Zwangspunkte oder in wenig bewegtem Gelände x 
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Honorarzone 
Objekte 

- mit , besonderen ZWaJ'l9spunkten oder in bewegtem G.elände 
- mit vielen Zwangspunkten oder in stark bewegtem Gelände,. 
GIeis� und Bahnsleig8l'llag4!tn der Bahn� 
- mit einfachen Spurplänen 
� mit schwi�gen Spurplänen , 

, - mit sehr schwierigen' SpurpläOen 
c) Anlagen des Flugverkehrs , 

- einfache Verkehrsflächen für Lar'ldeplätze, Segelfluggelände 

' , '  > 

- schwierige Verkettrsflächen ,für Landeplätze, einfache Verkehrsflächen für Flughäfen 
, - schwierige Verkehrsflächen für Flughäfen 

I 11 . 111 IV 
x 

x 
" 

. 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
" 

V 

. -", . -
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Anlage 14 
(zu § 51 Absatz 5,  § 52 Absatz 2) 

Grundleistungen . 
im L�istungsbild Tragwerksplanung, Besondere Leistungen, Objektliste 

14.1 Leistungsbild Tragwerkspianung 
Grundleistungen 
LPH 1 Grundlagenermittlung 

a) , Klären der Aufgabenstelfung auf GrUnd der Vorgaben 
oder der Bedarfsplanung ,des Auftraggebers im Be
nehmen mit dem Objektplaner 

b) Zusarrimenstellen der die Aufgabe beeinflussenden 
Planungsabsichten 

c) Zusammenfassen, ErlälJ1:em und Dokumentieren der 
Ergebnisse 

. 

LPH 2 Vorplanung (Projekt- u. Planungsvorbereitung) 

a) Analysieren der Grundlagen 
b) Beraten in statisch-konj:ltruktiver Hinsicht unter Be- . 

rücksichtigung der Belange der Standsicherheit, der 
. Gebrauchsfähigkeit und der Wirtschaftlichkeit 

c) Mitwirken bei dem Erarbeiten · eines Planungskon
zepts einschließlich Untersuchung der Lösungsmög
I.ichkeiten des Tragwerks unter gleichen Objektbe
dingungen mit skizzenhafter Darstellung, Klärung 
und Angabe der für das Tragwerk wesentlichen kon
struktiven Festlegungen für zum Beisp�1 Baustoffe, 
Bauarten und Herstellungsverfahren, Konstruktions-
raster und Gründungsart . 

d) Mitwirken bei Vorverhandlungen mit Behörden und 
anderen an der Planung fachlich Beteiligten über 
die Genehmigungsfähigkeit .• 

e) MitWirken bei der Kostenschätzung und bei der 
Terminplanung 

f) . Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der 
Ergebnisse 

Be!Iondere Leistungen 

- Aufstellen von Vergleichsberechnungen für mehrere 
lösungsmöglichkeiten unter ver'Sqhiedenen Objekt-
bedingungen ' .  

_ . Aufstellen eines Lastenplans, zum Beispiel als 
Grundlage für die Baugrundbeurteilung und . Grün-
dungsberatung -

- Vorläufige, nachprüfbare Berechnung wesentlicher 
tragender Teile 

- Vorläufige nachprüfbare Berechnung · der Gründung 

LPH 3 EntwurfspIanung (System- u. IntegtationspIan&,IOg) ·  

a) Erarbeiten der Tragwerkslösung. unter Beachtung 
der durch· die Objektplanung integrierten Fachpla
nungen, bis zum konstruktiven Entwurf·mit zeichne
rischer Darstellung 

b) . Überschlägige statische Berechnuryg und Bemes
sung 

c) Grundlegende Festlegungen . der konstruktiven De
tails · Und . Hauptabmessungen . des Tragwerks für 
zum Beispiel Gestaltung der tragenden Querschnit
te, Aussparungen und Fugen; Äl,!sbildung der Aufla-
ger': und Knotenpunkte sowie der Verbindungsmittei 

d) Überschlägiges Ermitteln der Betonstah/mengen' im 
Stahlbetonbau, der Stah/mengen im Stahlbau und 
der Holzmengen im IngenieurhoiZbau 

e) Mitwirken bei der Qbjektbeschrelbung bzw. beim 
Erläuterungsbericht 

f) Mitwirken bei Verhandlungen mit Behörden und an
deren an der Planung fachlich BeteiligtEm über die 
Genehmigungsfähigkeit 

g) Mitwirken bei der Kostenberechnung und bei der 
Terminplanung 

• • 

- Vorgezogene, prüfbare und für die Ausführung geeig
nete Berechnung wesentlich tragender Teile 

- Vorgezogene, prüfbare und für die Ausführung geeig-
nete Berechnung der Gründung , 

- Mehraufwand bei Sonderbauweisen oder Sonder
konstrUktionen, zum Beispiel Klären von Konstruk� 
tionsdetails 

- Vorgezogene Stahl- oder Holzmeng�nermittlung des 
Tragwerks und der kraftübertrageliden Verbindungs
teile für eine Ausschreibung, die ohne Vorliegen von 
Ausführungsunterlagen durchgeführt wird 

- Nachweise der Erdbebensicherung 
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Grundlelstungen 

h) Mitwirken beim Vergleich der Kostenberechnung mit 
• der Kostenschätzung 
i) Zusammenfasser'f, Erläutern und Dokumentieren der 

Ergebnisse 

LPH 4 Genehmigurigsplanung 

Besondere Leistungen 

a) Aufstellen der prQffähigen st�tischen Berechnungen - Nachweise zum konstruktiven Branpschutz, soweit 
für das Tragwerk unter Berücksichtigung der vorge- erforderlich unter e-erücksichtigung der Temperatur 
gebenen bauphysikalischen Anforderu�gen (Heißbemessung) 

b) Bei Irlgenieurbauwerken: Erfassen von normalen 
Bauzuständen 

c) Anfertigen der Positionsplärie für das Tragwerk oder 
Eintragen d�r statischen Positionen, der Tragwerks
abmessungen, der Verkehrslasten, der Art und Güte 

. der Baustoffe und der Besonderheiten der Konstruk
tionen in die Er:ttwurfszeichnungen des Objektpla
ners 

d) Zusammenstelien der Unterlagen der Tragwerkspla-
>"ung zur Genehmigung 

• 

e) Abstimmen mit Prüfämtern und Prüfingenieuren oder 
Eigenkontrolle c 

- Statische Berechnung lJnd zeichne\'fsche Darstellung 
. fUr Bergschadenssicherungen und Bauzustände bei 

Ingenieurbauwerken, soweit diese Leistungen über 
das Erfassen von normalen Bauzuständen hinausge-
hen 

' 

-' Zeichnungen mit statischen Positionen ung den Trag':' 
'werksabmessungeri, 'den '  Bewehrungsquerschnitten, 
den Verkehrs lasten und der Art und Güte der Bau
stoffe sowie Besonderheiten der KOr;lStruktionen zur 

, Vorlage bei der bauaufsichtlichen Prüfung anstelle 
von Positionsplänen . 

' 

- Aufstellen der BerechlJungen nach militärischen Las
tenklassen (MLC) 

f) Vervollständigen und Berichtigen der Berechnungen 
und Pläne - Erfassen von Bauzuständen bei Ingenieurbauwerken, 

in denen das statische System von dem des Endzu
stands abweicht 

LPH 5 Ausführungsplanurig 

- Statische Nachweise an nicht zum Tragwerk geho
rende 'Konstruktionen ,(zum �isptel FasSaden) 

a) Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 - Konstruktion und Nachweise der Anschlüsse im 
und 4' unter Beachtung der durctJ die Objektplanung Stahl- und Holzbau 
integrierten Fachplanungen _ Werkstattzeichnungen im Stahl- und Holzbau ein-

b) Anfertigen der Schalpläne in Ergänzung der fertig . schließlich Stücklisten, Elementpläne für Stalilbeton-
gestellten Ausführungspläne des Objektplaners fertigteile einschließlich Stahl- und Stücklisten 

c) Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen mit 
Einbau- und Verlegeanweisungen, zum Beispiel Be� 
wehrungspläne, Stahlbau- oder Holzkonstruktions
pläne mit Leitdetails (keine Werkstattzeichnungen) , 

9) Aufstellen von Stahl- oder Stücklisten als Ergänzung 
zur zeichnerischen Darstellung der Konstruktionen 
mit Stahlmengenermittlung 

e) Fortführen der Abstimmung mit Prüfämter" und 
Prüfingenieuren oder Eigenkontrolle 

LPH 6 VOl'bere!lung der Vergabe 

- Berechnen der Dehnwege, Festlegen deS' Spannvor
ganges und Erstellen der Spannprotokolle im Spann-
betonbau 

' 

- ROhbauzeichnung'8n im Stahlbetonbau, die ' auf der 
Baustelle nicht �er Ergänzung durch die Pläne des 
Objektplaners bedürfen 

a) Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, - Beitra� zur Leistungsbeschreibong mit L'8istungspro� 
der Stahlmengen im Stahlbau u� der HolZmengen . gramm des Objeldplanersx > 

• 

im Jngenieurholzbau als Ergebnis der: Ausführungs- _ Beitrag zum Aufstellen von vergleichenden Kosten-
planung und als Beitrag zur Mengenermittlung des übersichten des Objektplaners 
Objektplaners 

b) überschlägiges Ermitteln der Mengen der konstruk
tiven Stahlteile und statisch erforderlichen Verbin
dungs- und Befestigungsmittel im Ingenieurholzbau 

- Beitrag zum Aufstellen des Leis�ungsverzeichnisses 
des Tragwerks 

c) Mitwirken beim Erstellen der Lei$tungsbeschreibung 
als Ergiinzung zu den Mengenermittlungen als 
Grundlage für das Leistungsverzeichnis des Trag- x diese Besondere leistung wird bei Leistungsbesc,hreibung mit Leis

werks - tungsprogramm 'Grundleistung. In diesem Fall entflilIen die Grundl,eis-
tungen dieser Leistungsphase 
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LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe 

/ - MitwirJ<en bei der Prüfung und Wertung der Angebote 
Leistungs�chreibung mit Leistungsprogramm des 

. Objektplaners 
- Mitw.irken bei der Prüfung und, Wertung von Neben-

, angeboten , 

- Mitwirken beim KosteOanschlag nach DIN 276 oder 
anderer Vorgaben des Auftraggebers aus Einheits-

' . 
LPH 8 Objektüberwachung 

preisen, oder Pauschal angeboten 
, ")' 

- Ingenieurtechnlsche Kontrolle der Ausführung des 
'. Tragwerks auf Übereinstimmung mit den gepru�en 

, statischen Unterlagen ' 
'- Ingenieurtechnische Kontrolle der Baubehelfe, zum 

Beispiel Arbeits- und Lehrg�rüste, KranbahneA, Bau-
grubensicherungen 

- Kontrolle der Betonherstellung und -verarbeitung auf 
der Baustelle in besonderen Fällen 'sowie Auswer-
tung der Güteprufungen 

- Betontechnologische Beratung 
- Mitwirken bei der Überwachung der Ausführung der 

Tragwerkseingriffe bei Umbauten und Modemisierun-
gen 

LPH 9 Dokumentation und Objektbetreuung 
- Baubegehung zur Feststellung und Überwachung 

von die Standsicherheit betreffenden ·Einflüssen 
J 

14.2 Objektliste Tragwerksplanung 
• Nachstehende Tragwerke können in der Regel folgenden Honorarzonen zugeordnet werden: 

, , Hono�one 
I '  11 111 IV V 

Bewertungsmerkmale zur Ermittlung der Honorarzone bei der Tragwerksplanung 

- Tragwerke .mit sehr geringem Schwierigkeitsgrad, insbe$ondere einfache statisch x 
bestimmte ebene Tragwerke aus Holz, Stahl, Stein oder unbewehrtem Beton mit 
ruhenden Lasten, ohne Nachweis horizontaler Aussteifung 

- Tragwerke mit geringem Schwierigkeitsgrad, insbesondere sta�isch bestimmte x 
ebene Tragwerke 'in gebräuchlichen Bauarten ohne Vorspann- und Verbond-
konstruktionen, mit vorwiegend ruhenden Lasten 

- Tragwerke mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad, insbesondere schwierige x 
statisch bestimmte und statisch unbestimmte ebene Tragwerke in gebräuchlichen 
Bauarten und ohne Gesamtstabilitätsuntersuchungen 

-: Tragwerke mit hohem Schwierigkeitsgrad, insbesondere statisch und konstruktiv x 
schwierige Tragwerke in gebräuchlichen Bauarten und Tragwerke, für deren Stand"' 
sicherheit- und Festigk,eitsnachweis schwierig zu ermittelnde Einflüsse zu berück-, 
sichtigen sind 

'- Tragwerke mit sehr hohem Schwierigkeitsgrad, .insbesondere statisch und kon-. x 
struktiv ungewöhnlich schwierige Tragwerke . .  

-

St�ände. Verbau 
. 

- unverankerte Stützwände zur.Abfangung von�Geländesprüngen bis 2 m Höhe und 
.konstruktive Böschungssicherungen . bei einfachen Baugrund-, Belastungs- und 

x ( 

Geländeverhältnissen 
-
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.. 
Honorarzone 

- -
I 11 111 IV 

,... Sicherul'1g von Geländesprüngen bis 4 m Höhe ohne Rückverankerungen bei ein- x 
fachen' Baugrund-, Belastungs- und Geländeverhältnissen wie z. B. Stützwände, 

. " Uferwände, . Baugrubenverbauten 

- Sicherung von GeländesprOngen ohne Rückverankerungen bei schwierigen Bau- x 
grund-, Belastungs- oder Geländeverhältnissen oder mit einfacher ROckveranke-
rung bei einfachen Baugrund-, Belastungs- oder Geländeverhältnissen wie z; B. 
Stützwände, Uferwände, Baugrubenverbauten 

. 

- schwierige, verankert� StützWände, Baugrullßnverbauten oder Uferwände x 
- Baugrubenverbauten mit ungewöhn1ich schwierigen Randbedingungen ,) 0 

Gründung 

- Flachgründuogen einfacher Art x 
- FlachgrOndungen mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad, ebene und räum- x 

liehe PfahlgrOndungen mit durchschnitt1ichem Schwierigkeitsgrad 

- schwierige FlachgrOndungen, schwierige ebene und räumliche PfahlgrOndungen, x 
besondere GrOndungsverfahren, Unterfahrungen 

Mauerwerk 

-'  Mauerwerksbauten. mit bis zur GrOndung durchgehenden tragenden Wänden ohne x 
Nachweis horizontafer Aussteifung , 

. 

- Tragwerke mit Abfangung der tragenden beziehungsweise aussteifenden Wände x 
- Konstruktionen mit Mauerwerk nach Eignungsprüfung (Ingenieurmauerwerk) 1< 
Gewölbe 

- einfache· Gewölbe x 
- schwierige Gewöltle und Gewölbereihen x 
Deckenkonstruktionen, Flächentragwerke , 

..: Deckenkonstruktionen mit einfachem Schwierigkeitsgrad, bei vorwiegend ruhen..: x 
den Flächenlasten 

- Deckenkonstruktionen mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad x 
- schiefwinklige Einfeldplatten x 
...; schiefwinklige Me�rfeldplatten 

. 

- schiefwinklig gelagerte oder gekrümmte Träger x 
- schiefwinklig gelagerte, gekrümmte Träger � 

- Trägerroste und orthotrope Platten mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad x 
...: schwierige Trägerroste und schwierige orthotrope . Platten 

- Flächentragwerxe (Platten, Scheiben) mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad x 
- schwierige Flächentragwerke (Platten, Scheiben, Faltwerke, Schalen) 

- einfache FallWerke ohne Vorspannung x 
Vei'bund·Konstruktionen , 

- einfache Verbundkonstruktionerr ohne Berücksichtigung des Einflusses von x 
Kriechen und Schwinden 

- Verbundkonstruktionen mittlerer Schwierigkeit x 
- Verbundkonstruktionen mit Vorspannung durch Spannglieder oder andere 

Maßnahmen / 
Rahmen- und Skelettbauten 

- ausgesteifte Skelettbauten x 

V 

x 
-

x 

x 

x 

x 

x 
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- Tragwerke für schwierige Rahmen- und Skelettbauten sowie turmartige Bauten, 
bei {jenen der Nachweis der Stabilität und Aussteifung die Anwendung besonderer 
Berechnungsverfahren erfordert 

- einfache Rahml[lntragwerke ohne . Vorspannkonstruktionen und ohne Gesamt- , 
stabilitätsüntersuchungen . 

- Rahmentragwerke mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad 
-

- sqhwierige Rahmei'ltragwerke mit Vorspannkonstruktionen und Stabilitätsunter-
suchungen 

Räumliche Stabwe.rke -I 

- räumliche Stabwerke mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad 
- schwierige räumliche Stabwer1<e 
Seilverapannte Konstruktionen 
- einfache seilverspannte Konstruktionen � 

- seilverspannte KonstruktJonen mit durchschnittlichem bis sehr hohem Schwierig-
keitsgrad 

J<onstruldionen mit Schwingungsbeanspruchung 
- -Tragwerke mit einfachen Schwingungsuntersuchungen 
- Tragwerke mit Schwingungsuntersuchungen mit durchschnittlichem bis sehr 

hohem Schwierigkeitsgrad 
Besondere Berechnungsrnethoden 
- schwierige Tragwerke, die Schnittgrößenbestirilmungen nach der Theorie 11. Ord-

nung erfordern 
- ungewöhnlich schwierige Tragwerke, die Schnittgrößenbestimmungen nach der 

Theorie 11. Ordnung erfordern -

- sch�ierige Tragwerke in neuen Bauarten 
- Tragwerke mit Standsicherheitsnachweisen, die nur unter Zuhilfenahme modell'-

statischer Untersuchungen oder durcb Berechnungen-mit finiten Ele"tnenten beur-
teilt werden können 

- Tragwerke, bei denen die Nachgiebigkeit der Verbindungsmittel bei der Schnitt-
kraftermittlung zu berücksichtigen ist 

Spannbeton - -

- einfache, äußerlich und innerlich statisch bestimmte und zwärigungsfrei gelagerte 
vorgespannte Konstruktionen . 

- vorgespannte Konstruktionen mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad 
- vorgespannte Konstruktionen mit hohem bis seh-r hohem Schwierigkeitsgrad 
Trag-Gerüste . 
- einfache Traggerüste und andere einfache Gerüste fOr Ingenieurbauwerke 
- schwierige Traggerüste und andere schwierige Gerüste für Ingenieurbauwerke \ 

- sehr schwierige Traggerüste und andere sehr schwierige Gerüste für Ingenieur-
bauwerke, zum Beispiel weit gespannte oder' hohe Traggerüste 

Honorarzone 
I 11 111 IV 

x 
. 

x 

x 

x 

x 

x 

, 

x 

x 

x 

x 
x 
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Anlage 15 
(zu § 5.5 Absatz �, § 56 Absatz 3) 

Grundleistungen 
. im Leistungsbild Technische AusrüStung, Besondere Leistungen, Objektliste 

15.1 Grundleistungen und Besondere Leistungen im leisturigsbild Technische Ausrüstung 
Grundleistungen Besondere LeIstuI1gElO 

LPH 1 Gnmdlagenennittlung 

a) Klären der Aufgabetlstellung auf Grund der Vorgaben - Mitwirken bei der Bedarfsplanung für komplexe Nut'-
. oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers im Be- -zungen zur Analyse der Bedürfnisse, Ziele und ein-
nehmen mit dem Objektplaner schränkenden Gegebenheiten (Kosten-, Termine und 

. b) Ermitteln der Planungsrandbedingungen und Bera- andere Rahrtlenbedingungen) des Bauherm und . 
ten zum Leistungsbedarf und gegebenenfalls zur wichtiger Beteiligter 
technischen ErSchlieBung _ 

" J " 

. - Bestandsaufnahme, zeichnerische Darstellung llod 
cl ,  Zusammenfassen, Erläutern Und Dokumentieren der Nachrechnen v�ener Anlagen und Anl�nteile 

Ergebnisse - Datenerfassung, Analysen und . Optfmierungspro-

LPH 2 Vorplanung (Projekt- und Planungsvorberei 

zesse im Bestand' 
- [)urchführen von)Verbrauch�messungen 
- Endoskopische Untersuchungen 
- Mitwirken bei der Ausarbeitung von Auslobungen 

und bei Vorprüfungen für Planungs wettbewerbe 

a) Analysieren der Grundlagen - Erstellen � technischen Teils eines Raufl1Puches. 
Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den - Dtlrchführen von Versuchen lind Modellversuchen 

- Planungsbeteiligten . 

b) Erarbeiten eines Planungskonzepts, dazu gehören 
zum Beispiel: Vordimensionieren der Systeme und " 
maßbestimmenden Anlagenteile, Untersuchen ' von 
alternativen Lösungsmöglichkeiten bei gleichen Nut
ziJngsanforderungen einsGhlieBlioh Wirtschaftlich
keitsvorbetractltung, zeichnerische ,Darstellung zur 
Integration in die Objektplanung unter Berücksichti
gung exemplarischer Details, Angaben zum Raum
bedarf 

c) AufsteUen eines . Funktionssch,emas - bzw. Prinzip
schaltbildes für �e Anlage 

d) Klären und Erläutern der .."esentlichen fachübergrei
fenden P,rozesse, Rarld�ingungen und Schnitt
stellen, Mitwirken bei der 'Integration der technischen 
Anlagen 

e} Vorverhandlungen mit Behörden . über die Genehmi
gungsfähigkeit und mit den zu beteiligenden Stellen 
zur 'Infrastruktur 

t) Kostenschätzung nach DIN 276 (2. Ebene) und Ter
minplanung 

g) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der 
Ergebnisse ' 

L?H 3 Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung) 

a) Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise 
Erarbeitung einer Lösung) unter Berücksichtigung 
aller fachspezifischen Anforderungen sowie unt�r 
Beachtung der durch die Objektplanung integrierten 
Fachplanungen, bis zum vollständigen Entwurf 

b) Festlegen aller Systeme und Anlagenteile 

- Erarbeiten von besonderen Daten für die Planung 
Dritter, zum Beispiel für Stoffbilanzen, etc. 

- Detaillierte Betriebskosteriberechnung für die ausge
wählte Anlage 

- Detaillierter Wirtschaftlichkeitsnachweis 
, , 
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c) Berechnen und Bemessen der technischen Anlagen - Berechnung von lebenszykluSkosten 
und Anlagenteile. Abschätzen von jährlichen Be- - Detaillierte Schadstoffemissionsberechnung für Ciie darfswerten (z. B. Nutz-, End- und Primärenergie- ausgewählte Anlage 
bedarf) und Setriebskosten; Abstimmen des PI�tz-

_ Detaillierter NaChweis von Schadstoffemi�ionen beOarfs für technische Anlagen und Anlagenteile; 
Zeichnerische Darstellung Cles Entwurfs in einem -: Aufstellen einer gewerkeübergreifenden . Brand-
mit dem Objektplaner abgestimmten Ausgabemaß- . schutzmatrix 

. 

stab mit Angabe maßbestimmender Dimensionen - F9rtschreiben des technischen Teils des Raumbu-. 
Fortschreiben und Detaillieren der Funktions- und ches 

, Strangschemata der Anlagen - Auslegung der technischen Systeme bei Ingenieur-
Auflisten aller Anlagen mit technischen Daten und . bauwerken nach Maschinei"iphtlinie 
Angaben zum Beispiel . für Energiebilanzierungen - Anfertigen von Ausschreibungszeichnungen bei .Leis-
Anlagenbeschreibungen mit Angabe der Nutzungs- tiJngsbeschreibl.lng mit leistungsprogramm 
bedingungen ) ...: Mitwirken bei einer vertieften:Kostenberechnung 

. d) Übergeben der Berechnungsergebnisse an andere . - Simulationen zur Prognose .des Verhaltens von Ge-
Planungsbeteiligte zum Aufstellen vorgeschriebener bäuderl, Bauteilen, Räumen und Freiräumen 
Nachweise; Angabe und Abstimmung der für die 
Tragwerksplanung notwendigen Angaben über 
Durchführungen und lastangaben (ohne Anfertigen 
von Schlitz- und DurchfOhrungsplänen) 

. e) Verhandlungen mit Behörden und i'nit anderen zu be
teiligenden Stellen über die Genehmigungsfähigkeit 

1) Kostenberechnung nach DIN 276 (3. Ebene) 'und 
Terminplanung 

g) Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberech-
nung mit der Kosten�chätzung " 

h) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der 
Ergebnisse 

LPH 4 Genehmlgungsplanung 

a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und 
Nachweise für öffentlich-rechtliche Genehmigungen 
oder Zustimmungen einschließlich der Anträge auf 
Ausnahmen oder Befreiungen sowie Mitwirken bei 
Verhandlungen mit Behörden 

b) Vervollständigen und Anpassen der PJanungsunter
lagen, Beschreibur'lgen und Berechnungen 

- LPH 5 AuSfQhrungsplanung 

. a) Erarbeiten der AusfOhrungsplanung auf Grundlage 
der Ergebnisse der leistungsphasen 3 und 4 (stufen
weise Erarbeitung und Darstellung d�r lösung) unter 
Beachtung der durch die Objektplanung integrierten 
Fachplanungen bis zur ausführungsreifen lösung 

- -- - ' " 

b) Fortschreiben d� Berechnungen und Bemessungen 
zur Auslegung der technischen Anlagen u.nd Anla-
genteile 

' 

Zeichnerische Darstellung der Anlagen in einem mit 
dem Objektplaner abgestimmten Ausgabemaßstab 
und DetaillierungsgraeJ· einschließlich Dimensionen 
(keine Montage- oder WerkStattpläne) 
Anpassen und D!!ttaillieren der Funktions- und 
Strangschemata der Anlagen bz.w, der, GA-:Funkti
onslisten . 
Abstimmen der AusfOhrungszeichnungen mit dem 
Objektplaner und den ' übrigen Fachplanem 

c) Anfertigen von Scolitz- . und Durohbruchsplänen 
d) Fortschreibung des Terminplans 

- PrOfen ' und Anerkennen von Schafplänen d�s Trag
werksplaners auf Übereinstimmung mit der Schlitz':' 
und Durchbruchsplanung 

. 

- Anfertigen von Plänen .·fOr Anschlüsse von lDeigeStell
ten Betriebsmitteln und Maschinen (MaSchinenan:" 
schlussplanung) mit besonderem Aufwanc;l (zum Bei-
spiel bei Produktionseinrichtungen) , . 

- Leerrohrplanung mit besonderem Aufwand (zum Bei
spiel bei Sichtbeton oder Fertigteilen) 

- Mitwirkung bei Detailplanungen mIt besonderem Auf
wand, zum Beispiel Darstellung von Wandabwicklun
gen in hochinstallierten Bereichen 

- Anfertigen von allpoligen StromJaufplänen 

j 
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e) Fortschreiben der Ausführungsplanung , auf .  den l 
c Stand der Ausschreibungsergebnisse und der dann 

vorliegenden AusfOhrungspl8nung des Objektpla
ners, Übergeben der fortgeschriebenen Ausfüh:" 
rungsplanuhg an die ausführenden Unternehmen 

t) Prüfen unO Anerkennen der Montage- und Werk
stattplälie der ausführenden 9nternehmen auf Ober
ernstimroong mit der Ausführungsplanung 

LPH 8 �ng.der v�. 
a) Ermitteln von Mengen ars Grundlage für das Aufstel

len van, Leistungsverzeichnissen 'in  Abstimmung 0 mit 
Beiträgen �r an der Planung fachlich Be�iligter 

b) ,Aufstellen -der V!!"'.Q�eunteriagen, insbesondere mit 
Leistungsverzeichnissen nach Leistungsbefeichen, 
einschließlich der Wartungsleistungen auf Grundlage 
bestehender Regelwerke • ' ' 

c) Mitwirken beim Abstimmen der SChnittstellen zu den 
Leistungsbeschreibungen der anderen an (tel:' Pla-
nung fachlich Beteiligten 

' 

d) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer 
, bepreisten Leistungsverzeichnisse 
e) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Ptaner be

,preisten Leistungsv�ichnisse mit ' der Kostenbe
rechnung 

t) Zusammenstelien der Vergabeunteriagen 

LPH 7 Mtlwirkung bei der Vergabe 

a) Einholen von Angeboten 
, b) Prüfen und Werten der Angebote; 'Aufstellen der 

Preis�piegel nach Einzelpositionen, Prüfen und Wer
ten der Angebote für zusätzliche oder geänderte 
Leistungen' °der ausführenden Unternehmen und der 
Angemessenheit der Preise 

c) Führen von Bietergesprächen 
d) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit-den 

vom Pl8ner bepreisten Leistungsverzeichnissen und 
der Kostenberechnung 

e) Erstellen , der Vergabevorschläge, Mitwirken bei der 
' Dokumentation der Vergabeverfahren 0 

t) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen und bei 
der Auftragserteilung 

- Erarbeiten der Wsrtungsplanung und ';'-organisation 
- Ausschreibung von , Wartungsleistungen, 'soweit von 

bestehenden Regelwerken abweichend 0 

- Prüfen und Werten von Nebenangeboten 
- Mitwirken bei der' protung " von bauwirtschaftHch be-

gründeten Angeboten (CI�imabwehr) 

LPH 8 Objektüberwachung (BauQberwachung) und DokUmentation 
: . . . 

a) Oberwachen der Ausführung, des Objekts ,auf Über- ,.... Durchfül)ren von Leistungsmessungen und Funkti-
einstimmung mit der öffentliCh-rechtlichen �enehmi- 0 onsprüfungen . 

gung'oder Zustimmung; den Verträgen mit den aus- _ Werksabnahmen 
führenden," Unternehmen, den Äusführungsun1erla-

� gen; den Montage- und Werkstaftplänert, cIeh ein- , - Fortschreiben .der AusfOhnlngspläne (zum Beispiel 
schlägigen Vorschriften und den allgemein aner- Grundrisse, Schnitte, Ansichten) bis,zi,lm Bestand 
kannten Regeln der Technik 

. - Erstelten von Rechnun�belegen ansteHe der ausfOh,. . 
b) Mitwirken bei der Koordination der am Projekt Be- renden Firmen, zum Beispiel Aufrnaß 

teiligten • I - Schlussrechnung (Ersatzvomahme) 
c) Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen des - Erstellen fachübergreifender Betriebsanleitungen 

Terminplans (Balkendiagramm) (zum Beispiel Betrie�handbuch, Reparatumand;-
d) Dokumentation des Bauablaufs (Bautagebuch) buch) oder cbmputer-aided Facility Managernent;. 

Konzepte 
. 

e) Prüfen und Bewerten..der Notwendigkeit geänderter 
oder zusätzlicher Leistungen der Unternehmer und - Planung der HilfsFnittel für Reparaturzweck� -
der Angemessenheit der Preise . 
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t) - Gemeinsames Aufmaß mit den ausführenden Unter
nehmen 

g) . Rechnuogsprüfung in rechnerischer . und fachlicher . 
Hinsicht mit Prüfen und Bescheinigen des Leis� 
tungsstandes anhand nachvollziehbarer Leistungs
nachweise , 

h) Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistul;)gsab
rechnungen der ausführenden Unternehmen im 
Vergleich zu den Vertragspreisen und dem Kosten
anschlag 

i) Kostenfeststellung 
j) 
k) 

Mitwirken bei Leistungs- u. Furiktionsprüfungen 
fachtechnische Abnahme der Leistungen auf 
Grundlage der vorgelegten Dokumentation, Erstel
lung eines Äbnahmeprotokol1S, Feststellen · von 
Mängeln und Erteilen einer Abnahmeempfehlung 

o Antrag auf behördliche Abnahmen und Teilnahme 
, daran 
m) Prüfung der übergebenen Revisionsunter1agen auf 

. Vollzähligkeit, Vollständigkeit und stichproben artige 
Prüfung auf Übereinstimmung mit dem Stand der 
Ausführung 

. 

n) Auflisten der Verjährungsfristen der Anspfoche auf: 
Mängelbeseitigung 

0) Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme 
festgestellten Mängel 

' 

p) Systematische Zusammenstellung der Dokumenta
tion, der zeichnerischen DarsteilunQen und rechne-
rischen Ergebnisse 'des Objekts • .  

" 

LPH 9 Objektbetreuung 
a) Fachliche Bewertung der iflnerhalb der Verjährungs"; 

fristen für GewährieistungsansprOche festgestellten' 
Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von fünf 
Jahren seit Abnahme der Leistung, einschli�lich 
notwendiger Begehungen 

b) Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf 
der Verjährungsfristen fürMängelanspr:üche gegen:
über den ausführenden Unternehmen . . 

c) Mitwjrken bei der Freigabe von Sicherheitsleistun
gen 

Anlage 15.2 Objektliste 

Besondere 4"stungen 

- Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der 
VerjährUngsfrist 

- Energiemonitoring innerhalb der Gewähr1eistungs
phase, Mitwirkung bei den jähr1ichen Nerbrauchs-

. '1lessungen aller Medien , 
. 

- Vergleich mit den Bedarfswerten aus der Planung, 
.. Vorsohläge für die Betriebspptimierung und ,zUf Sen-
. . •  kung des Medien- .und .Energieverbrauches 

, . , Honorarzone 
I 11 , 111 

Anlagengruppe 1 ·  Abwasser-, Waster- oder Gasanlagen 
, 

. . 

- Anlagen mit kurzen einfachen Netzen 
� 

x 
.' 

- Abw8Sser-, Wasser-, Gas- oder sanitärtechnische Anlagen mit verzweigten Netzen, x 
Trinkwasserzirkulationsanlagen, Hebeanlagen, Druckerhöhungsalilagen . 

. 

- Anlagerrzur Reinigung, Entgiftung oder Neutralisation von Abwasser, Anlagen zur biologischen, x 
chemischen oder physikalischen Behandlung von Wasser, Anlagen mit beSonderen hygienischen 
Anforderungen oder netJEkl Techniken (zum Beispiel Kliniken, Alten.:. oder Pffegeeinrichtungen) 

- Gasdruckreglerstationen, mehrstufige Leichtflüssigkeitsabschejder 
� 
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Anlagengruppe ,2 Wärmeversorgungsanlagen , 

- Eillzelheizgeräte, Etagenheizung -( 

( " 

- Gebäudeheizungsanlagen, mono- oder bivalente Systeme (zum Beispiel Solaranlage zur 
Brauchwassererwärmung, Wärmepumpenanlagen) 

, 

- Flächenheizungen 
- HaUSstationen -

- verzweigte NetZe 
/ 

. 

, - Multivalente Systeme , 

- Systeme mit Kraft':Wärme-Kopplung, Dampfanlagen, Heißwasseranlagen, Deckenstrahi;'; . >  

heizungen (zum Beispiel Sport- oder Industriehallen) . , -
-

AnIagengruppe 3 Lufttechnische Anlagen , , 

- EInzelabluftanlagen � 

- Lüftungsanla� mit'einer thermodynamischen LuftbehandlungsfUnktion (zum Beispiel Heizen), 
DruckbeiOftung . -

? . 

- Lüftungsanlagen mit mindestens zwei thermodynamischen LuftbehandlungsfUnktionen 
(zum Beispiel Heizen oder Kühlen), Teilklimaanlagen, Klimaanlagen (" 

- Anlagen mit besonderen Anforderungen an die Luftqualität (zum Beispiel Operationsräume) 
- Kühlanlagen, Kälteer.zeugungsanlagen ohne Prozesskälteahlagen 
- Hausstatiorien für F.ernkälte, RückkOhianlagen 

Anl�gengru� 4 Starkstromaniagen \ 

. - Niederspannungsanlagen mit bis zu zwei Verteilungsebenen ab Übergabe EVU einschUeßlich 
Beleuchtung oder Sicherheitsbeleuchturig mit Einzelbatterien 

' 
. 

- Erdungsanlagen -
-

-, Kompakt-"(ransfotmatorenstationen, Eigenstromerzeugungsanlagen (zum Beispiet zentrale 
Batterie-.oder u'1terbrechungsfreie Stromve�rgungsanlagen, Photovoltaik-Anlagen) 

, - fIP�pannungsaniagen mitbis zu drei Verteilebenen ab Übergabe EVU einschließlich 
Beleuchtungsanlagen '� . -

",;-zentrale. Sicherheitsbeleuchtungsanlagen 
- '�rspannun{Jsinstallationen einschliEißfich Bu�ysternen . 

- BlttzSchutz- oder Erdungsanlagen, soweit nicht in HZ I oder HZ 111 erwähnt 
- Außen�euchtungsanlagen 

, 

- Hoch- oder Mitlelspannungsanlagen, Transformatorenstationen, Eigenstromversorgungsanlagen 
mit besonderen Anforde�ngen (zum Beispiel Notstromaggregate, Blockheizkfaftwerke, 

, dynamische unterbrechungsfreie Stromversorgung) 
- Niederspannungsanlagen ,mit mindestens vier Verteilebenen oder mehr als· 1 000 ' A Nennstrom 
- Beteuchtungsanlagen mit besonderen Planungsanforcterungen (zum Beispiel Uchtsimulationen' 

in aufwendigen Verfahren für Museen oder Sonderräume) , . ' ) 

- Blitzschutzanlagen mit besonderen Anforderungen (zum e,8ispiel für Klinik�� H,ochhäuser, 
Rechenzentren) 

. 

Anlagengruppe 5 Fernmelde- oder informationstechnische Alllagen 

- -Einfache Fernmeldeinstallationen mit einzelnen Endgeräten 
" . - . 

/" 

-

. 

- Fernmelde- oder informationstechnische Anlagen, soweit nicht in HZ I oder HZ 111 erwähnt 
� � 

. 

" 

- Femmelde:' oder inform.ationStechnische Anlagen mit besonderen Anforcterungen 
(zum Beispiel Konferenz- � Dolmetscheranlagen, Beschallungsanlagen von Sonderräumen, '  
Objektüberwachungsanlagen, aktive Netzwerkkempor,enten .. Femübertragungsnetze, 
Femwirkahlagen, Parkle!ts.ysteme) " . 

, 

Honorarzone 
, 11 111 

x '  

x 

, \ 

x 

· x  -

x 

x 

" 

x 

· x  

, 

x 

" )( . 

x 

x 
, 

. x 
. 

0 
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Anlagengluppe 6 Förderalllagen 
� 

- Einzelne StandardaufzOgej :KleingüteraufzOge, Hebebühnen x , 

- Aufzugsanlagen, soweit nicht in H6norarzorle l oder 111 erwähnt, Fahrtreppen oder Fahlsteige, x 
Krananlagen, Ladebrücken, Stetigförderanlagen 

- Aufzugsanlagen mit besonderen Anforderungen, Fassadenautzüge, Transportanlagen mit x 
mehr als zwei Sende- oder ElJlpfangssteilen 

Anlagengruppe 7 �,oder verfahrenstechnische Anlagen � 

7.1. Nutzungsspezifische' Anlagen 

- Küchentechnische Geräte, zum Beispiel für Teeküchen x 
c 

" 

- I<üchentechnlsche Anlagen, zum Beispiel Küchen mittIefer �, Aufwärmküchen, x 
Einrichtungen zur Spei. oder Getränkeaufbereitung, -ausgabe oder -lagerung 
(keine Produktionsküche) einschließlich zugehCiriger Kälteanlagen 

- Küchentechnische Anlagen, zum Beispiel Großküchen, Einrichtungen für Produktionsküchen x 
einschließlich der Ausgabe oder Lagerung sowie der zugehörigen Kälteanlagen, Gewerb8kä/te 
für Großküchen, große Kühlräume oder Kühlzellen 

- Wäscherei- oder Reinigungsgeräte! zum Beispiel für GemeinschaftswaschkOchen x 

- Wäscherei- oder Reinigungsanlagen, zum, Beispiel Wäschereieinrichtungen für Waschsalons x 

,- Wäscherei� oder Rßinigungsanlagen, zum Beispiel chemische oder physikalische Einrichtungen x 
für Großbetriebe -

- Medizin- oder labqrtechnische Anlagen, zum Beispiel für Einzelpraxen der Allgemeinmedizin x 

- Medizin- oder labortechnische Anlagen, zum Beispiel für Gruppenpraxen der Allgemeinmedizin x 
oder Einzelpraxen der Fachmediiin, Sanatorien, Pflegeeinrichtungen, KrankenhausabteihJngen, 
Laboreinrichtungen für Schulen 

- Medizin- oder labortechnische Anlagen, zum Beispiel für Kliniken, Institute mit Lehr- oder x 
Forschungsaufgabe�, Io.aboratorien, Fertigungsbetriebe 

- Feuer1öschgeräte, zum BeiSJ)iel Handfeuerlöscher x 

..:. Feuer19schanlagen, zum Beispiel manuell betätigte Feuer1öschanlagen x 

- Feuer1öschanlagen, zum Beispiel selbsttätig auslösende Anlagen x 

- Entsorgungsanlagen, zum Beispiel Abwurfanlagen für Abfall oder Wäsche, x 

,... Entsorgungsantagen, zum Beispiel zentrale Entsorgungsanlagen für Wäsche oder Abfall, zentrale 
� 

x 
Staubsauganlagen -

- Bühnentechnische Anlagen, zum Beispiel technische Anlagen für Klein- oder MitteIbühnen x 

- BÜhnenteehnische Anlagen, zum Beispiel für Großbühnen x 

- Medienversorgungsanlagen, zum Beispiel zur Erzeugung, lagerung, Aufbereitung oder x 
Verteilung medizinischer oder technischer Gase, Flüssigkeiten oder Vakuum 

- Badetechnische Anlagen, zum Beispiel Aufbereitungsanlagen, Wellenerzeugungsanlagen, x 
höhenverstellbare Zytischenböden �. 

- Prozesswärmeanlagen, ProzesSkälteanlagen, Prozessluftanlagen, zum Beispiel Vakuumanlagen, x 
Prüfstände, Windkanäle, industrielle Ansauganlagen 

- Technische Anlagen für Tankstellen, Fahrzeugwaschanlagen x 
. 

- Lagertechnische Anlagen, zum Beispiel Regalbediengeräte (mit zugehörigen Regalanlagen), x 
automatische Warentransportanlagen 

- Taumittelsprühanlagen oder Enteisungsanlagen x 

- Stationäre Enteisungsanlagen für GroBanlagen. zum Beispiel Flughäfen x 
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-

7 .2. Verfahrenstechnisc� Anlagen -

- Einfache Technische Anlagen der Wasseraufbereitung (zum Beispiel Belüftung, Enteisenung, 
Entmanganung, chemische Entsäuerung, physikalische Entsäuerung) . 

- Technische Anlagen der Wasseraufbereitung (zum Beispiel Membranfiltration, . 
Fl6ckungsfiltration, Ozonierung, Entarsenierung, Entaluminierung, Denitrifikation) 

- Einfache Technische Anlagen der Abwasserreinigung (zum Beispiel gemeinsame aerobe 
Stabilisierung) 

- Technische Anlagen der Abwasserreinigung (zum Beispiel für mehrstufige Ab�asser-
behandlungsanlagen) 

- Einfache Schlammbehandlungsanlagen (zum Beispiel Schlammabse�nlagen mit 
mechanischen Einrichtungen) 

. - Anlagen für mehrstufige oder kQmbin1erfe Verfahren (j8r Schlammbehand/ung 
c 

- Einfache Technische Anlagen der Abwasserableitung 

- Technische Anlagen der Abwasserableitung 

- Einfache Technische Anlagen der WassergeWinnung! -förderung, -speicherung 

- Technische Anlagen der Wassergewinnung, -förderung, -speicherung 

- Einfache Regenwasserbehandlungsanlagen . , 

- Einfache Anlagen für Grundwasse�kontaminierungsanlagen 

- Komplexe Technische Anlagen für Grundwasserdekontaminierungsanlagen 

- Einfache Technische Anlagen für die Ver- und Entsorgung mit Gasen (zum Beispiel 
Odorieranlage) . 

- Einfache Technische Anlagen für die Ver- und Entsorgung mit Feststoffen 

- Technische Anlagen für die Ver- und Entsorgung mit Feststoffen , 

- Einfache Technische Anlagen der Abtallentsorgung (zum ßeispiel fÜr Kompostwerke, Anlagen zur 
Konditionierung von Sonderabfällen, Hausmüllcteponien oder Monodeponien für Sonderabfälle, 
Anlagen für Untertagedeponien, Anlagen zur Sehandlung kontaminierter BMen) . 

- Technische Anlagen der Abfal,entsorgung (zum Beispiel für Verbrennungsanlagen, 
Pyrolyseanlagen, ·mehrfullktionale Aufbereitungsanlagen für Wertstoffe) 

Anlagengruppe 8 Gebäudeautomation 

- �rstellemeutrale·Gebäudeautomationssysteme oder Automationssysteme mit 
anlagengruppenübergreifendei" Systemintegration 

Honorarzone 
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"�Hihweis auf Rectitiv()�äb"riften der Europäischen Union, 
die mit ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union unmittelbare Rechtswirksamkeit in der Bundes
republik Deutschland erlangt haben.> " 5  i ·.: ;' ':. ' 

Aufgeführt werden ,nur Q!e Verordnuri��; ,dIe irJ ,rih'altsverzeichnis des Amtsblattes durch Fettdruck hervorgehoben 
sind. ' ; -::.: " ; �:' '; \, n,�c ., ' �::.<'::,\-:, ': } :: � : "  , ( 

, 4. 6. 2013 

4. 6: 2013 

29. 5. 2013 

.. � · ·-:r:.,\-::. i. �_::. ; . .:: :::!:�.i� 

Datum und BezeiGhl)ung der Rechtsvorschrift 

-
Verordnung (EU) Nr. 51212013 der Kommission zur Änderung der Ver
ordnung (E�) Nr. 88/97 betreffend die Genehmigung d8li:ßefreiung der 
Einfuhren bestimmter Fahrradteile mit Ursprung in der Volksrepublik 
China von dem' mit der Verordnung (EWG) Nr. 2474/93 eingefOhrteQ und 
mit der Verordnung (EG) Nr. 71/97 des Rates ausgeweiteten Antidum
pingzoll 

Verordnung (EU) Nr. 513/2013 der Kommission zur Einführung eines 
vorläufigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren von Fotovoltaik-Modulen 
aus kristallinem Silicium und Schlüsselkomponenten davon (Zellen und 
WafE!r) mit Ursprung in oder versandt aus, der Volksrepublik China und 
, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 18212013 zur zollamtlichen 
Erfassung dieser Einfuhren mit Ursprung in oder versandt aus der Volks-
republik China �, 

Durchführungslierordnung (EU) Nr. 501/2013 des Rates zur Ausweitung 
des mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 9901201 t eingeführten 
endgültigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren von Fa�rrädem init 
Ursprung in der Volksrepublik China auf aus Indonesien, Malaysia, Sri 
Lanka und Tunesien versandte Einfuhren von Fahrrädem, ob als 
Ursprungserzeugnisse Indonesiens, Malaysias, Sri Lankas oder Tunesiens 

' Mgemeldet oder nicht 

29. 5. 2013 Verordnung (EU) Nr. 50212013 des Rates zur Änderung der Durch:. 
fühnmgsverordnung (EU) Nr. 990/201 1 zur Einführung eines endgültigen 
Antidumpin�zolls auf die Einfuhren von Fahrrädem mit 'Ursprung in der 
Volksrepublik China im Anschluss an eine Interimsprüfung nach Arti
kel 1 1  AbsatZ 3 der Verordnun� (EG) Nr. 1225/2009 

5. 6. 2013 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 51 5/2013 der Kommission zur 
Eintragung einer Bezeichnung in das Register der garantiert traditionel
len Spezialitäten (Tortas de Aceite de Castilleja de la Cuesta (g.t.S.» 

Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 81012oo9 des Europäischen 
parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 Ober einen Visakodex der 
, Gemeinschaft (VisakOdex) (ABI: L 243 vom 15.9.2009) 

6. 6. 2013 Verordnung (EU) Nr. 521/2013 des Rates zur AAderung der Verordnung 
, (EG) Nr. 1 183/2005 über die Anwendung,spezifischer restriktiver Maß

nahmen gegen Personen, die gegen das Waffenernbargo betreffend die 
Demokratische Republik Kongo verstoßen 

6. 6. 2013 
,
DurchführungSverordnung (EU) Nr. 52212013  des R

, 
ates zur Durchfüh

rung der Verordnung (EU) Nr. 267/2012 über restriktive Maßnahmen 
gegen Iran · 

3. 4. 2Q13 Durchführungsverordnung (EU) N. r. 503/2013 der Kommission über 
Anträ.ge auf Zulassung jlenetisch veränderter L8bens- und Futtermittel 
gemäß der V$rordnung (�G) Nr. 182912003 des Europäischen Parlatnents 
und des Rates und zur Anderung,der Verordnungen (EG) Nr. 641/2004 
und (EG) �r. 1981/2006 der Kommission r) 
(1) Text von B8c1eutung für den EWR. 

. 13. 5: 2013 Verordnung (EU) Nr. 51712013 des Rates zur Anpassung einiger Verord-
. nuogen und Beschlüsse in den Bereichen freier Warenver1<ehr, Freizügig
keit, Gesellschaftsrecht, Wettbewerbspolitik, Landwirtschaft, Lebens
mittelsicherheit, Tier- und Pflanzengesundheit, Ver1<ehrspolltik, Energie, 
Steuem, Statistik, transeuropäiscne Netze, Justiz und Grundrechte, 
Recht, Freiheit und Sicherheit, Umwelt, Zollunion, Außenbeziehungen, 
Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik und Organe aufgrund des 
Beitritts der �epublik Kroatien . 

ABI. EU 
- Ausgab8 in deutscher Sprache -

NrJSelte vom 

L 15211 5. 6-. 20t3 

L 15215 ' 5. 6. 2013 

L 153/1 5. 6. 2013 

L 153/17 5. 6. 2013 

L 154/1 6. 6. 2013 

L 154/10 �. 6. 2013 

L 15611 8. 6. 2013 

L 156/3 8. 6. 2013 

L 15711 8. 6. 2013 

L 158/1 10. 6. 2013 
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Datum und Bezeichnung der Rechtsvorschrift 

1 3. 1;. 2013 Verordnung (EU) Nr. 51 81201 3 des RateS zur Anpassung der Verordnung 
(EG) Nr. 1 1 07/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates auf
grund des Beitritts der Republik Kroatien 

21 . 2. 2013 

1 0. 6. 2013 

Verordnung (EU) Nr. 519/201 3 der Kommission zur Anpassung einiger 
Verordnungen und Beschlüsse in den Be�ichen freier Warenverkehr, 
Freizügigkeit, Niederlassungsrecht und freier Dienstleistungsverkehr, 
Gesellschaftsrecht, Wettbewerbspolitik, .Landwirtschaft, Lebensmittel
sicherheit, Veterinär" unj;! PflanzelJschutzpolitik, Fischerei, Verkehrspolitik, 
Enel'gie, Steuern, Statistik, Sozialpolitik und Beschäftigung, Umwelt, Zoll
union; Außenbeziehungen .und Außen-, Sicherheits- und Verteidigungs
politik aufgrund des Beitritts Kroatiens 

DurchführungsverordRl!ng (EU) Ni. 530/2013 der Kommission zur Ände
rung der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 mit Durchführungsvorschriften 
zu der Verordnung (EWG) Nr. 291 3/92 des Rates zur Festlegung des Zoll-

. kodex der Gemeinschaften . . 

1 0. 6. 2013 Durchführungsverordnung (EU) Nr, 531/201 3 ·der Kommission zur Ände
rung der Verordnung (EG) Nr. 34112007 in Bezug auf die Einfuhrlizenz-
regelung für Knoblauch wegen des Beitritts von Kroatien 

. 
(' 

10. 6. 2013 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 53212013 der Kommission zur Ände
·rung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/201 1 hinsichtlich der 
Bedingungen für die Genehmigung des Wirkstoffs Kohlendioxid (1) 

(1) . Text von Bedeutung fijl'den EWR. 

. ABI. EU 
-Ausgabe in deutscher Spracbe -

Nr.lSeite vom 

L 1 58n2 1 0. 6. 2013 

L 1 5Sn4 �1 0. 6. 2013 

L 1 59/1 1 1 .  6. 2013 

L 1 59/5 1 1 .  6. 2013 

L 1 59/6 1 1 .  6. 2013 


